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214. Sitzung 

Bonn, Freitag, den 16. Januar 1998 

Beginn: 9.00 Uhr 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Guten Morgen, 
meine Damen und Herren! Die Sitzung ist eröffnet. 

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 14 a bis d auf: 

a) Zweite und dritte Beratung des von den Frak-
tionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände

-

rung des Grundgesetzes (Artikel 13 GG) 
(elektronische Wohnraumüberwachung) 

- Drucksache 13/8650 - 

(Erste Beratung 197. Sitzung) 

Beschlußempfehlung und Bericht des Rechts-
ausschusses (6. Ausschuß) 

- Drucksachen 13/9642, 13/9660 - 

Berichterstattung: 

Abgeordnete Norbe rt  Geis 
Dr. Herta Däubler-Gmelin 
Hermann Bachmaier 
Dr. Jürgen Meyer (Ulm) 
Gerald Häfner 
Detlef Kleine rt  (Hannover) 
Jörg van Essen 

b) - Zweite und dritte Beratung des von den 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Verbesserung der Bekämpfung der Orga-
nisierten Kriminalität 

- Drucksache 13/8651 - 

(Erste Beratung 197. Sitzung) 

- Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Verbesserung der Geld-
wäschebekämpfung 

- Drucksache 13/6620 - 

(Erste Beratung 197. Sitzung) 

Beschlußempfehlung und Bericht des Rechts-
ausschusses (6. Ausschuß) 

- Drucksachen 13/9644, 13/9661- 

Berichterstattung: 

Abgeordnete Norbe rt  Geis 
Hermann Bachmaier 
Dr. Herta Däubler-Gmelin 
Dr. Jürgen Meyer (Ulm) 
Gerald Häfner 
Detlef Kleinert  (Hannover) 
Jörg van Essen 

c) Beratung der Beschlußempfehlung und des 
Berichts des Rechtsausschusses (6. Ausschuß) 

- zu dem Antrag der Fraktionen der CDU/ 
CSU, SPD und F.D.P. 

Telefonüberwachungen 

- zu dem Antrag des Abgeordneten Manfred 
Such und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 

Schutz der Vertraulichkeit des Telekom-
munikationsverkehrs und des Vertrauens-
verhältnisses zu Berufsgeheimnisträgern 
(Aktionsprogramm gegen Lauschangriffe) 

- zu dem Antrag des Abgeordneten Manfred 
Such und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 

Maßnahmen zur verbesserten Bekämpfung 
der Geldwäsche sowie zur Einziehung kri-
minell erlangter Profite 

- Drucksachen 13/8652, 13/5196, 13/8590, 13/ 
9644, 13/9661- 

Berichterstattung: 

Abgeordnete Norbe rt  Geis 
Hermann Bachmaier 
Dr. Herta Däubler-Gmelin 
Dr. Jürgen Meyer (Ulm) 
Gerald Häfner 
Detlef Kleinert  (Hannover) 
Jörg van Essen 

d) Zweite Beratung und Schlußabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zu dem Übereinkommen 
vom 8. November 1990 über Geldwäsche so- 
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wie Ermittlung, Beschlagnahme und Einzie-
hung von Erträgen aus Straftaten 
- Drucksache 13/7954 - 

(Erste Beratung 197. Sitzung) 

Beschlußempfehlung und Be richt des Rechts-
ausschusses (6. Ausschuß) 

- Drucksache 13/9435 -

Berichterstattung: 

Abgeordnete Norbe rt  Geis 
Dr. Jürgen Meyer (Ulm) 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat zur 
Grundgesetzänderung einen Änderungsantrag ein-
gebracht. Ich weise darauf hin, daß wir im Anschluß 
an die Aussprache über den Änderungsantrag na-
mentlich abstimmen werden. 

Die Schlußabstimmung über den Gesetzentwurf 
zur Änderung des Grundgesetzes wird ebenfalls na-
mentlich durchgeführt werden. Zur Annahme dieses 
Gesetzentwurfes ist die Zustimmung von zwei Drit-
teln der Mitglieder des Deutschen Bundestages erfor-
derlich. Für diese Abstimmung benötigen Sie außer 
Ihrer Stimmkarte auch Ihren Stimmausweis in der 
Farbe gelb. Den Stimmausweis können Sie nachher 
Ihrem Stimmkartenfach entnehmen. 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind 
für die Aussprache zwei Stunden vorgesehen. Kein 
Widerspruch? - Dann verfahren wir so. 

Ich eröffne die Aussprache. Es beginnt der Kollege 
Norbert  Geis. 

Norbert  Geis (CDU/CSU): Sehr verehrte Frau Prä-
sidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Die Dynamik der organisierten Kriminalität in Eu-
ropa und insbesondere in Deutschland ist ungebro-
chen und unverminde rt . Weltweit haben sich krimi-
nelle Gruppen etabliert, die vor allen Dingen in den 
europäischen Raum und hier wiederum insbesondere 
nach Deutschland vorzudringen versuchen. Es geht 
um Drogenhandel, um Handel mit radioaktiven Stof-
fen, um Kfz-Diebstähle, um Menschenhandel und 
vor allem um die Geldwäsche. Weltweit wurden im 
letzten Jahr an die 800 Milliarden Dollar in der Geld-
wäsche umgesetzt, davon allein in Deutschland an 
die 100 Milliarden Dollar. Das beweist, daß die orga-
nisierte Kriminalität mehr und mehr in unser Wirt-
schaftsleben vorzudringen beginnt. 

Die Gefahr für unsere Gesellschaft und für unsere 
Wirtschaft besteht dabei nicht so sehr in der Einzeltat 
als vielmehr darin, daß ein großes Kapital Einfluß zu 
nehmen versucht auf die Entscheidungsträger und 
Entscheidungsvorgänge in der Gesellschaft und in 
der Wirtschaft sowie auf Entscheidungen, die dann 
demokratisch nicht mehr kontrollierbar sind. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU 
und der F.D.P.) 

Durch die gigantische Finanzmacht vergiftet die 
organisierte Kriminalität die öffentliche Verwaltung, 
die Justiz, die Politik und die Wirtschaft. Die Folge 
ist, daß die Unabhängigkeit der richterlichen Ent

-

scheidung, die Glaubwürdigkeit der Politik und die 
Zustimmung zu unserer Werteordnung gefährdet 
sind. Wer über diese große Gefahr für unser Gemein-
wesen nachdenkt, der wundert sich eigentlich dar-
über, daß wir nicht schon längst den Schritt getan ha-
ben, den wir heute hoffentlich mit großer Mehrheit 
unternehmen wollen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft drängen 
darauf, daß wir auch für den Bereich der Strafverfol-
gung die elektronische Wohnraumüberwachung zu-
lassen. Die Fachleute sagen uns, wir sollten nicht al-
lein bei der akustischen Wohnraumüberwachung 
stehenbleiben, 

(Manfred Such [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Was kommt danach?) 

sondern auch gleich die optische Wohnraumüberwa-
chung regeln. Wir haben uns damit nicht durchge-
setzt. Ich möchte dies hier nicht weiter vertiefen, 
aber es heute wenigstens erwähnen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Ich hoffe sehr, daß die kriminelle Entwicklung in 
Deutschland uns nicht in kürzester F rist dazu zwingt, 
auch dieses Mittel noch einzusetzen. 

Von den Gegnern der technischen Überwachung 
von Wohnungen wird mit Recht angeführt, daß durch 
diesen Eingriff, durch diese elektronische Wohnraum-
überwachung, das Grundrecht auf die Unverletz-
lichkeit der Wohnung beeinträchtigt wird. Wir sehen 
dies und achten dieses Argument. Gerade in einer 
Massengesellschaft braucht der Mensch einen Bin-
nenraum, wie es das Bundesverfassungsgericht for-
muliert hat, in den er sich zurückziehen kann, weil 
erst so die Grundlage für die freiheitliche Entwick-
lung geschaffen wird. Das ist ein gewichtiges Gegen-
argument. Deswegen hat es auch so lange gedauert, 
bis wir uns, das heißt, SPD-, F.D.P- und CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, zu diesem gemeinsamen Schritt 
entschlossen haben. 

Wir müssen aber wissen, daß dieses Recht auf die 
Unverletzlichkeit der Wohnung in Art . 13 Grundge-
setz nie schrankenlos gewährt worden ist. Es gibt na-
türlich heute schon die Möglichkeit des Eingriffs, 
zum Beispiel durch die Hausdurchsuchung im Rah-
men eines Ermittlungsverfahrens. Dafür genügt die 
Vermutung, daß dort  Beweismittel gesichert werden 
können. 

(Manfred Such [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das geschieht aber nicht heimlich!) 

- Es ist richtig, daß dies nicht heimlich geschieht. 
Eine solche Hausdurchsuchung ist auch nur von kur-
zer Dauer. Die Betroffenen, die dies miterleben, und 
auch diejenigen, die sich in der Wohnung befinden, 
aber überhaupt nichts mit einer eventuellen Straftat 
zu tun haben, empfinden diesen Eingriff als einen 
gewaltigen Angriff auf ihre Intimsphäre. Bei solchen 
Eingriffen kommt es auch zu Nervenzusammenbrü-
chen. 

Diese Eingriffe sind schon jetzt im Rahmen der Prä-
vention möglich. Wir alle wissen das. Niemand will  
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dies abschaffen. Es wäre auch ein Irrsinn, wenn wir 
der Polizei die Möglichkeit nehmen würden, bei-
spielsweise bei einer Geiselnahme alle technischen - 
akustischen und optischen - Mittel einzusetzen. 

Die Voraussetzungen für diese Eingriffe - das sage 
ich in Richtung all derer, die zögern, der Verfas-
sungsänderung zuzustimmen - sind verschärft wor-
den. Dadurch werden die Möglichkeiten der Polizei 
aber nicht beeinträchtigt. Das muß hinzugefügt wer-
den. 

Wir haben weiterhin jetzt schon auf Grund von Po-
lizeigesetzen die Möglichkeit des Eingriffs in Woh-
nungen, wenn für die Sicherheit eines verdeckten 
Ermittlers eine akustische oder optische Überwa-
chung des Raumes angeordnet ist, in dem er sich mit 
Verbrechern trifft, um do rt  bestimmte Dinge abzu-
sprechen oder an einem Gespräch teilzunehmen. 

(Manfred Such [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

-

NEN]: Dieser Schutz ist vorgeschoben, Herr 
Geis!) 

Hierfür haben wir nun stärkere rechtsstaatliche Vor-
aussetzungen geschaffen. 

Wenn Sie gegen die Verfassungsergänzung und 
Verfassungsänderung sind, sind Sie auch gegen die 
rechtsstaatlichen Voraussetzungen, die jetzt in die 
Verfassung hineingeschrieben werden, damit solche 
Einsätze überhaupt möglich sind. 

Wir haben jetzt schon die Möglichkeit, in verschie-
dener Form in das Recht auf Unverletzlichkeit der 
Wohnung einzugreifen. Dies ist verfassungsrechtlich 
abgesichert. Jetzt geht es um den letzten Schritt, 
nämlich die akustische Überwachung auch im Rah-
men der Strafverfolgung zu ermöglichen. 

(Manfred Such [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

-

NEN]: Das ist noch lange nicht der letzte 
Schritt!) 

Dem Laien müssen Sie erst einmal klarmachen, 
worin der Unterschied liegt. Sie müssen auch den Ex-
perten klarmachen, worin der Unterschied liegt. 
Denn beides, die Prävention und die Repression - 
wie die Juristen sagen -, also die Verhinderung und 
die Verfolgung von Straftaten, greift in den meisten 
Fällen ineinander. Hier künstlich zu unterscheiden, 
wie das im Augenblick in unserer Verfassung noch 
geschieht, halten wir für falsch. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Deswegen ist es logisch und richtig, diesen Schritt 
zu tun. Ich fordere all diejenigen auf, die noch zö-
gern, diesen Schritt mitzugehen. Die Überwachung 
von Wohnungen wird wirklich nicht ausgeweitet. Die 
akustische Überwachung beruht letzten Endes auf 
der Sorge um die Sicherheit der Menschen. 

(Dr. Burkhard Hirsch [F.D.P.]: Wenn es nicht 
mehr ist, warum machen Sie es dann?) 

- Lieber Herr Hirsch, auch bei der akustischen Über-
wachung von Wohnungen im Rahmen der Strafver-
folgung geht es um nichts anderes als um die Sicher-
heit unserer Bevölkerung. Was wollen wir denn 

damit? Wir wollen doch keinen Polizeistaat, sondern 
wir wollen - das müssen Sie uns abnehmen - nichts 
anderes als eine bessere, stärkere Bekämpfung einer 
großen Gefahr, die auf uns zukommt. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Die organisierte Kriminalität darf nicht verniedlicht 
werden. Ich habe vorhin versucht, in wenigen Sätzen 
darzustellen, warum das so ist. Wir werden in Kürze 
mit einem noch viel größeren Ansturm dieser A rt  von 
Kriminalität zu tun haben. Deswegen müssen wir uns 
dagegen wehren, auch in der Strafverfolgung. 

(Manfred Such [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Aber mit anderen Mitteln!) 

Auch die Strafverfolgung hat keinen anderen Zweck, 
als Verbrechen zu verhindern. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Wenn Verbrechen verfolgt werden, dann wird es ge-
fährlicher, Verbrechen zu begehen. Dadurch werden 
Verbrechen verhindert; das wollen wir doch errei-
chen. 

Wenn wir die akustische Überwachung in der Prä-
vention zulassen, lieber Herr Hirsch, dann ist es für 
mich nicht einsichtig, warum sie in der Verfolgung 
einer Straftat nicht zugelassen sein soll. Dieser Schritt 
ist eigentlich nur logisch. Die ganze Gesetzgebung 
und die verfassungsrechtlichen Grundlagen, die wir 
jetzt schon haben, geben diese Möglichkeiten des 
Eingriffs vor. 

Gegen diesen Eingriff durch akustische Überwa-
chung wird ein weitereres wichtiges Argument ein-
gewendet, und zwar die Verletzung des Zeugnisver-
weigerungsrechtes und die Verletzung des damit 
verbundenen Vertrauensverhältnisses. Wir wollen 
das nicht geringachten. 

(Manfred Such [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Aber?) 

Wir wissen nicht erst seit den großen Einwendungen 
in der Presse, im Rundfunk und im Fernsehen in den 
letzten Wochen, daß das Zeugnisverweigerungsrecht 
und das ihm zugrunde liegende Vertrauensverhältnis 
eine für unser Staatswesen wichtige Institution sind. 
Das muß hier vorausgesetzt werden. 

Die Verbände der Ärzte und der Anwälte haben 
gefordert, daß dann, wenn es um ein Gespräch des 
Betroffenen mit seinem Anwalt, wenn er nicht Vertei-
diger ist, oder mit seinem Arzt geht, generell und von 
vornherein keine akustische Überwachung möglich 
sein darf. 

(Erwin Marschewski [CDU/CSU]: Was hat 
ein Verbrechen mit einem Arztgespräch zu 

tun?)  

Sie fordern das Erhebungsverbot. So weit können 
wir in dieser Frage nicht gehen, weil wir sonst gleich 
das ganze Unternehmen seinlassen könnten und 
keine große Diskussion um eine Verfassungsände-
rung bräuchten. Wenn wir die akustische Überwa-
chung in diesen Bereichen grundsätzlich nicht 
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ermöglichen wollen, dann brauchen wir das ganze 
Unternehmen nicht, dann lohnt sich die Anstrengung 
nicht. 

Deswegen können wir dieser Forderung nicht fol-
gen.  Sie mag ja aus der Sicht dieser Interessenvertre-
ter berechtigt sein. Jeder soll seine Interessen in ei-
ner demokratischen, pluralistischen Gesellschaft ver-
treten. Aber wir haben hier das Ganze zusammenzu-
binden. Wir haben zwei Dinge zu sehen: einmal na-
türlich das Recht auf Zeugnisverweigerung und den 
Vertrauensschutz, der damit verbunden ist, auf der 
anderen Seite aber auch den Anspruch des Staates 
auf Strafverfolgung, wobei es nicht um Sühne geht, 
wobei es nicht darum geht, daß nun jemand endlich 
hinter Schloß und Riegel kommt. Vielmehr geht es - 
ich sage das noch einmal - um nichts Geringeres als 
um Verbrechensbekämpfung. Das ist das große Gut, 
das auf der anderen Seite steht. Da muß man einfach 
abwägen. Deswegen kann man nicht von vornherein 
sagen: Das geht nicht. 

Dort , wo die Verfassung von vornherein ganz klare 
Regeln getroffen hat, wie beispielsweise bei der Reli-
gionsausübung im Sinne des Art . 4 des Grundgeset-
zes - Beichte oder seelsorgerliches Gespräch -, bei 
dem Gespräch mit dem Verteidiger, das ja nach unse-
rer Verfassung, nach dem Rechtsstaatsprinzip und 
nach § 148 StPO geschützt ist, bei dem Gespräch mit 
dem Anwalt, soweit er Verteidiger ist, und auch - ob 
man das will oder nicht, ob man das gutheißt oder 
nicht, ob man sich darüber mokiert oder nicht - bei 
dem Gespräch mit dem Abgeordneten - hier hat die 
Verfassung eine eindeutige Entscheidung getroffen -, 
müßte man erst einmal die Verfassung ändern. Das 
sage ich all  denen, die über uns hergefallen sind, 
weil sie in der Gesetzesformulierung plötzlich ent-
deckt haben, daß nun auch das Gespräch mit dem 
Abgeordneten geschützt ist. Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, es steht in der Verfassung. Sie 
müßten erst einmal die Verfassung ändern, wenn Sie 
das ändern wollten. Das kann man machen; darüber 
kann man diskutieren. Dabei sind aber viele andere 
Aspekte mit zu berücksichtigen. Man kann das nicht 
in einem solchen Verfahren tun. 

Ich bin im übrigen dagegen, das zu ändern. Ich bin 
der Meinung, der Volksvertreter hat, weil er vom 
Volk gewählt ist, eine hervorragende und herausra-
gende Stellung. Das muß man akzeptieren, auch 
wenn einen das zunächst einmal, weil man selber be-
troffen ist, unangenehm anmutet. Ich gebe ja zu: Es 
betrifft auch mich, daß ich plötzlich eine Ausnahme 
bilden soll. 

Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
wir haben einen verfassungsrechtlichen Status; des-
sen müssen wir uns bewußt sein. Deswegen sollten 
wir es auch ertragen, wenn jetzt ein paar Leute mei-
nen, wir würden uns selber bevorzugen. Das ist ja 
gar nicht der Fall. Wir führen doch gar nichts ein, 
sondern nehmen nur das auf, was in der Verfassung 
steht. Wir hätten es gar nicht in das Gesetz schreiben 
müssen, weil es in der Verfassung schon vorgegeben 
ist. 

(Erwin Marschewski [CDU/CSU]: Sehr rich
-tig!) 

Deswegen gehen diese Argumente nach meiner Auf-
fassung ins Leere. 

(Manfred Such [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Dann brauchen Sie die Verfassung 

nicht zu ändern!) 

Dann kommen natürlich all die vielen zeugnisver-
weigerungsberechtigten Personen, die We rt  darauf 
legen müssen, daß das Gespräch mit ihnen und das 
diesem Gespräch zugrunde liegende Vertrauensver-
hältnis nicht gestört werden. Auch dieses Anliegen 
ist ja berechtigt. Nur, ein Erhebungsverbot - das 
habe ich schon gesagt - von vornherein einzuführen 
halte ich für ausgeschlossen. Dann können wir - ich 
wiederhole es - das ganze Unternehmen fallenlas-
sen. Wir haben nämlich eine ganze Reihe von zeug-
nisverweigerungsberechtigten Personen. Schauen 
Sie einmal in das Gesetz. Wir haben gerade in den 
letzten Jahren diese Reihe der zeugnisverweige-
rungsberechtigten Personen noch erweitert; ob das 
richtig oder falsch war, habe ich hier heute nicht zu 
beurteilen. Weil das aber so ist, können wir nicht von 
vornherein ein Erhebungsverbot zulassen, sondern 
müssen uns überlegen, ob es im Einzelfall richtig ist, 
daß die Gespräche dieser zeugnisverweigerungsbe-
rechtigten Personen mit den Betroffenen ein Überge-
wicht gegenüber dem Anspruch und der Verpflich-
tung des Staates haben, für die innere Sicherheit zu 
sorgen. 

(Manfred Such [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wie wollen Sie das denn im voraus 
feststellen? Das können Sie doch gar nicht!) 

Diese Abwägung müssen wir treffen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Andere Redner werden darauf noch näher eingehen; 
ich wollte es aber hier mit erwähnen. 

Meine Damen und Herren, wir haben uns in der 
Gruppe aus F.D.P., CDU/CSU und SPD alle Mühe ge-
geben. Wir sind von gegensätzlichen Standpunkten 
aus aufeinander zugegangen. Der vorliegende Ge-
setzentwurf ist ein Kompromiß. Nicht alle unsere Vor-
stellungen und Positionen, die wir hatten und die wir 
seit zehn Jahren durchzusetzen versuchen - seit 
zehn Jahren kämpfen wir darum und seit exakt sie-
ben Jahren im parlamentarischen Raum, nämlich seit 
dem ersten Gesetz zur Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität Anfang der 90er Jahre -, konnten wir 
durchsetzen. Ich glaube aber, daß wir zu einem ver-
nünftigen Kompromiß gekommen sind. 

Ich bedanke mich für die angenehme Atmosphäre 
dieser Gespräche. Ich meine, daß sich das Ergebnis 
sehen lassen kann. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Detlef Kleinert  [Hannover] [F.D.P.]) 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Ich rufe den Kolle-
gen Professor Dr. Jürgen Meyer auf. 

Dr. Jürgen Meyer (Ulm) (SPD): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wer den 
vorliegenden Vorschlag zur Neuregelung und nicht 
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etwa, wie gelegentlich fälschlich behauptet, zur Ein-
führung der elektronischen Überwachung von 
Wohnräumen überzeugend und fair beurteilen will, 

(Manfred Such [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

-

NEN]: Das ist Haarspalterei!) 

muß sich zuerst mit dem bisher geltenden Recht und 
der Rechtswirklichkeit auseinandersetzen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Das geltende Verfassungsrecht läßt die elektroni-
sche Überwachung von Wohnräumen zur Gefahren-
bekämpfung und insbesondere präventiven Be-
kämpfung schwerer Straftaten zu. Das steht nun 
nicht nur seit fast 50 Jahren in der Verfassung, son-
dern ist in den Polizeigesetzen der Länder konkreti-
siert worden. Do rt  finden wir - damit müssen wir uns 
vertraut machen; das dürfen wir nicht ausblenden - 
detaillierte Regelungen zur elektronischen Wohn-
raumüberwachung. Diese stehen nicht nur auf dem 
Papier. Wer das meint, sollte sich einmal die sehr aus-
führlichen Informationen, die auf die Große Anfrage 
der SPD-Bundestagsfraktion dem Bundestag zugelei-
tet wurden, ansehen. Diese Informationen findet man 
in der Bundestagsdrucksache 13/4942 vom 19. Juni 
1996. Dort  ist aufgeführt, welche Praxis der elektroni-
schen Wohnraumüberwachung zur Gefahrenabwehr 
es in den Bundesländern gibt. 

Ich persönlich kritisiere seit vielen Jahren eine ge-
wisse Ausuferung dieser Praxis, die dadurch ermög-
licht wird, daß wir keine präzisen rechtsstaatlichen 
Regelungen in den Polizeigesetzen haben. 

(Jörg van Essen [F.D.P.]: Sehr richtig!) 

Aus diesem Grunde fordere ich seit langem eine 
rechtsstaatliche Kontrolle und Einschränkung. 

(Manfred Such [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

-

NEN]: Auch SPD-Länder!) 

- Herr Kollege Such, wenn Sie sagen: „Auch SPD-re-
gierte Bundesländer" , dann sage ich: Ja, auch rot-
grün regierte Bundesländer haben diese Praxis. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD sowie 
bei der CDU/CSU und der F.D.P. - Jörg van 

Essen [F.D.P.]: Genauso ist es!) 

Weil ich ein Kritiker dieser Ausuferungen bin, 
freue ich mich darüber, daß wir im geänderten A rt . 13 
der Verfassung vier Einschränkungen der präventi-
ven Wohnraumüberwachung festlegen werden. 

(Beifall bei der F.D.P. - Jörg van Essen 
[F.D.P.]: Ein ganz wichtiger Erfolg!) 

Ich nenne erstens den Richtervorbehalt. In diesem 
Zusammenhang erlaube ich mir den Hinweis, daß in 
einigen Bundesländern in den Fällen, in denen bei 
Gefahr im Verzuge eine Wohnraumüberwachung 
ohne Einschaltung des Gerichts durchgeführt wor-
den ist, eine nachträgliche richterliche Kontrolle 
nicht vorgesehen ist. Diese Kontrolle ist künftig kraft 
Verfassung vorgesehen. Einzelne Polizeigesetze 
müssen daher geändert werden. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
F.D.P.) 

Ich nenne zweitens die nunmehr von der Verfas-
sung ausdrücklich vorgesehene öffentliche Bericht-
erstattung. Dabei haben wir uns an die amerikani-
schen „wire-tap repo rts" angelehnt. Das ist ein revo-
lutionärer Schritt für das geltende Recht. Das gibt es 
bisher im gesamten Strafverfahren nicht. Diejenigen, 
die sich im Strafverfahrensrecht auskennen, wissen, 
daß bisher - das verändern wir nun - das Ermitt-
lungsverfahren dem Grundsatz der Heimlichkeit un-
terliegt. In den Berichten, die in jedem Jahr zu erstat-
ten sind, muß künftig mitgeteilt werden, aus wel-
chem Grund und mit welchem Ergebnis eine Wohn-
raumüberwachung durchgeführt worden ist. 

Folgender Punkt ist uns in diesem Zusammenhang 
sehr wichtig: Es muß auch mitgeteilt werden, ob - 
und wenn nein, warum nicht - der Betroffene infor-
miert worden ist. Dieses muß notfalls jährlich wieder-
holt werden. Wir sind der Auffassung, daß ohne die 
Benachrichtigung des Betroffenen dessen Recht, sich 
auf dem ordentlichen Rechtsweg gegen eventuelle 
rechtswidrige Maßnahmen zu wehren, nichts we rt 

 ist. Wir haben also eine Benachrichtigungspflicht 
und die Aufnahme der Erfüllung dieser Pflichten in 
die „wire-tap repo rts" vereinbart. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD sowie 
des Abg. Jörg van Essen [F.D.P.] - Zuruf des 

Abg. Dr. Burkhard Hirsch [F.D.P.]) 

- Herr Kollege Hirsch, die Festschreibung der Be-
richtspflicht in der Verfassung ist aus unserer Sicht 
geboten, weil sonst der ordentliche Rechtsweg nicht 
garantiert ist. 

(Jörg van Essen [F.D.P.]: Sehr richtig! - 
Dr.  Burkhard Hirsch [F.D.P.]: Sie schreiben 

es aber nicht in die Verfassung!) 

- Wir schreiben drittens in die Verfassung, daß auf 
Grund dieser Benachrichtigung auf der Grundlage 
dieser „wire-tap repo rts" eine parlamentarische 
Kontrolle durchzuführen ist, die es bisher nicht gibt. 

(Manfred Such [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das ist doch mit den Verhältnissen in 

den USA nicht vergleichbar!) 

Diese parlamentarische Kontrolle wird künftig durch 
Gremien, die von jedem Landtag und dem Bundes-
tag neu einzurichten sind, durchgeführt werden. 

(Abg. Dr. Burkhard Hirsch [F.D.P.] meldet 
sich zu einer Zwischenfrage) 

- Sofort, Herr Kollege Hirsch. Ich will nur noch den 
letzten Punkt, den wir in die Verfassung geschrieben 
haben, nennen. 

Viertens schränken wir die materiell-rechtliche 
Voraussetzung der elektronischen Wohnraumüber-
wachung im präventiven Bereich ein, indem wir sie 
nicht mehr zur Verhütung von Gefahren, sondern 
nur zur Abwehr von Gefahren zulassen. Es gibt also 
kein Ermitteln im Vorfeld, das sozusagen wie ein Sto-
chern mit der Stange im Nebel wäre. 

Wir schreiben ferner in die Verfassung, daß eine 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und nicht ledig-
lich eine Gefahr für die öffentliche Ordnung be- 
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stehen muß, die derartige Maßnahmen von Verfas-
sungs wegen rechtfertigt. 

Bitte schön, Herr Kollege Hirsch. 

Dr. Burkhard Hirsch (F.D.P.): Herr Kollege Meyer, 
gerade wegen der besonderen Bedeutung der Be-
nachrichtigung des Beschuldigten oder des Woh-
nungsinhabers möchte ich Sie fragen: Räumen Sie 
ein, daß diese Pflicht zur Benachrichtigung des Be-
schuldigten oder des betroffenen Wohnungsinhabers 
eben nicht in der von Ihnen vorgesehenen Verfas-
sungsänderung steht? Räumen Sie weiterhin ein, daß 
die von Ihnen vorgesehene Änderung der Strafpro-
zeßordnung zuläßt, daß die Nichtbenachrichtigung 
selbst über die Hauptverhandlung hinaus andauern 
kann, mit der Folge, daß zwar die Staatsanwaltschaft 
und das erkennende Ge richt das Lauschprotokoll 
kennt, nicht aber der Verteidiger und der Ange-
klagte? Räumen Sie das ein? 

Dr. Jürgen Meyer (Ulm) (SPD): Herr Kollege 
Hirsch, Sie haben die vorgesehene Neuregelung un-
vollständig wiedergegeben. 

(Erwin Marschewski [CDU/CSU]: Nicht 
gelesen!) 

Erstens steht in unserer Neuregelung, daß nach 
zwei Jahren die zuständige Strafkammer des Land-
gerichts entscheiden muß, ob die Nichtbenachrichti-
gung bestehenbleibt oder ob nunmehr benachrich-
tigt werden muß. 

Zweitens, Herr Kollege Hirsch, schreiben wir vor, 
daß dann, wenn die Benachrichtigung nicht erfolgt 
ist, mit Begründung in die jährliche Berichterstat-
tung für das Parlament geschrieben werden muß, 
warum diese nicht erfolgt ist. Eine parlamentarische 
Kontrolle - das werden Sie doch einräumen -, die 
den Rechtsschutz für den Betroffenen sichert, gibt es 
bisher nicht. Diese sehen wir jetzt vor. Das sollten 
Sie, bitte schön, auch als früherer Innenminister, weil 
die Polizeigesetze insoweit zu ergänzen sind, als Er-
folg für den Rechtsschutz der Betroffenen we rten. 

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU 
sowie bei Abgeordneten der F.D.P.) 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Herr Professor 
Meyer, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage und 
zwar des Kollegen Schily? 

Dr. Jürgen Meyer (Ulm) (SPD): Ja, bitte schön. 

Otto Schily (SPD): Herr Kollege Meyer, ist es nicht 
so, daß ein Abhörprotokoll wenn es vorliegt und zu 
den Akten kommt - das erkennende Gericht kann 
von einem Abhörprotokoll nur dann Kenntnis erhal-
ten, wenn es zu den Akten kommt -, wenn es zu ei-
ner Hauptverhandlung kommt, automatisch auch 
den Beteiligten zugänglich gemacht werden muß? 

(Jörg van Essen [F.D.P.]: Sehr gute Frage!) 

Dr. Jürgen Meyer (Ulm) (SPD): Diese Frage beant-
wortet sich auf Grund des Akteneinsichtsrechts des 
Verteidigers, das dieser für seinen Mandanten aus-
übt, von selbst. 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Gestatten Sie eine 
weitere Frage des Kollegen Hirsch? 

Dr. Jürgen Meyer (Ulm) (SPD): Ja, Herr Kollege 
Hirsch. 

Dr. Burkhard Hirsch (F.D.P.): Herr Kollege, es tut 
mir leid, daß ich nach der Frage des Kollegen Schily 
jetzt doch noch einmal auf die Beschlüsse des Rechts-
ausschusses hinweisen muß, und zwar auf den § 101, 
die neu hinzugefügte Fassung. Ist es nicht so, Herr 
Kollege, daß genau diese Fassung es dabei beläßt, 
daß das Lauschprotokoll nicht Bestandteil der Straf-
akten wird, also nicht dem Verteidiger zugänglich ist, 
und daß im Fall der Nichtbenachrichtigung, das 
heißt, wenn die Staatsanwaltschaft nicht benachrich-
tigen will, das erkennende Ge richt entscheidet, ob 
benachrichtigt werden soll oder nicht, so daß in die-
sem Fall zwar das für die Hauptverhandlung zustän-
dige Gericht die Umstände und das Lauschprotokoll 
kennt, aber eben nicht der Beschuldigte und nicht 
der Verteidiger? Ist das nicht genau das, was aus den 
Beschlüssen des Rechtsausschusses, und zwar aus 
§ 101 Abs. 1 letzter Satz, exakt hervorgeht? 

Dr. Jürgen Meyer (Ulm) (SPD): Herr Kollege 
Hirsch, auch dies ist - es tut mir leid, das sagen zu 
müssen - nicht ganz zutreffend. Denn nicht das er-
kennende Gericht entscheidet über die Benachrichti-
gung oder Nichtbenachrichtigung zwei Jahre nach 
Abschluß der Maßnahme, sondern die Strafkammer, 
die auch über die Zulassung der Wohnraumüberwa-
chung entscheidet, befindet hinterher, ob benach-
richtigt werden muß oder nicht. 

Ich möchte Ihnen, wenn Sie gestatten, sagen, wel-
che Wirkung dies nach unserer Einschätzung hat. 

Gelegentlich wird in bezug auf die Praxis, etwa bei 
Telefonüberwachungen, kritisiert, daß ein Richter, 
der zufällig gerade Nachtdienst hat und von Straf-
recht vielleicht nichts versteht, unter Umständen re-
lativ leichthändig eine solche Maßnahme anordnet. 
Dies ist künftig nicht mehr möglich. Was wir vorgese-
hen haben, geht auf den Vorschlag des BGH-Präsi-
denten Geiß zurück, der gesagt hat: Das Ge richt - 
Sie wissen, das ist eine Strafkammer eines Landge-
richts für einen ganzen Oberlandesgerichtsbezirk - 
muß, jedenfalls dann, wenn Zeugnisverweigerungs-
rechte betroffen sind - das bewegt uns ja -, die Maß-
nahme nicht nur zulassen, sondern dieses Ge richt 
und nicht das erkennende Ge richt muß sich, wenn 
solche Personen belauscht worden sind, das Protokoll 
ansehen und entscheiden, ob es überhaupt verwertet 
werden darf. Das ist ein doppeltes Instrument. Erst 
danach geht das Protokoll zum erkennenden Gericht. 
Aber ich nehme an, in der Debatte wird Gelegenheit 
sein, das noch zu vertiefen. 
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Ich wollte eigentlich vor allem zu dem sprechen, 
was uns das Wichtigste ist. Deshalb mache ich zum 
Thema der Wohnraumüberwachung nur noch eine 
Bemerkung. Es wird gelegentlich gesagt, neu sei die 
Wohnraumüberwachung, die repressiv, also zur Auf-
klärung von Straftaten, vorgesehen sei. Auch das 
trifft nicht zu. Ich nehme an, daß diejenigen, die sich 
mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs be-
schäftigen, wissen, daß seit etwa zwei Jahren auch 
die Erkenntnisse aus den zur Gefahrenabwehr 
durchgeführten Wohnraumüberwachungen im Straf-
verfahren unter der Voraussetzung benutzt werden 
können, daß sie polizeirechtlich rechtmäßig waren. 
Das heißt, die Unterscheidung - in diesem Punkt hat 
der Kollege Geis recht - zwischen präventiver und 
repressiver Überwachung ist durch die Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofes überholt. Wir sind 
der Auffassung, daß es nicht Sache der Rechtspre-
chung in einer Von-Fall-zu-Fall-Entwicklung, des 
anzuwendenden Rechts ist, sondern der Verantwor-
tung des Parlaments obliegt, zu sagen, wann auch 
zur Aufklärung von Straftaten solche Überwachun-
gen durchgeführt werden können. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU und der F.D.P.) 

Ich will nur noch anmerken, daß es nach unserer 
Auffassung, was den Schutz von Zeugnisverweige-
rungsberechtigten angeht, einen nicht behobenen 
Dissens gibt. Wir als SPD-Fraktion hätten diesen 
Schutz gerne weiter gefaßt, hätten jedenfalls gerne 
auch diejenigen, die durch eine strafrechtlich be-
wehrte Schweigepflicht geschützt sind, also Anwälte 
und Ärzte, unter gewissen Voraussetzungen in ein 
Erhebungsverbot einbezogen. Das war nicht durch-
setzbar. Aber dies ist eine Sache des einfachen Ge-
setzesrechts. Kollege Schily wird sicherlich noch aus-
führen, daß wir dies in Ordnung bringen werden, 
wenn sich die Mehrheiten verändern. Das ist unser 
Recht, weil dies eine Frage des einfachen Gesetzes-
rechts ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, von er-
heblich größerer Bedeutung als das Thema des Lau-
schens sind die vereinbarten neuen Instrumente zur 
Gewinnabschöpfung. Wie notwendig diese sind, er-
gibt sich schon aus der Strafverfolgungsstatistik. Ich 
nenne einmal eine Zahl aus dem Jahre 1995, auf die 
ich schon in der ersten Lesung hingewiesen habe. In 
jenem Jahr hat es bei insgesamt 683 000 Verurteilun-
gen nach allgemeinem Strafrecht lediglich 682 Ver-
fallsanordnungen gegeben. Die Relation von etwa 
1 : 1000 spricht für sich. Verfallsanordnungen hat es, 
obwohl die Eigentums- und Vermögenskriminalität 
mehr als 65 Prozent der Gesamtkriminalität aus-
macht, nur in 0,09 Prozent aller Urteile gegeben. 

Das ist nicht in Ordnung. Deshalb haben wir ver-
einbart, das Recht von Verfall und Einziehung zu re-
formieren. Ein Diskussionsentwurf liegt vor. Wir ha-
ben vereinbart - das soll nachher in einer Abstim-
mung bestätigt werden; darauf haben wir uns im 
Rechtsausschuß verständigt -, daß der Bundestag die 
erste Lesung der Reform im Februar durchführen 
und das Gesetzgebungsverfahren bis Ende Juni die-

ses Jahres abschließen soll. Hier muß etwas gesche-
hen. Darüber haben wir uns - das freut mich sehr - 
verständigen können. 

Außerdem haben wir durchgesetzt - das war keine 
sonderliche Kontroverse -, daß Geldwäsche künftig 
keine kleinere Straftat mehr ist, die mit Freiheits-
strafe oder Geldstrafe bedroht ist. Denn die Andro-
hung von Geldstrafe bedeutet für diejenigen, die das 
Riesengeschäft der Geldwäsche machen, nur, daß 
das ein Unkostenfaktor in der Kalkulation ihrer Geld-
wäschegewinne ist. 

(Erwin Marschewski [CDU/CSU]: Sehr 
wahr!) 

Geldstrafe gibt es nicht mehr; dafür ist künftig aus-
schließlich Freiheitsstrafe angedroht. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU und der F.D.P.) 

Von größter Bedeutung für uns ist die vorgesehene 
Gewinnabschöpfung durch das Steuermodell, das 
wir im Hinblick auf die hervorragenden Erfahrungen 
in den Niederlanden nunmehr auch für die Gewinn-
abschöpfung in Deutschland vereinbart haben. In 
den Niederlanden werden mit diesem Modell in je-
dem Jahr etwa doppelt so viele Gewinne abgeschöpft 
wie mit dem ganzen strafrechtlichen Instrumenta-
rium. 

Wir sind der Auffassung, daß diejenigen, die mit 
dem Strafrecht nicht um ihre Gewinne gebracht wer-
den können, weil sie sich - das ist im Rechtsstaat so 
und hat so zu bleiben - auf ihre Unschuldsvermutung 
berufen können, da man nicht den doppelten Nach-
weis erstens der Begehung schwerer Straftaten und 
zweitens der Erlangung des Vermögens aus diesen 
Straftaten führen kann, wie honorige Bürger zu be-
handeln sind. Das bedeutet aber, daß sie wie hono-
rige Bürger Steuern zahlen müssen. Das bedeutet 
auch, daß künftig bei der Einleitung eines Ermitt-
lungsverfahrens wegen Geldwäsche das zuständige 
Finanzamt informiert wird. Dort muß der Betroffene, 
wie das uns allen im Besteuerungsverfahren obliegt, 
mitwirken. Da muß er sagen, woher er sein Vermö-
gen hat. Wenn er es nicht tut, kann das Einkommen 
geschätzt werden. Wir versprechen uns von dieser 
Neuregelung sehr viel. 

An dieser Stelle muß ich eine kritische Bemerkung 
in Richtung des Bundesverbandes der deutschen 
Banken und auch in Richtung des Herrn Bundeswirt-
schaftsministers machen. Als wir diese Neuregelung 
berieten, ist vom Bundesverband der deutschen Ban-
ken, unterstützt vom Bundeswirtschaftsminister, ein 
Änderungsvorschlag dahin gehend gemacht worden, 
daß man diese Mitteilung an das zuständige Finanz-
amt nicht sofort, sondern erst dann machen solle, 
wenn das Hauptverfahren eröffnet sei. Was das heißt, 
kann sich doch jeder ausmalen. Dafür muß Anklage 
erhoben sein, und davon erfährt der Betroffene. Bis 
zur Entscheidung über die Eröffnung des Hauptver-
fahrens ist das Geld dann über alle Berge. - Ich habe 
das für den schamlosen Versuch der Unterstützung 
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von Steuerhinterziehung gehalten. Das muß man 
hier einmal deutlich sagen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich möchte abschließend noch einmal darauf hin-
weisen, daß wir vereinbart haben, Verbesserungen 
des geltenden strafrechtlichen Verfallrechts, auf die 
ich jetzt im einzelnen nicht mehr eingehen kann, ein-
zuführen, die eine zum Steuermodell flankierende 
Funktion haben werden. 

Auch von der nunmehr vorgesehenen Neurege-
lung im Finanzverwaltungsgesetz, wonach die Ver-
bringung von Bargeld oder gleichgestellten Zah-
lungsmitteln der zollamtlichen Überprüfung unter-
stellt wird, versprechen wir uns einiges. Die Fälle, in 
denen Personen mit Geldbeträgen von 30 000 DM - 
das soll der Schwellenwert sein - oder mehr in das 
Bundesgebiet eingereist oder in das Ausland ausge-
reist sind, haben nach Auskunft der Innenministerien 
und der Zollbehörden in den vergangenen Jahren 
deutlich zugenommen. Die nunmehr vorgesehene 
Anzeigepflicht ist im Falle der Nichterfüllung mit ei-
ner Geldbuße verbunden, die in schweren Fällen bis 
zu 100 Prozent des mitgeführten Geldes betragen 
kann. 

Wir meinen, wer in redlicher Absicht dera rt  große 
Mengen von Geld bei sich führt, muß nicht fürchten, 
dies auch offenzulegen. Anders verhält es sich offen-
sichtlich bei denen, die ihre Gewinne aus Drogen-
handel großen Stils oder aus Menschenhandel in an-
dere Länder bringen oder mit dem mitgeführten 
Geld derartige Verbrechen finanzieren wollen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, organi-
sierte Kriminalität muß an der Wurzel gepackt wer-
den. Deshalb müssen wir alles tun, damit Verbrechen 
sich nicht lohnen. Der Kampf gegen die organisierte 
Kriminalität ist ein Kampf für den Rechtsstaat. Der er-
reichte Kompromiß ist aus unserer Sicht ein großer 
Schritt in die richtige Richtung. 

Wir bedauern, daß es keine Zustimmung der Koali-
tion zu dem von uns gewollten größeren Schutz von 
Berufsgeheimnisträgern und ihres Zeugnisverweige-
rungsrechtes gegeben hat. Wir werden das erneut 
kritisch prüfen, wenn wir nach dem 27. September 
eine Mehrheit dafür in diesem Hause haben. 

(Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/ 
CSU]: Das ist doch nur ein Wunschtraum, 

Herr Meyer!)  

Es ist vor allem der erreichte Fortschritt bei der 
Durchsetzung der Forderung „Verbrechen dürfen 
sich nicht lohnen", der uns Sozialdemokraten neben 
der verfassungsrechtlich garantierten neuen rechts-
staatlichen Kontrolle beim präventiven Überwachen 
von Wohnungen in einer Gesamtabwägung dazu 
veranlaßt, diesem Kompromiß zuzustimmen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
F.D.P.) 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Das Wort  hat der 
Kollege Manfred Such. 

Manfred Such (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Frau 
Präsidentin! Meine Damen und Herren! Bündnis 90/ 
Die Grünen wollen, daß sich die Bürgerinnen und 
Bürger in diesem Lande zu jeder Zeit frei, vor allem 
angstfrei, und sicher bewegen können. 

(Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/ 
CSU]: Und die Verbrecher?) 

Die Kriminalpolitik dieses Landes muß dringend ver-
bessert und intelligent ausgestaltet werden. Dazu lie-
gen konkrete Vorschläge von uns auf dem Tisch. 

Meine Damen und Herren, heute stimmen wir 
auch über unsere Vorschläge zur Geldwäsche ab. 
Wir haben genügend Vorschläge auch dazu, zur Kor-
ruptionsbekämpfung und zur technischen Sicherung 
zur Bekämpfung von Diebstahlskriminalität vorge-
legt. Ich denke an unsere Vorschläge, die wir zur 
Drogenpolitik vorgelegt haben, und das ist ein gro-
ßes Feld des organisierten Vebrechens. Ich denke, 
daß Sie da ansetzen sollten, endlich tätig zu werden. 

Wir haben auch Vorschläge im Bereich der Sozial-, 
der Jugend-, der Steuer- und der Wi rtschaftspolitik 
vorgelegt. Sie werden sicherlich sagen: Was hat das 
mit Kriminalität zu tun? Ich meine, daß do rt  die Ursa-
chen für die Kriminalität liegen. Und da, meine Da-
men und Herren, sollten Sie ansetzen, wenn Sie 
wirklich darangehen wollen, Kriminalität wirksam zu 
bekämpfen. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der PDS) 

Weil wir eine Kriminalpolitik wollen, die zu weni-
ger statt zu mehr Angst bei den Menschen führt, leh-
nen wir den großen Lauschangriff ab. Wir wollen vor 
allem, daß sich die Bürgerinnen und Bürger in ihren 
eigenen vier Wänden ohne Angst vor heimlicher 
Überwachung frei bewegen können. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der PDS) 

Wenn etwa intime Gespräche unter Eheleuten in der 
eigenen Wohnung nicht mehr möglich sind ohne 
Furcht vor heimlicher Überwachung, wäre Orwells 
„ 1984 " mit einiger Verspätung doch noch wahr ge-
worden. 

(Zuruf von der CDU/CSU: So ein Quatsch!) 

Ein solcher Verlust an Privatsphäre würde die Men-
schenwürde beeinträchtigen. Es muß in diesem Land 
- Herr Geis, Sie haben es gesagt - Rückzugsräume 
geben, in denen Menschen sicher sein können 

(Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/ 
CSU]: Aber nicht für Verbrecher!) 

insbesondere vor heimlichen staatlichen Zugriffen. 
Allein die Tatsache, daß der Einbau einer Wanze 
möglich sein könnte - selbst wenn sie nicht da ist -, 
verunsichert die Menschen zutiefst. Das wird diese 
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Republik verändern, weil es einen Eingriff in die 
Menschenwürde darstellt. 

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS

-

SES 90/DIE GRÜNEN und der PDS - Nor

-

bert Geis [CDU/CSU]: Wir haben das doch 
heute schon!) 

Wenn die Befürworter des großen Lauschangriffs 
proklamieren, daß es für Bandenmitglieder auch in 
deren Wohnung keine angstfreien Räume mehr ge-
ben dürfe, entgegne ich: Darin liegt ein unauflösba-
rer Widerspruch, Herr Geis. Denn erkannte Banden-
mitglieder sind nach unserer Rechtsordnung festzu-
nehmen und in einem geordneten Verfahren zu ver-
urteilen. Wenn statt dessen ein Lauschangriff auf 
Wohnungen durchgeführt werden so ll, zielt dieser of-
fensichtlich weder auf solche Bandenmitglieder noch 
auf Gangster, von denen Herr Kanther immer so 
gerne spricht. 

(Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/ 
CSU]: Ja, das ist der richtige Ausdruck!) 

Dieser Lauschangriff zielt auf bloße Verdächtige, die 
aber nach der Menschenrechtskonvention zunächst 
als Unschuldige zu gelten haben. Da liegt der An-
satz. 

(Norbert  Geis [CDU/CSU]: Aber Sie sind 
doch Polizeibeamter, Herr Such!)  

- Dazu komme ich gleich, Herr Geis. 

Nein, tatsächlich wird der Lauschangriff vor allem 
nichtsahnende, rechtstreue Bürgerinnen und Bürger 
treffen, entweder weil sie selbst irgendwie in Ver-
dacht geraten sind oder weil sie unwissentlich mit ei-
nem Verdächtigen Kontakt haben. Denn auch bei ei-
nem solchen Dritten könnte nach Ihrem Gesetzesvor-
schlag heimlich gelauscht werden. Diese Dritten 
könnten zum Beispiel der Bäcker, der Gastwirt, der 
Friseur des Verdächtigen, möglicherweise sogar der 
Arbeitgeber des Verdächtigen sein. 

(Norbert  Geis [CDU/CSU]: Aber doch nur 
das Gespräch mit dem Verdächtigen!) 

Dort  wird die Wanze angesetzt. 

Die Überwachung Dritter wird aber ebenso den 
behandelnden Arzt, den beratenden Notar, den re-
cherchierenden Journalisten treffen, die vielleicht 
Kontaktpersonen sein könnten. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Haben Sie das 
Gesetz eigentlich gelesen?) 

Das machen Bündnis 90/Die Grünen nicht mit; wir 
wollen diesen Schutz bewahren. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der PDS) 

Ich wiederhole: Mit diesem Lauschangriff werden 
vor allem rechtstreue Bürgerinnen und Bürger Opfer 
der Überwachung, wie auch Erfahrungen aus dem 
Ausland durchaus zeigen. Sie weisen ja immer auf 
Erfahrungen aus anderen Ländern hin. Diese Erfah-
rungen beweisen aber, daß es überwiegend Unver-
dächtige sind, die mit einem solchen Lauschangriff 
überzogen werden. 

Wie konnte es hierzulande zu dieser Gefahr kom-
men? - Ich möchte zunächst aus der „Süddeutschen 
Zeitung" vom 8. Dezember 1997 zitieren. Unter der 
Überschrift „Scharpings arglistige Täuschung" be-
schrieb Heribert Prantl den Ablauf: 

Phase eins: Die Parteispitze 

- der SPD - 

stimmt der Grundgesetzänderung zu - wenn 
strengste Voraussetzungen erfüllt werden. Phase 
zwei: Ein SPD-Parteitag stimmt mit Hängen und 
Würgen zu, weil die Parteispitze knallharte Ver-
handlungen mit der Regierung garantiert. Phase 
drei: Die SPD-Verhandler kümmern sich darum 
nicht. So war es schon beim Asylrecht. Beim 
Lauschangriff aber kommen jetzt noch neue Ka-
priolen dazu. 

(Norbert  Geis [CDU/CSU]: Die Vernunft hat 
gesiegt!) 

Der jüngste SPD-Parteitag nämlich ist den Ver-
handlern in die Parade gefahren. Also lenkte die 
Fraktionsspitze zum Schein ein, gelobte Besse-
rung - und macht jetzt trotzdem, was sie wi ll . 

Das ist also die Politik der Sozialdemokraten: Sie füh-
ren ihre Basis an der Nase herum. 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Herr Abgeordneter 
Such, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abge-
ordneten Scharping? 

Manfred Such (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Frau 
Präsidentin, ich möchte jetzt meine Rede im Zusam-
menhang vortragen. Ich werde zum Schluß gern Zwi-
schenfragen zulassen. 

Lange haben die Betreiber des großen Lauschan-
griffs der Öffentlichkeit weiszumachen versucht, das 
Vorhaben richte sich gegen die organisierte Schwer-
kriminalität und gegen Gangsterwohnungen. 

(Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/ 
CSU]: Ja, so ist es!) 

Überall dürfen nach Ihren Vorschlägen Wanzen 
schon dann angebracht werden, wenn nur bestimmte 
Tatsachen den Verdacht begründen - wenn also 
noch nicht einmal ein dringender Tatverdacht 
vorliegt -, daß jemand eine Tat aus einem langen Ka-
talog von Straftaten begangen haben könnte. Diese 
Liste umfaßt zirka 50 Einzeldelikte mit rund 100 Be-
gehungsformen, darunter auch solche mit relativ ge-
ringer Strafandrohung. Die Eingriffsvoraussetzungen 
und der Straftatenkatalog stellen kaum eine Hürde 
für die Verwanzung dar, ebensowenig wie eine wei-
tere Anforderung, die besagt, die Verhältnismäßig-
keit müsse gewahrt bleiben. Diese Verhältnismäßig-
keit bejaht die Justizpraxis bei ähnlichen Eingriffsbe-
fugnissen regelmäßig mit so lapidaren Begründun-
gen wie: Allein die angeordnete Maßnahme er-
scheint vielversprechend. - Wie es mit der Qualität 
der richterlichen Anordnungen aussieht, hat Herr 
Professor Meyer eben auch schon geschildert: näm-
lich daß es nicht immer so korrekt ablaufen konnte, 



19526 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode - 214. Sitzung. Bonn, Freitag, den 16. Januar 1998 

Manfred Such 

weil die Richter angeblich überfordert seien. Das 
wird hier nicht anders sein. 

Nach dem Willen der großen Lausch-Koalition soll 
es noch schlimmer kommen. Wem die Aussicht auf 
den Lauschangriff auf rechtsfreie Bürger noch nicht 
reicht, vergegenwärtige sich, daß noch nicht einmal 
diejenigen Berufshelfer vor einer Überwachung ihrer 
Arbeitsräume geschützt sind, die vor Ge richt eigent-
lich das Zeugnis über die Inhalte ihrer Tätigkeit ver-
weigern dürfen. Manche  Berufsgeheimnisträger 
sind sogar bei Strafandrohung zur Wahrung der ih-
nen anvertrauten Informationen verpflichtet. Nun 
soll jedoch die Polizei diese Vertraulichkeit per 
Wanze und Richtmikrophon straflos aushöhlen dür-
fen. Das ist ein unerträglicher Widerspruch. Auf der 
einen Seite drohen Sie Strafen an, auf der anderen 
Seite höhlen Sie selber dieses Recht aber aus. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der PDS sowie des Abg. 

Dr. Burkhard Hirsch [F.D.P.]) 

Nun sagen ja manche, insbesondere aus der SPD, 
die Probleme seien gebannt durch den famosen Vor-
behalt, wonach der Lauschangriff regelmäßig durch 
ein Richterkollegium, eine sogenannte Wanzenkam-
mer, genehmigt werden müsse. 

(Heiterkeit beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

-

NEN und bei der PDS) 

Doch Justizpraktiker bestätigen die faktische Wir-
kungslosigkeit dieser Kompetenz, wie sich auch bei 
der Anordnung von Telefonüberwachungen deutlich 
gezeigt hat. Richterliche Anordnung hat nicht ver-
hindern können, daß sich die Telefonüberwachungen 
von 1994 bis 1996 auf über 8000 Genehmigungen 
verdoppelt haben. Meine Damen und Herren, damit 
sind wir in der Bundesrepublik Deutschland gegen-
über vergleichbaren Staaten Weltmeister im Abhö-
ren! 

(Zuruf von der F.D.P.: Ach, das ist doch völ

-

lig falsch!) 

Praktisch niemals, Herr Professor Meyer, werden 
Telefonüberwachungsanträge von Richtern abge-
lehnt, weil der Richter die polizeilichen Vorgaben 
kaum überprüfen kann. 

(Zuruf von der F.D.P.: Leider wahr!) 

Das wird auch bei dem Lauschangriff so sein. 

(Erwin Marschewski [CDU/CSU]: Es nutzt 
nichts, Kollege Such kommt in die Wanzen

-

kammer - mit Hirsch zusammen natürlich!) 

Die Rolle des Richters in diesen Dingen wurde zu-
treffend einmal so beschrieben: Dieser verteile Ein-
trittskarten an der Theaterkasse, ohne das eigentli-
che Stück zu kennen, das gespielt wird. Das ist die 
Problematik bei der Anordnung. 

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS- 
SES 90/DIE GRÜNEN und der PDS) 

Es läßt sich festhalten: Viele Bürgerinnen und Bür-
ger, unverdächtig oder verdächtig, dürfen nach den 
Wünschen von Union und SPD, natürlich auch von  

der F.D.P., in ihren Wohnungen belauscht werden, 
ohne daß hiergegen wirkungsvolle Sicherungen be-
stehen. 

Meine Damen und Herren, befürworten Sie etwa 
Richtmikrophone an der Fensterscheibe einer An-
waltskanzlei? Halten Sie es für vertretbar, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, daß Wanzen in ärztlichen 
Sprechzimmern, Drogenberatungsstellen oder Apo-
theken installiert werden können? Wollen Sie es au-
ßerdem hinnehmen, daß eine Medienredaktion ver-
wanzt werden darf? Wollen Sie ernstlich zulassen, 
daß seelsorge rische Gespräche, deren Beichtcharak-
ter von vornherein nicht feststeht, wo auch immer ab-
gehört werden dürfen? 

(Erwin Marschewski [CDU/CSU]: Tausende 
von Gangstern gehen ja auch beichten, 

regelmäßig!) 

Das machen wir nicht mit, meine Damen und Herren. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der PDS) 

Wenn nun behauptet wird, der Beichtstuhl sei jetzt 
wanzenfrei und genieße Beweiserhebungsverbot, ist 
dies allenfalls die halbe Wahrheit. Denn das setzt 
nach Ihrem Willen voraus, daß es sich tatsächlich um 
ein seelsorge risches Gespräch mit Beichtcharakter 
handeln würde. Wie soll aber festgestellt werden, ob 
das der Fall ist? Dazu müssen erst die Mikrophone 
eingeschaltet werden. Dazu muß vorher verwanzt 
werden, sonst können Sie gar nicht beurteilen, ob es 
sich um ein Gespräch mit Beichtcharakter handelt. 

(Beifall des Abg. Dr. Gregor Gysi [PDS]) 

Ich habe zur Verdeutlichung die eben genannten 
Beispiele bewußt etwas scharf konturiert. 

(Norbert  Geis [CDU/CSU]: Gut, daß Sie 
zugeben, daß Sie überziehen!) 

Im Grundsatz aber, Kollege Geis und Kollege Mar-
schewski, ist alles dies nach Ihrem Entwurf möglich. 
Nicht umsonst sind Ärzte- und Anwaltskammern so-
wie Journalistenverbände bereits auf den Barrika-
den.  

Viele Bürgerinnen und Bürger wundern sich aller-
dings zu Recht, daß sich Abgeordnete nun sozusagen 
in eigener Sache einen Abhörschutz genehmigen 
wollen, den sie Ärzten, Anwälten und anderen Be-
rufsgeheimnisträgern verwehren. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der PDS - Norbert  Geis [CDU/ 
CSU]: Ach, Herr Such, es ist doch heuchle-

risch, was Sie jetzt machen!) 

Da frage ich nun die ehemalige sogenannte Bürger-
rechtspartei - wovon Sie sich schon lange verab-
schiedet haben, meine lieben Kolleginnen und Kolle-
gen von der F.D.P. -, wie Sie das Ihrer Klientel er-
klären wollen. Wenn Sie einen wirklichen Schutz 
für alle Berufsgeheimnisträger, wozu natürlich auch 
Abgeordnete gehören können, im Strafverfahren 
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wollen, dann kann ich Sie nur auffordern, unserem 
entsprechenden Änderungsantrag heute zuzustim-
men. 

(Zuruf von der F.D.P.: Wir verweisen auf die 
Verfassung!) 

Damit ist in keiner Weise von uns Zustimmung zum 
Lauschangriff signalisiert. Vielmehr wird Schadens-
begrenzung versucht. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der PDS) 

Meine Damen und Herren von der SPD, ich appel-
liere auch an Sie: Wenn Sie den Schutz der Berufsge-
heimnisträger noch wollen, dann stimmen Sie unse-
rem Änderungsantrag zu. 

Schließlich wird der Lauschangriff auch deshalb 
auf absehbare Zeit wirkungslos bleiben, weil sich 
wirklich gefährliche Kriminelle darauf einstellen 
können. Wenn Sie sagen, daß wir es hier mit dem or-
ganisierten Verbrechen zu tun haben, dann frage ich 
Sie, für wie dumm Sie die entsprechenden Damen 
und Herren eigentlich halten. Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, machen Sie doch einmal den Versuch und 
starten Sie unter dem Stichwort „Lauschangriff" ins 
Internet. Sie werden sich wundern, wie viele techni-
sche Angebote do rt  zum Schutz vor Verwanzung vor-
liegen. Für wie unbedarft halten Sie die Spitzen des 
organisierten Verbrechens, wenn Sie davon ausge-
hen, daß sie sich do rt  nicht bedienen, um sich ent-
sprechend zu schützen? Für dumm verkaufen wollen 
Sie tatsächlich die rechtstreuen Bürgerinnen und 
Bürger. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Also, das ist das 
Blödeste, was ich je gehört habe!) 

Das eigentliche Problem der Sache ist, daß Sie den 
Menschen vorgaukeln, hier gehe es um Schwerstkri-
minalität. 

Ich habe schließlich langjährige Erfahrung als Poli-
zeibeamter. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU und der 
SPD) 

Ich weiß, welcher Vertrauensverlust der Polizei bei 
Bürgerinnen und Bürgern droht, wenn Polizisten zu 
perfekten Einbrechern werden müssen, um Wanzen 
zu installieren. 

(Günter Graf [Friesoythe] [SPD]: So ein 
Schwachsinn!) 

Die Akzeptanz der Polizei in der Öffentlichkeit wird 
sich nicht dadurch erhöhen, daß wir die Polizei mit 
immer mehr geheimdienstlichen Befugnissen aus-
statten. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der PDS) 

Dieser Lauschangriff ist eine eindeutige geheim

-

dienstliche Befugnis; das wird zu weiterer Ableh

-

nung gegenüber der Polizei führen. Das tut den Kol-
legen des Polizeidienstes nicht gut. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU und der 
SPD) 

Ich möchte zum Schluß kommen. Sollte der große 
Lauschangriff in diesem Hause tatsächlich eine 
Mehrheit bekommen, wäre dies kein schwarzer Tag 
für die Verbrecher; vielmehr wäre es ein schwarzer 
Tag für die Grundrechte und für alle Bürgerinnen 
und Bürger in diesem Land. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der F.D.P.) 

Das wäre fürwahr ein schwarzer Freitag, den wir uns 
heute leisten würden. Ich hoffe, daß der Bundesrat 
dem einen Riegel vorschieben und das Verfassungs-
gericht Ihnen noch auf die Finger klopfen wird. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der PDS - Zuruf von der CDU/CSU: 
So ein dummes Zeug! - Günter Graf 
[Friesoythe] [SPD]: Das war schlimm und 

übel!) 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Das Wort  hat der 
Abgeordnete Kleine rt . 

Detlef Kleinert  (Hannover) (F.D.P.): Frau Präsiden-
tin! Meine sehr verehrten Damen! Meine Herren! 
Was wir eben gehört haben, hatte zur Voraussetzung, 
daß man die Augen wirklich ganz fest vor dem ver-
schließt, was hier als Vorlage auf dem Tisch liegt, 

(Beifall bei Abgeordneten der F.D.P. sowie 
bei der CDU/CSU und bei Abgeordneten 

der SPD) 

um dann anschließend Angriffe zu starten und bei 
den rechtstreuen Bürgern Panik davor zu erzeugen, 
daß sie abgehört werden. Die naturwissenschaftliche 
bzw. logische Wahrscheinlichkeit, daß in einer gegen 
Null gehenden Anzahl von Fällen etwas möglich ist, 
was wir ausdrücklich und konkret mit einer Fülle von 
Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen zu ver-
meiden versucht haben, kann doch nicht dazu füh-
ren, daß Sie die Dinge von den Füßen auf den Kopf 
stellen, 

(Beifall bei Abgeordneten der F.D.P. sowie 
bei der CDU/CSU) 

nur um hier Ihre absolute Unwilligkeit, das Notwen-
dige zu tun, zu bemänteln und zu versuchen, dafür 
Verständnis bei denjenigen Bürgern zu erwecken, 
die wahrlich überhaupt nicht in Gefahr sind, von sol-
chen Maßnahmen betroffen zu werden, und die 
dann, wenn sie als Unschuldige einmal beteiligt sein 
sollten, auf jeden Fall eine Fülle von Rechten auf In-
formation und gegebenenfalls auf Entschädigung ha-
ben. 

(Uta Titze-Stecher [SPD]: Die ihre Unschuld 
zurückkriegen, ja, ja!) 
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Diese Vorkehrungen werden dazu beitragen, daß 
die Bürger nach wenigen Jahren der Praxis in den 
wenigen Fällen, in denen dieses Mittel überhaupt 
angewandt werden wird, völlig beruhigt darüber 
sein werden, daß es sich hier um eine äußerst vor-
sichtige, rechtsstaatlich abgesicherte allerletzte Maß-
nahme für eine kleine Anzahl von Fällen handeln 
wird. 

(Widerspruch bei der PDS) 

Was Sie sagen, wird man weder heute noch in Zu-
kunft sehen und erfahren können. Was man aber lei-
der in vielen Ländern der Welt sehen und erfahren 
kann, das sind Schutzgettos, in die sich Familienväter 
mit ihren Familien zurückgezogen haben, um Leib 
und Leben ihrer Angehörigen und ihr Eigentum zu 
schützen, weil sie rundum von einer ausufernden 
Kriminalität bedroht sind. Diese Dinge kann man in 
hochzivilisierten Ländern, zum Beispiel in den Verei-
nigten Staaten von Nordamerika, und in einer Fülle 
von im übrigen durchaus ordentlich verwalteten Län-
dern leibhaftig betrachten. 

Wir möchten, daß, bevor solche Zustände auch bei 
uns immer mehr um sich greifen, alles Notwendige, 
alles Mögliche getan wird, um solche Maßnahmen 
bei uns nicht notwendig werden zu lassen, damit un-
seren Bürgern nicht nur ihre Freiheit - das ist uns 
nach wie vor das Wichtigste -, sondern auch die Si-
cherheit, die zur Freiheit gehört, gewährleistet wird. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU) 

Das kann immer nur ein Abwägungsprozeß sein. 

Wenn die Fachleute der Ermittlungen uns sagen 
„In einzelnen, besonders schwerwiegenden Fällen 
muß auch die akustische Überwachung von Wohn-
räumen möglich sein, 

(Manfred Such [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

-

NEN]: Einzelnen? 50 Delikte!) 

weil man international beobachten kann, daß solche 
Maßnahmen durchaus zu beachtlichen Ermittlungs-
erfolgen bei schwerster Kriminalität geführt haben", 
dann muß man sich an solchen Beratungen beteili-
gen, weil es nicht über die Frage des Ob, sondern 
über die Frage des Wie zu streiten gilt, weil die 
Rechtsstaatlichkeit gewahrt werden muß: durch die 
Bestimmung der Eingriffstatbestände, durch die A rt 

 der Anordnung. Erstmals haben wir in einem solchen 
Fall  das Kollegialgericht nicht nur zwingend verein-
bart, sondern wir haben diese Maßnahme sogar im 
Grundgesetz festgeschrieben, damit sie sich allen Be-
fürchtungen, man könne da später wieder ewas auf-
weichen, entzieht. 

Gegenüber dem, was hier beschlossen und im 
Grundgesetz zur Absicherung dieser rechtsstaatli-
chen Anordnungen festgeschrieben worden ist, ist 
Ihr Vergleich mit den derzeitigen Telefonabhörmaß-
nahmen, mit denen wir auch nicht zufrieden sind 
und zu denen wir hier ausdrücklich erklärt haben - 
auch in der Verhandlungskommission -, daß wir sie 
keineswegs so unbesehen weiter hinnehmen wollen, 
im Hinblick auf die völlig unterschiedliche A rt  der 
Voraussetzungen und der Anordnung unzulässig 
und gehört nur zu den Mitteln, mit denen Sie die Öf-

fentlichkeit verwirren und von dem ablenken wollen, 
was hier wirklich geschieht. 

Wir müssen, wenn eine derartige Maßnahme in 
ganz seltenen Einzelfällen angeordnet wird, aber 
auch eines wissen: Wer grundsätzlich gegen das Ab-
hören in Wohnungen ist und den damit verbundenen 
Sicherheitsverlust in Kauf nimmt, und zwar aus einer 
so grundsätzlichen Überzeugung heraus, mit dem 
wird man füglich nicht weiter diskutieren können. 
Da kann man nur sagen: Ich bin anderer Auffassung, 
respektiere aber auch diese Meinung. Wir werden 
deshalb denen, die bei uns anderer Ansicht sind, 
auch im Rahmen der Debatte und nicht mit endlosen 
persönlichen Erklärungen Gelegenheit geben, ihren 
abweichenden Standpunkt in einer so wichtigen 
Frage hier darzustellen. Das ist alles in Ordnung. 

Aber wenn man sagt „Man muß abhören", dann 
muß man so konsequent sein, nicht eine Gebrauchs-
anweisung zu schaffen und gesetzlich darauf hinzu-
weisen, in welchen Räumen man sich risikofrei be-
wegen und unterhalten kann. 

(Beifall bei Abgeordneten der F.D.P. und 
der CDU/CSU) 

Das wäre zu unserem großen Bedauern der Fall, 
wenn man auch bei denjenigen, die Berufsgeheim-
nisse zu wahren haben - und das selbstverständlich 
weiterhin sollen -, das Abhören an sich grundsätzlich 
verbieten würde. Deshalb haben wir versucht, den 
Schutz des Berufsgeheimnisses einerseits und die 
lückenlose Aufzeichnung der Gespräche mit Krimi-
nellen andererseits sicherzustellen, indem wir gesagt 
haben: Wir schaffen umfassende Verwertungsver-
bote; wir schaffen in den grundgesetzlich besonders 
gesicherten Verhältnissen sogar Erhebungsverbote, 
und die Sicherungen, die ohnehin in großer Fülle 
eingebaut worden sind, sind hier noch strenger. 

Die Angehörigen der beratenden Berufe wie An-
wälte, zu denen ich mich zähle, werden Verständnis 
dafür haben, daß das minimale Risiko, im Laufe lan-
ger Jahre in einem Einzelfall vielleicht einmal abge-
hört zu werden, gegenüber der Tatsache in Kauf zu 
nehmen ist, daß leider einzelne Kollegen doch der 
Versuchung erliegen könnten, ihre Büroräume für 
Verabredungen zur Verfügung zu stellen, die wir in 
dieser Form, noch dazu mit ausdrücklichen Hinwei-
sen auf solche Schutzräume, nicht dulden können, 
wenn wir uns nicht der Inkonsequenz bei unserem 
Vorhaben zeihen lassen wollen. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU) 

Weil es beim besten Willen nicht anders geht, muß 
an dieser Stelle dieses Opfer, das sich in der Praxis 
auf die ganz überwältigende Zahl der Berufsangehö-
rigen nicht auswirken wird, doch gebracht werden. 
Ich bin überzeugt, daß auch die weiteren Diskussio-
nen - das alles sind Prozesse, die nicht mit der heuti-
gen Abstimmung abgeschlossen werden - dazu füh-
ren werden, daß diese Notwendigkeit akzeptiert 
wird, wenn erst einmal der Umfang der Schutzmaß-
nahmen in seinem vollen Umfang erkannt sein wird. 

Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, daß es 
den Freien Demokraten, daß es den Liberalen in die- 
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sem Lande immer in besonderem Maße um die 
Rechtsstaatlichkeit, um die Freiheit der Bürger, um 
die Unverletzlichkeit ihrer Privatsphäre gegangen 
ist. 

(Irmingard Schewe-Gerigk [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN]: Ja, gegangen ist!) 

Erstens muß man dann aber auch die Sicherheitser-
fordernisse, die zu der Freiheit, sich frei zu bewegen, 
gehören, abwägen. Zweitens wäre es nicht gerade 
sehr logisch und konsequent, wenn wir nicht stolz 
auf das wären, was insbesondere im vorigen Jahr-
hundert im Kampf gegen einen bedenkenlosen über-
bordenden Obrigkeitsstaat geleistet worden ist. Wir 
müssen das, was wir an demokratischem Rechtsstaat 
erreicht haben, zur Grundlage unserer heutigen Be-
trachtungen machen; denn das ist auf Grund dieser 
Kämpfe unser freiheitlich gestalteter Staat. Deshalb 
können wir nicht die Schlachten von gestern schla-
gen, sondern müssen, so vorsichtig es nur irgendwie 
möglich ist, vertrauensvoll mit unserem eigenen 
Staat und seinen Behörden umgehen. 

Das sind die Grundsätze, nach denen wir hier 
mühsam und gründlich verhandelt haben. Deshalb 
können wir heute mit gutem Gewissen, obwohl kei-
neswegs mit Freude, das, was zustande gekommen 
ist, akzeptieren. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU 
sowie der Abg. Renate Jäger [SPD]) 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Als nächster 
spricht der Kollege Gysi. 

Bevor Sie sprechen, möchte ich ganz herzlich gra-
tulieren. Sie werden heute 50 Jahre alt. Glückwunsch 
von uns allen! 

(Beifall im ganzen Hause) 

Dr. Gregor Gysi (PDS): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Vielen Dank für die Glückwün-
sche. Aber nun zum eigentlichen, eher traurigen Ge-
genstand der Debatte - auch das andere mag man 
als traurig empfinden, zumindest tue ich das -: Es 
gibt eine Frage, die mich beschäftigt, seitdem die 
Diskussion begonnen hat, von der ich sehr gehofft 
hatte, daß ich auf sie heute eine Antwort zumindest 
aus den Reihen der SPD, aber auch aus den Reihen 
der Koalition höre. 

Art . 13 Grundgesetz in seiner jetzigen Fassung 
gilt seit 1949. Ich habe mir überlegt, was die Bun-
desrepublik in ihrer Geschichte an Angriffen, an 
Auseinandersetzungen schon alles durchgestanden 
hat. Da gab es die gesamte Phase des Kalten Krie-
ges. Der Bundesrepublik Deutschland standen eine 
durchaus hochgerüstete Sowjetunion, hochgerüstete 
Staaten des Warschauer Vertrags und ein gegneri-
scher zweiter deutscher Staat gegenüber. Es wim-
melte hier von Spionagetätigkeit anderer Staaten, 
insbesondere der DDR, aber nicht nur der DDR, 

ebenso der Sowjetunion und anderer osteuropäi-
scher Länder. 

(Joachim Hörster [CDU/CSU]: Das ist ein 
toller Vergleich!) 

- Moment! - Es gab, wie wir inzwischen wissen, so-
gar Entführungen. Alle diese Bestandsgefährdungen 
hat diese Bundesrepublik Deutschland überstanden, 
ohne einen Lauschangriff einzuführen, ohne je den 
Art . 13 Grundgesetz in dieser Richtung zu ändern. 

(Norbe rt  Geis [CDU/CSU]: Da hatten wir 
doch andere Mittel! Nachrichtendienste!) 

Wenn Sie mit der Sowjetunion anders fertig wer-
den konnten, können Sie niemandem erklären, daß 
Sie für die Bekämpfung der Russenmafia den 
Lauschangriff benötigen. Das ist einfach nicht nach-
vollziehbar. 

(Beifall bei der PDS sowie des Abg. Man-
fred Such [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]) 

Selbst in der Phase, als die RAF aktiv war - Sie wer-
den doch einräumen, daß es da um schwere terrori-
stische Verbrechen ging -, hat sich in diesem Bun-
destag keine verfassunggebende Mehrheit gefun-
den, um den Lauschangriff einzuführen. 

Ich frage Sie: Was hat sich denn an der Situation so 
sehr verschlimmert, daß heute etwas notwendig sein 
soll, worauf Sie damals - trotz viel existentiellerer Ge-
fährdungen - verzichten konnten? Das habe ich nicht 
begriffen, und das hat mir noch niemand in diesem 
Hause erklärt. 

(Beifall bei der PDS sowie des Abg. 
Dr. Burkhard Hirsch [F.D.P.] - Norbe rt  Geis 
[CDU/CSU]: Damals wurde nicht so viel 

Geld gewaschen wie heute!) 

Ich wußte natürlich, daß Hinweise auf die DDR 
kommen. Deshalb sage ich Ihnen als jemand, der 
dort  abgehört wurde: 

(Wolfgang Zöller [CDU/CSU]: Er reagie rt 
 auf etwas, was kein Mensch gesagt hat!  - 

Erwin  Marschewski [CDU/CSU]: Hat kein 
Mensch gesagt!) 

Auch die haben das nicht aus Jux und Tollerei ge-
macht, die haben durchaus Zwecke dafür formuliert. 
Sie glaubten, damit die Sicherheit des Staates erhö-
hen zu können. Im Ergebnis sind sie auch deshalb 
untergegangen. Daraus sollte man lernen. 

(Beifall bei der PDS) 

Nein, ich glaube, mit diesem Angriff werden Sie 
Kriminalität nicht wirksam bekämpfen, gar nicht be-
kämpfen können. Man muß nicht immer versuchen, 
über ähnliche Mittel und Methoden zu verfügen wie 
die Gegnerinnen und Gegner eines Rechtsstaates. 
Die Überlegenheit zeigt sich gerade darin, daß man 
Grundrechte auch gegenüber Bürgerinnen und Bür-
gern wahrt, die Verbrechen begehen. 

(Norbert  Geis [CDU/CSU]: Die USA ist 
auch ein Rechtsstaat!) 
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- Ich komme noch darauf. Die USA hat diesbezüglich 
natürlich eine ganz andere Tradition. Der CIA hat 
dort , genauso wie das FBI, ganz anders gewirkt. 

(Norbert  Geis [CDU/CSU]: Italien, Frank

-

reich, England!) 

Wenn es allerdings Ihre Zielstellung ist, sich daran zu 
orientieren, was es in den USA alles gegeben hat, 
dann kann ich nur sagen: Armes Deutschland! 

(Beifall bei der PDS - Norbe rt  Geis [CDU/ 
CSU]: In England, in Frankreich, in Italien, 

Herr Gysi!) 

Kommen wir zum Zeugnisverweigerungsrecht: 
Wenn man nun schon solch einen Lauschangriff ein-
führt, dann muß man wenigstens Ausnahmen veran-
kern, von denen man sagt, do rt  dürfe das nicht ge-
schehen. Das Zeugnisverweigerungsrecht wird hier 
immer als so eine Art  Individualrecht behandelt, als 
habe der Gesetzgeber damit nichts zu tun. Das Zeug-
nisverweigerungsrecht hat dieser Bundestag be-
schlossen. Er konterkariert es, wenn er den Bürgerin-
nen und Bürgern einerseits das Recht zugesteht, 
auch bei schwersten Verbrechen vor Ge richt zu 
schweigen, aber andererseits beschließt: Wir haben 
das Recht mitzuhören und verwerten dann doch, 
worüber ihr gesprochen habt. - Das ist einfach ein 
Widerspruch in sich, den der Gesetzgeber hier orga-
nisiert. 

(Beifall bei der PDS sowie des Abg. Man

-

fred Such [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]) 

Bezüglich der Ausnahmen, die Sie zugelassen ha-
ben, haben Sie eine Frage noch nicht beantwortet: 
Warum werden diese Ausnahmen, Herr Kollege 
Schily, nicht wenigstens im Grundgesetz verankert? 
Warum regeln Sie das nur in der Strafprozeßord-
nung? Ich habe dabei ein ganz ungutes Gefühl. Die 
SPD gibt den Weg frei für eine Änderung des Grund-
gesetzes und überläßt hinsichtlich der Sicherung, die 
Sie verhandelt haben, einer anderen Mehrheit, näm-
lich der einfachen Mehrheit im Bundestag, jederzeit 
die Änderung der Strafprozeßordnung. 

(Beifall bei der PDS sowie des Abg. Man

-

fred Such [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]) 

Sie hätten diese Sicherung wenigstens im Grundge-
setz so verankern müssen, daß zu ihrer Änderung 
eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. 

Es gibt noch einen Unterschied, auf den bisher re-
lativ wenig eingegangen worden ist: Kollege Geis, es 
gibt einen Unterschied zwischen einem Zeugnisver-
weigerungsrecht und einer Pflicht zur Zeugnisver-
weigerung. Sehen Sie, es wird ja völlig absurd: Der 
Abgeordnete, der jetzt besser geschützt ist, hat nicht 
die Pflicht, der hat nur das Recht, über Gespräche 
mit Bürgerinnen und Bürgern die Aussage zu verwei-
gern. Dagegen hat der Arzt oder der Anwalt, auch 
der, der nicht Strafverteidiger ist, die Pflicht dazu. 

(Norbert  Geis [CDU/CSU]: Wird ihm ja 
nicht genommen!) 

- Moment! - Der Gesetzgeber sagt ihm: Solltest du 
diese Pflicht verletzen und ohne Genehmigung des 
Patienten oder des Mandanten darüber reden - vor 

Gericht oder wo auch immer -, dann drohe ich dir 
eine Strafe an. Ich aber darf mithören und das Ge-
hörte verwerten, während ich dich bestrafe, wenn du 
darüber reden solltest. - Das ist verfassungsrechtlich 
und strafrechtlich nun wirklich nicht mehr begreif-
lich. 

(Beifall bei der PDS sowie bei Abgeordne-
ten der SPD und des Abg. Manfred Such 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] - Norbert 

 Geis [CDU/CSU]: Sie haben es nicht ver-
standen!) 

Sie konterkarieren damit das von Ihnen selbst ge-
setzte Recht. Im Grunde genommen müßten Sie die 
Strafbarkeit bei der Verletzung der Schweigepflicht 
aufheben. Das wäre die Konsequenz dessen, was Sie 
heute hier beschließen wollen. 

(Beifall bei der PDS - Dr. Wolfgang Freiherr 
von Stetten [CDU/CSU]: Das ist doch 
albern, was Sie sagen! - Norbe rt  Geis 
[CDU/CSU]: Sie verwechseln Birnen mit 

Äpfeln!) 

Sie haben gesagt, Herr Geis, Sie haben die Aus-
nahmen dort  vorgesehen, wo es um Verfassungs-
rechte geht, so zum Beispiel bei der Religionsfreiheit, 
deshalb beim geistlichen Gespräch mit Beichtcharak-
ter. 

(Norbert  Geis [CDU/CSU]: Wir machen 
nicht die Ausnahmen, sondern die Verfas-

sung!)  

Deshalb gibt es die Ausnahmen für Strafverteidiger 
und auch für den Abgeordneten, dessen Recht zur 
Verschwiegenheit auch im Grundgesetz geregelt ist. 

(Norbert  Geis [CDU/CSU]: Steht in der Ver-
fassung!) 

- Das sage ich ja. Ich habe das verstanden. - Wenn 
das Ihr Maßstab ist, dann müssen Sie aber den Jour-
nalistinnen und Journalisten erklären, warum Sie sie 
nicht einbezogen haben; denn auch die Pressefrei-
heit ist genauso wie die Religionsfreiheit im Grund-
gesetz verankert. Sie hätten zumindest sie hinneh-
men müssen. 

(Beifall bei der PDS sowie des Abg. Volker 
[Beck] [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] 
- Norbert  Geis [CDU/CSU]: Kennen Sie den 
Unterschied zwischen Kernbereich und 
äußerem Bereich? Das haben Sie noch nicht 

gehört!) 

- Sie meinen den Unterschied zwischen Kernberei-
chen in der Verfassung und äußeren Bereichen? Die 
Pressefreiheit ist für Sie kein Kernbereich. Da haben 
wir dann allerdings völlig unterschiedliche Auffas-
sungen. 

(Beifall bei der PDS sowie bei Abgeordne-
ten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 
und des Abg. Dr. Burkhard Hirsch [F.D.P.]) 
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Ich will auf ein weiteres Problem hinweisen. Sie 
schützen den Strafverteidiger, aber Sie wissen sehr 
genau, ab wann ein Anwalt Strafverteidiger ist. 

(Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/ 
CSU]: Wenn er bestellt ist!) 

- Ja, eben. - Wenn der Mandant zu ihm kommt und 
ihm von Straftaten erzählt, die er begangen hat, und 
er noch gar nicht weiß, daß ein Ermittlungsverfahren 
gegen ihn läuft, dann ist der Anwalt noch kein Straf-
verteidiger. 

(Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/ 
CSU]: So ist es!) 

Er ist es erst, wenn er Kenntnis vom Ermittlungsver-
fahren hat. Das heißt, Sie schützen ihn erst zu einem 
Zeitpunkt, zu dem Sie über den Lauschangriff aus 
dem Gespräch zwischen Anwalt und Mandant erfah-
ren haben, welche Straftaten er begangen hat. Dann 
könnten Sie sich dies auch schenken, das sage ich Ih-
nen ganz deutlich. Das ist überhaupt nicht nachvoll-
ziehbar. 

(Beifall bei Abgeordneten der PDS) 

Wenigstens das Gespräch zu Straftaten an sich zwi-
schen Anwalt und Mandant müßten Sie außerhalb ei-
ner solchen Kontrollmaßnahme stellen. Dies erst ab 
der juristischen Fixierung als Strafverteidiger zu tun 
ist eindeutig zu spät. 

(Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/ 
CSU]: Dann wird die Kanzlei zur Verabre

-

dungspraxis!) 

Hinzu kommt, daß Ihr Argument, Kollege Kleine rt , 
nicht stimmt, daß das ganz selten ist. Wenn es so 
wäre, hätte man wirklich nur drei, vier oder fünf der 
schwersten Verbrechen do rt  aufführen können. Sie 
haben aber 50 verschiedene Straftaten aufgelistet, 
darunter den bandenmäßigen Diebstahl. Er ist nun 
nichts Schönes - das ist wahr -, aber er ist auch nicht 
etwas, was die gesamte Republik erschüttert. 

(Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/ 
CSU]: Denken Sie an die rumänischen Ban

-

den!) 

Ich finde, da stimmen einfach die Maßstäbe nicht. Es 
geht hier nicht um irgendeine Einschränkung, son-
dern um die Einschränkung eines im Grundgesetz 
garantierten Grundrechts. Da muß die Verhältnismä-
ßigkeit wirklich anders aussehen, als das bisher der 
Fall ist. 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Herr Gysi, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schily? 

Dr. Gregor Gysi (PDS): Ja. 

Otto Schily (SPD): Herr Kollege Gysi, nach meiner 
bisherigen Berufserfahrung ist es in der Tat so, daß 
Strafverteidigung sich damit befaßt, in einem Ermitt-
lungsverfahren tätig zu werden. Insofern stellt sich 
das Problem beim Strafverteidiger in der Tat erst, 
wenn ein Ermittlungsverfahren in Gang gesetzt wird 
und ein Mandant Rat sucht, wie er sich in einem sol-

chen Ermittlungsverfahren gegen Anschuldigungen 
zur Wehr setzen kann. Strafverteidigung sieht zudem 
nicht immer nur so aus, daß irgendein Mandant 
kommt und sagt: Ich habe Straftaten begangen. Wie 
kann ein Freispruch erreicht werden? - Es ist wohl 
so, daß sich der Strafverteidiger damit zu befassen 
hat, ob eine Anschuldigung zutrifft oder nicht und 
ob, wenn eine Anschuldigung möglicherweise in der 
Sache zutrifft, ein mildes Urteil zu erwirken ist oder 
wie sonst eine Strafverteidigung zu führen ist. Inso-
fern verstehe ich Ihr Beispiel nicht ganz. 

Dr. Gregor Gysi (PDS): Ich darf dazu zwei Bemer-
kungen machen, Herr Kollege Schily. 

Erstens. Es gibt sehr wohl Fälle - die haben auch 
Sie mit Sicherheit schon erlebt, ich jedenfalls habe 
sie schon erlebt -, daß jemand kommt und sagt: Ich 
habe Straftaten begangen oder bin in Straftaten ver-
wickelt. Ich weiß nicht, ob gegen mich Ermittlungen 
laufen. Aber ich will aufhören, ich habe davon ge-
nug, und ich will mich mit Ihnen beraten, wie ich 
jetzt vorgehen kann. - Dies geht hin bis zu Fragen 
der Selbstanzeige. Dies wäre ein Gespräch über 
seine Straftaten zu einem Zeitpunkt, zu dem der An-
walt noch kein Strafverteidiger ist. Das geben Sie für 
den Lauschangriff frei. Ich bin prinzipiell dagegen. 

Zweitens. Auch etwas anderes weiß ich noch nicht. 
Sie schützen nur das Gespräch Beschuldigter/Straf-
verteidiger. Wie ist es mit dem Gespräch zwischen 
Strafverteidiger und Angehörigen oder mit Leuten, 
die sich später vielleicht als Beihelfer herausstellen, 
die aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht von Ermitt-
lungen erfaßt sind? All das ist sehr unkonkret. Solche 
Gespräche werden durch die vorgesehene Regelung 
nicht geschützt, und das macht mir Sorgen. 

Das größte Problem hat der Kollege Such schon an-
gesprochen: In der Regel weiß man erst nach der An-
hörung, ob überhaupt alle Voraussetzungen erfüllt 
sind, die jetzt in der Strafprozeßordnung geregelt 
sind. Es ist also mehr eine Präventivmaßnahme als 
eine Bekämpfungsmaßnahme; das ist mein Problem. 

Auch wenn Sie, Kollege Schily, mich nicht direkt 
danach gefragt haben, will ich Ihnen dennoch fol-
gendes sagen: Es fällt ein bißchen auf, daß Sie den 
Kompromiß gerade bei zwei Berufen erreicht haben, 
die wir beide ausüben, und bei anderen nicht, nicht 
beim Journalisten, nicht beim Arzt, aber eben beim 
Strafverteidiger und beim Abgeordneten, obwohl der 
Abgeordnete nicht einmal unter Strafandrohung 
steht. 

Lassen Sie mich Ihnen noch eines ganz persönlich 
sagen: Wissen Sie, welche Rede ich hier wahnsinnig 
gerne - richtig gerne, weil ich weiß, daß es ein intel-
lektueller, dialektischer Genuß geworden wäre - ge-
hört hätte? Ich hätte gerne die Rede gehört, die Sie 
im ersten Jahr Ihrer Mitgliedschaft im Deutschen 
Bundestag gehalten hätten, wenn damals ein solcher 
Gesetzentwurf vorgelegt worden wäre. 

(Beifall bei der PDS und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie des Abg. Dr. Burkhard 

Hirsch [F.D.P.]) 
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Ich möchte noch eine Bemerkung zur F.D.P. ma-
chen. In Deutschland ist eine liberale Partei so wich-
tig wie in keinem anderen Land. Neben den Fragen 
des Wirtschaftsliberalismus sind aber auch solche 
Fragen von ganz entscheidender Bedeutung. 

(Jörg van Essen [F.D.P.]: Das teilen wir, Herr 
Gysi!) 

Deshalb, Herr van Essen, hätte ich mich sehr gefreut, 
wenn man sagen könnte, daß ein solches Gesetz so 
lange nicht zustande kommt, solange die F.D.P. an 
der Regierung ist. Das war übrigens auch ein Mar-
kenzeichen der F.D.P. Dies ist aber leider seit vielen 
Jahren vorüber. 

(Beifall bei der PDS) 

Ich gehöre seit 1990 diesem Bundestag an. Gestern 
habe ich einmal überlegt, ob es seit 1990 eine einzige 
Gesetzesentscheidung des Bundestages gab, mit der 
ein Grundrecht ausgebaut wurde oder soziale Maß-
nahmen verstärkt wurden. Seit 1990 gab es immer 
nur Einschränkungen. 

(Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/ 
CSU]: Dann waren Sie nicht in der Verfas

-

sungskommission!) 

Wissen Sie, was das Problem ist, seitdem die Sowjet-
union - obwohl die Gefahr damals viel größer war, 
brauchten Sie den Lauschangriff nicht - nicht mehr 
existiert? Es gibt keinen internationalen Demokratie-
wettbewerb mehr, sondern es gibt nur noch den 
Standortwettbewerb. Dieser aber führt letztlich zu 
solchen Entscheidungen, mit denen wir es heute hier 
zu tun haben. Ich möchte, daß es wieder einen Wett-
bewerb darum gibt, wer mehr Bürgerrechte garan-
tiert, und nicht einen Wettbewerb, wer sie schneller 
und effektiver abbaut, unter welchem Vorwand auch 
immer. 

(Beifall bei der PDS sowie bei Abgeordne

-

ten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN - 
Zurufe von der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Das Wort  hat der 
Bundesminister der Justiz, Edzard Schmidt-Jortzig. 

(Abg. Dr. Dagmar Enkelmann [PDS] über

-

reicht Abg. Dr. Gregor Gysi [PDS] eine rote 
Rose - Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten 
[CDU/CSU]: Das ist ja eine tolle Inszenie

-

rung! - Gegenruf des Abg. Dr. Gregor Gysi 
[PDS]: Das hat nichts mit meiner Rede zu 

tun!)  

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig, Bundesminister der 
Justiz: Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 
Die Gesetzentwürfe, die heute zur abschließenden 
Beratung und Beschlußfassung anstehen, haben 
schon im Vorfeld Emotionen geweckt und wecken 
sie natürlich auch in dieser Debatte. Zum Teil über-
rollen diese Emotionen die Sachlichkeit völlig. Die ei-
nen feiern diese Gesetze als Vorstufe zum Sieg über 
das Böse. Andere feiern sie, indem sie sagen, das sei 

der Beweis für den Untergang des Rechtsstaates. 
Von beidem kann überhaupt nicht die Rede sein. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU 
sowie bei Abgeordneten der SPD) 

Diese Gesetzentwürfe sind nicht mehr, aber auch 
nicht weniger - darum zu ringen, meine Damen und 
Herren Kollegen von den Grünen, lohnt sich wirklich 
- als ein ganz wichtiger Schritt zur Bekämpfung der 
internationalen organisierten Kriminalität. Die Bür-
ger erwarten von uns, daß ihre Freiheit und ihr Ei-
gentum wirksam geschützt werden. Ich bin davon 
überzeugt, daß wir hier weniger emotional diskutie-
ren würden und uns mehr auf die Sache konzentrie-
ren könnten, wenn sich alle etwas mehr mit der Si-
tuation der Opfer beschäftigten, 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU 
sowie bei Abgeordneten der SPD) 

nämlich der Opfer von Schutzgelderpressungen, von 
Drogenhandel, von Schlepperkriminalität und Ban-
denkriegen. Das alles ist den Grünen offenbar völlig 
egal. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Rezzo Schlauch 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das glauben 

Sie ja selber nicht!) 

Diese Opfer haben ebenso ein Recht auf Sicherheit 
und einen Anspruch auf wirksame Kriminalitätsbe-
kämpfung, wie die Täter bzw. Beschuldigten ein 
Recht auf die Unverletzlichkeit ihrer Wohnung ha-
ben. 

Lieber Herr Gysi, es ist doch ein wenig amüsant, 
wenn Sie sich hier zum Verteidiger der Freiheitlich-
keit machen. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU) 

Ich habe den Eindruck, daß Sie nicht recht verstan-
den haben, was Freiheit in einem Rechtsstaat bedeu-
tet. Das bedeutet nämlich auch, daß man einen An-
spruch auf Sicherung seiner Grundrechte und seiner 
Bürgerrechte durch den Staat hat. Das ist in einem 
Rechtsstaat der Fall. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU 
sowie bei Abgeordneten der SPD) 

Unsere schwierige Aufgabe ist es, diese beiden 
Bürgerrechte gegeneinander abzuwägen und eine 
Lösung zu finden, bei der es nur einen Sieger gibt, 
nämlich den Rechtsstaat. 

Verehrter lieber Herr Kollege Meyer, ich möchte an 
dieser Stelle ein Wort  an Sie richten: Daß Sie zu die-
sem Punkt dem Wirtschaftsminister, meinem Frak-
tionskollegen Rexrodt, vorgeworfen haben, er habe 
sich für die Steuerhinterzieher eingesetzt, ist natür-
lich nicht nur böswillig, sondern auch eine völlige 
Verkennung der Veranstaltung. Es ging darum, die 
Durchlässigkeit der Membran Staatsanwaltschaft für 
die Geldwäschemeldung an die Finanzbehörden zu 
problematisieren, und um das Problem der Sicherung 
der informationellen Selbstbestimmung. Es ist gar 
keine Frage, daß dies mit in die Abwägung einbezo-
gen werden muß. Daß man bei der Abwägung zu an-
deren Ergebnissen kommen kann, ist für mich als Li- 
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beralen selbstverständlich. Nur das hat Günter Rex-
rodt bewegt, wie ich aus einem intensiven Gespräch, 
das ich dazu mit ihm geführt habe, weiß. 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Herr Minister, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Meyer? 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig, Bundesminister der 
Justiz: Nicht dazu, lieber Herr Meyer, zu jedem ande-
ren Punkt, aber über den Punkt und den Anwurf ge-
gen den Kollegen Rexrodt lasse ich nicht mit mir 
rechten. Dazu lasse ich keine Frage zu, es sei denn, 
Sie wollen Ihren Vorwurf zurücknehmen. 

(Heiterkeit - Otto Schily [SPD]: Sie wollen 
die Frage also vorher zensieren!) 

- So ist es. 

(Otto Schily [SPD]: So geht das im Parla

-

ment nicht, Herr Minister!)  

- Also, in Gottes Namen. 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Herr Meyer. 

Dr. Jürgen Meyer (Ulm) (SPD): Herr Minister 
Schmidt-Jortzig, weil dies von Ihnen so gewünscht 
wird, lasse ich den Kollegen Rexrodt außen vor und 
frage Sie, ob wir darin übereinstimmen, daß das 
Steuermodell, das wir vereinbart haben, nur effektiv 
sein kann, wenn eine frühzeitige Mitteilung seitens 
der Staatsanwaltschaft an das zuständige Finanzamt 
erfolgt, und daß dieses Steuermodell überhaupt 
nichts bringen kann, wenn die Mitteilung erst dann 
erfolgt, wenn der Vermögensbesitzer längst durch 
die Anklageschrift erfahren hat, was ihm vorgewor-
fen wird. Meinen Sie nicht, daß die vereinbarte Än-
derung gegenüber dem geltenden Recht, wonach ge-
mäß § 10 Geldwäschegesetz die Mitteilung an die Fi-
nanzbehörden erst nach Rechtskraft der Verurteilung 
vorgesehen ist, außerordentlich sinnvoll ist? 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig, Bundesminister der 
Justiz: Herr Kollege Meyer, zunächst akzeptiere ich, 
daß Sie die persönlichen Anwürfe zurückgenommen 
haben. 

(Heiterkeit bei der F.D.P., der CDU/CSU, 
der SPD und beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

-

NEN - Fritz Rudolf Körper [SPD]: Siehste!) 

Im übrigen wissen Sie, daß ich Ihrer Bewe rtung 
der Abwägungslage und Ihrem Ergebnis zustimme. 
Deswegen habe ich darüber auch mit dem Kollegen 
Rexrodt gesprochen. Sie können aber ebensowenig 
bestreiten, daß bei dieser Aktion, die ich für richtig 
und vertretbar halte, das Datenschutzrecht der Bank-
kunden natürlich ein Stückchen weit eingeschränkt 
wird. Hier ist also wieder eine Abwägung angesagt. 
Hier zu anderen Ergebnissen zu kommen und sich 
damit auseinanderzusetzen ist nun wahrlich eines Li-
beralen würdig. Deswegen haben wir das in einer 

solchen Diskussion ausgetragen; nicht mehr und 
nicht weniger. 

(Beifall bei Abgeordneten der F.D.P. und 
der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren Kollegen, wenn man 
sich der Sache ruhig und unvoreingenommen nähert, 
wird deutlich, daß es sich die Kollegen Schily, Däub-
ler-Gmelin und Meyer, Kanther, Geis und Scholz, 
Glogowski, Behrens und Beckstein ebenso wie der 
Kollege Kleinert  und ich für die F.D.P.-Fraktion mit 
dieser Abwägung wahrlich nicht leicht gemacht ha-
ben. Aber wir haben sie wenigstens angestellt und 
nicht von vornherein gesagt: Das interessie rt  uns al-
les gar nicht. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 
 

Wir hatten Ihnen bereits im Oktober ein ausgewo-
genes Ergebnis präsentiert. Das ist in den Ausschuß-
beratungen so, wie das in einem parlamentarischen 
Gesetzgebungsverfahren der Fall sein soll, noch wei-
ter verbessert worden. Eines will ich auch sagen: 
Wenn die Dinge tatsächlich so bedrohlich sein soll-
ten, Herr Kollege Beck, wie es die Gegner der Initia-
tive behaupten, dann müßten sie es erst recht bei den 
präventiven Lauschangriffen sein, die nach den Lan-
despolizeirechten seit vielen Jahren zulässig sind 
und ohne all die Konditionen und Einschränkungen 
angeordnet werden können, wie wir sie jetzt für die 
repressiven Abhörmaßnahmen vorsehen. Dazu habe 
ich aber von den jetzigen Kassandras, jedenfalls von 
Ihnen, Herr Beck, nie etwas gehört. Es sind auch 
keine Skandale vorgekommen. Irgendwo stimmt 
diese Argumentation also nicht. 

(Jörg van Essen [F.D.P.]: Sehr richtig!) 

Die Gesetzentwürfe ermöglichen die akustische 
Wohnraumüberwachung zu Beweiszwecken, also im 
repressiven Bereich bei der Strafermittlung. Experten 
bestätigen, daß wir grundsätzlich diese Möglichkeit 
brauchen, um die organisierte Kriminalität effektiver, 
nämlich auch in der Strafermittlung effektiver, zu be-
kämpfen. 

Damit diese Möglichkeit aber nur in engen rechts-
staatlichen Grenzen gezielt gegen die Schwerstkri-
minalität eingesetzt wird, haben wir schon im Grund-
gesetz eine Fülle genauer Voraussetzungen und Ein-
schränkungen verankert. Zum Zwecke der Strafver-
folgung darf nur abgehört werden; einen Spähangriff 
gibt es nicht. Das ist manchen nicht ganz recht gewe-
sen, aber es ist jetzt jedenfalls so in der Verfassung. 
Auch die akustische Überwachung ist nur bei dem 
konkreten Verdacht besonders schwerer Straftaten 
und auch hier nur als Ultima ratio zulässig. Sie wird 
durch einen Spruchkörper mit drei Richtern angeord-
net, nur im Eilfall durch einen einzelnen Richter, im 
übrigen nicht durch irgendeinen, sondern durch den 
Vorsitzenden Richter. 

Ein Schwerpunkt - darauf wi ll  ich noch ein biß-
chen eingehen - der Diskussion gerade der vergan-
genen Wochen war die Frage, ob die Schutzansprü-
che von Zeugnisverweigerungsberechtigten hinrei-
chend gewahrt blieben. Hier ist es - lassen Sie mich 
das ruhig Stück für Stück angehen - rechtssystema- 
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tisch schon ein Fortschritt, daß wir den Blick über-
haupt nicht mehr auf die Interessenkollision bzw. de-
ren Vermeidung bei den Zeugnisverweigerungsbe-
rechtigten beschränken, sondern ausdrücklich die 
bei ihnen entstehenden Vertrauensverhältnisse in 
den Blick nehmen, wie das, so glaube ich, auch wirk-
lich zwingend ist, weil sich da die grundrechtliche 
Schutzwirkung wirklich entfaltet. Das hat bisher im 
Bereich des Zeugnisverweigerungsrechts herzlich 
wenig stattgefunden. Deswegen haben wir dieses 
Problem auch schon seit längerem, nicht zuletzt bei 
der Fernmeldeanlagenüberwachung, worauf der In-
nenausschuß ausdrücklich hingewiesen hat. 

Diese Vertrauensverhältnisse sind durchweg 
grundrechtlich geschützt - sei es aus dem Persönlich-
keitsrecht, sei es aus der Protektion von Ehe und Fa-
milie, aus dem Recht auf ungestörte Religionsaus-
übung oder aus der Verbürgung spezifischer Berufs-
freiheit. Es geht also um eine angemessene verfas-
sungsmäßige Abwägung dieser Rechte gegenüber 
der anderen Verfassungsposition, nämlich dem Straf-
verfolgungsauftrag des Staates sowie den Schutzan-
sprüchen Dritter für ihre von Kriminalität bedrohten 
Rechtsgüter. 

Diese Abwägung haben wir im neuen § 100 d 
Abs. 3 StPO im einzelnen festgelegt und strukturiert. 
Dabei gehen wir - wie auch schon der Vorwurf ge-
kommen ist, den man nicht ganz leicht nehmen darf 
- bis an die Grenzen der praktischen, realitätsnahen 
Nutzbarkeit der Abhörmöglichkeit. Wer hier nun von 
apokalyptischen Visionen, von grundsätzlicher Zer-
störung und von endgültiger Aufkündigung jeder 
Vertrauensverhältnisse spricht, verkennt die tatsäch-
lichen Gegebenheiten völlig. 

(Beifall bei der F.D.P. sowie bei Abgeordne

-

ten der CDU/CSU) 

Denn nur wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht 
begründen, daß jemand eine besondere Straftat 
begangen hat, wie sie gesetzlich ausdrücklich auf-
geführt ist, und im übrigen alle anderen Möglichkei-
ten - 

(Zuruf des Abg. Dr. Uwe-Jens Heuer [PDS]) 

- Herr Heuer, nehmen Sie doch einmal zur Kenntnis, 
daß man in einem Rechtsstaat die Gesetze ernst neh-
men muß. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU) 

Nur wenn im übrigen alle anderen Möglichkeiten 
der Ermittlung nicht weiterführen, darf überhaupt 
eine Belauschung gegen Beschuldigte angeordnet 
werden. 

Darüber hinaus muß das dann auch noch ein Kolle-
gialgericht entscheiden, und über die Erkenntnisver-
wertung muß es anschließend noch einmal entschei-
den. Wer danach immer noch behaupten will, daß 
der allgemeine Überwachungsstaat drohe, niemand 
mehr vor strafermittlerischer Belauschung sicher sein 
könne, der nimmt entweder den vorgelegten Geset-
zestext einfach nicht zur Kenntnis - offenbar gehören 
Sie, Herr Heuer, zu dieser Kategorie -, und mißtraut 
prinzipiell dem ganzen Rechtsstaat. 

Herr Gysi ist zu seiner Geburtstagsfeier davonge-
gangen. Ich würde ihm gerne sagen, daß seine Vor-
stellungen an diesem Punkt an einem grundsätzli-
chen Mißverständnis zu der Staatlichkeit unter dem 
Grundgesetz und der, die er erlebt hat, kranken. 

(Beifall bei der F.D.P. sowie bei Abgeordne-
ten der CDU/CSU) 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Herr Minister, ge-
statten Sie noch eine Zwischenfrage des Kollegen 
Hirsch? 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig, Bundesminister der 
Justiz: Sekunde. - 

Oder  er verabschiedet sich von der Realität, und 
dazu würde ich Ihre Vorstellung, Herr Such, herzlich 
gerne rechnen; denn die hatte mit der Wirklichkeit 
herzlich wenig zu tun. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU) 

Sie haben sich hier zwar mit einem durchaus publi-
kumswirksamen Gag eingeführt, was die „Wanzen-
kammer" betrifft, aber ich habe den Eindruck, Sie 
wären besser Kammerjäger geworden als jemand, 
der sich in Rechtspolitik versucht. 

(Beifall bei Abgeordneten der F.D.P. und 
der CDU/CSU) 

Bitte sehr. 

Dr. Burkhard Hirsch (F.D.P.): Herr Minister, Sie 
sagten, wer eine solche Befürchtung habe, verab-
schiede sich von der Realität. Stimmen Sie mir denn 
nicht darin zu, daß als Voraussetzung für das Einbre-
chen in eine Wohnung und das Präparieren mit Wan-
zen genügt, daß sich derjenige, der im einfachen Tat-
verdacht einer schweren Straftat steht, vermutlich in 
dieser Wohnung aufhält? Das hat zur Folge, daß es 
trotz des völlig rechtmäßigen Verhaltens des Woh-
nungsinhabers, der davon gar nichts zu wissen 
braucht, ermöglicht wird, daß die Gespräche in die-
ser Wohnung abgehört werden. Ein völlig rechtmäßi-
ges Verhalten schützt ihn nicht davor, daß die Arglo-
sigkeit des Gespräches in dieser Wohnung genutzt 
wird. Verhält sich dies nicht so? 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig, Bundesminister der 
Justiz: Lieber Herr Hirsch, zweierlei: Zum einen 
haben wir ausdrückliche Kautelen für das Belau-
schen des Beschuldigten in der Wohnung eines Drit-
ten festgelegt. Es sind bestimmte Kautelen vorhan-
den, die Ihren Verdacht merklich und entscheidend 
minimieren. 

Zum zweiten: Das Neue an der ganzen Geschichte 
im Gegensatz zum präventiven Lauschangriff ist 
doch, daß die Anordnung nur von einer Strafkammer 
ausgesprochen werden kann. Ich gehe davon aus, 
daß diese Strafkammer unsere Gesetze ernst nimmt 
und auch die Verfassung kennt und somit ganz zwin-
gend die Verhältnismäßigkeit des Eingriffes in den 
Schutzbereich der Wohnung nach A rt . 13 beurteilt. 
Wenn ich nicht darauf vertrauen kann, daß drei Rich- 
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ter in einer Strafkammer diese Abwägung korrekt 
treffen, wird es grundsätzlich problematisch, über-
haupt daran zu glauben, daß man mit den Mitteln 
des Gesetzes und des Rechts Schranken ziehen 
kann. 

(Beifall bei Abgeordneten der F.D.P. und 
der CDU/CSU) 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Herr Minister, ge-
statten Sie eine weitere Zwischenfrage des Kollegen 
Rezzo Schlauch? 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig, Bundesminister der 
Justiz: Herzlich gerne. 

Rezzo Schlauch (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Herr Justizminister, ich komme noch einmal auf die 
Problematik des Zeugnisverweigerungsrechtes zu-
rück, die Sie ja angesprochen haben. Wie lösen Sie 
denn den Widerspruch auf, daß einerseits die An-
waltschaft in der Rechtsordnung als Organ der 
Rechtspflege behandelt wird und andererseits die-
sem Organ ein Schutzbereich bei seiner zivilrechtli-
chen und steuerrechtlichen Tätigkeit verweigert 
wird? 

Zum anderen: Halten Sie es nicht für eine Schief-
lage, wenn Sie auf der einen Seite - das ist natürlich 
verfassungsrechtlich vorgegeben - den Abgeordne-
ten ein privilegierendes Schutzrecht zukommen las-
sen, aber Anwälten und Ärzten, die mit Sicherheit im 
jeweiligen Vertrauensverhältnis mit viel relevanteren 
Sachverhalten konfrontiert werden als Abgeordnete, 
diesen Schutz verweigern? 

(Zuruf von der SPD: Das ist eine Unterstel

-

lung!) 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig, Bundesminister der 
Justiz: Herr Kollege, wir haben die Abgeordneten in 
keiner Weise privilegiert. Wir gehen auch nicht von 
der immer wieder unterstellten Vorstellung aus, daß 
die Abgeordneten eine ganz besondere Moral hätten. 
Im Gegenteil, es steht im Gesetz ausdrücklich, daß, 
wo immer der Verdacht aufkommt, daß sie irgendwo 
mitmischen könnten - es muß ja bei der organisierten 
Kriminalität an den Brückenkopf der Korruption ge-
dacht werden, bei der auch Abgeordnete bevorzugte 
Zielobjekte sind eine absolute Ausnahme für Ab-
geordnete überhaupt nicht gegeben ist. Wir nehmen 
hier auch keine neue Privilegierung vor. Ich bitte Sie 
darum, ruhig und sachlich den Art . 47 und insbeson-
dere dessen Satz 2 im Grundgesetz zu lesen. Soviel 
zu den Abgeordneten. 

Zu Ihren übrigen Anmerkungen in bezug auf die 
Anwälte bzw. den Übergang ihrer Tätigkeit zum 
Strafverteidiger: Wir befinden uns hier nur in der Re-
pression. Wir regeln also nur den Lauschangriff, die 
elektronische Wohnraumüberwachung, zu Beweis-
zwecken im Strafverfahren bzw. bei der Strafermitt-
lung. Es geht also überhaupt nicht darum, irgend 
etwas zu regeln, was damit nichts zu tun hat. Wenn 
beispielsweise jemand zu einem Anwalt geht und 

sich über Möglichkeiten unterhält, sein Testament 
besser zu gestalten, dann weiß ich gar nicht, wie 
jemand auf die Idee kommen kann, wir würden 
durch unsere Regelung die Möglichkeit zum Belau-
schen eröffnen. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU 
sowie bei Abgeordneten der SPD) 

Ich möchte bitten, daß ich jetzt meinen letzten 
Punkt vortragen kann. Mir ist nämlich ein bißchen - 
ich finde es aber gar nicht schlecht, daß Sie mich zu 
vielen Punkten gefragt haben - die Zeit davongelau-
fen. 

Man wird eben nicht jede Wohnung oder jeden Ar-
beitsplatz eines Zeugnisverweigerungsberechtigten 
einfach aus der Beweiserhebung nehmen können. 
Hier möchte ich gerne den Verfassungsgerichtshof 
des Freistaates Sachsen zitieren, der diese Problema-
tik in der auch von Ihnen oft gefeierten Entscheidung 
sehr kurz und bündig, wie ich finde, auf den Punkt 
gebracht hat. Ich zitiere: 

Jeder Raum, der nach außen den Anschein abso-
luter Schutzwürdigkeit erweckt, kann immer in 
einer Weise genutzt werden, die diesen Schutz 
nicht verdient. 

Das bedeutet nun aber überhaupt nicht, daß die 
Bürger überall und ständig mit einer akustischen 
Überwachung rechnen müssen. Der Bundesbeauf-
tragte für Datenschutz hat dies ausdrücklich Marge-
stellt. Die Aufgeregtheiten halten einer nüchternen 
Betrachtung schon deshalb nicht stand, weil die Ent-
würfe, wie bereits dargestellt, strenge Voraussetzun-
gen für staatliche Eingriffe vorsehen. 

Ich wäre gerne noch auf die zweite Säule einge-
gangen, nämlich auf den besseren Zugriff auf Ge-
winne aus Verbrechen und dubiose Vermögen. Herr 
Kollege Meyer hat hundert Prozent recht, wenn er 
sagt, daß dies ein ganz wichtiger, mindestens ge-
nauso wichtiger, vielleicht in der Praxis sogar noch 
wichtigerer Teil unseres Gesetzgebungspaketes ist. 

(Jörg van Essen [F.D.P.]:. Sehr richtig!) 

Es fehlt mir aber die Zeit, darauf einzugehen. Ich 
schließe mich ausdrücklich den Ausführungen des 
Herrn Kollegen Meyer an. 

Meine Damen und Herren, die vor Ihnen liegenden 
Gesetzentwürfe sind keine Wunderwaffe. Sie sind 
aber auch kein Schreckgespenst. Sie sind ganz 
schlicht unser Beitrag, der Beitrag des Deutschen 
Bundestages, zur Bekämpfung der international or-
ganisierten Kriminalität. Ich hoffe sehr, daß die Län-
der im Bundesrat dieses Angebot annehmen werden 
und zum Schulterschluß gegen das Verbrechen be-
reit sind. 

Ich bitte Sie, meine Damen und Herren Kollegen - 
auch diejenigen aus der grünen Fraktion -, diesen 
Gesetzentwürfen zuzustimmen und den Schulter-
schluß gegen das Verbrechen schon heute zu vollzie- 
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hen, um zu zeigen, daß es uns mit der Verteidigung 
des Rechtsstaates gegen Angriffe ernst ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU 
sowie bei Abgeordneten der SPD) 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Das Wort  zu einer 
Kurzintervention hat der Kollege Häfner. 

Gerald Häfner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Herr 
Bundesjustizminister, Sie haben es für nötig und an-
gebracht gehalten, die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen anzugreifen, und zwar in einer Weise, die ich 
scharf zurückweisen möchte. 

Sie haben gesagt, wir hätten überhaupt keinen 
Blick und kein Interesse für die Opfer von Straftaten. 
Sie haben weiterhin gesagt, wir würden das Phäno-
men der organisierten Kriminalität schlicht nicht zur 
Kenntnis nehmen und hätten keine Antworten dar-
auf. Ich halte das nicht nur für einen ungeheuerli-
chen Vorwurf, sondern auch - lassen Sie mich das so 
sagen - für intellektuell unredlich. Ich behaupte, daß 
wir manchmal den Opfern sogar näher sind als Sie. 
Und mit Ihnen ringen wir in diesem Parlament um 
den besseren Weg zur Bekämpfung der Kriminalität. 
Aber zu behaupten, wir hätten keinen solchen Weg, 
liegt nun wirklich neben der Realität. 

Lassen Sie mich ein paar Sätze zur organisierten 
Kriminalität sagen. Was ist das eigentlich? Die orga-
nisierte Kriminalität ist ja kein neues Phänomen; es 
gab sie schon im Mittelalter. Die Raubritterbanden 
oder später dann der Räuber Kneißl oder Klaus Stör-
tebeker stellten bereits Formen der organisierten Kri-
minalität dar. 

Die organisierte Kriminalität bekämpft man nicht 
mit der Schrotflinte oder mit dem Staubsauger und 
auch nicht, indem man ständig laut darüber redet 
und überwiegend symbolische Gesetzgebung be-
treibt. Die organisierte Kriminalität bekämpft man 
vielmehr, indem man genau hinguckt, um welche 
Straftatbestände es sich dabei eigentlich handelt, 
und indem man gezielt und adäquat dagegen vor-
geht. Lassen Sie mich ein paar solche Kriminalitäts-
bereiche nennen. Der Drogenbereich ist einer der 
wichtigsten Komplexe in der organisierten Kriminali-
tät. Ein anderer ist der Bereich des Menschenhan-
dels, der Prostitution und des Rotlichtmilieus, ein 
weiterer jener der Wirtschafts- und Umweltkriminali-
tät. 

Für die Bekämpfung all dieser Kriminalitätsformen 
haben wir Antworten, aber eben andere als Sie. Wir 
würden sehr gerne die Polizei von diesem völlig 
unsinnigen Kampf gegen die kleinen Drogensüchti-
gen entlasten, der gar nichts bringt. Die Polizei soll 
endlich gegen die, die damit die Geschäfte machen 
und die Fäden ziehen, vorgehen. Sie soll nicht die 
einbuchten, die irgendwo auf dem Marktplatz etwas 
konsumieren, und diese dann wieder freilassen, son-
dern sie soll ihre Kraft darauf richten, gegen die 
vorzugehen, die mit dem Drogenhandel die großen 
Profite machen. 

Oder: Wir würden sehr gerne im Bereich der Pro-
stitution durch eine rechtliche Anerkennung der Pro-
stitution die betroffenen Frauen aus der Illegalität 
herausholen und damit endlich wirksam gegen den 
Menschenhandel vorgehen können, indem die 
Frauen, die von solchen Verbrechen betroffen sind, 
auch hier im Land als Zeugen gegen die Täter aussa-
gen können, ohne Gefahr zu laufen, abgeschoben zu 
werden. 

Sie kennen doch unsere Vorschläge. Wir haben 
auch in den Bereichen Wirtschaftskriminalität und 
Umweltkriminalität, wie ich meine, bessere Vor-
schläge. Lassen Sie uns doch nicht behaupten, es 
gebe keine Vorschläge. Lassen Sie uns feststellen: 
Wir ringen um die bestmögliche Lösung. 

Nur noch ein Wort  zu dem, was Sie hier vorschla-
gen. Sie tun so, als sei durch die vorgesehene richter-
liche Kontrolle und den Gesetzestext gesichert, daß 
all das, was nicht verwertet werden darf, nicht in die 
Materialien und Erkenntnisse der Strafverfolgungs-
behörden eingeht. Warum sind Sie dann nicht unse-
rem Vorschlag gefolgt, diesen Punkt so zu regeln, 
wie das in den USA der Fall ist? Sie berufen sich 
doch selbst immer wieder auf die USA als Beispiel. 
Dort  ist es aber nicht wie in Ihrem Entwurf, daß der 
Richter am Anfang vertrauensvoll und ohne die Sa-
che wirklich beurteilen zu können, über den Antrag 
entscheidet und danach aus dem Verfahren heraus 
ist. In den USA begleitet der Richter das Verfahren 
und muß jeden einzelnen Schritt genehmigen. 

Was Sie wollen, führt dazu, daß aus dem intimen 
Bereich unzähliger Bürger Erkenntnisse, die nieman-
den etwas angehen, die dem p rivatesten Bereich an-
gehören und die sogar dem Zeugnisverweigerungs-
recht unterliegen, erst einmal in die Akten eingehen 
und sogar in der Hauptverhandlung - 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Herr Häfner, die 
Redezeit ist beendet. 

Gerald Häfner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): - ich 
komme zum Schluß - abgespielt und vorgeführt wer-
den können, um anschließend festzustellen, daß sie 
nicht verwertet werden dürfen. Dann sind sie aber 
schon im Bewußtsein aller Beteiligten. 

Wir wollen deshalb klare Beweiserhebungsver-
bote. Wir wollen, daß der Richter das Ganze beglei-
tet. Das wollten Sie aber nicht. Deshalb gehen Sie 
hier einen Weg, der meines Erachtens auf dramati-
sche Weise dazu führt, daß die Sicherheit der Bürger 
- die eigentlich Ihr Anliegen ist - aufs Spiel gesetzt 
wird und Grundrechte abgebaut werden. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der PDS) 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Möchten Sie ant-
worten, Herr Bundesminister? 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig, Bundesminister der 
Justiz: Nein. 
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Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Ich rufe den näch-
sten Redner auf, den Kollegen Hermann Bachmaier. 

Hermann Bachmaier (SPD): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Wie Ihnen bekannt ist, 
spreche ich als Vertreter der Mitglieder der SPD-
Fraktion, die eine Änderung des Art . 13 des Grund-
gesetzes und die entsprechenden Folgeänderungen 
der Strafprozeßordnung ablehnen 

(Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/ 
CSU]: Das ist sehr traurig!) 

und diesem Gesetz nicht zustimmen. Im Namen mei-
ner Kolleginnen und Kollegen gebe ich nachher bei 
der Abstimmung zusammen mit dem Kollegen Kuhl-
wein eine Erklärung zur Abstimmung zu Protokoll, 
der entsprechende Unterschriftenlisten angefügt 
sind. 

Verfassungsfragen sind, insbesondere dann, wenn 
sie mit Eingriffen in zentrale Grundrechte verbunden 
sind, Gewissensfragen. Wir sind gut beraten, wenn 
wir die Entscheidung über diese Fragen nicht unter 
den Gesichtspunkten tagespolitischer Opportunität 
treffen. Dies ist die Grundhaltung, unter der wir So-
zialdemokratinnen und Sozialdemokraten heute, ob 
wir der Verfassungsänderung zustimmen oder nicht, 
unsere Entscheidung treffen. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordne

-

ten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 
und der PDS) 

Diese Entscheidung haben wir uns wahrlich nicht 
leichtgemacht. Auf zwei Bundesparteitagen, zuletzt 
vor wenigen Wochen in Hannover, und in vielen 
Fraktionssitzungen haben wir uns intensiv mit den 
heute zu treffenden Entscheidungen beschäftigt. 

Diejenigen von uns, die eine Änderung des Art . 13 
ablehnen, tun dies aus unterschiedlichen Gründen. 
Dabei sollte niemand den Versuch unternehmen, uns 
mangelnde Entschlossenheit im Kampf gegen die 
Kriminalität vorzuwerfen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD - Erwin 
Marschewski [CDU/CSU]: So sieht es aber 

aus!) 

Ein entschlossener Kampf auch gegen die organi-
sierte Kriminalität läßt sich sehr wohl mit den tragen-
den Grundprinzipien und Freiheitsrechten unserer 
Verfassung in Einklang bringen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
F.D.P. und der PDS) 

Der Schutz der Privatsphäre gehört zum Kernbe-
stand unserer Freiheitsrechte. Deshalb lehnen viele 
von uns über die heute schon möglichen Eingriffe 
hinausgehende Einschnitte in den Art . 13 grundsätz-
lich ab. Dabei haben mir manche mit auf den Weg 
gegeben, daß für sie auch - wie könnte dies im ver- 
einten Deutschland anders sein - leidvolle eigene Er-
fahrungen eine nicht unbedeutetende Rolle spielen. 

(Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/ 
CSU]: Aber das war in einem Unrechts

-

staat!) 

Andere wiederum, die lange um eine richtige Ent-
scheidung gerungen haben, wären bereit gewesen, 
einer Verfassungsänderung dann näherzutreten, 
wenn die Eingriffe, wie sie jetzt in der Neufassung 
des Art . 13 vorgesehen sind, verfassungsrechtlich so 
eingegrenzt worden wären, daß sie absolute Ausnah-
mefälle in extremen Situationen blieben. Von zentra-
ler Bedeutung war dabei immer der Schutz außeror-
dentlich vieler Menschen, die durch diese Ermitt-
lungsinstrumente als völlig Unbeteiligte oder weil sie 
ihren zum Teil schwierigen Berufsaufgaben nachge-
hen, in Mitleidenschaft gezogen werden. 

Deshalb wollten wir einen umfassenden Schutz der 
Personen, die nach den Regeln der Strafprozeßord-
nung ein Zeugnisverweigerungsrecht vor Gericht 
haben und sich zu einem großen Teil sogar strafbar 
machen, wenn sie die ihnen obliegende Schweige-
pflicht verletzen. Diesen Personen sollte, wenn sie 
nicht selbst tatverdächtig sind, für ihre unter absolu-
tem Vertrauensschutz stehenden Gespräche Vertrau-
lichkeit verfassungsfest zugesichert werden. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordne-
ten der F.D.P. und der PDS) 

Meine Damen und Herren, die jetzt gefundene 
Zweiteilung in schutzwürdige und weniger schutz-
würdige Gespräche ist äußerst verhängnisvoll und 
kann von uns keinesfalls akzeptiert werden. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Es geht nicht an, daß zwar Geistliche, Strafverteidi-
ger und Abgeordnete für die von ihnen zu führenden 
Gespräche einen absoluten Abhörschutz genießen, 
man aber in Zukunft bei vertraulichen Gesprächen 
im engsten Familienkreis, im Arzt-Patienten-Ver-
hältnis, im gesamten Beratungs- und Therapiebe-
reich sowie im Journalisten-Informanten-Bereich 
nicht mehr sicher sein kann, da auch die geschützten 
Gespräche zunächst einmal abgehört werden kön-
nen, auch wenn die Betroffenen selbst unter keinerlei 
Verdacht stehen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
PDS '- Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten 
[CDU/CSU]: Aber doch nur, wenn Tatver-

dacht vorliegt!) 

Sie können nur darauf hoffen, daß das zur Ent-
scheidung befugte Ge richt den aufgezeichneten In-
halt nicht zur weiteren Verwertung zuläßt. Dies ist 
ein schwacher Trost. Dies hat eine verheerende Wir-
kung auf den Vertrauensschutz der Gespräche, die 
in höchst sensiblen Bereichen - denken wir nur an 
Therapieverhältnisse oder Suchtberatungen - ge-
führt werden. 

(Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/ 
CSU]: Aber doch nur, wenn ein Verbrechen 

vorliegt!) 

Diese Gespräche brauchen ebenso wie die abhörsi-
cher ausgestalteten privilegierten Gespräche von 
Geistlichen, Strafverteidigern und Abgeordneten ab- 
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soluten Vertrauensschutz zu dem Zeitpunkt, zu dem 
diese Gespräche geführt werden. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN, der F.D.P. 
und der PDS - Zuruf des Abg. Dr. Wolfgang 

Freiherr von Stetten [CDU/CSU]) 

- Lassen Sie doch Ihre wegelagernden Äußerungen 
sein, Herr Dr. von Stetten. Das können wir miteinan-
der im Wahlkreis aushandeln. Jeder merkt doch, wel-
che Geschäfte Sie hier betreiben. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN - Joseph 
Fischer [Frankfurt ] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

-

NEN]: Ein später Nachfahre einer organi

-

sierten kriminellen Bande! Raubritter seid 
ihr! Wegelagerer!) 

Nur dann, wenn dieser absolute Vertrauensschutz 
gewährleistet ist, kann erwartet werden, daß sich rat-
oder hilfesuchende Menschen ihren Gesprächspart-
nerinnen und Gesprächspartnern rückhaltlos offen-
baren. Erst dann können Gespräche mit Vertrauens-
personen ihre heilsame und häufig auch bef riedende 
Wirkung entfalten. Es nützt nichts, aber auch gar 
nichts, wenn diese Gespräche zwar zunächst abge-
hört und aufgezeichnet werden können, über ihre 
Verwertung aber erst später von einer Staatsschutz-
kammer in den jeweiligen Oberlandesgerichtsbezir-
ken nach Gesichtspunkten der Güterabwägung ent-
schieden wird. 

Dieser Schutz hätte für alle Formen des Einsatzes 
technischer Mittel in der Verfassung festgeschrieben 
werden müssen, nachdem der Lauschangriff durch 
die vorgesehene Verfassungsänderung als normales 
Strafverfolgungsinstrument installiert werden soll 
und dadurch die seit Jahren sukzessiv eingeführten 
verdeckten Strafverfolgungsinstrumente eine neue 
grundrechtsrelevante Qualität erhalten sollen. 

(Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/ 
CSU]: Um die Verbrecher zu bekämpfen, 

Herr Bachmaier!) 

Aber auch über die mangelnde Absicherung der 
Personen hinaus, die für ihre höchst sensiblen Ge-
spräche absoluten Vertrauensschutz genießen, weist 
der Gesetzentwurf gravierende und für uns inakzep-
table Mängel auf. Der Straftatenkatalog ist nach wie 
vor viel zu weit und ausufernd gefaßt. Nach der jetzt 
vorgesehenen Fassung des Grundgesetzes darf der 
Lauschangriff nicht nur als denkbar letztes Mittel bei 
der Strafverfolgung eingesetzt werden. Der präven-
tive polizeiliche Lausch- und Spähangriff wird eben 
nicht strikt auf die Abwehr einer gemeinen Gefahr 
oder einer Lebensgefahr begrenzt. Vielmehr wird 
man nach der jetzt gefundenen Lösung die Landes-
polizeigesetze kaum substantiell ändern müssen. 

Unserer Forderung, die Zuständigkeit für die Ein-
setzung und Kontrolle des Lauschangriffes einem 
Vorsitzendensenat der Oberlandesgerichte zu über-
tragen, wurde ebenfalls nicht entsprochen, obwohl 
die besondere Nähe des Schutzes der Privatsphäre 
zum Schutz der Menschenwürde in Art . 1 des Grund

-

gesetzes eine derartig hochangesiedelte Kompetenz 
geboten hätte. 

(Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/ 
CSU]: Das entspricht doch nicht der Praxis!) 

Eine umfassende richterliche Verlaufskontrolle 
findet nicht statt, lediglich eine richterliche Sichtung 
und Bewertung der aufgezeichneten Gespräche der 
zeugnisverweigerungsberechtigten Personen, die an 
und für sich überhaupt nicht abgehört und aufge-
zeichnet werden dürften. 

(Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/ 
CSU]: Das ist Unfug!) 

Auch der neugeschaffene Art . 13 Abs. 5, der die 
Verwendung technischer Mittel zum Schutz der im 
Einsatz tätigen Personen regelt, ist außerordentlich 
konturenlos und weit gefaßt und könnte so zu einem 
gefährlichen Einfallstor weitreichender und in gro-
ßem Umfang verwertbarer Lausch- und Videoauf-
nahmen führen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD - 

Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/ 
CSU]: Wir leben in einem Rechtsstaat, Herr 

Bachmaier!) 

Meine Damen und Herren, wie auch ein kürzlich 
veröffentlichtes Interview des Generalbundesanwal-
tes zeigt, ist der Nutzen dieser Eingriffsinstrumente 
zu Lasten des bestehenden grundrechtlichen Schut-
zes der Privatsphäre nach wie vor umstritten. Es ist 
sehr fraglich, ob man mit diesen neugeschaffenen 
Strafverfolgungsinstrumenten tatsächlich entschei-
dende Erfolge im Kampf gegen das organisierte Ver-
brechen erzielen wird. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD sowie 
des Abg. Dr. Burkhard Hirsch [F.D.P.] - 
Dr.  Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/ 

CSU]: Das werden wir ja sehen!) 

Die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, daß 
eine Vielzahl völlig unbeteiligter und völlig unschul-
diger Menschen in Mitleidenschaft gezogen wird, 
während sich die hochprofessionell agierenden 
Köpfe des organisierten Verbrechens durch techni-
sche und andere Maßnahmen wirkungsvoll vor die-
sem Zugriff schützen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
PDS sowie der Abg. Sabine Leutheusser-

Schnarrenberger [F.D.P.]) 

Abschließend, meine Damen und Herren: Wir soll-
ten den Satz von Hans-Jochen Vogel beherzigen, 
daß vom Staat auch bei der Bekämpfung von Verbre-
chen äußerste Grenzen nicht überschritten werden 
dürfen. Hier kommen wir diesen Grenzen gefährlich 
nahe. Ich meine, die Kontrollen sind zu schwach, so 
daß die Gefahr besteht, daß die Grenzen überschrit-
ten werden. 
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Ich danke Ihnen für Ihre etwas geteilte Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
PDS - Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten 

[CDU/CSU]: Jawohl, so ist es!) 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Es spricht jetzt der 
Kollege Rupert Scholz. 

Dr. Rupert  Scholz (CDU/CSU): Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Ich möchte zunächst mit der 
Feststellung beginnen, daß ich meinerseits ausdrück-
lich begrüße, daß wir eine Einigung erreicht haben. 
Das Thema ist schwierig. Wir haben über viele, viele 
Jahre diese Fragen diskutiert. Wir haben in diesen 
Jahren um eine Lösung gerungen und einen Kom-
promiß gefunden. Ein Kompromiß erfüllt nie die 
Wünsche von jedermann; das ist völlig klar. Das gilt 
auch für unsere Position. Ich denke aber, daß wir ins-
gesamt einen guten, einen effektiven und vor allem 
einen verfassungskonformen Kompromiß erzielt ha-
ben. 

Wenn ich Sie ansprechen darf, Herr Meyer - Sie 
haben angekündigt, Herr Schily würde sich später in 
dieser Richtung äußern -: Sie haben vorhin gesagt, 
daß Sie, gesetzt den Fall, Sie bekämen eine Mehrheit 
- das wird jedoch nicht passieren -, zu Änderungen 
schreiten würden. Ich halte das für keinen guten 
Schritt. Wir haben gut zusammengearbeitet. Wir ha-
ben zusammen diskutiert und gerungen. Jetzt sollten 
wir auch gemeinsam dazu stehen und nicht schon in 
dieser Stunde, in der wir darüber zu entscheiden ha-
ben, ankündigen: Gibt es eine andere Mehrheit, geht 
das Ganze in eine andere Richtung. Das kann es 
nicht sein. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU - 
Erwin  Marschewski [CDU/CSU]: Wir sind 
ehrliche Leute! Wir machen so etwas nicht!) 

Meine Damen und Herren, ich möchte zum Geld-
wäschegesetz nur kurz Stellung nehmen. 

(Abg. Dr. Jürgen Meyer [Ulm] [SPD] meldet 
sich zu einer Zwischenfrage) 

Auch dies ist eine gute, in konstruktiver Zusammen-
arbeit entstandene Regelung, die in diesem Bereich 
der besonders schweren Kriminalität zu dem Mo-
dernsten gehört, das es international gibt. Hier kann 
ich nur sagen: Dies ist gut und sinnvoll. Davon kön-
nen wir uns wirklich Erfolg versprechen. 

Bitte, Herr Meyer. 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Herr Professor 
Scholz, Sie gestatten eine Zwischenfrage? 

Dr. Rupert  Scholz (CDU/CSU): Ja. 

Dr. Jürgen Meyer (Ulm) (SPD): Herr Kollege 
Scholz, stimmen Sie mir zu, daß wir uns darauf ver-
ständigt haben, in der nächsten Legislaturperiode 

von der Bundesregierung einen Erfahrungsbericht 
bezüglich der Neuregelung vorgelegt zu bekommen, 
und sind Sie mit mir der Meinung, daß, wenn sich die 
Regelung - es gibt ja unterschiedliche Einschätzun-
gen - in dem einen oder anderen Punkt nicht be-
währt, Veränderungen in der nächsten Legislaturpe-
riode sehr wohl begründet sein könnten? 

Dr. Rupert  Scholz (CDU/CSU): Herr Meyer, das ist 
eine ganz andere Argumentation. Wenn Sie auch 
vorhin so verstanden werden wollten, dann sage ich: 
Ich bin damit einverstanden. Wir haben uns ja sehr 
bewußt darauf verständigt, daß wir einen Weg ge-
hen, den man sorgfältig beobachten muß. Es können 
sich aus Erfahrungen, die wir im Laufe der Zeit sam-
meln, Änderungsnotwendigkeiten ergeben; das ist 
selbstverständlich. Das ist vereinbart worden; dazu 
stehe ich. Aber ich habe Sie vorhin anders verstan-
den. Wenn Sie es vorhin so gemeint haben, wie Sie 
das jetzt darstellen, dann sage ich: Ich höre es sehr 
gern. 

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Herr Professor 
Scholz, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage, 
diesmal vom Kollegen Beck? 

Dr. Rupert  Scholz (CDU/CSU): Nein. Ich denke, 
ich fahre jetzt in meiner Rede fo rt . Wenn ich etwa an 
die Ausführungen von Herrn Such von vorhin denke, 
fällt es mir etwas schwer, diese Zwischenfrage zuzu-
lassen, weil ich denke, daß hier vergleichbare Argu-
mente oder Scheinargumente vorgebracht werden. 

(Widerspruch beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) 

Das bezieht sich auch entscheidend auf A rt . 13 des 
Grundgesetzes. Dazu komme ich jetzt. 

Art . 13 Grundgesetz schützt die räumliche Privat-
sphäre - das ist in der Tat ein ganz wichtiges Grund-
recht -, er steht aber von vornherein - übrigens seit 
1949 - auch unter dem Vorbehalt der öffentlichen Si-
cherheit. Die Diskussion über dieses Grundrecht ist 
völlig falsch geführt worden. Das beginnt mit der Dis-
kreditierung unserer Vorschläge, wenn man von 
einem „Lauschangriff" spricht. Es geht nicht um 
Angriffe, sondern es geht um die Rechtssicherheit 
und die Kriminalitätsbekämpfung. Ich unterstreiche 
nachdrücklich das, was der Bundesjustizminister vor-
hin gesagt hat: 

(Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das kommt aus Ihrer Ecke, 

diese Formulierung!) 

Es geht um den Schutz von Opfern. Es geht um 
den Schutz von Freiheiten der Bürger vor Kriminali-
tät, um nichts anderes. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der F.D.P.) 

Natürlich muß man Gratwanderungen bestehen, 
auch solche verfassungsrechtlicher A rt . So respek-
tiere ich durchaus denjenigen, der in einer sachli-
chen Auseinandersetzung durch sachlich vorgetra-
gene Kritik eine andere Auffassung vertritt. Aber wer 
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mit Polemik, mit Rabulistik, mit Verfälschung ope-
riert 

(Joseph Fischer [Frankfurt] [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN]: Pfui Deibel! Unglaublich!) 

und Scheinargumente vorbringt, der verdient wahr-
haftig kein Gehör in einer Debatte, die eine Bedeu-
tung wie die heute zu führende hat. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU - 
Joseph Fischer [Frankfurt] [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN]: Frau Präsidentin, der Red -

ner ist fertig!) 

Meine Damen und Herren, zugespitzt hat sich be-
kanntlich - mit dieser Frage möchte ich mich schwer-
punktmäßig befassen - die von mir zitierte Gratwan-
derung, die zu treffende Güterabwägung, ganz we-
sentlich in der Frage: Wie sieht es mit dem aus, was 
wir als Beweiserhebungsverbot und/oder Beweisver-
wertungsverbot zugunsten bestimmter Berufsgrup-
pen und privat-persönlicher Vertrauensverhältnisse 
bezeichnen? 

(Joseph Fischer [Frankfu rt] [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN]: Rupert  Scholz verzichtet auf 

weitere Redezeit!) 

Dabei war für uns von Anfang an selbstverständlich, 
daß etwa Beichtgespräche gerade bei jenen Reli-
gionsgemeinschaften, die - das möchte ich unter-
streichen - über den staatskirchenrechtlichen Son-
derstatus von Art . 140 Grundgesetz in Verbindung 
mit Art . 137 der Weimarer Verfassung verfügen und 
damit unserem Staat ja schon von vornherein in ei-
nem Verhältnis der Koordination gegenüberstehen, 
einen besonderen grundrechtlichen Schutz genießen 
und demgemäß nicht abgehört werden können. Dies 
mußte im Grunde nicht eigens klargestellt werden  - 
es  wurde damit implizit ja in Zweifel gezogen -, son-
dern war bei klarer Würdigung der Verfassung 
selbstverständlich. 

(Vorsitz : Vizepräsidentin Michaela Gei

-

ger) 

Allerdings muß man - darauf möchte ich auch hin-
weisen - sehr sorgfältig hinschauen, wenn man sich 
mit diesen notwendigen Fragen der Güterabwägung 
auseinandersetzt. Art . 137 der Weimarer Verfassung 
besagt, daß auch diese Religionsgemeinschaften 
dem Vorbehalt der allgemeinen Gesetze unterlie-
gen. Ich wiederhole: der allgemeinen Gesetze. Das 
ist kein absolut rechtsfreier Raum. Zu den allgemei-
nen Gesetzen gehören bekanntlich ganz entschei-
dend auch die Normen des Strafrechts und des Straf-
prozeßrechts. 

Wir haben, auch wenn wir immer wieder die tech-
nische Wohnraumüberwachung gefordert haben, nie 
in Frage gestellt, daß die Unverletzlichkeit der Woh-
nung ein hohes verfassungsrechtliches Gut ist. 

(Joseph Fischer [Frankfurt ] [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN]: Mein Sohn, Gott vergibt dir; 
der mithörende Staatsanwalt jedoch nicht!) 

Genauso zweifelsfrei ist aber auch, daß A rt . 13 
Grundgesetz, der eben jene räumliche Privatsphäre 
schützt, weder einen a p riori  rechtsfreien Raum be

-

gründet noch einen Schutzraum für Kriminalität oder 
kriminelle Handlungen erschließt. Das Grundrecht 
des einzelnen auf Schutz der räumlichen Privat-
sphäre besteht nicht absolut; es wird vielmehr relati-
viert durch das Grundrecht des einzelnen wie der 
Allgemeinheit auf Rechtssicherheit. Rechtssicherheit 
ist notwendig die komplementäre Seite der Freiheits-
garantien unserer rechtsstaatlichen Ordnung. Das 
heißt, der Bürger hat einen Anspruch auf effektiven 
Schutz vor Kriminalität, insbesondere im Bereich der 
Schwerkriminalität. Darum bemühen wir uns. Hier 
mußten Abwägungen vorgenommen werden. Diese 
Abwägungen sind verfassungskonform vorgenom-
men worden. Die Unverletzlichkeit der Wohnung gilt 
nicht absolut. Sie kann aber nur unter äußerst eng 
begrenzten und unter wirksamen justitiellen Voraus-
setzungen eingeschränkt werden. 

Verfassungsrechtlich Bestand haben insbesondere 
auch die sorgfältig ausdifferenzierten Regelungen zu 
jenen Beweiserhebungs- und Beweisverwertungs-
verboten. Sie korrespondieren mit entsprechenden 
Zeugnisverweigerungsrechten, wie wir sie bisher 
schon kennen. Es wäre allerdings, meine Damen und 
Herren, verfassungsrechtlich verfehlt, wenn man an-
nehmen wollte, daß diesen Zeugnisverweigerungs-
rechten im vorliegenden Zusammenhang allein mit 
Beweiserhebungsverboten Genüge getan werden 
könnte. Gerade das ist nicht richtig und entspricht 
nicht der Verfassungslage. 

Freiheit findet ihre Grenzen bekanntlich immer am 
Mißbrauch. Wer Freiheit zur Kriminalität mißbraucht, 
der mißbraucht die Freiheit. Das ist ein allgemein 
geltender Rechtsgrundsatz. Dieser Grundsatz gilt 
auch in diesem Bereich. Das haben wir ausdrücklich 
in § 100 d Abs. 3 StPO zum Ausdruck gebracht. 

Meine Damen und Herren, Beweiserhebungs- und 
Beweisverwertungsverbote können beide nicht in 
Betracht kommen, wenn jenes Vertrauensverhältnis, 
das grundsätzlichen Schutz genießt, zur Begünsti-
gung, zur Strafvereitlung, zur Hehlerei, also zu straf-
baren Handlungen, mißbraucht wird. Das heißt, je-
der, der unter Beweiserhebungsverbot oder Beweis-
verwertungsverbot steht - wohlgemerkt jeder, auch 
der Abgeordnete, das möchte ich deutlich klarstellen 
-, hat natürlich keinen Schutz, wenn er sich verdäch-
tig macht, seinerseits strafbare Handlungen zu bege-
hen oder sich an solchen zu beteiligen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Verfassungsrechtlich unbedenklich, ausgewogen 
sind die hier behandelten Gesetzesergänzungen 
auch hinsichtlich der Beweisverwertungsverbote. Be-
trachtet man den einschlägigen Katalog der Zeugnis-
verweigerungsrechte in der Strafprozeßordnung, so 
stellt man fest, daß damit nicht nur Pressevertreter, 
Ärzte und Rechtsanwälte begünstigt werden, son-
dern auch Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Zahn-
ärzte, Apotheker, Hebammen usw. Schon die Quanti-
tät dieser Berufsgruppen zeigt, daß man hier nicht 
pauschal mit Beweiserhebungsverboten hätte operie-
ren können. 

Nun wird aber - und die Diskussion kennen wir, 
sie wird mit einiger kräftiger Begleitmusik von eini- 
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gen Berufsgruppen in der Öffentlichkeit gefahren - 
aus vermeintlichen Verfassungsgründen ein weiter-
gehendes Beweiserhebungsverbot gefordert. Meine 
Damen und Herren, dazu möchte ich gerne einiges 
sagen: Wenn man die verfassungsrechtlichen Positio-
nen jener Berufsgruppen - von Anwälten über Ärzte 
bis hin zu all denen, die ich hier zitiert habe - näher 
betrachtet, so ist ganz eindeutig, daß es eben keine 
absoluten Beweiserhebungsverbote geben kann. 

Nehmen wir als Beispiel einmal die Pressefreiheit: 
Sie ist unbestreitbar wichtig, unbestreitbar verfas-
sungsrechtlich garantiert; sie besitzt hohen Verfas-
sungsrang. Dennoch kann kein Zweifel daran be-
stehen - wie vom Bundesverfassungsgericht sehr 
deutlich ausgeführt worden ist -, daß die Freiheit der 
Presse, zu der natürlich der Schutz der Informations-
beschaffung und damit auch Vertraulichkeit gehö-
ren, nicht ohne Schranken besteht. Auch die Presse-
freiheit findet ihre Grenzen am Vorbehalt der allge-
meinen Gesetze. 

(Beifall des Abg. Norbert  Geis [CDU/CSU]) 

Hierzu zählt die Strafprozeßordnung in den Worten 
des Bundesverfassungsgerichts - ich zitiere wörtlich 
- die prinzipielle Verpflichtung 

für jeden Staatsbürger, zur Wahrheitsermittlung 
im Strafverfahren beizutragen und die im Gesetz 
vorgesehenen Ermittlungshandlungen zu dul-
den. 

Das Bundesverfassungsgericht sagt weiter: 

Der Gesetzgeber ist weder gehalten, noch steht 
es ihm frei, der Presse- und Rundfunkfreiheit ab-
soluten Vorrang vor anderen wichtigen Gemein-
schaftsgütern einzuräumen. Er hat insbesondere 
auch den Erfordernissen einer an rechtsstaatli-
chen Garantien ausgerichteten Rechtspflege 
Rechnung zu tragen, deren Aufgabe es ist, in 
dem ihr vorgegebenen verfahrensrechtlichen 
Rahmen die Durchsetzung von Gerechtigkeit zu 
ermöglichen. 

(Beifall des Abg. Norbert  Geis [CDU/CSU] 
sowie bei Abgeordneten der SPD) 

Meine Damen und Herren, das ist ein wörtliches Zitat 
des Bundesverfassungsgerichtes. Auch das ist für 
uns verbindlich, wenn wir hier eine verfassungs-
rechtliche Güterabwägung gesetzlich umzusetzen 
haben. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU 
und der F.D.P.) 

Das Interesse an einer möglichst umfassenden 
Wahrheitsermittlung im Strafverfahren ist, wie das 
Bundesverfassungsgericht uns sehr deutlich gezeigt 
hat, ein außerordentlich hohes Verfassungsgut. Die 
Aufklärung von Straftaten ist es, aber natürlich auch 
die Verhinderung von Straftaten. Alles dies gehört 
zusammen. Es gehört zum Kernbestand unseres 
Rechtsstaatsprinzips. Dem haben wir uns nicht nur 
zu stellen, mit dem haben wir uns nicht nur ausein-
anderzusetzen, sondern dem haben wir auch gerecht 
zu werden. Jetzt ist die Stunde der Entscheidung, die 
heute zu treffen ist, ist die Stunde der rechtsstaatli

-

chen Bewährung einer verfassungskonformen Lö-
sung, die wir gefunden haben und die, wie ich 
denke, jegliche Unterstützung verdient. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der F.D.P.) 

Lassen Sie mich noch einmal das Bundesverfas-
sungsgericht zum Thema Zeugnisverweigerungs-
rechte zitieren. Das Gericht sagt wörtlich: 

Sie 

- die Zeugnisverweigerungsrechte - 

stellen Ausnahmen von der Pflicht zur umfassen-
den Aufklärung der materiellen Wahrheit dar 
und bergen demzufolge die Gefahr in sich, daß 
die Gerichte ihre Entscheidungen auf mangelhaf-
ter Tatsachengrundlage treffen. Die Begründung 
und Erweiterung solcher Rechte bedarf daher 
stets einer Legitimation, die vor dem Rechts-
staatsprinzip Bestand hat. 

Genau das ist die Wahrheit, meine Damen und Her-
ren! Und das gilt auch für die Frage des Beweisver-
wertungsverbots oder des Beweiserhebungsverbots. 
Diese verfassungsrechtliche Vorgabe zwingt - das 
will ich deutlich dazu sagen - zu einer abgestuften 
Regelung, wie wir sie in mühsamem Ringen, in 
einem mühsamen Diskussionsprozeß, aber auch in 
einer stets an konstruktiver Lösung orientierten At-
mosphäre gefunden haben. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Aus diesem Grunde denke ich, daß wir allen 
Grund haben, diesen Kompromiß, diese kriminalpoli-
tisch grundsätzlich erforderlichen und verfassungs-
rechtlich eindeutig rechtsstaatskonformen Regelun-
gen heute mit der nötigen Mehrheit zu verabschie-
den. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der F.D.P. und der SPD) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Das Wort  hat 
jetzt die Abgeordnete Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger, F.D.P.-Fraktion. 

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (F.D.P.): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die 
Bundestagsfraktion der F.D.P. hat mir Redezeit einge-
räumt, um für jene Minderheit der Fraktion sprechen 
zu können, die den heute zur Abstimmung stehen-
den Gesetzentwürfen nicht zustimmen wird. 

Die Gründe für dieses Abstimmungsverhalten mei-
ner Kollegen und Kolleginnen sind unterschiedlich. 
Aber keinem kann die Ernsthaftigkeit, gegen organi-
sierte Kriminalität vorzugehen, abgesprochen wer-
den. 

(Erwin Marschewski [CDU/CSU]: Das 
sagen Sie immer, aber immer sagen Sie 

nein!) 

- Herr Marschewski, wir haben nie „immer nein" ge-
sagt. Wenn Sie sich ansehen, was mit den Kollegen 
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und Kolleginnen der F.D.P.-Bundestagsfraktion in 
den letzten Legislaturpe rioden beschlossen worden 
ist, dann wissen Sie, daß dieser Vorwurf nicht zutrifft. 

(Beifall bei Abgeordneten der F.D.P. - 
Dr. Wolfgang  Freiherr von Stetten (CDU/ 

CSU): Sie haben zuviel nein gesagt!) 

- Ich bewerte Ihren Zwischenruf als eine Frage, so 
daß er nicht auf meine Redezeit angerechnet wird. 

(Heiterkeit) 

Trotz der seit Jahren hin und wieder aufflammen-
den Debatten um den Lauschangriff beginnt die Öf-
fentlichkeit in ihrer ganzen Breite, erst jetzt zu ver-
stehen, daß wir heute eben nicht über irgendein, son-
dern über ein ganz bestimmtes Gesetz befinden, das 
die konstitutiven Grundlagen unserer freiheitlichen 
Ordnung nachhaltig beeinträchtigen wird. 

(Jürgen Koppelin [F.D.P.]: Leider wahr!) 

Zu Recht befürchtet man, daß die vage Eingrenzung 
des vom Lauschangriff potentiell betroffenen Perso-
nenkreises über kurz oder lang nicht nur zu einer 
deutlichen Ausweitung der Abhörpraxis führen wird 
- das bestätigen die Ergebnisse der Telefonüberwa-
chungen -, sondern auch mit einer massiven Beein-
trächtigung der zwischenmenschlichen Vertrauens-
verhältnisse und des Vertrauens des Bürgers in den 
Staat einhergeht. 

(Beifall bei Abgeordneten der F.D.P.) 

Erstens wird deutlich, daß es eben nicht nur die 
Gangster sind, die mit dem Abhören ihres privat ge-
sprochenen Wortes zu rechnen haben. Jetzt wird 
deutlich, daß es überhaupt nicht die Gangster, son-
dern allenfalls unter der Unschuldsvermutung ste-
hende Beschuldigte sind, die Zielpersonen des Lau-
schangriffs werden können - Beschuldigte, die zu-
dem nicht unter dringendem Tatverdacht, sondern 
lediglich unter Anfangsverdacht stehen müssen, eine 
Straftat begangen zu haben. 

(Norbert  Geis [CDU/CSU]: Es ist etwas 
mehr als Anfangsverdacht!) 

Auch wird deutlich, daß es nicht nur deren Woh-
nungen, sondern auch die Wohnungen eines prinzi-
piell unbegrenzten Kreises unbeteiligter Menschen 
sind, in die zum Zwecke des Belauschens heimlich 
eingedrungen wird. 

Nicht zuletzt wird jetzt jedem deutlich, daß eben 
nicht nur die Gespräche des Beschuldigten abgehört 
werden, sondern potentiell alle Gespräche, die - un-
abhängig von der Anwesenheit der eigentlichen 
Zielperson - in den belauschten Wohnungen, von 
wem auch immer, geführt werden. 

(Beifall bei Abgeordneten der F.D.P., der 
SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ

-

NEN) 

Zweitens stellt sich heraus, daß es nicht nur die or-
ganisierte Kriminalität ist, gegen die sich der 
Lauschangriff richtet. Der Begriff der organisierten 
Kriminalität, der jahrelang zur Begründung dieses 
Eingriffs in die Grundrechte gedient hat, ist - außer 

in der Überschrift -, in den Gesetzestexten und im 
Straftatenkatalog in keiner Weise zu finden. Ohne 
die Beschränkung auf organisiert begangene Krimi-
nalität wird der Lauschangriff zu einem Standardin-
strument der Strafverfolgung, 

(Beifall bei Abgeordneten der F.D.P., der 
SPD, des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 

und der PDS) 

zumal er bei Straftaten auch jetzt schon auf der 
Grundlage eines umfänglichen Katalogs angewandt 
und einfachgesetzlich beliebig ausgeweitet werden 
kann. 

Kurzum: Aus all dem wird deutlich, daß es jeden 
treffen kann, auch solche Personen, die aus berufli-
chen und guten - rechtsstaatlichen - Gründen ver-
pflichtet sind, ihre beruflich erlangten Informationen 
vertraulich zu behandeln, also Personen, deren zum 
Schutz des Vertrauensverhältnisses gewährte Zeug-
nisverweigerungsrechte weder geschmälert noch un-
terlaufen werden sollten. 

Das ist einer der Gründe, weshalb viele Kollegen 
und Kolleginnen, für die ich hier sprechen kann, die-
sem vorgelegten Verhandlungsergebnis nicht zu-
stimmen werden. Sie wollen politisch nicht, daß es 
diese inkonsequente Trennung von Personen in die-
sem Bereich gibt: Die einen dürfen grundsätzlich 
nicht abgehört werden, und bei den anderen läuft es 
letztendlich auf die Anwendung des Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatzes hinaus. 

Es geht hier nicht um eine Frage der Quantität, 
Herr Geis. Dieses Verhandlungsergebnis zeigt viel- 
mehr, wohin diese Entwicklung führt: daß bei Abwä-
gungen, wenn man diese Richtung einmal einge-
schlagen hat, im Zweifel immer zugunsten von mehr 
Möglichkeiten für den Staat entschieden wird. 

(Norbert  Geis [CDU/CSU]: Warum sind Sie 
nicht für Differenzierung, Frau Kollegin?) 

Wir wollen nicht, daß das so kommt. Das ist einer der 
Hauptgründe, weshalb meine Kollegen und Kolle-
ginnen - ich bin von ihnen ausdrücklich darum gebe-
ten worden, das zu sagen - nicht zustimmen können. 

(Beifall bei Abgeordneten der F.D.P.) 

Aber über diese Kritik an den einzelnen Ausgestal-
tungselementen der Gesetzentwürfe hinaus werden 
einige Kollegen und Kolleginnen - dazu gehört Bun-
destagsvizepräsident Hirsch - wegen grundsätzlicher 
Bedenken mit Nein stimmen. Wir sind der Ansicht  - 
in  diesem Punkt mit dem Präsidenten des BGH -, daß 
mit dem großen Lauschangriff ein weiterer verhäng-
nisvoller Schritt zur Umdeutung der Grundrechte ge-
tan wird, 

(Otto Schily [SPD]: Das hat er so nicht 
gesagt!) 

Umdeutung dahin, daß Schutzpflichten des Staates - 
und damit korrespondierende Schutzrechte des Bür-
gers - zwangsläufig zu immer weiteren Eingriffen in 
Grundrechte führen müssen. Wenn die Ansprüche 
der Bürger auf Einschreiten des Staates vorrangig 
sind, dann wird das zwangsläufig zu Einschränkun-
gen der Grundrechte führen. 
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Wir wollen in diesem Spannungsfeld, daß bei der 
Abwägung die Abwehrrechte Vorrang haben. Das ist 
modern und nicht nostalgisch. Mit dem Bundesver-
fassungsgericht wollen wir, daß die Würde des Men-
schen einen unantastbaren, letztendlich jeder öffent-
lichen Einwirkung entzogenen Bereich hat. Der 
Mensch braucht eine Ecke, wo er in Ruhe gelassen 
wird. Deshalb stimmen wir aus unterschiedlichen 
Gründen diesen Gesetzentwürfen nicht zu. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei Abgeordneten der F.D.P. und 
der SPD sowie beim BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN und bei der PDS) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Das Wort  hat 
jetzt der Abgeordnete Otto Schily, SPD-Fraktion. 

Otto Schily (SPD): Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren Kollegen! Zunächst einmal - das tue ich 
sehr bewußt - möchte ich daran erinnern, daß die ge-
setzlichen Neuregelungen, über die wir heute zu be-
schließen haben, eine erhebliche Verbesserung des 
Zugriffs auf kriminell erworbenes Vermögen zum 
Inhalt haben. 

(Beifall des Abg. Dieter Wiefelspütz [SPD] 
und des Abg. Walter Hirche [F.D.P.]) 

Das ist für uns ein wesentlicher Bestandteil der mit 
der Koalition getroffenen Vereinbarungen. Ich sage 
sogar: Das ist für uns die Hauptsache und nicht eine 
bloße Zugabe. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Wir haben uns in diesem Bereich mit wichtigen 
Forderungen durchsetzen können, und das gehört 
wahrlich nicht zum Kleingedruckten und darf nicht 
aus der öffentlichen Wahrnehmung ausgeblendet 
werden. Mein Freund Jürgen Meyer hat das im ein-
zelnen ausgeführt. Aber angesichts einer gewissen 
Schieflage in der öffentlichen Debatte werde ich 
mich in meinem Beitrag im wesentlichen mit der vor-
gesehenen Änderung des Art . 13 Grundgesetz und 
den entsprechenden Folgegesetzen befassen. 

Es ist bekannt, daß der SPD die Verfassungsände-
rung gewiß nicht leichtfällt. 

(Dr. Uwe-Jens Rössel [PDS]: Ach so!) 

Es gibt in unserer Fraktion - warum sollten wir das 
verschweigen - tiefgehende Meinungsverschieden-
heiten. Ich sage: Es gereicht einer demokratischen 
Partei durchaus zur Ehre, wenn sie sich nicht leicht-
füßig auf Verfassungsänderungen einläßt, 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

zumal es sich bei Art . 13 Grundgesetz nicht um ir-
gendeine Verfassungsbestimmung handelt, sondern 
um ein hochrangiges Grundrecht. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
F.D.P.) 

Ich wiederhole das, was ich bei früherer Gelegen-
heit schon einmal gesagt habe: Ein Rechtsstaat unter-
scheidet sich von einem totalitären Staat dadurch, 

daß er sich nicht das Recht anmaßt, in jedes p rivate 
Lebensverhältnis einzudringen, sondern sich Gren-
zen setzt. Ich füge jedoch hinzu: In bestimmten Aus-
nahmefällen - wir können sie auch Dilemma nennen 
- muß der Schutz der Privatsphäre zurückstehen, 
wenn es um den Schutz von Leben und Freiheit der 
Bürgerinnen und Bürger geht. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU und der F.D.P.) 

Das ist auch nach der bestehenden Verfassungslage 
so, über die sich der Kollege Such nicht im klaren ist. 

Nun ist ein heftiger Streit darüber entbrannt, ob 
der Staat bei verdeckten Ermittlungen mit techni-
schen Mitteln an der Wohnungstür haltmachen muß. 
- Bekanntermaßen muß er das bei offenen Ermitt-
lungsmaßnahmen, beispielsweise Durchsuchungen 
und Festnahmen, nicht, obwohl auch das natürlich 
einen Eingriff in die Privatsphäre darstellt. - 

(Manfred Such [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Es hat eine ganz andere Qualität, 

Herr Kollege Schily! Das ist offen!) 

Auch eine beachtliche Zahl meiner eigenen Frakti-
onskolleginnen und -kollegen lehnt verdeckte Er-
mittlungen mit technischen Mitteln in Wohnungen 
grundsätzlich ab. Das ist zu respektieren, und wenn 
das in anderen Fraktionen artikuliert wird, so ist das 
selbstverständlich auch zu respektieren. Nur, an die 
Adresse dieser Kolleginnen und Kollegen sage ich: 
Sie müssen auch die Verantwortung für die Konse-
quenzen tragen, die mit der Aufrechterhaltung des 
bestehenden Verfassungszustands verbunden sind. 

Diese heißen - das bitte ich gründlich zu überden-
ken -: Erstens. Nach der geltenden Fassung des 
Art . 13 Grundgesetz kann die Polizei aus eigener 
Machtvollkommenheit ohne eine Gerichtsentschei-
dung und ohne die von uns in der Neufassung des 
Art . 13 Grundgesetz vorgesehene materielle Ein-
schränkung Überwachungsmaßnahmen zu präventi-
ven Zwecken vornehmen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Herr Kollege 
Schily, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen 
Such zu? 

Otto Schily (SPD): Im Moment lasse ich keine Zwi-
schenfragen zu. 

Zweitens. Wer es bei dem gegenwärtigen Vefas-
sungszustand belassen will, muß wissen, daß er da-
mit den Strafverfolgungsbehörden die Möglichkeit 
nimmt, Erkenntnisse, die bei einer akustischen Über-
wachungsmaßnahme zu präventiven Zwecken ge-
wonnen werden, zur Überführung von Schwerver-
brechern zu verwenden. Wenn die Polizei beispiels-
weise bei einem präventiven Einsatz von akustischen 
Überwachungsmaßnahmen zur Verhinderung einer 
schweren Straftat erfährt, daß die Überwachten be-
reits einen Mord begangen haben, kann dies nach 
geltender Verfassungslage nicht verwertet werden. 
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Übrigens: Jede begangene Mordtat birgt die Ge-
fahr der Wiederholung in sich. 

(Jörg van Essen [F.D.P.]: Sehr richtig!) 

Auch das Recht auf Leben ist ein Grundrecht, und 
die Verhinderung von Mordtaten ist eine Aufgabe 
des Staates. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU und der F.D.P. - Manfred Such 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Total dane

-ben!)  

Drittens. Die beschriebenen Konsequenzen wiegen 
um so schwerer, als A rt . 13 des Grundgesetzes einen 
weitgefaßten Wohnungsbegriff zugrunde legt. Da-
nach sind auch Bordelle, Spielsalons und Hotelzim-
mer Wohnungen, die der organisierten Kriminalität 
als Rückzugsräume dienen können, wenn akustische 
Überwachungsmaßnahmen zu Beweissicherungs

-

zwecken unterbleiben müssen. 

(Dr. Gregor Gysi [PDS]: Hätte man ja 
ändern können!) 

- Das hat man versucht, Herr Kollege Gysi. Da ist 
man aber nicht weit gekommen. Eine Abgrenzung 
vorzunehmen ist schwierig. 

Viertens. Kriminalsachverständige weisen darauf 
hin: Wenn man Beweissicherung durch akustische 
Überwachungsmaßnahmen nicht zuläßt, erhöht man 
die Zahl von Einsätzen verdeckter Ermittler, was für 
die ermittelnden Beamten mit erheblichen Gefahren 
verbunden ist und weitere Schattenseiten hat. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU und der F.D.P.) 

Ich wiederhole: Ich respektiere - es wäre ganz 
schön, wenn ähnlicher Respekt auch einmal in der 
umgekehrten Richtung geäußert würde -, daß unge-
achtet dieser Konsequenzen die Gegner der Verfas-
sungsänderung bei ihrem Standpunkt bleiben. Wir 
müssen aber ehrlich miteinander umgehen und dür-
fen diese Konsequenzen nicht verschweigen. Mit 
Verlaub: Es ist wahrlich nicht widerspruchsfrei, wenn 
diejenigen, die einerseits ihre Besorgnisse vor Über-
griffen des Staates besonders betonen, es anderer-
seits bei der bloßen Zuständigkeit bei der akusti-
schen Überwachung von Wohnungen zu präventiven 
Zwecken belassen wollen und dem großen Fo rt

-schritt, der - mit einer durchgängig gerichtlichen 
Kontrolle - auch im präventiven Bereich erreicht 
wird, kein großes Gewicht beimessen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
F.D.P.) 

Wenn man schon sagt, man habe große Sorgen vor 
staatlichen Übergriffen, dann muß man doch froh 
sein, daß wir im präventiven Bereich jetzt durchgän-
gig eine gerichtliche Kontrolle vorgesehen haben. 
Sonst ist doch eine solche Argumentation nicht 
schlüssig. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
F.D.P. - Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten 
[CDU/CSU]: Das sehen die aber nicht! Da 

sind die blind) 

„Das Wahre ist das Ganze", hat Hegel gesagt. Des-
halb müssen wir alle - ob Befürworter oder Gegner 
der Verfassungsänderung - die Folgen unseres Han-
delns bedenken. 

An dieser Stelle erscheint es mir angebracht, ange-
sichts der beträchtlichen Verwirrung, die in der öf-
fentlichen Debatte entstanden ist und die leider von 
einigen sogar noch mutwillig ausgeweitet wird, noch 
einmal in aller Klarheit auszusprechen, daß wir die 
akustische Überwachung von Wohnungen nicht ein-
führen - sie ist nach geltendem Verfassungsrecht zu 
präventiven Zwecken bereits zulässig -, sondern le-
diglich die Anwendungsmöglichkeit erweitern, und 
zwar zur Sicherung von Beweismitteln. Das ist gewiß 
keine Kleinigkeit. 

(Elisabeth Altmann [Pommelsbrunn] [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Da haben Sie recht!) 

Deshalb haben wir uns bemüht, ein Optimum an 
rechtsstaatlichen Sicherungen zu erreichen, damit 
akustische Überwachungsmaßnahmen nur bei 
schwersten Straftaten, im Ausnahmefall und als letz-
tes Mittel eingesetzt werden. 

Eine akustische Maßnahme darf, wie in der Verfas-
sung festgelegt wird, nur von einem Kollegialgericht 
angeordnet werden. Das heißt, drei Berufsrichter 
müssen darüber entscheiden. Wir haben im Gesetz 
festgelegt, daß dies eine spezielle Strafkammer - und 
nicht ein beliebiges Gericht - sein soll. 

(Manfred Such [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Was hat Ihr Parteitag befunden?) 

- Herr Such, Ihre Fähigkeit zu reden ist beachtlich, 
aber jene zum Zuhören ist offenbar unterentwickelt. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordne-
ten der CDU/CSU und des Abg. Dr. Guido 

Westerwelle [F.D.P.]) 

Wir haben eine strenge Prüfungsfolge festgelegt, 
die so aussieht: Es muß auf Grund bestimmter Tatsa-
chen 

(Manfred Such [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Aber kein dringender Tatverdacht!) 

- man kann also nicht einfach im Nebel herumsto-
chern - ein begründeter Verdacht gegen einen Be-
schuldigten bestehen, daß er eine im Gesetz einzeln 
aufgeführte, besonders schwere Straftat begangen 
hat. Dazu gehören beispielsweise Menschenhandel, 
Drogenhandel und Waffenhandel. Die akustische 
Überwachungsmaßnahme darf nur angeordnet wer-
den, wenn alle anderen Ermittlungsmöglichkeiten 
ausgeschöpft sind bzw. versagen - das sogenannte 
Ultima-ratio-Prinzip. Die akustische Überwachungs-
maßnahme darf nicht angeordnet werden, wenn sie 
gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verstößt. 
Sie darf nicht angeordnet werden, wenn dadurch an-
dere Verfassungsnormen verletzt werden. Sie darf 
nicht gegen Art . 1 des Grundgesetzes verstoßen, es 
darf also nicht etwa in den intimsten Bereich einge-
griffen werden. Sie darf auch nicht A rt . 4, Art . 5, 
Art . 6 oder Art . 20 oder Art . 47 des Grundgesetzes 
verletzen. Eine akustische Überwachungsmaßnahme 
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darf nach den vorgesehenen gesetzlichen Bestim-
mungen nicht angeordnet werden, wenn von vorn-
herein zu erwarten ist, daß sämtliche Erkenntnisse, 
die gewonnen werden, einem Beweisverwertungs-
verbot unterliegen. Sie darf nicht angeordnet wer-
den, wenn in ein berufliches oder sonstiges Vertrau-
ensverhältnis in unverhältnismäßiger Weise einge-
griffen wird. Das zuständige Kollegialgericht prüft in 
zwei Schritten: einmal bei der Entscheidung, ob eine 
akustische Überwachungsmaßnahme stattfinden 
darf, und in einem zweiten Schritt, ob bei einer even-
tuellen akustischen Überwachungsmaßnahme die 
dabei gewonnenen Erkenntnisse verwertet werden 
dürfen. Wir haben eine präzise Berichterstattung vor-
geschrieben, es gibt ein eigenständiges parlamenta-
risches Gremium. 

Das ist nun wirklich ein sehr dichtes rechtsstaatli-
ches Kontrollsystem. Gleichwohl sehen einige Kriti-
ker immer noch Mängel bei der Absicherung von 
Vertrauensverhältnissen und Zeugnisverweigerungs-
rechten. Ich weiß, daß das eine komplizierte Frage 
ist. 

Ich muß an dieser Stelle ganz offen bekennen: 
Wir hatten in den Verhandlungen Formulierungen 
vorgelegt, die nach unserer Auffassung Zeugnisver-
weigerungsrechte und berufliche Vertrauensverhält-
nisse besser absichern. Damit hat sich die Koalition 
leider nicht einverstanden erklärt. Es ist das Wesen 
eines Kompromisses, daß nicht alles so geregelt 
werden kann, wie es den Vorstellungen einer Seite 
entspricht. Aber ich darf auf folgendes aufmerksam 
machen: Es besteht seit jeher ein Spannungsver-
hältnis zwischen Zeugnisverweigerungsrechten 
und verdeckten Ermittlungen. Zeugnisverweige-
rungsrechte begründen, wie der Name sagt, nur das 
Recht, vor Ge richt eine Zeugenaussage zu verwei-
gern. Damit verbunden sind eigens geregelte soge-
nannte Beschlagnahmeverbote. Weitere Vorschriften 
wie Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsver-
bote im Hinblick auf die in den §§ 53 und 53 a der 
Strafprozeßordnung geschützten Vertrauensverhält-
nisse sind dem geltenden Recht nicht zu entneh-
men. So sieht etwa § 100a der Strafprozeßordnung 
für die Überwachung des Fernmeldeverkehrs kei-
nerlei Beschränkungen im Sinne des § 97 der Straf-
prozeßordnung vor, der demzufolge auch keine ana-
loge Anwendung findet. Das wird von Kritikern 
häufig übersehen. Die Justizminister der Länder 
und des Bundes haben sich seit Jahren mit der 
Frage befaßt, ob zur Lösung dieses Problems eine 
generelle gesetzliche Regelung erforderlich sei. Sie 
haben das bisher mit Mehrheit verneint. Soweit ich 
weiß, hat auch der grüne Justizminister, mein 
Freund Rupert  von Plottnitz, dazu bisher keine pas-
sende Formel gefunden. Man darf sich die Dinge 
also nicht leichter reden, als sie sind. 

Zum Vorschlag, den die Grünen in diesem Zusam-
menhang als Änderungsantrag vorlegen, kann ich 
nur sagen: Wer nun - angefangen bei § 52 und § 53 
der Strafprozeßordnung - allen Zeugnisverweige-
rungsrechte zubilligen will, so daß zum Beispiel, 
wenn eine Verlobte im Spielsalon anwesend ist, jede 
Überwachungsmaßnahme unterbunden ist, sollte es  

lieber gleich lassen. Dann kann man jede Maßnahme 
von vornherein ins Leere laufen lassen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU und der F.D.P.) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir alle wer-
den unsere Entscheidungen sorgfältig abzuwägen 
haben. Kritische Einwände gegen die vorgelegten 
Gesetzentwürfe sind selbstverständlich willkommen. 
Aber etwas weniger Überschwang und etwas mehr 
Nüchternheit und Sachbezogenheit würden der De-
batte nicht schaden. Wer übrigens in der Debatte 
mitreden will, sollte zumindest den Text der gelten-
den Verfassung kennen. In dieser Woche hat uns ein 
verdienstvoller und von mir hochgeschätzter Profes-
sor schlechte Zensuren wegen angeblich mangelhaf-
ter Arbeit erteilt. Dessen Kritik wird allerdings schon 
deshalb fragwürdig, da ihm offenbar nicht einmal 
das in Art . 47 des Grundgesetzes verbürgte Aussage-
verweigerungsrecht der Abgeordneten geläufig ist. 

Ich hoffe sehr, daß die Debatte nicht weiter aufge-
heizt wird. Sie hat bisweilen leider sehr giftige For-
men angenommen. Nehmen Sie es mir bitte nicht 
übel: Mitunter muß man den Eindruck haben, die ei-
gentliche Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger un-
seres Staates gehe nicht von der organisierten Krimi-
nalität, sondern von den staatlichen Institutionen, 
von der Polizei, von den Staatsanwaltschaften und 
von den Ge richten, aus. Das ist ja wohl absurd. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU und der F.D.P.) 

Exaltiertheiten und Aufgeregtheiten sollten nicht 
ins unendliche gesteigert werden. Es ist doch eine 
ebenso unsinnige wie bösartige Unterstellung, Poli-
zei, Staatsanwaltschaft und Ge richte hätten nichts 
anderes im Sinn, als Redaktionsräume, Anwaltskanz-
leien, Arztpraxen und eheliche Schlafzimmer auszu-
horchen. Wenn sich der Pulverdampf verzogen hat, 
werden sich alle wieder beruhigen und feststellen, 
daß alle Schreckenszenarien mit der Realität nicht 
das geringste zu tun haben. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU und der F.D.P.) 

Die Pressefreiheit bleibt bestehen, die Anwalts- und 
Arzttätigkeit bleibt ungestört, das Beichtgeheimnis 
bleibt gewahrt, und die familiären Beziehungen blei-
ben unangetastet. 

Das, was wir beschließen werden, ist in Belgien, 
Dänemark, Italien, Frankreich, Luxemburg, Spanien, 
England und den USA längst Gesetz. 

(Manfred Such [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Unter anderen Voraussetzungen!) 

Das alles sind demokratische Staaten, in denen die 
Pressefreiheit besteht - in vielen Staaten sehr viel 
länger als bei uns  - 

(Fritz  Rudolf Körper [SPD]: So ist es!) 

und in denen Anwälte, Seelsorger und Drogenbera-
ter nichts zu befürchten haben. Auch in Deutschland 
haben wir eine demokratische Justiz, eine demokra-
tische Polizei und eine demokratische Staatsanwalt- 
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schaft, denen wir vertrauen dürfen. Irgendeine deut-
sche Hochnäsigkeit und Arroganz ist völlig unange-
bracht. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU und der F.D.P.) 

Deshalb ist es eine schlimme Entgleistung, wenn un-
sere Justiz und Polizei in einer aufgeregten Debatte 
mit der ehemaligen DDR-Staatssicherheit verglichen 
werden. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU und der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich rate zu Augenmaß, 
zu Gelassenheit und zur Besonnenheit. Dann kom-
men wir auch zu einer fairen Beurteilung der vorge-
legten Gesetzentwürfe. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU und der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Wir haben jetzt 
den Wunsch nach zwei Kurzinterventionen. Die erste 
Kurzintervention kommt von Volker Beck, Bünd-
nis 90/Die Grünen. 

Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Lieber Kollege Otto Schily, ein Problem haben Sie 
elegant zu umschiffen versucht, und zwar etwas, was 
vorhin in dem Dialog zwischen den Kollegen Schulz 
und Meyer offensichtlich wurde, daß nämlich nicht 
einmal die minimalen Beweisverwertungs- und -er-
hebungsverbote, die nun im Gesetz stehen, verfas-
sungsfest sind. Vielmehr kann nach Überprüfung der 
jetzigen Praxis die jeweilige Seite des Hauses, die 
die Mehrheit hat - die SPD hat das heute ja auch 
schon angekündigt -, dieses Gesetz in der Strafpro-
zeßordnung dahin gehend ändern, daß diese Verbote 
aufgehoben werden. Ich erinnere an die Erfahrun-
gen, die wir bei der Hauptverhandlungshaft haben. 
Die Koalition hatte in einer ähnlichen Situation die 
Hauptverhandlungshaft zurückgezogen. Dann ha-
ben Sie das in dieser Wahlperiode unter Wortbruch 
wieder auf den Tisch des Hauses gelegt und be-
schlossen. Dies zeigt, wie sicher das ist, was Sie hier 
beim Thema Zeugnisverweigerungsrechte ausge-
handelt haben. Das ist das Papier nicht we rt, auf dem 
es geschrieben steht. 

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS

-

SES 90/DIE GRÜNEN) 

Im Hause bestehen grundsätzliche Differenzen 
über die Frage, ob der Zweck der Verbrechensbe-
kämpfung das Mittel des großen Lauschangriffes hei-
ligt. Wir als Bündnisgrüne sagen grundsätzlich nein. 
Es sollte Ihnen zu denken geben, daß auch ausdrück-
liche Befürworter des großen Lauschangriffes als In-
strument uns als Abgeordnete empfehlen, heute ge-
gen den Gesetzentwurf zu stimmen, weil er für das 
Zeugnisverweigerungsrecht keinen Schutz bietet. 

Sie haben übrigens heute die Möglichkeit, Ihrem 
Parteitagsbeschluß zum Durchbruch zu verhelfen, 
wenn Sie dem Änderungsantrag zusammen mit den 

Gegnern und Gegnerinnen des Lauschangriffes aus 
der F.D.P. zu einer einfachen Mehrheit verhelfen. 
Dann steht er künftig in der Verfassung. Es ist an Ih-
nen, dies zu tun. 

Ich möchte hier einen Hinweis von Herrn Pfeiffer 
auf einen Aspekt vortragen, der in der Debatte viel 
zu kurz kommt, nämlich die Ausgestaltung des Rich-
tervorbehalts. Dieser Richtervorbehalt wird hier 
zwar dauernd zitiert, aber er ist völlig lasch ausge-
staltet und schützt vor nichts. Pfeiffer weist auf die 
Praxis in den USA hin: 

Das Wichtigste hat der Gesetzgeber nicht gere-
gelt: die Berichtspflicht des Richters. In den USA 
etwa muß der Richter, der einen Lauschangriff 
genehmigt, anschließend detaillie rt  Bericht er-
statten und wird so laufend konfrontiert mit den 
Folgen seiner Genehmigung. Außerdem hat er ei-
nen Haufen Arbeit damit. Wenn er einen Lausch-
angriff dagegen ablehnt, sagt er nur schlicht 
„Nein" und muß es nicht weiter begründen. Das 
hat zu einer erfolgreichen Selbstregulierung des 
Systems in den USA geführt. 

Die praktische Behandlung des Richtervorbehalts 
bei der Telefonüberwachung kennen wir schon. 
Dazu hat der Herr Asbrock festgestellt: 

... der Richtervorbehalt konnte nicht verhindern, 
daß die Anzahl der Telefonüberwachungen in 
Deutschland zügellos zunimmt. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Ihre Redezeit ist 
zu Ende. 

Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
1996 hatten wir 8112 Telefonüberwachungen. Man 
muß sich dagegen anschauen - womit ich zum 
Schluß komme -, wie oft die Telefonüberwachung 
abgelehnt wird: 1992 gab es in Baden-Württemberg 
562 Anträge auf Telefonüberwachungen, aber nur 
eine einzige Ablehnung durch die Richter. 1996 gab 
es in Bremen bei 150 Telefonüberwachungen über-
haupt keine Ablehnung. Dies zeigt eindeutig, daß 
mit dem Richtervorbehalt weiße Salbe ins Gesetz-
buch geschmiert wird. Das wird uns alles nichts nüt-
zen. 

Vielen Dank. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Herr Abgeordne-
ter Schily, möchten Sie gleich antworten oder erst 
nach der zweiten Kurzintervention? - Bitte. 

Otto Schily (SPD): Herr Kollege Beck, wir sind im-
mer froh, wenn die Grünen die SPD ermuntern, ihre 
Parteitagsbeschlüsse einzuhalten. Das werden wir 
künftig bei euch auch machen. Aber das nur neben-
bei. 

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Es ist in der Tat eine schwierige Frage, was man in 
die Verfassung hineinschreibt, was man an eine qua- 
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lifizierte Mehrheit bindet. Allerdings bin ich schon 
der Meinung, daß wir die Systematik in der Hierar-
chie der Normen beibehalten sollten, das heißt, 
Grundgesetzänderungen an eine qualifizierte Mehr-
heit und Änderungen einfacher Gesetze nur an eine 
einfache Mehrheit zu binden. Ich halte es für sehr 
schwer denkbar, diese Hierarchie aufzulösen, vor al-
lem weil wir dann eine Strafprozeßordnung zustande 
brächten, bei der einzelne Bestimmungen an einfa-
che Mehrheiten gebunden sind und die anderen an 
eine Zweidrittelmehrheit. Dann gibt es eine langwie-
rige Debatte darüber, was in der Strafprozeßordnung 
eine einfache Mehrheit und was eine Zweidrittel-
mehrheit erfordert. 

(Zuruf des Abg. Volker Beck [Köln] 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]) 

- Langsam. Ich habe geduldig zugehört, lieber Vol-
ker Beck. Nun bitte ich um ein wenig Geduld beim 
Zuhören. Sonst kann man nicht gegeneinander argu-
mentieren. Ein bißchen Geduld, dann geht das alles 
viel besser. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Natürlich stehen in der Strafprozeßordnung hoch-
rangige Regelungen, zum Beispiel das Beweisan-
tragsrecht der Verteidigung. Hierüber sagen die 
Strafverteidiger mit Recht: Das ist die Magna Cha rta 
des Strafprozesses. Dies ist ein wichtiges Prinzip in 
der Strafprozeßordnung. Eine Änderung ist aber nur 
an die einfache Mehrheit gebunden. Das ist nichts 
Ungewöhnliches. 

Ich glaube, wir waren gut beraten, daß wir das an 
eine einfache Mehrheit gebunden haben, gerade 
weil wir - was der Kollege Jürgen Meyer angespro-
chen hat - nach einem bestimmten Zeitraum über-
prüfen wollen, ob die Regelung vielleicht an der ei-
nen oder anderen Stelle nicht so ist, wie wir sie uns 
vorgestellt haben. Niemand ist in seiner Prognosefä-
higkeit absolut unanfechtbar. Deshalb haben wir den 
parlamentarischen Bericht, um zu prüfen, ob irgend 
etwas in die falsche Richtung geht, damit wir es dann 
mit einem einfachen Gesetz korrigieren können. 

Nun zur richterlichen Kontrolle: Wir haben nun 
einmal ein anderes Justizsystem als die Vereinigten 
Staaten, ich glaube, in einigen Fällen sogar ein bes-
seres. 

(Jörg van Essen [F.D.P.]: Sehr richtig!) 

Denken wir einmal an bestimmte große Schwurge-
richtsprozesse. Ob wir uns die hier nach Deutschland 
wünschen, kann man ja in Frage stellen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sehr wahr!) 

Wir haben ein anderes Justizsystem. Deshalb müssen 
die Regelungen, die wir treffen, mit unserem Justiz-
system vereinbar sein, verehrter Kollege Volker 
Beck. Deshalb können wir nicht einfach Regelungen, 
die es in den Vereinigten Staaten gibt, hier nahtlos 
übernehmen. 

Es ist interessant, daß Professor Pfeiffer - den ich, 
wie gesagt, sehr schätze; er ist einer meiner politi-
schen Freunde - auch diesen Vorschlag gemacht hat. 
Ich habe ihn dann gebeten, mir dazu einmal eine For

-

mulierung vorzulegen. Auf die Formulierung warte 
ich noch heute. 

Im übrigen haben wir - ich bin beim letzten Satz, 
Frau Präsidentin; das war eine Langintervention, und 
deshalb folgt auch eine lange Antwort - eine dop-
pelte gerichtliche Kontrolle vorgesehen - davon habe 
ich gesprochen -: einmal bei der Entscheidung und 
in einem zweiten Schritt auch bei der Frage, ob alles 
verwertet werden kann, was an Erkenntnissen ge-
wonnen worden ist. 

Die Bedenken des Kollegen Volker Beck liegen lei-
der neben der Sache. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Das Wort  zu ei-
ner Kurzintervention erteile ich jetzt dem Abgeord-
neten Burkhard Hirsch, F.D.P.-Fraktion. 

Dr. Burkhard Hirsch (F.D.P.): Herr Kollege Schily, 
ganz ohne Aufregung, wie Sie es wünschen: Wenn 
Sie die rechtlichen Kontrollen bei den präventiven 
Rechten der Landespolizeien verbessern wollen, 
steht dem nichts entgegen. Dazu brauchen Sie die 
Wanze nicht einzuführen. Wenn Sie sagen, daß es 
der Polizei verboten sei, rechtmäßig erlangte Er-
kenntnisse zur Verhinderung oder Bekämpfung von 
Straftaten zu verwenden, dann ist diese Aussage 
schlicht und ergreifend falsch. 

Wenn Sie sich darauf berufen, daß bei der Einfüh-
rung der Wanze drei Berufsrichter die Kontrolle aus-
üben, dann ändert das überhaupt nichts daran, daß 
diese drei Berufsrichter an die gesetzlichen Grenzen 
gebunden sind, die wir hier beschließen. Grenzen 
lassen es nun einmal zu, daß die Wanze nicht nur - 
wie dauernd fälschlich behauptet wird - gegen Ga-
noven eingesetzt wird, sondern daß der einfache Tat-
verdacht gegen einen Beschuldigten oder einen Ver-
dächtigen ausreicht, wenn vermutet wird, daß dieser 
sich in einer Wohnung befindet, die einem völlig an-
deren Menschen gehören kann. Das heißt, daß auch 
das rechtmäßige Verhalten eines Menschen nicht da-
vor schützen wird, daß die Arglosigkeit seines Ge-
spräches ausgenutzt wird, zum Beispiel die Arglosig-
keit eines Gespräches von Ehepartnern, Eltern mit 
Kindern, die Arglosigkeit eines Gespräches in einer 
Anwalts- oder Arztpraxis, in einer Beratungsstelle 
oder wo immer. 

Es kann mir keiner sagen: Hab doch keine Sorge, 
das wird ganz selten passieren. 

(Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/ 
CSU]: Daraus macht der wieder ein Szena-

rio! Das ist ja furchtbar!) 

Das Grundrecht, daß ein Mensch einen Raum haben 
muß, in dem er sich offenbaren, sich jemandem an-
vertrauen kann, ist doch keine Frage der Statistik. Es 
wird doch jedes einzelne Gespräch geschützt, und 
zwar unabhängig davon, ob es nun viele sind, deren 
Vertrauen verletzt wird, oder ob es wenige sind. 

Sie sagen, daß wir doch in einem Rechtsstaat leb-
ten, in dem man den staatlichen Organen vertrauen 
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könne. Das ist richtig. Dieses Vertrauen beruht aber 
nicht darauf, daß Sie und ich im Parlament sitzen, 
sondern darauf, daß es rechtliche Grenzen gibt, über 
die der Staat nicht hinausgehen kann. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Was wir hier tun, ist, genau diese rechtlichen Gren-
zen weniger hoch anzusetzen. Eines der wesentli-
chen Kriterien ist, daß der einfache Gesetzgeber in 
Zukunft den Katalog der Straftaten, die relevant sind, 
vergrößern kann. Das ist ja schon in der Beratung ge-
schehen. 

Einer der wesentlichen Fehler ist, daß die Ver-
pflichtung zur Benachrichtigung des Betroffenen - 
nicht des Parlamentes, des einzelnen Betroffenen - in 
den neuen Strafprozeßordnungsbestimmungen nicht 
gewährleistet ist, daß es möglich ist - ich habe Ihnen 
das vorhin schon vorgehalten -, daß selbst die Haupt-
verhandlung durchgeführt werden kann, wenn die 
Staatsanwaltschaft und das Ge richt das Lauschproto-
koll kennen, der Verteidiger und der Beschuldigte 
aber nicht. 

Darum bin ich der Überzeugung, daß die Regeln 
der Strafprozeßordnung, die hier vorgelegt wer-
den, einer verfassungsrechtlichen Nachprüfung nach 
Art . 1, 2 und 20 unserer Verfassung nicht standhalten 
werden. Deswegen lehne ich und lehnen manche 
andere mit Recht diese Vorschläge ab. 

(Beifall bei Abgeordneten der F.D.P., der 
SPD, beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie bei Abgeordneten der PDS) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Herr Abgeordne-
ter Schily, bitte, Ihre Antwort. 

Otto Schily (SPD): Herr Kollege Hirsch, ich be-
danke mich für die sachliche Form, in der Sie diese 
Kurzintervention vorgebracht haben. Ich versuche, in 
der gleichen sachlichen Form darauf einzugehen. 

Ich teile nicht Ihre Auffassung - um gleich beim 
letzten anzufangen -, daß dann, wenn ein erkennen-
des Gericht und die Staatsanwaltschaft im Rahmen 
einer Hauptverhandlung Zugang zu Abhörprotokol-
len bekommen, die Verteidigung und der Ange-
klagte davon nichts erfahren können. Das halte ich 
für unzulässig. § 147 StPO wird nicht außer Kraft ge-
setzt. 

(Jörg van Essen [F.D.P.]: Das ist völlig rich

-

tig! Das ist doch klar!) 

Ich glaube, daß da bei Ihnen ein Mißverständnis vor-
handen, ist. Wir können das noch einmal an anderer 
Stelle ausdiskutieren. Diese Fachdebatte können wir 
jetzt nicht im Rahmen einer Kurzintervention fortfüh-
ren. 

Sie haben darauf hingewiesen, daß bei einer sol-
chen Überwachungsmaßnahme auch Nichtbetrof-
fene erfaßt werden können. Das ist das Wesen jeder 
Strafverfolgungsmaßnahme. Das ist leider so. Des-
halb spreche ich auch nicht - das wissen Sie aus der 
ersten Lesung - von Gangsterwohnungen, ich spre

-

che auch nicht von Gangstern, sondern ich spreche 
von Beschuldigten. Es kann sich ja auch bei einem 
Beschuldigten, der im Verdacht steht, ein Gangster 
zu sein, herausstellen, daß der Vorwurf nicht zutrifft. 

(Jörg van Essen [F.D.P.]: Das ist sehr ver-
nünftig!) 

Auch das ist bekanntlich möglich. Deshalb lassen Sie 
uns bei einer nüchternen Betrachtungsweise bleiben. 

Sie haben einen Einwand in bezug auf den Ver-
dachtsgrad gemacht. Auch Ihr Freund Caesar aus 
Rheinland-Pfalz würde lieber den dringenden Tat-
verdacht als Grundlage sehen. Beim dringenden Tat-
verdacht will ich aber eine akustische Überwa-
chungsmaßnahme erst gar nicht zulassen, denn dann 
wäre das Prinzip der Ultima ratio nicht gewahrt. Bei 
einem dringenden Tatverdacht kann ich jemanden in 
Untersuchungshaft nehmen und ihn sogar anklagen. 
Dann kommt eine akustische Überwachungsmaß-
nahme überhaupt nicht in Betracht. 

(Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/ 
CSU]: Sehr richtig!) 

Wir wollen eine akustische Überwachungsmaß-
nahme nur als letztes Mittel zulassen. Ich wundere 
mich, daß Sie diese Argumentation wählen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU und der F.D.P.) 

Es geht natürlich nicht damm, den staatlichen In-
stitutionen blind zu vertrauen. Wenn ich das sagen 
würde, wäre das ja ein Witz. Staatliche Institutionen 
kontrollieren sich gegenseitig. Deshalb ist es gut, 
wenn ein Gericht über die Tätigkeit der Polizei 
wacht, wenn die Staatsanwaltschaft eingeschaltet ist 
und auch die Anwaltschaft als Kontrollinstrument 
eingesetzt ist. Deshalb ist es nicht nur eine Frage des 
materiellen Rechts, sondern auch der institutionellen 
Gegebenheiten, ob Grenzen, die die Verfassung 
setzt, eingehalten werden. Das nennen wir auch 
Grundrechtsschutz durch Verfahren. Das kann man 
nicht einfach beiseite schieben. 

Sicher haben Sie recht, daß Statistik nicht die 
Hauptrolle spielt. Auch eine einzige Grundrechtsver-
letzung ist sehr ernst zu nehmen. Wir haben ja nun 
diese Schwierigkeit - da werbe ich um Ihr Verständ-
nis; Sie waren ja einmal Innenminister eines Landes, 
ein sehr guter, wie ich meine, Herr Kollege Hirsch -, 

(Dr. Burkhard Hirsch [F.D.P.]: Deswegen 
sage ich es ja!) 

daß wir abwägen müssen, ob uns der Schutz der 
Wohnung oder in dem Fall der Schutz des Lebens 
mehr wert  ist. Wir haben das bei der präventiven 
akustischen Überwachung. Natürlich gelten auch da, 
wo wir jetzt die Befugnisse erweitern, die Grund-
rechte fo rt , genauso wie, wenn bei der Durchsu-
chung einer Wohnung ein Tagebuch gefunden wird, 
Art . 1 zu berücksichtigen ist. Sie kennen die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts dazu. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Herr Abgeordne-
ter, denken Sie an die Zeit. 
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Es müssen natürlich bei der Entscheidung, ob eine 
akustische Überwachungsmaßnahme stattfinden 
darf, auch Art. 1 und die anderen Artikel des Grund-
gesetzes beachtet werden. Das kann dazu führen, 
daß sie von vornherein unterbleiben muß. Also blei-
ben wir doch im Gefüge der Verfassung. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU und der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Ich erteile das 
Wort  jetzt dem Bundesminister des Innern, Manfred 
Kanther. 

(Joseph Fischer [Frankfu rt] [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN]: Der erste Liberale von zwei 

weiteren, die noch kommen!) 

Manfred Kanther, Bundesminister des Innern: Frau 
Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen! Meine 
Herren! Es geht um die Bekämpfung der organisier-
ten Kriminalität in unserem Land. Ich will einige 
Aspekte der Debatte aufgreifen. 

Es geht um ein Kriminalitätsphänomen, das in den 
letzten zehn Jahren leider in gewaltiger Weise zuge-
nommen hat: zahlenmäßig in bezug auf die Metho-
den und die Gruppen, die daran beteiligt sind. Die 
Zusammensetzung dieser Gruppen führte zu immer 
schwierigeren Ermittlungen. Neue Deliktsbereiche 
sind hinzugekommen, die wir vor zehn Jahren zum 
Teil kaum oder gar nicht kannten. Die Erträge wur-
den immer höher, die größere Aktivitäten in der Um-
wälzung dieser riesigen Gewinne ermöglichten. Das 
hat Auswirkungen auf das legale Geschäftsleben 
dort , wo illegales Geld eingesetzt wird. 

Es geht um die Bekämpfung dieser neuen und ver-
stärkten Form von Kriminalität. Jenseits aller feinen 
Juristerei, die gewiß wichtig ist, muß darauf hinge-
wiesen werden, daß es die Aufgabe der Politik ist, 
die Bürger vor dieser Kriminalität zu schützen. Das 
ist eine Bringschuld des Staates. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Deshalb halte ich es für falsch, in erhitzten Debatten 
Teilthemen in ihrer Bedeutung so zu überhöhen, daß 
sie zu Glaubensfragen werden. 

(Beifall des Abg. Norbert  Geis [CDU/CSU]) 

Es ist doch nicht wahr, verehrte Frau Kollegin Leut-
heusser-Schnarrenberger, daß es bei der Abwägung 
zwischen Privatsphäre und der Frage von Leben und 
Tod letzte Refugien in Form von Wohnungen gebe. 
Herr Kollege Schily hat es doch ausgeführt. Es gibt 
doch im polizeilichen Bereich die Überwachung des 
Telefons aus einer Wohnung. Es gibt doch den ver-
deckten Ermittler in der Wohnung, der vor Ge richt 
aussagen darf. 

(Erwin Marschewski [CDU/CSU]: Sehr wahr!) 

Es gibt doch den ganzen vorbeugenden Bereich. 
Wie wollten wir denn einem Mitbürger den Umstand 
erklären, daß die Polizei von der Verabredung eines 
schweren Verbrechens in einer Wohnung zwar weiß, 

zuhören könnte, aber bei entsprechenden Regelun-
gen nicht zuhören dürfte, und daß deshalb das 
schwere Verbrechen vielleicht geschieht. Es ist doch 
schlichtweg falsch, wenn nach jeder schwierigen Ab-
wägung zwischen der Privatsphäre und dem Abhö-
ren der Wohnung die Wohnung grundsätzlich und 
unantastbar geschützt wäre. 

Herr Kollege Bachmaier, wir haben doch vor einem 
Jahr - ich weiß nicht, ob Sie zugestimmt haben - mit 
der SPD der Neufassung des Bundeskriminalamtsge-
setzes zugestimmt. Diese Neufassung enthält die 
Möglichkeit, daß das Bundeskriminalamt zum Schutz 
der eingesetzten Bediensteten im Wohnungsbereich 
präventiv tätig werden kann. Sie haben doch bei-
spielsweise zugestimmt, für die Eigensicherung ver-
deckter Ermittler auch Möglichkeiten der visuellen 
Überwachung einzusetzen, von denen wir in der 
heutigen Debatte gar nicht reden. Diese Entschei-
dung ist erst ein Jahr alt. Sie ist richtig, weil durch sie 
die Abwägung zwischen dem Leben des Polizeibe-
amten, der in eine Wohnung hochverdächtiger Krimi-
neller geschickt wird, dort sein Leben aufs Spiel setzt 
und deshalb eine minimale Absicherung braucht, 
und dem Schutz dieser Wohnung zugunsten der Ab-
wendung der Gefahr für das Leben des Polizeibeam-
ten entschieden worden ist. 

Warum überhöhen wir eine solche Debatte so sehr? 
Warum sprechen wir von dieser Frage des Einsatzes 
technischer Mittel in Wohnungen ausschließlich so, 
als sei damit eine Schlüsselfrage für den Bestand des 
Rechtsstaates gestellt? 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Herr Minister, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Such? 

Manfred Kanther, Bundesminister des Innern: 
Nein, das möchte ich jetzt nicht. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Gilt das für die 
ganze Rede? 

Manfred Kanther, Bundesminister des Innern: Das 
werde ich im Einzelfall entscheiden. Im Augenblick 
möchte ich im Zusammenhang reden. 

Es gilt doch etwas ganz anderes: Das Abhören von 
Wohnungen verdächtiger Gangster ist doch nur eine 
Maßnahme der Kriminalitätsbekämpfung. So wie wir 
das Verfahren ausgestaltet haben, ist es doch ein sel-
ten anzuwendendes und rechtlich sehr abgesichertes 
Verfahren. Jeder, der den Menschen vormacht, damit 
sei der Königsweg zur Kriminalitätsbekämpfung ge-
funden, erzählt ihnen doch die Unwahrheit. 

In dieser sehr wichtigen Debatte wird aber über 
die Frage der wesentlichen Verschärfung der Geld-
wäschebekämpfung kaum gesprochen. 

(Dieter Wiefelspütz [SPD]: Leider!) 
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- Leider kaum gesprochen. Die Debatte stellt doch 
die Tatsachen auf den Kopf. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge

-

ordneten der F.D.P. und der SPD) 

Die Verschärfung der Bestimmungen in bezug auf 
die Bekämpfung der Geldwäsche ist für die ange-
wandte Praxis der Strafverfolgung wesentlich be-
deutsamer als die Frage des Abhörens von Gangster-
wohnungen. 

(Dieter Wiefelspütz [SPD]: Sehr richtig!) 

Herr Kollege Bachmaier, Sie ziehen äußerste Gren-
zen beim Schutz der Wohnung. Aber auf dem glei-
chen Parteitag, auf den Sie sich beziehen, wurde 
zum Beispiel die Umkehr der Beweislast beschlossen. 
Ich sage Ihnen: Im System des Rechtsstaats wäre die 
Frage der Umkehr der Beweislast mit der Außer-
kraftsetzung der Unschuldsvermutung sehr viel wei-
tergehender 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge

-

ordneten der F.D.P.) 

als alles, was wir selbst bei einer großzügigen Hand-
habung des Abhörens von Wohnungen - wir haben 
mit Recht eine eingeschränkte gewählt - überhaupt 
tun könnten. Herr Bachmaier, Sie haben sich von die-
sem Aspekt richtigerweise abgewendet. Ich erkenne 
nicht alle Motivationen. Das braucht hier auch nicht 
ausgetragen zu werden. Ich glaube, vorherrschend 
ist die Einsicht der verantwortlichen sozialdemokrati-
schen Rechtspolitiker, daß die Außerkraftsetzung der 
Unschuldsvermutung den Rechtsstaat so sehr im 
Kern  treffen würde, daß das völlig undenkbar ist. 
Deshalb war das für mich immer unvorstellbar. 

Daher ist so wichtig, was wir an guten, vom Kolle-
gen Meyer dargestellten Möglichkeiten und Instru-
mentarien im Bereich der Geldwäschebekämpfung 
geschaffen haben, ganz neue Möglichkeiten auf der 
Basis der Erkenntnis, daß das geltende Recht, das wir 
vor fünf Jahren geschaffen haben, unzureichend ist. 
Das nenne ich zukunftsgewandte, richtige Kriminal-
politik. Zu einer wirkungsvollen Bekämpfung der 
Gefahren gehört auch, daß man sich, wenn es nötig 
ist, selbst korrigiert. Beim Thema Zeugnisverweige-
rung erinnere ich mich daran, daß vor fünf Jahren 
eine ähnliche Debatte geführt worden ist: Es ging da-
mals um die Einbeziehung der rechts-, steuer- und 
wirtschaftsberatenden Berufe in den Bereich der 
Geldwäschebekämpfung. 

(Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/ 
CSU]: Haben wir verhindert!) 

Das war eine nicht gleiche, aber vergleichbare De-
batte. Das mußte sein, sonst hätten wir die ganze Sa-
che sein lassen können. Fünf Jahre später erweist 
sich: Die Vorschriften sind unzureichend und müssen 
nachgebessert werden. Das ist wirklich ein entschei-
dender Gesichtspunkt. 

Warum laden wir soviel auf die Verfassung? 
Warum wird sie immer ausladender? Das ist nicht nur 
ein verfassungshygienischer Aspekt. Wir laden zum 
Beispiel mit der gefundenen Regelung zu den Zeug-
nisverweigerungsrechten, Verwendungs- und Ver

-

wertungsverboten auch massenhaft Text ins Gesetz. 
Ich trage die gefundene Regelung mit. Wir haben 
das über viele Stunden miteinander ausgetragen. 
Das war eine der glücklichen sachlichen Begegnun-
gen in der Politik, für die ich mich bei den Sozialde-
mokraten besonders bedanke. 

Das Mißtrauen gegen die Generalklauseln - das 
kam auch hier wieder zum Ausdruck - ist außeror-
dentlich problematisch. Die Verfassung mit immer 
mehr Einzelheiten aufzuladen - Art . 16 a, Art . 23, 
jetzt Art . 13 - ist sehr problematisch. Was wir zu den 
Zeugnisverweigerungsrechten ins Gesetz geschrie-
ben haben, mag dort  stehen. Ich sage Ihnen: Zur ma-
teriellen Rechtslage, die heute gilt, ist nichts hinzu-
gekommen, wenn man den Aspekt der Verhältnis-
mäßigkeit als direkt geltendes Verfassungsrecht, ins 
Strafprozeßrecht wirkend, beachtet. 

(Dieter Wiefelspütz [SPD]: Ich stimme Ihnen 
ausdrücklich zu!) 

Wo ist denn, Herr Kollege Hirsch, der Mißbrauch 
der heutigen Mittel, etwa beim Abhören von Gewer-
beräumen, das zulässig ist, oder im präventiven Be-
reich, wenn man auf Wohnungen zugreifen kann? 
Wo ist der Mißbrauch des Verwanzens - ein unsägli-
ches Wort , wie ich finde - von Beichtstühlen? Wer 
kann denn ein Beispiel für die Wanze im Beichtstuhl 
nennen? 

(Zuruf von der SPD: Kommt noch!) 

- Nein. Ich will jetzt nicht in einen Streit um Beicht-
stuhl als Wohnung oder nicht eintreten. Das ist jetzt 
gar nicht mein Gegenstand. Ich sage Ihnen: Es gibt 
doch gar nicht die Mißbrauchsfälle, die Sie befürch-
ten. 

(Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/ 
CSU]: So ist es!) 

Was für eine sonderbare Haltung, ein Gesetz mit 
solchem Mißtrauen zu überziehen, dessen Einhal-
tung einer besonders ausgewählten Strafkammer mit 
drei Berufsrichtern übertragen wird! 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der F.D.P.) 

Warum nicht gleich ein generelles Mißtrauen gegen 
das Judiz einer solchen Strafkammer? Warum nicht 
die Befürchtung, daß unsere Justiz generell, wenn 
sie mit drei Berufsrichtern antritt, Fehlurteile produ-
ziert, wenn das Mißtrauen einer Kammer gilt, die da 
Beschlüsse faßt? Nicht einmal bei drei Richtern kann 
man ausschließen, daß sie sich irgendwann einmal ir-
ren, wohl wahr. Aber warum überlassen wir denn 
beispielsweise die Inhaftierung eines Menschen - für 
mich noch immer der schärfste Eingriff in die persön-
liche Freiheit - mit Recht und auch aus Praktikabili-
tätsgründen am Samstagabend dem Einzelrichter? 
Warum ist die Inhaftierung eines Menschen weniger 
bedeutsam als das Abhören seiner Wohnung bei Ver-
dacht auf eine schwere Straftat? 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der F.D.P.) 
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Meine Damen, meine Herren, achten wir doch um 
Gottes willen in dieser Debatte darauf, daß die Di-
mensionen nicht völlig verschwimmen. 

Ein Weiteres: Zu der Geldwäschegesetzgebung, 
die wir heute verabschieden werden, wird etwas hin-
zutreten, was zu meinem Bedauern hier ebensowe-
nig besprochen wird. Nach einem Jahrzehnt des Her-
umschaffens und einer unbef riedigenden Handha-
bung werden wir im Zusammenhang mit diesem Pa-
ket die Vorschriften über Einziehung und Verfall - 
der  Justizminister hat dafür, angelehnt an andere 
Rechtsordnungen, das Wort  „Konfiskation" benutzt, 
was ich sehr gut finde - neu ordnen. 

(Beifall des Abg. Otto Schily [SPD]) 

Wir werden dafür sorgen, daß ink riminiert  erworbe-
nes Vermögen leichter eingezogen werden kann. Wir 
werden unseren Strafverfolgungsbehörden die Last 
dieser Arbeit zwingend aufbürden, weil wir gerade 
den Zugriff auf das kriminell erworbene Vermögen 
für entscheidend wichtig halten. Das gehört mit zu 
unserem Kompromiß. 

Ich merke zwei Aspekte an. - Damit nehme ich 
dem Kompromiß nichts von seiner Bedeutsamkeit 
und Ihnen, Herr Kollege Schily und anderen, nichts 
von Ihrer Bemühtheit. - Erstens. Dieses Ergebnis 
kommt zustande, nachdem wir als Unionsparteien 
seit sieben Jahren dafür ringen. Fünf Jahre haben 
wir bis zum Asylkompromiß gebraucht. Ich sage Ih-
nen: Angesichts der Gefährdungslage der Republik, 
was Straftaten angeht, sind diese epischen Fristen 
für die Zukunft unbrauchbar. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Aus diesem Vorgang sollte etwas gelernt werden. 
Was wir jetzt erarbeitet haben, hätten wir auch vor 
sieben Jahren in juristischer Hinsicht und in der In-
tensität der Aussprache miteinander anstellen kön-
nen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Dann wären wir vor sieben Jahren mit Sicherheit zu 
der gleichen Lösung gekommen. Ich akzeptiere, daß 
es Auseinandersetzungen um solche Fragen gibt. 
Aber die - jedenfalls von einigen - selbst bewi lligten 
Fristen sind nicht erträglich. 

Zweitens. Ich hoffe, daß dieses Gesetz, die Verfas-
sungsänderung, hier die notwendige große Mehrheit 
erhält. Aber sie muß sie auch im Bundesrat erhalten. 
Ich möchte deshalb die Bitte an die Kollegen von der 
SPD richten, es mit der Abstimmung hier nicht sein 
Bewenden haben zu lassen. Es kann nicht sein, daß 
unter Berufung auf grünrote Landesregierungen und 
Stimmenthaltungen ohne weiteres eine Freizeich-
nung von der weiteren Behandlung des Themas im 
Bundesrat stattfindet. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Das ist ein wichtiger Prüfstein für die innere Sicher-
heit. Die Frage ist von einer solchen Bedeutsamkeit, 
daß nicht unter dem Gesichtspunkt landläufiger Ent-
haltungsklauseln in Koalitionsverträgen aus einer 

solchen Debatte oppo rtunistisch ausgestiegen wer-
den kann. 

(Wolf-Michael Catenhusen [SPD]: Das 
machen Sie doch mit der F.D.P. hier ständig!) 

Deshalb fordere ich Sie als Partei auf, auch im Bun-
desrat dafür Sorge zu tragen, daß eine Mehrheit für 
die Verfassungsänderung gesichert ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Ich erteile jetzt 
dem Innenminister des Landes Niedersachsen, Ger-
hard Glogowski, das Wort . 

Minister Gerhard Glogowski (Niedersachsen): Frau 
Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Es geht darum, eine Verbrechensart zu bekämp-
fen, die mit einer hohen Sozialschädlichkeit den ein-
zelnen Bürger, aber auch den ganzen Staat in seiner 
freiheitlichen Existenz betreffen kann. Es gibt Länder 
in der Welt, die teilweise oder zur Gänze in den Hän-
den der organisierten Kriminalität sind. Dies ist eine 
Kriminalitätsform, die darüber hinaus in den letzten 
Jahren zugenommen hat und die, Herr Kollege Kan-
ther, von daher natürlich auch die Notwendigkeit ei-
ner Lösung verstärkt hat. 

Wir haben also eine organisierte Kriminalität, die 
durch die Öffnung der Grenzen zum Osten in ganz 
besonderer Weise zusätzliche Nahrung bekommen 
hat und die darüber hinaus internationalisiert ist. 
Dies bedeutet, daß wir sie polizeilicherseits oder mit-
tels der Strafverfolgungsbehörden international nur 
auf ähnlicher Rechtsgrundlage bekämpfen können. 
Es nützt nichts, wenn in einem Land bestimmte Maß-
nahmen getroffen werden. Wir müssen dies interna-
tionalisieren. Das ist eine Aufgabe, die wir in den 
nächsten Jahren noch vor uns haben; denn 70 Prozent 
derjenigen, die in der organisierten Kriminalität tätig 
sind, sind Ausländer. Dazu gehören auch Deutsche, 
die in anderen Ländern als Ausländer in der organi-
sierten Kriminalität agieren. - Wir haben es also mit 
einer hohen Sozialschädlichkeit zu tun. 

Darüber hinaus handelt es sich um eine Organisa-
tionsform, die mit sehr unterschiedlichen Qualifika-
tionen ausgestattete Teilnehmer hat. Von daher ist 
das Mittel der elektronischen Beweissicherung eines, 
das hier funktioniert. 

Sie haben vorhin die Frage angesprochen: Warum 
hatte man früher, als die Bedrohung durch die RAF 
bestand, nicht solche Mittel? Damals hatten wir es 
mit einer ganz anderen Kriminalitätsform und auch 
mit ganz anderen Teilnehmern zu tun. Dieses Mittel 
ist gerade deshalb möglich, weil viele mitwirken 
müssen, um die Verhinderung der i llegalen Geldbe-
schaffung zu erreichen. Das ist ganz wichtig. 

Die Debatte in der Öffentlichkeit und auch heute 
hier ist so geführt worden, als würden wir die Wohn-
raumüberwachung flächendeckend einführen. Diese 
Sorge ist nicht begründet. Sie ist deswegen nicht be- 
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gründet, weil dies kein quantitatives, sondern ein 
qualitatives Mittel der Kriminalitätsbekämpfung ist. 
Es geht darum, besonders sozialschädliche Kriminali-
tät zu bekämpfen. Von daher wird es immer nur in 
wenigen Bereichen eingesetzt werden, aber in Berei-
chen, in denen wir die Kriminalität anders nicht be-
kämpfen können. 

Es ist also ein wesentliches Mittel, das aber nicht 
massenhaft eingesetzt wird. Das verbietet schon die 
Kostensituation und der Aufwand: Wenn wir das Te-
lefon abhören, brauchen wir für eine Minute Auf-
zeichnung im Schnitt etwa drei Minuten für die Aus-
wertung. Das heißt: Dies ist in erheblichem Maße 
personalintensiv. Von daher wird dieses Mittel nur 
sehr sparsam genutzt werden können. 

Zugegebenermaßen wirft das Spannungsverhält-
nis zwischen den verdeckten Ermittlungsmethoden 
und den Zeugnisverweigerungsrechten unter 
rechtsdogmatischen Gesichtspunkten erhebliche 
Probleme auf. Das ist aber in der Auseinanderset-
zung mit der organisierten Kriminalität wegen der 
Anwendungshäufigkeit nur ein Randproblem. An 
Hand des schon seit Jahren zulässigen Bereichs der 
Wohnraumüberwachung zu Gefahrenabwehrzwek-
ken läßt sich dies auch belegen. Wenn man sich in 
der Bundesrepublik Deutschland umhört, wieviel 
bisher in diesem zulässigen Bereich abgehört worden 
ist, dann erfährt man, daß dies nur in geringem Um-
fange geschehen ist. Zeugnisverweigerungsberech-
tigte sind kaum tangiert worden, in Niedersachsen 
überhaupt nicht. In Niedersachsen haben wir dieses 
Mittel seit 1994. In diesen dreieinhalb Jahren ist es 
nur einmal eingesetzt worden. Das heißt also, daß es 
auch in den nächsten Jahren sparsam eingesetzt wer-
den wird. 

Auf einer unlängst durchgeführten Tagung der 
Leiter der mobilen Einsatzkommandos aus allen 
norddeutschen Ländern sind die Fälle erörtert wor-
den, bei denen die Wohnraumüberwachung hätte in 
Betracht kommen können. Wenn man eine solche 
Befugnis gehabt hätte, beliefe sich die Zahl solcher 
Fallgestaltungen für den Bereich Niedersachsen auf 
eine Handvoll. Bei dieser Handvoll handelt es sich 
aber um eine hohe Sozialschädlichkeit. Es sind also 
Fälle, die aufgeklärt werden müssen und die hätten 
aufgeklärt werden können, wenn es dieses Mittel ge-
geben hätte. Viele Menschen hätten vor Leid ge-
schützt werden können. - Ähnliche Schlußfolgerun-
gen lassen sich aus der Rechtstatsachensammlung 
ableiten, die beim BKA eingerichtet worden ist. 

Es gibt praktische Hindernisse für eine flächen-
deckende Anwendung der Wohnraumüberwachung. 
Darum sollten wir dies hier in seiner Funktion disku-
tieren und nicht über Gebühr aufbauschen. 

Bei aller Relativierung bleibt allerdings festzustel-
len, daß wir den Interessengegensatz zwischen 
Zeugnisverweigerungsrechten und Strafverfolgungs-
notwendigkeiten nicht auflösen können. Es ist natür-
lich klar, daß wir immer dann, wenn wir in ein 
Grundrecht eingreifen, ein Grundrecht verändern, 
andere tangieren. Es wird immer einen Abwägungs-
prozeß geben. Dieser ist allerdings in den Diskussio-
nen und Verhandlungen vorgenommen worden. 

Diejenigen, die in diesem Bereich eine absolute, je-
dem staatlichen Zugriff entzogene Schutzzone schaf-
fen wollen, müssen eine Antwort auch darauf geben 
können, wie denn die Strafverfolgungsinteressen des 
Staates oder die Interessen potentieller Opfer zu be-
werten sind, die dann notwendigerweise auf der 
Strecke bleiben werden. Das ist ja die Frage: Sind die 
Rechte der Opfer eigentlich geringer zu bewe rten als 
die Rechte derjenigen, die wir nun einmal als Tatver-
dächtige zu bezeichnen haben? Es ist nun einmal so, 
daß auch die Berufsausübung nicht ungehindert sein 
kann, sondern Grenzen gesetzt bekommen muß. Wir 
müssen das Interesse auf ungehinderte Berufsaus-
übung gegen die Opferinteressen abwägen. Ich 
sage: Dieser Staat tut gut daran, wenn er in einer sol-
chen Debatte den Fragen der Opfer ebenfalls den 
notwendigen Raum gibt. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU) 

Es genügt nicht, eine an einem Absolutheitsan-
spruch ausgerichtete Prinzipiendiskussion zu führen. 
Prinzipien haben alle den gleichen Stellenwert und 
blockieren letztlich nur jede Debatte. Ein Interessen-
ausgleich ist da nicht möglich. Dieser ist aber zwin-
gend erforderlich. Auch wenn die Wohnraumüber-
wachung nur als letztes Mittel angewendet werden 
darf und daher auf ganz wenige Fälle beschränkt 
bleibt, muß sie möglich gemacht werden, damit un-
ser Staat dieser Kriminalitätsform überhaupt ein Ab-
wehrmittel entgegensetzen kann. Wer absolute Be-
weiserhebungsverbote für das gesamte Spektrum al-
ler Zeugnisverweigerungsberechtigten forde rt, muß 
dann auch die Garantie dafür geben können, daß 
dieses Recht nicht als staatlich garantierte Schutz-
zone für Schwerverbrecher mißbraucht werden 
kann. Diese Gefahr ist ganz deutlich gegeben. 

Man muß sich einmal den Kreis der nach den §§. 52 
und 53 a Strafprozeßordnung Berechtigten ansehen. 
Hierzu gehören Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Set-
zerlehrlinge, Zeitungsausträger, Hebammen. Auch 
die Funktion eines Verlobten ist auslegungsfähig. All 
dieses kann nicht geschützt werden. Ohne große 
Phantasie entwickeln zu müssen, kann ich doch sa-
gen: Die Schaffung absoluter Beweiserhebungsver-
bote würde geradezu eine Handlungsanleitung dafür 
bieten, wie man seine Verbrechen am besten unge-
hindert von staatlichen Ermittlungen planen kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der 
Staat hat hier eine Aufgabe. Wir haben die Debatte 
über die Unverletzlichkeit der Wohnung sehr grund-
sätzlich geführt. Die rechtsstaatlichen Regelungen, 
die hier dargestellt worden sind, sind so umfassend, 
daß ein Mißbrauch nach meiner Einschätzung kaum 
möglich sein wird. Auf jeden Fall ist festzuhalten: All 
diejenigen, denen jetzt Angst gemacht wird, sie 
könnten sozusagen in ihrem p rivaten Umfeld mit ei-
ner solchen Maßnahme belegt werden, werden nie-
mals solche Ängste haben müssen. Das, was Herr 
Schily gesagt hat, will ich nachdrücklich unterstrei-
chen. Aus der Praxis der Polizeien der Länder kann 
ich Ihnen nur sagen: Der einzelne Bürger wird davon 
letztlich nicht tangiert werden, weil es auf wenige 
Fälle beschränkt bleibt. Es werden solche Personen 
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abgehört werden, die in der organisierten Kriminali-
tät an Stellen arbeiten, von denen man sagen muß, 
daß es sich lohnen würde, wenn man sie abhört. Wir 
werden hier - da bin ich ganz sicher - auch zu einer 
entsprechenden Eingrenzung kommen. Wie gesagt, 
es ist ein qualitatives und kein quantitatives Mittel. 

Es macht auch keinen Sinn, wenn der stark gestie-
genen Schwerkriminalität im wesentlichen mit der 
Erhöhung des Strafrahmens begegnet werden soll. 
Rednern der Grünen, die hier entsprechende Vor-
schläge für Gesetze gemacht haben, entgegne ich: 
Wenn man den Spielraum für Ermittlungen selber 
einengt, dann nützen auch noch so gute Strafgesetze 
überhaupt nichts, weil wir an die Täter gar nicht her-
ankommen und weil wir dann die Ermittlungsbehör-
den gar nicht in den Stand versetzen können, daß sie 
wirkungsvoll arbeiten können. An einem lediglich 
symbolischen Strafrecht kann jedoch letztlich nie-
mand ein Interesse haben. 

Ich möchte auf eines hinweisen, was in der Bericht-
erstattung der Medien leider viel zu kurz gekommen 
ist: Die Wohnraumüberwachung ist nur ein Teil des 
Gesamtpaketes, in dem die beabsichtigten Maßnah-
men zur Verbesserung der Gewinnabschöpfung 
nach meiner Auffassung und nach der meiner Kolle-
gen den wesentlicheren und wichtigeren Teil ausma-
chen. Wir müssen in den Mittelpunkt der Diskussion 
das stellen - es ist an den Rand gedrängt worden -, 
was an Zugeständnissen im Kompromißwege zwi-
schen der Koalition und der Sozialdemokratie in der 
Frage erreicht wurde, wie man das Schmiermittel der 
organisierten Kriminalität, nämlich das Geld, treffen 
kann. 

Nach neuem Recht erhalten die Finanzbehörden 
die für sie relevanten Erkenntnisse zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt, nämlich schon bei der Einleitung 
des Strafverfahrens. Das hat nicht nur den Vorteil, 
daß in aller Regel noch besteuerbare Vermögens-
werte vorhanden sind. Vielmehr verfügen die Fi-
nanzbehörden auch über einen speziellen Sachver-
stand und über ein weitreichendes Instrumenta rium; 
es ist übrigens besser als das der Polizei. Das hat das 
Beispiel Amerika gezeigt. Al Capone ist auch von 
den Steuerbehörden zur Strecke gebracht worden. 
Auch in der Bundesrepublik Deutschland ist dieses 
Instrument ganz entscheidend. Der Informationsver-
bund zwischen Polizei und Steuerbehörden stellt aus 
meiner Sicht eine ganz wesentliche Komponente bei 
der Bekämpfung der Geldwäsche dar. Ich freue mich 
sehr, daß es nach hartnäckigen Verhandlungen ge-
lungen ist, die Gegenseite davon zu überzeugen, daß 
hier entscheidende Schritte getan werden müssen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Ein weiterer wesentlicher Fortschritt besteht da rin, 
daß die Vermögenswerte leichter durch die Strafver-
folgungsbehörden sichergestellt und länger festge-
halten werden können. Zusätzlich hat die Innenmi-
nisterkonferenz auf mein Betreiben hin eine Arbeits-
gruppe eingesetzt, die prüft, ob auf der Basis der Ge-
fahrenabwehrrechte noch eine weitere Absenkung 
der Voraussetzungen für die Sicherstellung möglich 
ist. Es ist völlig klar: Geld in den Händen der organi-
sierten Kriminalität ist eine Gefahr. Wir haben über 

die Gefahrenabwehrrechte die Möglichkeit, daß der-
jenige, bei dem das Geld sichergestellt wird, an der 
Beseitigung der Gefahr mitwirken muß - anders als 
im Strafrecht. So haben wir eine andere wirkungs-
volle Möglichkeit, die wir über die Gefahrenabwehr-
rechte der Länder verbessern können. 

Wenn jetzt die Bankenaufsicht weiter verstärkt 
und die Steuerbehörden in ganz anderem Maße ein-
gesetzt werden, wird der Druck, kriminelle Gelder in 
bar zu transportieren, erheblich wachsen. Wenn 
dann auch noch der Zoll sehr weitreichende Kontroll-
befugnisse bis hin zur Anzeige- und Nachweispflicht 
der Betroffenen erhält, so haben wir, glaube ich, ein 
System von Maßnahmen zur Verfügung, das im Ver-
bund deutlich erhöhte Wirkungen zeigen wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses 
werden wir in den nächsten Jahren deutlich machen. 
In der Praxis wird sich die Debatte relativieren. Wich-
tig ist aber, daß die erforderlichen Mehrheiten im 
Bundestag und im Bundesrat erreicht werden; denn 
nur bei entsprechenden Mehrheiten werden wir in 
den Stand gesetzt, die organisierte Kriminalität wir-
kungsvoll zu bekämpfen. 

(Norbert  Geis [CDU/CSU]: Auch im Bun
-desrat!) 

- Ich hatte gerade gesagt: im Bundesrat und im Bun-
destag, ansonsten nutzt es uns nichts. Wir wollen uns 
ja nicht Arbeit über einen langen Zeitraum machen, 
um dann an der entscheidenden Stelle nicht die ent-
sprechenden Mehrheiten zu erhalten. Wir werden 
daran arbeiten müssen. 

Der Grund, warum wir auch nach dem Parteitags-
beschluß von Hannover noch einmal verhandelt ha-
ben, war, daß hier noch zusätzliche Verabredungen 
getroffen werden sollten. Sie sind auch nach meiner 
Auffassung erreicht worden, so daß der Geist der Be-
schlüsse mit in die Verhandlungen eingebunden 
worden ist. Es war zugegebenermaßen ein Aufeinan-
derzugehen aller Seiten. 

Weil wir alle wissen, daß es in der Verbrechensbe-
kämpfung keinen Königsweg gibt, will ich deutlich 
machen, daß wir keine Wunderwaffe geschaffen ha-
ben. 

(Norbert Geis [CDU/CSU]: Das ist richtig!) 

Wir haben aber das Machbare realisie rt . Ich glaube, 
hier haben wir wirklich entscheidende Fortschritte 
erzielt. Das stimmt mich als Praktiker außerordentlich 
zuversichtlich. Wir haben die Instrumente des Staa-
tes geschärft. Ich denke, daß die Bürgerinnen und 
Bürger unseres Landes nunmehr mit größerem Re-
spekt dem Staat gegenübertreten können, weil sie 
wissen, daß ihre Sorgen, Opfer einer Straftat zu wer-
den, wahrgenommen und ernst genommen werden 
und daß der Staat nicht nur debattiert, sondern auch 
handelt. Das ist eine ganz wesentliche Aussage. 

Ich bleibe bei meiner Einschätzung, daß der Tag 
der Realisierung des gesamten Maßnahmenbündels 
ein guter Tag für die rechtstreuen Bürgerinnen und 
Bürger in unserem Lande ist. Aber es ist ein schwar- 
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zer Tag für die Verbrecher in unserem Lande. Ich 
denke, es ist schön, daß wir daran mitwirken können. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Ich erteile das 
Wort dem Staatsminister des Innern des Freistaates 
Bayern, Dr. Günther Beckstein. 

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Bayern): 
Frau Präsidentin! Meine hochverehrten Damen und 
Herren Abgeordneten! Lassen Sie mich einige Be-
merkungen aus der Sicht des Freistaats Bayern zu 
dem Thema der elektronischen Wohnraumüberwa-
chung machen. 

Organisierte Kriminalität ist kein Phantasieprodukt 
obrigkeitsstaatlicher Fanatiker, sondern ein trauriges 
Problem der Realität der Sicherheitslage in den mei-
sten Ländern der Welt und insbesondere auch in der 
Bundesrepublik Deutschland. Nahezu 100 Morde im 
Zusammenhang mit vietnamesischen Zigarettenban-
den im Raum Berlin und in den neuen Bundeslän-
dern, Tausende Opfer von Schutzgelderpressungen 
chinesischer Triaden und türkischer PKK sind eine 
Realität. 

(Joseph Fischer [Frankfu rt] [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN]: Zwick!) 

- Herr Kollege Fischer, daß Sie keine Ahnung von 
den Sicherheitsthemen haben, weiß jeder in diesem 
Land. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Lassen Sie mich auch sagen: Mir scheint es schon 
als Gipfel der Verhöhnung der Menschen in Deutsch-
land, wenn sich ausgerechnet Herr Gysi als der Ver-
treter der Bürgerrechte heute früh darstellt, wo seine 
Partei verantwortlich dafür ist, daß millionenfach ab-
gehört worden ist. Eine besondere Sachkunde 
scheint er ja im Bereich der Einhaltung von Schwei-
geverpflichtungen innerhalb seines Berufsstandes zu 
haben; aus den Diskussionen über „IM Notar" wis-
sen wir das. Aber daß man dieses Problem ernst neh-
men muß, das weiß jeder, der im Bereich der Sicher-
heitsbehörden tätig ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge

-

ordneten der F.D.P. - Joseph Fischer [Frank

-

furt ] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Wie ist 
das mit Schalck-Golodkowski am Tegern

-

see?) 

Es ist Faktum, daß durch eine hohe Abschottung in 
Form von konspirativer Tätigkeit, durch die ethni-
sche Zusammensetzung der entsprechenden Täter-
gruppen und eine professionelle Verbrechenspla-
nung die Schwierigkeiten für alle Sicherheitsbehör-
den erhöht werden. 

(Joseph Fischer [Frankfurt] [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN]: Schalck! Schalck! Wie ist 

das? Wer hört da wo ab?) 

Deswegen gibt es nahezu keinen Fachmann, der 
nicht den Einsatz technischer Überwachungsmittel 
als einen wichtigen Baustein für die Sicherheitsbe

-

hörden ansieht. Wir sind deswegen im Bereich der 
Innenministerkonferenz, die sich ausschließlich aus 
Personen zusammensetzt, die jetzt Verantwortung 
tragen, die die heutigen Kriminalitätsformen kennen 
und die Einsätze der Polizeibehörden zu verantwor-
ten haben - bis hin zu einem liberalen Linken wie 
Herrn Glogowski oder Herrn Wienholtz - einstimmig, 
über die Parteigrenzen hinweg und ohne jede Aus-
nahme, dafür, daß technische Überwachungsmittel 
eingesetzt werden. 

(Lachen des Abg. Rezzo Schlauch [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN] - Joseph Fischer 
[Frankfurt ] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: O 
je, Beckstein! Als Gott die Bayern strafen 

wollte, schickte er ihnen Beckstein!) 

Selbstverständlich ist das nicht der Königsweg; 
dennoch muß es doch für jeden Sachverständigen 
ein wichtiger Hinweis sein, wenn italienische Sicher-
heitsbeamte und Politiker darauf hinweisen, daß bei 
mehr als drei Vierteln aller Großverfahren gegen die 
italienische Mafia 

(Joseph Fischer [Frankfu rt ] [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN]: O je, Mafia!) 

die Frage technischer Überwachung eine Rolle ge-
spielt hat. 

(Norbert Geis [CDU/CSU]: Richtig! So ist es!) 

Daß wir auch im Kampf gegen kriminelle Vermö-
gen einen wesentlichen Fortschritt erzielt haben, will 
ich hier ausdrücklich hervorheben. Ich halte das für 
einen wichtigen Fortschritt; auch diese Maßnahme 
ist von großer Bedeutung. 

(Norbert Geis [CDU/CSU]: So ist es!) 

Nächster Punkt. Eine wesentliche Voraussetzung 
dafür - ich hebe das ausdrücklich hervor -, daß der 
Freistaat Bayern dem gefundenen Kompromiß zu-
stimmen kann, ist, daß die präventiv-polizeiliche 
Wohnraumüberwachung nach den materiellen Vor-
aussetzungen im wesentlichen im bisherigen Um-
fang erhalten bleibt. Es ist in der Zwischenzeit ja dar-
gestellt worden, daß es nicht so ist, daß das neu ein-
geführt wird; vielmehr haben wir diese Maßnahmen 
bereits - in Bayern übrigens seit mehreren Jahren 
und damit länger als in Niedersachsen. 

Wir haben auch eine deutlich höhere Anzahl von 
entsprechenden Fällen, weil gerade im Bereich der 
organisierten Kriminalität Gemengelagen zwischen 
Strafverfolgung und präventiv-polizeilichen Maß-
nahmen existieren. Bayern würde keinem Kompro-
miß zustimmen, durch den eine wesentliche Beein-
trächtigung bei präventiv-polizeilichen Maßnahmen 
erfolgen würde. Das betrifft ausdrücklich auch die 
Frage der Videoüberwachung. 

Einsichtig wird dies durch den Fall, der vom Bun-
desgerichtshof auf Klage in Bayern hin entschieden 
worden ist, in dem ein Serienbrandstifter durch die 
Videoüberwachung seiner Wohnungstüre davon ab-
gehalten werden konnte, weitere Brandstiftungen 
durchzuführen. Eigentlich sollte jeder in diesem 
Hause einsehen, daß das erforderlich ist. Denn wie 
sonst sollen wir gegen die Taten extremistischer Se- 
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rienbrandstifter gegen Ausländerwohnheime erfolg-
reich vorgehen können? 

(Beifall bei der CDU/CSU - Joseph Fischer 
[Frankfurt] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Video muß her! Am besten wären Röntgen

-strahlen!) 

Wir haben - ich hebe das ausdrücklich hervor - in 
Landesgesetzen bereits hohe rechtsstaatliche Sicher-
heitsschwellen eingebaut. Es ist eine wesentliche 
Voraussetzung des Kompromisses, dem wir zuge-
stimmt haben, daß die formalen Voraussetzungen 
hierfür, grundgesetzlich abgesichert, wesentlich ver-
schärft worden sind. Das wird dazu führen, daß wir 
auch das bayerische Polizeiaufgabengesetz ändern 
müssen, wie, glaube ich, fast alle anderen entspre-
chenden Ländergesetze. 

Wer diesem Kompromiß heute nicht zustimmt, der 
muß sich dann auch darüber im klaren sein, daß 
selbstverständlich diese einschränkenden formalen 
Beschränkungen nicht dasein werden, wenn dieses 
Gesetz nicht verabschiedet wird. 

(Beifall des Abg. Otto Schily [SPD]) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Herr Staatsmi-
nister, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abge-
ordneten Bulling-Schröter, PDS? 

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Bayern): Ja. 

Eva Bulling -Schröter (PDS): Herr Minister Beck-
stein, ich möchte Sie gerne fragen, ob Sie der Mei-
nung sind, daß, wenn dieser große Lauschangriff 
schon eher eingeführt worden wäre, die Steuerhin-
terziehungen des Bäderkönigs Zwick, oder, um ein 
anderes Beispiel zu nennen, das Hinterziehen von 
Spendengeldern durch den CSU-Stadtrat Bletscha-
cher - , einem Parteifreund von Ihnen - hätten ver-
hindert werden können. 

(Beifall bei der PDS) 

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Bayern): 
Frau Abgeordnete, es tut mir leid, daß ich eine so 
dumme Zwischenfrage zugelassen habe. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU) 

Daß ausgerechnet von einer Partei, die millionenfa-
ches rechtswidriges Abhören zugelassen hat, die For-
derung gestellt wird, daß der Rechtsstaat ernsthaft 
etwas gegen Schwerkriminalität tun muß, halte ich 
für eine Verhöhnung der Bürger in unserem Land. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge

-

ordneten der F.D.P.) 

Wir akzeptieren die schärferen formalen Voraus-
setzungen, die Gegenstand des Kompromisses sind. 
Jeder, der diesen Kompromiß ablehnt, muß wissen, 
Herr Abgeordneter Hirsch, daß die Verfahrenssiche-
rungen im präventiv-polizeilichen Bereich nicht gel-
ten wie im Rahmen dieses Kompromisses. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
F.D.P.) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage des Abgeordneten Dr. Hirsch? 

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Bayern): Ja. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Bitte schön, Herr 
Dr. Hirsch. 

Dr. Burkhard Hirsch (F.D.P.): Herr Kollege Beck-
stein, wenn Sie das, was zu den Polizeirechten - also 
auch für das bayerische Polizeirecht - in diesem Ge-
setzentwurf steht, für akzeptabel und für besser hal-
ten als das geltende Recht: Was hindert Sie daran, 
das in Bayern durchzusetzen? Sie brauchen dazu 
doch nicht auf unsere Gesetzgebung zu warten. 

(Beifall bei Abgeordneten der F.D.P. und 
der PDS) 

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Bayern): 
Aber Herr Abgeordneter Hirsch, ich habe deutlich 
gesagt, daß wir bereits heute wirksame rechtsstaatli-
che Voraussetzungen haben, beispielsweise den Ein-
zelrichter, der bei uns genehmigt. Ein anderes Bei-
spiel dafür ist, daß die Genehmigung in Eilfällen al-
lein im Verwaltungsbereich durch den Dienststellen-
leiter erfolgen muß. Wir halten das für rechtsstaatlich 
ausreichend. Es gibt bisher keinen einzigen Fall - ob-
wohl wir das in aller Regel mitgeteilt haben -, bei 
dem uns der Vorwurf gemacht wurde, daß das rechts-
widrig oder materiell falsch gewesen sei. 

Aber wir haben der Einführung einer besonderen 
Strafkammer des Landgerichts für den repressiven 
Bereich zugestimmt, um auf diese Weise den Kom-
promiß mitzutragen. Wir werden aber unter keinen 
Umständen - es sei denn, der Kompromiß erfordert 
das - zu Erschwernissen für die polizeiliche Arbeit 
beitragen. 

Zweiter Punkt. Ein besonderes Anliegen war für 
mich die Frage des Personenschutzsenders. Es muß 
um den Schutz der Beamten im Bereich der Schwer-
kriminalität gehen. Hier wurde eine bef riedigende 
Regelung getroffen, die in Art . 13 Abs. 5 des Grund-
gesetzes ihren Niederschlag gefunden hat. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Herr Staatsmi-
nister, ich muß Sie schon wieder stören. Der Abge-
ordnete Manfred Such meldet sich zu einer Zwi-
schenfrage. 

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Bayern): 
Nein. Ich bitte um Nachsicht. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Gut, jetzt keine 
weiteren Zwischenfragen. 

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Bayern): 
Darin ist geregelt, wann Beamte Personenschutzsen-
der tragen dürfen. In diesen Fällen werden Beamte 
freiwillig, wenn auch mit einer Identität, die andere 
täuscht, in eine Wohnung hineingelassen. In der Re-
gel meint der Beschuldigte, er habe es mit einem Mit-
täter zu tun. In Wirklichkeit handelt es sich um einen 
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Polizeibeamten. Jeder, der in der Praxis tätig ist, weiß 
aber um die außerordentlichen Gefährdungen für die 
Polizeibeamten, die im Auftrage, unsere Sicherheit 
zu gewährleisten, im Auftrage, mögliche Opfer zu 
schützen, tätig werden. Wir haben die Verantwor-
tung, diese Menschen wenigstens durch einen Perso-
nenschutzsender zu schützen. 

Ein solcher Beamter geht in die Wohnung des Ver-
dächtigen. Dann wird aus der Wohnung heraus über-
tragen, was gesprochen wird. Die gewonnenen Er-
kenntnisse sind zu verwerten, wenn die richterliche 
Feststellung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme 
auch für Strafverfolgungszwecke erfolgt. Dies ist un-
serer Auffassung nach sorgfältig nach dem Verhält-
nismäßigkeitsprinzip zu begründen, aber nicht an 
die Voraussetzungen des A rt . 13 Abs. 3 und 4 des 
Grundgesetzes gebunden. 

Ich widerspreche in diesem Punkt ausdrücklich ei-
ner mißverständlichen Interpretation in der Begrün-
dung im Rechtsausschuß des Bundestages. Es ent-
spricht nicht dem Verhandlungsergebnis vom 7. Ja-
nuar 1998, wenn wir hier ausschließlich eine Verwer-
tung für Katalogstraftaten zulassen würden. Gerade 
Erkenntnisse im Bereich der Nichtkatalogtaten wie 
Kinderpornographie, Vergewaltigung oder Raub 
können verwertet werden, wenn beispielsweise im 
Rotlichtmilieu ein verdeckter Ermittler davon erfährt 
und das über Personenschutzsender dokumentiert 
wird. 

Das letzte Thema, das ich ansprechen will: Der 
Schutz der besonderen Vertrauensverhältnisse zeug-
nisverweigerungsberechtigter Personen und Berufe 
ist gewährleistet. Ich halte die Debatte darüber für 
schief. Wir wissen, welche Bedeutung das Ver-
trauensverhältnis zeugnisverweigerungsberechtigter 
Personen hat. Ich war früher als Anwalt tätig und 
weiß, welche Bedeutung solche Vertrauensverhält-
nisse gerade bei zeugnisverweigerungsberechtigten 
Personengruppen haben. 

Es kann aber doch nicht richtig sein, das am Wohn-
raum festzumachen; statt dessen muß doch das Ver-
trauensverhältnis entscheidend sein. Es kann nicht 
richtig sein, ein totales Erhebungsverbot in den 
Kanzleiräumen durchzusetzen und eine totale Erhe-
bungsmöglichkeit beispielsweise in den Gewerbe-
räumen des Mandanten oder im Flughafenrestau-
rant, sollte er sich do rt  mit seinem Anwalt treffen, 
einzuräumen. Es geht vielmehr darum, daß nach 
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und den verfas-
sungsmäßigen Prinzipien im Einzelfall abgewogen 
wird, ob es angesichts der gefährdeten Rechtsgüter 
verantwortbar ist, das Vertrauensverhältnis zu durch-
brechen. Diese Abwägung wird bereits von Polizei-
behörden und der Staatsanwaltschaft sehr sorgfältig 
vorgenommen. In all diesen Fällen sind später mas-
sive öffentliche Auseinandersetzungen zu erwarten. 
Um so mehr wird die richterliche Kontrolle helfen, 
dies wirklich auf die schwerwiegendsten Fälle zu be-
schränken. Aber das ist keine Erfahrung der polizei-
lichen Alltagspraxis. 

Ich hebe hervor: Auch die Behauptung, die Tele-
fonüberwachung würde weit übergreifend ange-
wandt, entspricht nicht der Realität. Ein Vergleich 

der Zahlen aus den USA und der Bundesrepublik 
kann hierfür nicht angeführt werden. Die Statistik in 
den USA geht davon aus, daß pro Kriminalfall eine 
Zählung registriert wird, während bei uns jeder ein-
zelne Überwachungsantrag für eine Nummer gezählt 
wird, so daß beispielsweise in dem Kriminalfall „Ak-
tion Goldfisch" bis zu 100 Anträge auf Telefax- und 
Telefonüberwachung liefen. Das würde in den USA 
nur als ein Fall gezählt. Wenn man das nicht in seine 
Überlegungen einbezöge, würde man die Realität 
völlig verkennen. 

Meine Damen und Herren, die überwältigende 
Mehrheit der Bürger in unserem Land hat nicht 
Angst vor der Polizei in einem demokratischen 
Rechtsstaat, sondern sie fragt sich, ob die Polizei 
heute noch in der Lage ist, den Bürger vor den Ver-
brechern zu schützen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Mit den Maßnahmen, die wir heute beschließen 
und die, Herr Kollege Glogowski, hoffentlich in 
Kürze auch im Bundesrat beschlossen werden, erhal-
ten wir unsere Bürgerrechte. Auch die Landesbehör-
den fühlen sich den Bürgerrechten in besonderer 
Weise verpflichtet. Die Bürgerrechte von möglichen 
Opfern müssen jedoch Vorrang vor den Bürgerrech-
ten von Straftätern haben. Deshalb ist das Gesetz 
eine wichtige Maßnahme im Kampf gegen die 
Schwerkriminalität. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Das Wort hat 
jetzt der Abgeordnete F ritz Rudolf Körper, SPD. 

Fritz Rudolf Körper (SPD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Im Vorfeld der Beratungen zur 
elektronischen Überwachung habe ich gemeinsam 
mit dem Kollegen Beckstein eine Diskusson bei 
einem Rundfunksender geführt. Bürgerinnen und 
Bürger konnten dazu beim Sender anrufen. Ich als 
jüngerer Abgeordneter, der weit im Westen geboren 
wurde, war darüber überrascht, daß es erstens zahl-
reiche Anrufer gegeben hat und diese zweitens fast 
ausschließlich aus den neuen Bundesländern kamen. 
Die Anrufer aus den neuen Bundesländern hatten 
praktische Erfahrungen damit abgehört zu werden. 

Weil man für einen demokratischen Rechtsstaat 
werben muß, bin ich sehr dankbar dafür, daß wir 
heute nach langen und guten Beratungen ein sorg-
fältiges, aber auch ein rechtsstaatlich einwandfreies 
Ergebnis auf den Tisch legen können. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Meine Damen und Herren, wie groß der Rege-
lungsbedarf war, geht daraus hervor, daß es bei-
spielsweise ein BGH-Urteil gibt, das für Fachleute 
sehr interessant ist. Denjenigen, die in dem Thema 
nicht so sehr drin sind, muß man das erklären: Das 
BGH-Urteil hat zum Inhalt, daß präventiv gewon-
nene Erkenntnisse - immer unter der Voraussetzung, 
daß sie polizeirechtlich rechtmäßig gewonnen wur-
den - in ein Strafverfahren eingeführt werden kön- 
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nen. Das hat Fachleute dazu gebracht, den präventi-
ven und den repressiven Bereich gemeinsam zu re-
geln. Dies war auch notwendig. Deswegen kann sich 
das Ergebnis sehen lassen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU) 

Ich bin sehr dankbar, daß man in der Debatte bis-
her nicht leichtfertig mit den Gefühlen der Menschen 
umgegangen ist. Zum Schluß dieser Diskussion ka-
men ja einige Innenpolitiker zu Wo rt , die wohlweis-
lich ein bißchen der Annahme entgegengetreten 
sind, wir hätten es bei dieser Thematik ausschließlich 
mit juristischen Fragen zu tun. In der öffentlichen 
Diskussion ist leider zu kurz gekommen, daß es in er-
ster Linie um die Frage geht, wie man organisierte 
Kriminalität wirksam bekämpfen kann. 

Organisierte Kriminalität ist nicht ein abstraktes 
Etwas, das uns nicht betrifft. 

(Glocke der Präsidentin) 

- Danke! Es ist schwer, Frau Präsidentin, das ist rich-
tig. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Liebe Kollegin-
nen und Kollegen, wir waren bisher so diszipliniert. 
Ich bitte doch um ein bißchen Aufmerksamkeit für 
die letzten beiden Redner. 

Fritz Rudolf Körper (SPD): Ich gehe davon aus, daß 
Sie auch mich noch ertragen können. 

Ich war gerade dabei, darauf hinzuweisen, welch 
enormen „Umsatz" die Kriminalität macht. Man 
schätzt die entsprechende Summe immerhin auf 
sage und schreibe 80 Milliarden DM allein in 
Deutschland. Noch eine Zahl: In den Jahren 1991 bis 
1996 wurden jährlich zwischen 369 und 540 Verfah-
ren wegen des Verdachts der organisierten Krimina-
lität neu eingeleitet. Die Zahl der Tatverdächtigen 
schwankte zwischen mehr als 5000 und mehr als 
9000. Die Zahl der Straftaten belief sich auf bis zu 
100000. - Auch diese Fakten muß man einfach zur 
Kenntnis nehmen. 

(Norbe rt  Geis (CDU/CSU): Jawohl, da hat 
er recht!) 

Ein Markenzeichen der organisierten Kriminalität 
ist der Hang zur Gewaltbereitschaft. Gewaltbereit-
schaft verhindert Zeugenaussagen. Wer will noch 
klagen, wenn spätestens die Vollstreckung einer Ent-
scheidung mit Gewalt beantwortet wird? Einer sol-
chen Entwicklung muß unseres Erachtens Einhalt 
geboten werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, Verbrechen im Bereich 
organisierter Kriminalität sind keine Kavaliersde-
likte. Es handelt sich hier um Bereiche wie Drogen-
kriminalität, Menschenhandel und Waffenhandel. 
Deren Opfer reichen bis tief in unsere Gesellschaft 
hinein. Die Betroffenheit darüber verhindert, daß or-
ganisiertes Verbrechen abstrakt bleibt. 

Sicherheit ist kein Selbstzweck, sondern ein Teil 
der Qualität des Lebens in unserer freiheitlichen und 
demokratischen Gesellschaft. Freiheit und innere Si-
cherheit sind keine Gegensätze. Vielmehr können 
sich Freiheitsrechte ohne innere Sicherheit nicht ent-
falten. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD sowie 
des Abg. Norbert  Geis [CDU/CSU]) 

Unter diesem Aspekt muß sich eine Gesellschaft fra-
gen, wo sie handeln muß und was sie zu unterlassen 
hat. Deswegen ist die Linie, die nach diesem Ver-
handlungsergebnis vorliegt, richtig. 

Ein Bestandteil ist die erleichterte Einziehung von 
illegal erworbenem Vermögen. Ich füge hinzu: 
Deutschland läuft Gefahr, zum Geldwäscheplatz 
Nummer eins in Europa zu werden. Auf diese Spit-
zenposition könnten wir eigentlich gut verzichten. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD sowie 
der Abg. Norbe rt  Geis [CDU/CSU] und Det-

lef Kleine rt  [Hannover] [F.D.P.]) 

Deswegen muß organisierte Kriminalität an ihren 
Geldkreisläufen angepackt werden. Deswegen wer-
den diese Vorschläge gemacht. 

Meine Damen und Herren, der zweite Maßnah-
menbereich ist die sogenannte akustische Überwa-
chung. Ich werbe darum, die Begriffe „Lauschen" 
und „Lauschangriff" nicht zu verwenden, weil sie 
nach meinem Dafürhalten nicht sachgerecht sind. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU) 

„Lauschen" hat nämlich etwas mit einem unerlaub-
ten Hinhören zu tun, und das wollen wir eben nicht. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU und der F.D.P. - Manfred Such 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Aber das las-

sen Sie  zu!)  

Von einem bin ich zutiefst überzeugt: daß wirk-
same Kriminalitätsbekämpfung im Rahmen eines 
Rechtsstaates nur möglich ist, wenn der Staat und 
staatliches Handeln Anerkennung und Vertrauen 
finden. Deswegen hat es mich so entsetzt, daß ein 
Kollege, der ein ehemaliger Polizeibeamter ist, ein 
solches Staatsverständnis zum Ausdruck gebracht 
hat. Das hat mit unserer Realität nichts zu tun. Herr 
Such, ich fand das ganz schlimm, was Sie hier heute 
geäußert haben. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU) 

Wir haben sehr sorgfältig darauf geachtet, daß 
beim Einsatz akustischer Überwachungsmaßnahmen 
das Verhältnismäßigkeitsprinzip gewahrt wird. Ich 
will  nur einmal daran erinnern, daß wir dem vorgese-
henen § 100 d Abs. 3 der Strafprozeßordnung einen 
zweiten Satz hinzugefügt haben, in dem die in der 
Diskussion stehenden Berufsgruppen angesprochen 

den. So gilt das Verhältnismäßigkeitsprinzip auch 
dann, wenn zu erwarten ist, daß sämtliche aus der 
Maßnahme zu gewinnenden Erkenntnisse einem 
Verwertungsverbot unterliegen. Do rt , wo Vertrau- 
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ensverhältnisse vorhanden sind, werden sie auch ge-
schützt. Ich denke, es ist gut, daß diese Lösung ge-
funden worden ist. 

Meine Damen und Herren, akustische Überwa-
chungsmaßnahmen werden mit Sicherheit verant-
wortungsbewußt angewandt werden müssen. Ich 
habe überhaupt keine Zweifel daran, daß dies so ge-
schieht. Daß solche Maßnahmen nur ein Teil des In-
strumentariums sind, wurde in der Diskussion deut-
lich. Es muß der Verdacht einer besonders schweren 
Straftat vorliegen, oder die Maßnahme ist im Sinne 
des Ultima-ratio-Prinzips erforderlich. Ich bin mit 
dem Bundesjustizminister einig, der in einem Zei-
tungsinterview gesagt hat, er ist sicher, daß sich diese 
Maßnahme nicht zur Konfektionsware entwickeln 
wird. Da kann ich ihm nur zustimmen; er beschreibt 
den richtigen Sachverhalt. 

Herr Kollege Glogowski hat zu Recht auf das 
Thema Personal- und Sachkosten hingewiesen. Ich 
denke, das verleitet zur sorgfältigen Handhabung 
dieses Instruments. Das ist auch gut so. 

Meine Damen und Herren, wir sollten eine Anwen-
dung dieser Instrumente für eine innere Sicherheit 
ermöglichen, die Grundvoraussetzung für eine frei-
heitliche und demokratische Grundordnung ist. In 
Anbetracht der aktuellen Situation ist wichtig, daß 
wir Handlungsfähigkeit beweisen. Sie ist geboten. 

Schönen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Ich erteile das 
Wort  jetzt dem Abgeordneten Erwin Marschewski, 
CDU-/CSU-Fraktion. Ich bitte die Kollegen, sich 
noch einmal niederzusetzen und aufmerksam zu-
zuhören. 

Erwin Marschewski (CDU/CSU): Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die heute 
vorliegenden Gesetzentwürfe zur Überwachung von 
Wohnungen und zur Bestrafung von Geldwäsche 
dienen der Bekämpfung der organisierten Kriminali-
tät, der Bekämpfung von Killern, von Dealern, von 
Leuten, die mit Drogen, mit Waffen, mit Menschen 
handeln. Deutschland darf nicht zum Eldorado für 
Gangster und Gangsterbosse werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich meine, diese Gesetzentwürfe dienen auch zur 
Bekämpfung der Alltagskriminalität, die sehr oft von 
organisierten Kriminellen gesteuert wird. 

Deswegen, Herr Kollege Such, haben die Grünen 
eben nicht recht, wenn sie sagen, wir höhlten das 
Recht auf die Unverletzlichkeit der Wohnung aus. 
Wir wollen die Schwerstformen der Kriminalität be-
kämpfen und die Hintermänner der OK bestrafen. 

Deswegen haben der Kollege Hirsch und die Kolle-
gin Leutheusser-Schnarrenberger eben nicht recht, 
wenn sie meinen, die Wohnraumüberwachung ab-
lehnen zu müssen, weil es in einer so schwierigen 
Frage, wie sie sagen, nur die Entscheidung für die 
Freiheit geben könne. Meine Damen und Herren, 

wer in dauernder Furcht lebt, Opfer eines Verbre-
chens zu werden, der ist eben nicht mehr frei, Kol-
lege Hirsch. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Das ist doch keine Umdeutung von Grundrechten, 
Frau Leutheusser-Schnarrenberger, sondern eine 
moderne Verwirklichung von Grundrechten. 

Das Gewaltmonopol des Staates gebietet es, das 
Recht zu schützen. Nur das legitimiert seine Existenz. 
Der Einsatz gegen das Verbrechen muß permanent 
erfolgen, Herr Glogowski, und darf nicht nur auf 
Wahlkampfzeiten beschränkt sein. Das ist die Politik 
der Union seit vielen Jahren. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Wir haben eine Reihe von Gesetzen zur Bekämp-
fung der Kriminalität beschlossen. Die Sozialdemo-
kraten haben zum Teil - leider nur zum Teil - zuge-
stimmt. Die Grünen haben stets nein gesagt und uns 
vorgeworfen, wir machten eine Law-and-order-Poli-
tik. Man hat uns gesagt, das würde die Statik des 
Rechtsstaates erschüttern. 

Herr Kollege Hirsch hat ständig davon gesprochen, 
er gehe zum Bundesverfassungsgericht. Aber er hat 
vor dem Bundesverfassungsgericht noch nie gewon-
nen, weil dieses Parlament stets rechtsstaatlich ent-
schieden hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir brauchen die Geldwäscheregelung. Sie ist 
dringend erforderlich, weil Milliardensummen gewa-
schen werden, die in den Wirtschaftskreislauf gehen, 
was die Wirtschaft gefährdet. Wir brauchen die Tele-
fonüberwachung bei der Geldwäsche, um komplexe 
Strukturen der Geldwäscher aufzudecken. Wir brau-
chen die Beweiserleichterung, um Gangstervermö-
gen schneller und besser einziehen zu können. 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei der SPD. Aber 
ich möchte im gleichen Atemzuge sagen, daß der 
Einsatz technischer Mittel in Wohnungen leider spät, 
sehr spät kommt, Herr Professor Meyer. Ich muß die 
Frage stellen: Welche Verbrechen hätte man verhin-
dern können, wenn wir den Einsatz technischer Mit-
tel ein wenig eher beschlossen hätten? 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, was wäre gewesen, 
wenn wir den Grünen gefolgt wären, Herr Kollege 
Fischer? Sie wollten die Abschaffung der Bereit-
schaftspolizei und des Bundesgrenzschutzes, die 
Auflösung des Verfassungsschutzes und den Abbau 
von Strafvollzug in den Gefängnissen. Sie haben als 
Grüne zum verdeckten Ermittler, zur Kronzeugenre-
gelung und zur Vermögensstrafe nein gesagt. Jetzt 
sagen Sie wieder nein zum Einsatz technischer Mittel 
in Gangsterwohnungen und sagen insbesondere 
wieder nein, wenn es darum geht, die Geldwäsche 
hart  und konsequent zu bekämpfen. Herr Kollege 
Such, Sie hätten ein Paradies geschaffen, aber kein 
Paradies für die Bürger, sondern ein Paradies für die 
Gangster. Lassen Sie sich dies einmal sagen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 
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Meine Damen und Herren, wir brauchen die bei-
den Gesetze. Sie wissen, daß wir viele Gesetze ge-
schaffen haben. Die Aufklärungsquote von Verbre-
chen beträgt in diesem Land 49 Prozent - das ist viel 
-, weil wir das entsprechende Instrumenta rium gelie-
fert haben. Wir sind ein sicheres und freies Land, und 
das wollen wir auch bleiben. Ich wiederhole: Der 
Rechtsstaat ist die größte Erfindung der Menschen. 
Bewahren wir diesen Rechtsstaat, insbesondere wir 
als Innenpolitiker und wir als deutsches Parlament! 

Ich bitte Sie ganz herzlich, den beiden Gesetzent-
würfen zuzustimmen. Ich bitte auch den Bundesrat, 
zu diesem Gesetz ein klares Ja zu sagen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Liebe Kollegin-
nen und Kollegen, ich schließe die Aussprache. Be-
vor wir zu den Abstimmungen kommen, weise ich 
darauf hin, daß uns zahlreiche schriftliche Erklärun-
gen zur Abstimmung nach § 31 der Geschäftsord-
nung vorliegen, die wir zu Protokoll genommen ha-
ben.*) Es besteht der Wunsch nach einer mündlichen 
Erklärung zur Abstimmung nach § 31 der Geschäfts-
ordnung. Das Wort  dazu werde ich nach der ersten 
namentlichen Abstimmung erteilen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den von den 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. einge-
brachten Gesetzentwurf zur Änderung von A rt . 13 
des Grundgesetzes auf den Drucksachen 13/8650 
und 13/9642. 

Es liegt ein Änderungsantrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 13/9663 vor, 
über den wir zunächst abstimmen. Die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen verlangt namentliche Ab-
stimmung. Ich bitte die Schriftführerinnen und 
Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. 
Sind alle Urnen besetzt? - Dann eröffne ich die Ab-
stimmung. - 

Liebe  Kolleginnen und Kollegen, ich weise Sie dar-
auf hin, daß noch eine namentliche Abstimmung und 
danach sehr viele einfache Abstimmungen folgen. 

Ist ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine 
Stimme noch nicht abgegeben hat? 

(Zuruf: Ja!) 

- Dann warten wir noch ein wenig. - 

Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das 
seine Stimme nicht abgegeben hat? Das ist nicht der 
Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die 
Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen.* * ) 

Ich bitte die Kollegen, sich zu setzen, weil wir eine 
Erklärung zur Abstimmung haben, und so kann Herr 
Heuer nicht sprechen. Das gilt auch für die Regie-
rungsbank. Bitte nehmen Sie Platz! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen, die do rt  in der Mitte eine Tagung 

*) Anlagen 3 und 4 
* *) Ergebnis Seite 19561 

abhalten, bitte nehmen Sie Platz, wir wollen jetzt 
eine Erklärung zur Abstimmung hören! 

Ich erteile das Wort  Professor Dr. Uwe-Jens Heuer, 
PDS. Bitte, Ruhe! - Herr Professor, Sie haben das 
Wort . 

Dr. Uwe-Jens Heuer (PDS): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Aus einer Reihe von für 
mich sehr bedeutsamen Gründen kann ich weder der 
Änderung des Art . 13 des Grundgesetzes noch dem 
Gesetzentwurf zur Verbesserung der Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität zustimmen. Zwei da-
von möchte ich nennen. 

Erstens wird damit nicht nur nach meiner Ansicht, 
sondern auch nach den gutachtlichen Stellungnah-
men von mehreren Rechtswissenschaftlern bei der 
Anhörung des Rechtsausschusses am 21. November 
vergangenen Jahres verfassungswidriges Verfas-
sungsrecht geschaffen. Negiert werden die vom 
Bundesverfassungsgericht aufgestellten Prinzipien 
zur Wesensgehaltsgarantie der Grundrechte nach 
Art . 19 des Grundgesetzes, konkret des Grund-
rechts auf Unverletzlichkeit der Wohnung nach 
Art. 13 Abs. 2 und auf informationelle Selbstbestim-
mung nach Art . 2. 

(Vorsitz : Vizepräsident Dr. Burkhard 
Hirsch) 

Meine Damen und Herren, es wäre sehr schön, 
wenn Sie einen Augenblick die Gespräche unterbre-
chen und mir zuhören würden. Ich habe nach der 
Geschäftsordnung keine lange Redezeit. Es wäre 
sehr freundlich, wenn Sie mich anhören würden. 

Ich betone hier die Notwendigkeit der freien Kom-
munikation des gesprochenen Wortes ohne Angst 
vor staatlichem Mitschnitt. Das ist eine Grundvoraus-
setzung einer funktionierenden Demokratie. In der 
DDR gab es die Möglichkeit des illegalen Abhörens. 
Es gab keine rechtliche Regelung dafür. Aber ich 
weiß nicht, ob es ein wesentlicher Fortschritt ist, 
wenn wir heute den legalen Lauschangriff haben. 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Herr Kollege, 
darf ich Sie bitten, in Ihrem Interesse Ihre Rede einen 
Augenblick zu unterbrechen. 

Meine Kollegen, es hat so keinen Sinn. Es gibt das 
geschäftsordnungsmäßige Recht, eine Erklärung zur 
Abstimmung abzugeben. Daraus folgt auch unsere 
Pflicht, dem Redner die Gelegenheit zu geben, zu 
sprechen, und ihm zuzuhören. Ich bitte also, doch ein 
bißchen Respekt vor der Geschäftsordnung zu haben 
und einen Augenblick zuzuhören. Ich wäre sonst ge-
zwungen, die Sitzung zu unterbrechen, was ich in 
unserem gemeinsamen Interesse nicht gerne machen 
möchte. 

Bitte, Herr Kollege, fahren Sie fo rt . 

Dr. Uwe-Jens Heuer (PDS): Herzlichen Dank. - Im 
Falle von Telefonüberwachungen haben unmittelbar 
oder mittelbar Betroffene immerhin noch die Mög- 
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lichkeit, ihr Kommunikationsverhalten anzupassen. 
Anders beim großen Lauschangriff. Hier gilt keine si-
tuative Beschränkung. Eine Zurückhaltung persönli-
cher Informationen und intimster Äußerungen ist 
nicht möglich. Wenn nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts - so bereits im Mikro-
zensusurteil - ein letzter, unantastbarer Bereich pri-
vater Lebensgestaltung zu gewähren ist, wird dies 
gerade mit dem Einsatz technischer Mittel zur akusti-
schen Überwachung für zirka 20 Millionen staats- 
und abhörfreier Räumlichkeiten im Grundsatz aufge-
geben. 

Der unantastbare Kernbereich der Privat- und In-
timsphäre wird nicht mehr garantiert. Bei einem 
kaum eingrenzbaren Kreis zum Teil auch unverdäch-
tiger Bürgerinnen und Bürger wird in diesen Kernbe-
reich eingegriffen. Das Bundesverfassungsgericht 
sprach in seiner Entscheidung - Band 34, Seite 238 ff. 
- von einem absoluten Schutz und von einem Innen-
raum, der der Einwirkung der öffentlichen Gewalt 
entzogen sein müsse. Dieser Innenraum ist nicht 
mehr gewährleistet. Der räumliche Schutz des Art. 13 
bezieht sich auf einen bestimmten Bereich menschli-
chen Lebens. Das ist jetzt aufgehoben. 

Ich darf Ihnen aus dem Be richt des Rechtsaus

-

schusses, der erst wenigen von Ihnen bekannt sein 
dürfte, da er erst heute früh verteilt worden ist, fol-
gendes vorlesen: 

höchstpersönliche Gespräche mit engsten Fami-
lienangehörigen ... 

haben an der 

Intimsphäre teil. Zwar ist die Grenze des absolut 
geschützten Bereichs ... nicht abstrakt 
bestimmbar ... Doch dürfen Abhörmaßnahmen 
um so weniger erfolgen, je größer die Wahr-
scheinlichkeit ist, daß mit ihnen zutiefst p rivate 
und deshalb absolut geschützte Gespräche erfaßt 
würden ... 

und zwar 

wegen ihres rein privaten Inhalts ... 

Das heißt, es gibt überhaupt keinen räumlichen 
Schutz mehr, auch nicht in der Wohnung. Der Schutz 
des Raumes ist doch gerade der Ke rn  des Art . 13. Der 
Art. 13 konkretisiert den Schutz der Würde der men-
schlichen Persönlichkeit durch den Schutz eines be-
stimmten Raumes. Den Schutz dieses bestimmten 
Raumes heben wir jetzt auf. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das ist meiner Meinung nach ein ganz gefährlicher 
Schritt, weil es ein absoluter Schritt ist. 

Denen, die hier sagen, das betreffe nicht viele, ent-
gegne ich Das weiß niemand. Es geht - und das be-
einflußt mein Abstimmungsverhalten - - 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Herr Kollege, 
ich muß Sie noch einmal unterbrechen. Sie sind bei 

einer Erklärung zur Abstimmung, also nicht bei 
einem Debattenbeitrag. Ich bitte Sie, sich bei der 
Erklärung zur Abstimmung an die Geschäftsordnung 
zu halten. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, 
der SPD und der F.D.P.) 

Dr. Uwe-Jens Heuer (PDS): Ja, ich begründe mein 
Abstimmungsverhalten. Es wird dadurch beeinflußt, 
daß hier ein Grundrecht in seinem Kernbestand auf-
gehoben wird. 

Mein zweiter Grund ist der, daß der große Lausch-
angriff Ausfluß eines zutiefst untauglichen sicher-
heitspolitischen Konzepts ist, das zu einer ganzen 
Reihe von Änderungen geführt hat, von denen nie-
mand beweisen kann, daß sie wirkliche Erfolge hat-
ten. In der „Frankfu rter Rundschau" von heute steht, 
daß, wenn 

zwei Drittel der Bundestagsabgeordneten ... 

heute zustimmen, 

eine konstitutive Tradition ... die Nachkriegs-
deutschland geprägt hat, 

zu Ende geht. Es ist meine tiefe Überzeugung, daß 
die Bundesrepublik Deutschland - das bestimmt 
mein Abstimmungsverhalten - diesen Weg nicht fo rt

-setzen darf. 

Demokratie, Bürgerrechte und liberaler Rechts-
staat vertragen keine weiteren staatlichen Ausf or-
schungsinstrumente wie den großen Lauschangriff, 
die immer tiefer in die individuelle Privatsphäre ein-
greifen. 

(Beifall bei der PDS) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ehe wir mit 
den Abstimmungen fortfahren können, brauchen wir 
das Ergebnis der Auszählung der Abstimmung über 
den Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen. 

Ich unterbreche die Sitzung, bis das Abstimmungs-
ergebnis vorliegt. 

(Unterbrechung von 13.03 bis 13.05 Uhr) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich eröffne die 
Sitzung wieder. 

Ich gebe das von den Schriftführerinnen und 
Schriftführern ermittelte Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung über den Änderungsantrag der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 13/ 
9663 zu dem von den Fraktionen von CDU/CSU 
und F.D.P. eingebrachten Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Grundgesetzes (A rtikel 13 des 
Grundgesetzes) auf den Drucksachen 13/8650, 13/ 
9642 und 13/9660 bekannt: Abgegeben wurden 
641 Stimmen. Mit Ja haben gestimmt 105 und mit 
Nein 468 bei 68 Enthaltungen. Damit ist der Ände-
rungsantrag abgelehnt. 
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Abgegebene Stimmen: 641; 
davon: 

ja: 	104 

nein: 	469 

enthalten: 68 

Ja 

SPD 

Brigitte Adler 
Hermann Bachmaier 
Peter Conradi 
Elke Ferner 
Iris Gleicke 
Angelika Graf (Rosenheim) 
Christel Hanewinckel 
Dr. Liesel Hartenstein 
Monika Heubaum 
Uwe Hiksch 
Brunhilde Irber 
Gabriele Iwersen 
Nicolette Kressl 
Horst Kubatschka 
Eckart Kuhlwein 
Brigitte Lange 
Detlev von Larcher 
Ulrike Mascher 
Heide Mattischeck 
Albrecht Papenroth 
Dr. Martin Pfaff 
Dr. Edelbert Richter 
Günter Rixe 
Dr. Hansjörg Schäfer 
Gudrun Schaich-Walch 
Horst Schmidbauer 

(Nürnberg) 
Heinz Schmitt (Berg) 
Dr. Sigrid Skarpelis-Sperk 
Ludwig Stiegler 
Wolfgang Thierse 
Uta Titze-Stecher 
Adelheid Tröscher 
Heidi Wright 
Dr. Christoph Zöpel 

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 

Gila Altmann (Aurich) 
Elisabeth Altmann 

(Pommelsbrunn) 
Volker Beck (Köln) 
Matthias Berninger 
Annelle  Buntenbach 
Amke Dietert-Scheuer 
Franziska Eichstädt-Bohlig 
Dr. Uschi Eid 
Andrea Fischer (Berlin) 
Joseph Fischer (Frankfurt) 
Rita Grießhaber 
Gerald Häfner 
Antje Hermenau 
Kristin Heyne 
Michaele Hustedt 
Dr. Manuel Kiper 
Monika Knoche 
Dr. Angelika Köster-Loßack 
Dr. Helmut Lippelt 
Oswald Metzger 
Kerstin Müller (Köln) 
Winfried Nachtwei 

Christa Nickels 
Cem Özdemir 
Gerd Poppe 
Simone Probst 
Dr. Jürgen Rochlitz 
Halo Saibold 
Christine Scheel 
Irmingard Schewe-Gerigk 
Rezzo Schlauch 
Albert  Schmidt (Hitzhofen) 
Wolfgang Schmitt 

(Langenfeld) 
Ursula Schönberger 
Marina Steindor 
Christian  Sterzing 
Manfred Such 
Ludger Volmer 
Helmut Wilhelm (Amberg) 

F.D.P. 

Dr. Burkhard Hirsch 

PDS 

Wolfgang Bierstedt 
Petra Bläss 
Maritta Böttcher 
Eva Bulling-Schröter 
Heinrich Graf von Einsiedel 
Dr. Ludwig Elm 
Dr. Dagmar Enkelmann 
Dr. Ruth Fuchs 
Dr. Gregor Gysi 
Hanns-Peter Hartmann 
Dr. Uwe-Jens Heuer 
Dr. Barbara Höll 
Dr. Willibald Jacob 
Ulla Jelpke 
Gerhard Jüttemann 
Dr. Heidi Knake-Werner 
Rolf Köhne 
Rolf Kutzmutz 
Dr. Christa Luft 
Heidemarie Lüth 
Dr. Günther Maleuda 
Manfred Müller (Berlin) 
Rosel Neuhäuser 
Dr. Uwe-Jens Rössel 
Christina Schenk 
Steffen Tippach 
Klaus-Jürgen Warnick 
Dr. Winfried Wolf 
Gerhard Zwerenz 

Fraktionslos 

Kurt  Neumann (Berlin) 

Nein 

CDU/CSU 

Ulrich Adam 
Peter Altmaier 
Anneliese Augustin 
Jürgen Augustinowitz 
Dietrich Austermann 
Heinz-Günter Bargfrede 
Franz Peter Basten 
Dr. Wolf Bauer 

Brigitte Baumeister 
Meinrad Belle 
Dr. Sabine Bergmann-Pohl 
Hans-Dirk Bierling 
Dr. Joseph-Theodor Blank 
Renate Blank 
Dr. Heribert Blens 
Peter Bleser 
Dr. Norbert Blüm 
Friedrich Bohl 
Dr. Maria Böhmer 
Jochen Borchert 
Wolfgang Börnsen (Bönstrup) 
Wolfgang Bosbach 
Dr. Wolfgang Bötsch 
Klaus Brähmig 
Rudolf Braun (Auerbach) 
Paul Breuer 
Monika Brudlewsky 
Georg Brunnhuber 
Klaus Bühler (Bruchsal) 
Hartmut Büttner 

(Schönebeck) 
Dankward Buwitt 
Manfred Carstens (Emstek) 
Peter Harry Carstensen 

(Nordstrand) 
Wolfgang Dehnel 
Hubert  Deittert 
Albert  Deß 
Renate Diemers 
Wilhelm Dietzel 
Werner Dörflinger 
Hansjürgen Doss 
Dr. Alfred Dregger 
Maria Eichhorn 
Wolfgang Engelmann 
Rainer Eppelmann 
Heinz Dieter Eßmann 
Horst Eylmann 
Anke Eymer 
Ilse Falk 
Jochen Feilcke 
Ulf Fink 
Dirk Fischer (Hamburg) 
Leni Fischer (Unna) 
Klaus Francke (Hamburg) 
Herbert Frankenhauser 
Dr. Gerhard F riedrich 
Erich G. Fritz 
Hans-Joachim Fuchtel 
Michaela Geiger 
Norbert Geis 
Dr. Heiner Geißler 
Michael Glos 
Wilma Glücklich 
Dr. Reinhard Göhner 
Peter Götz 
Dr. Wolfgang Götzer 
Joachim Gres 
Kurt-Dieter Grill 

 Wolfgang Gröbl 
Hermann Gröhe 
Claus-Peter Grotz 
Manfred Grund 
Horst Günther (Duisburg) 
Carl-Detlev Freiherr von 

Hammerstein 
Gottfried Haschke 

(Großhennersdorf) 
Gerda Hasselfeldt 
Otto Hauser (Esslingen) 
Hansgeorg Hauser 

(Rednitzhembach) 
Klaus-Jürgen Hedrich 
Helmut Heiderich 

Manfred Heise 
Detlef Helling 
Dr. Renate Hellwig 
Ernst Hinsken 
Peter Hintze 
Josef Hollerith 
Elke Holzapfel 
Dr. Karl-Heinz Hornhues 
Siegfried Hornung 
Joachim Hörster 
Hubert  Hüppe 
Peter Jacoby 
Susanne Jaffke 
Georg Janovsky 
Helmut Jawurek 
Dr. Dionys Jobst 
Dr.-Ing. Rainer Jork 
Michael Jung (Limburg) 
Ulrich Junghanns 
Dr. Egon Jüttner 
Dr. Harald Kahl 
Bartholomäus Kalb 
Steffen Kampeter 
Dr.-Ing. Dietmar Kansy 
Manfred Kanther 
Irmgard Karwatzki 
Volker Kauder 
Peter Keller 
Eckart  von Klaeden 
Dr. Bernd Klaußner 
Ulrich Klinkert 
Dr. Helmut Kohl 
Hans-Ulrich Köhler 

(Hainspitz) 
Manfred Kolbe 
Norbert  Königshofen 
Eva-Maria Kors 
Hartmut Koschyk 
Manfred Koslowski 
Thomas Kossendey 
Rudolf Kraus 
Wolfgang Krause (Dessau) 
Andreas Krautscheid 
Arnulf Kriedner 
Heinz-Jürgen Kronberg 
Dr.-Ing. Paul Krüger 
Reiner Krziskewitz 
Dr. Hermann Kues 
Werner Kuhn 
Dr. Karl A. Lamers 

(Heidelberg) 
Karl Lamers 
Dr. Norbert  Lammert  
Helmut Lamp 
Armin Laschet 
Herbert  Lattmann 
Dr. Paul Laufs 
Karl-Josef Laumann 
Vera Lengsfeld 
Werner Lensing 
Christian Lenzer 
Peter Letzgus 
Editha Limbach 
Walter Link (Diepholz) 
Eduard Lintner 
Dr. Klaus W. Lippold 

(Offenbach) 
Dr. Manfred Lischewski 
Wolfgang Lohmann 

(Lüdenscheid) 
Julius Louven 
Sigrun Löwisch 
Heinrich Lummer 
Dr. Michael Luther 
Erich Maaß (Wilhelmshaven) 
Dr. Dietrich Mahlo 
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Erwin Marschewski 
Günter Marten 
Dr. Martin Mayer 

(Siegertsbrunn) 
Wolfgang Meckelburg 
Rudolf Meinl 
Dr. Michael Meister 
Dr. Angela Merkel 
Friedrich Merz 
Rudolf Meyer (Winsen) 
Hans Michelbach 
Meinolf Michels 
Dr. Gerd Müller 
Elmar Müller (Kirchheim) 
Engelbert Nelle 
Bernd Neumann (Bremen) 
Johannes Nitsch 
Claudia Nolte 
Dr. Rolf Olderog 
Friedhelm Ost 
Eduard Oswald 
Norbert  Otto (Erfurt) 
Dr. Gerhard Päselt 
Dr. Peter Paziorek 
Hans-Wilhelm Pesch 
Ulrich Petzold 
Anton Pfeifer 
Angelika Pfeiffer 
Dr. Gero Pfennig 
Dr. Friedbert Pflüger 
Beatrix Philipp 
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Wir fahren in der Abstimmung fo rt . Ich bitte nun die-
jenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschußfas-
sung zustimmen wollen, um das Handzeichen. - Die 
Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Dann ist der Ge-
setzentwurf mit den Stimmen der Koalition und der 
Fraktion der SPD gegen Stimmen aus der Fraktion der 
F.D.P. und gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen und der PDS angenommen worden. 

(Eckart  Kuhlwein [SPD]: Und aus der SPD!) 

- Und aus der SPD, ich bitte um Entschuldigung. 

Dann treten wir ein in die 

dritte Beratung 
und Schlußabstimmung. 

Ich weise darauf hin, daß zur Annahme des Ge-
setzentwurfes eine Zweidrittelmehrheit erforderlich 
ist. Das sind mindestens 448 Stimmen. Es ist nament-
liche Abstimmung verlangt worden. Sie benötigen 
außer Ihrer Stimmkarte auch Ihren Stimmausweis in 
der Farbe Gelb. Den Stimmausweis können Sie, so-
weit noch nicht geschehen, Ihrem Kartenfach ent-
nehmen. Bitte achten Sie darauf, daß Stimmkarte 
und Stimmausweis Ihren Namen tragen, um Ver-
wechselungen auszuschließen. Bevor Sie Ihre Stimm-
karte in die Urne werfen, übergeben Sie bitte Ihren 
Stimmausweis einem der Schriftführer an der Urne. 

Die Schriftführerinnen und Schriftführer bitte ich, 
darauf zu achten, daß Stimmkarten nur von Kollegin-
nen und Kollegen in die Urne geworfen werden dür-
fen, die vorher ihren Stimmausweis übergeben ha-
ben. 

Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, 
die vorgesehenen Plätze einzunehmen. - Ich sehe, 
daß das der Fall ist, und eröffne die Abstimmung. 

Darf ich fragen, ob noch ein Mitglied des Hauses 
anwesend ist, das seine Stimme noch nicht abgege-
ben hat? - Dann schließe ich die Abstimmung. Ich 
bitte, mit der Auszählung zu beginnen, und unter-
breche die Sitzung wieder bis zum Vorliegen des Er-
gebnisses der namentlichen Abstimmung. Ich mache 
darauf aufmerksam, daß noch eine Reihe weiterer 
Abstimmungen über vorliegende Anträge folgen 
werden. 

(Unterbrechung von 13.12 bis 13.21 Uhr) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Die unterbro-
chene Sitzung ist wieder eröffnet. 

Ich gebe das von den Schriftführern und Schrift-
führerinnen ermittelte Ergebnis der nament lichen 
Schlußabstimmung über den Gesetzentwurf der 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. zur Ände-
rung von Art . 13 des Grundgesetzes auf den Druck-
sachen 13/8650 und 13/9642 bekannt. Abgegebene 
Stimmen: 641. Mit Ja haben gestimmt: 452. Mit Nein 
haben gestimmt: 184. Enthaltungen: 5. Der Gesetz-
entwurf ist damit mit der erforderlichen Mehrheit an-
genommen worden. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD und der F.D.P. - 
Dr.  Dagmar Enkelmann [PDS]: Eine „klare" 

Mehrheit! Daß Sie sich darüber freuen!) 

Endgültiges Ergebnis 
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Birgit Homburger 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den von 
den Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. einge-
brachten Gesetzentwurf zur Verbesserung der Be-
kämpfung der organisierten Kriminalität, Drucksa-
chen 13/8651 und 13/9644 Nr. 1. Ich bitte diejenigen, 
die dem Gesetzentwurf in der Ausschußfassung zu-
stimmen wollen, um das Handzeichen. - Gegen-
probe! - Stimmenthaltungen? - Ich stelle fest, daß 
der Gesetzentwurf mit den Stimmen der Koalition 
und den Stimmen der Fraktion der SPD bei Gegen-
stimmen aus der Fraktion der SPD sowie gegen die 
Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und 
der Gruppe der PDS in zweiter Beratung angenom-
men worden ist. 

Dann treten wir in die 

dritte Beratung 

und Schlußabstimmung ein. Ich bitte diejenigen, die 
dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erhe-
ben. - Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Ich 
stelle fest, daß der Gesetzentwurf mit den Stimmen 
der Koalition und Stimmen der Fraktion der SPD ge-
gen Stimmen der Fraktion der SPD sowie gegen die 
Slimmer des Bündnisses 90/Die Grünen und der 
PDS angenommen worden ist. 

Wir kommen dann zur Beschlußempfehlung des 
Rechtsausschusses zum Gesetzentwurf der Bundes

-

regierung zur Verbesserung der Geldwäsche, Druck-
sache 13/9644 Nr. 2. Der Ausschuß empfiehlt, den 
Gesetzentwurf auf Drucksache 13/6620 für erledigt 
zu erklären. Wer dieser Beschlußempfehlung zustim-
men möchte, den bitte ich um das Handzeichen. - 
Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Ich stelle fest, 
daß die Beschlußempfehlung angenommen worden 
ist. 

Nun treten wir in die Abstimmung über die Be-
schlußempfehlung des Rechtsausschusses zum An-
trag der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. 
zur Telefonüberwachung ein, Drucksache 13/9644 
Nr. 3. Der Ausschuß empfiehlt, den Antrag auf 
Drucksache 13/8652 anzunehmen. Wer der Be-
schlußempfehlung des Rechtsausschusses zustim-
men möchte, den bitte ich um das Handzeichen. - 
Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Ich stelle fest, 
daß die Beschlußempfehlung mit den Stimmen der 
Koalition und der Fraktion der SPD gegen die Stim-
men der PDS bei Stimmenthaltung der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen und einer Stimmenthaltung 
aus der Fraktion der F.D.P. angenommen worden 
ist. 

Wir kommen zur Beschlußempfehlung des Rechts-
ausschusses zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen zu einem Aktionsprogramm gegen 
Lauschangriffe; Drucksache 13/9644 Nr. 4. Der Aus-
schuß empfiehlt, den Antrag auf Drucksache 13/5196 
abzulehnen. Wer der Beschlußempfehlung des Rechts-
ausschusses zustimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - 
Ich stelle fest, daß die Beschlußempfehlung mit den 
Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stim-
men der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der 
Gruppe der PDS bei Stimmenthaltung der Fraktion 
der SPD angenommen worden ist. 

Wir kommen zur Beschlußempfehlung des Rechts-
ausschusses zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen zu Maßnahmen zur verbesserten Be-
kämpfung der Geldwäsche sowie zur Einziehung kri-
minell erlangter Profite; Drucksache 13/9644 Nr. 5. 
Der Rechtsausschuß empfiehlt, den Antrag auf 
Drucksache 13/8590 abzulehnen. Wer der Beschluß-
empfehlung des Rechtsausschusses zustimmt, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Die Gegenprobe! - 
Stimmenthaltungen? - Ich stelle fest, daß die Be-
schlußempfehlung mit den Stimmen der Koalitions-
fraktionen bei Stimmenthaltung der Fraktion der 
SPD gegen die Stimmen des Hauses im übrigen an-
genommen worden ist. 

Wir kommen zur Beschlußempfehlung des Rechts-
ausschusses zur Annahme einer Entschließung; 
Drucksache 13/9644 Nr. 6. Wer dieser Beschlußemp-
fehlung des Rechtsausschusses zustimmt, bitte ich 
um das Handzeichen. - Die Gegenprobe! - Stimm-
enthaltungen? - Ich stelle fest, daß die Beschluß-
empfehlung mit den Stimmen der Koalitionsfraktio-
nen und der Fraktion der SPD gegen die Stimmen 
der Gruppe der PDS bei Stimmenthaltung der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen angenommen worden 
ist. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Ent-
schließungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU, 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode - 214. Sitzung. Bonn, Freitag, den 16. Januar 1998 	19567 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch 

SPD und F.D.P. auf Drucksache 13/9662. I)  Hierzu 
liegt eine Erklärung des Abgeordneten Dr. Michael 
Bürsch in Anlage 5 vor. Wer dem Entschließungsan-
trag zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. - Die 
Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Ich stelle fest, 
daß der Entschließungsantrag mit demselben Stim-
menverhältnis wie eben angenommen worden ist. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den von 
der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf 
zu dem Übereinkommen vom 8. November 1990 
über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme 
und Einziehung von Erträgen aus Straftaten; Druck-
sache 13/7954. Der Rechtsausschuß empfiehlt auf 
Drucksache 13/9435, den Gesetzentwurf unverän-
dert anzunehmen. 

Ich bitte diejenigen, die diesem Gesetzentwurf in 
zweiter Lesung - das ist die Schlußabstimmung - zu-
stimmen wollen, sich zu erheben. Die Gegenprobe! - 
Stimmenthaltungen? - Ich stelle fest, daß der Gesetz-
entwurf mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen 
und der Fraktion der SPD gegen die Stimmen der 
Gruppe der PDS bei Stimmenthaltung der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen angenommen worden ist. 

Damit sind wir am Schluß dieses Tagesordnungs-
punktes. 

Ich teile mit, daß Tagesordnungspunkt 16, die Be-
ratung des vom Bundesrat eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Verbesserung der zivilrechtlichen 
Entschädigung der Opfer von Straftaten, einver-
nehmlich von der heutigen Tagesordnung abgesetzt 
worden ist. - Ich stelle fest, daß darüber Einverständ-
nis besteht. 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 17 und 
Zusatzpunkt 14: 

17. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Umsetzung des Versorgungsberichts (Versor-
gungsreformgesetz 1998- VReformG) 

- Drucksache 13/9527 - 

Überweisungsvorschlag: 

Innenausschuß (federführend) 
Rechtsausschuß 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Haushaltsausschuß mitberatend und gemäß § 96 GO 

ZP14 Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Antje Vollmer, Andrea Fischer (Berlin), Os-
wald Metzger, Marina Steindor und der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Modernisierung von Beamtenrecht und Be-
amtenversorgung 

- Drucksache 13/9622 - 

Überweisungsvorschlag: 

Innenausschuß (federführend) 
Rechtsausschuß 
Haushaltsausschuß 

') Hierzu liegt eine Erklärung des Abgeordneten Dr. Michael 
Bürsch in Anlage 5 vor. 

Für die Aussprache war interfraktionell eine halbe 
Stunde vorgesehen. Es sind aber alle dazu vorgese-
henen Reden, einschließlich die der Bundesregie-
rung, zu Protokoll gegeben worden.*) Sind Sie damit 
einverstanden? - Ich sehe und höre keinen Wider-
spruch. Dann schließe ich die Aussprache. 

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen 
auf den Drucksachen 13/9527 und 13/9622 an die in 
der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorge-
schlagen. Sind Sie damit einverstanden? - Ich sehe 
und höre keinen Widerspruch. Dann sind die Über-
weisungen so beschlossen. 

Ich rufe nun den Zusatzpunkt 15 auf: 

Aktuelle Stunde . 

Haltung der Bundesregierung zur Privatisie-
rung von Flächen in den Nationalparks der 
neuen Bundesländer 

Die Aktuelle Stunde findet auf Verlangen der 
Gruppe der PDS statt. 

Ich eröffne die Aussprache und erteile der Abge-
ordneten Eva Bulling-Schröter das Wo rt . 

Eva Bulling-Schröter (PDS): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Herrn Finanzminister 
Waigel wurde vom Naturschutzbund Deutschland 
vor Weihnachten der peinlichste Umweltpreis, der 
Dinosaurier des Jahres, verliehen. Damit sollte die 
skandalöse Privatisierung streng geschützter Natur-
flächen in Ostdeutschland durch die Treuhandnach-
folgegesellschaft BVVG gewürdigt werden. 

Leider gehen diese Verkäufe weiter. Ich meine, sie 
müssen sofort gestoppt werden. Das muß das Ziel 
dieser Aktuellen Stunde sein. 

(Beifall bei der PDS und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Nur sieben Jahre, nachdem es in den letzten Tagen 
der DDR gelang, die we rtvollsten Naturräume, das 
Tafelsilber der deutschen Einheit, in einem System 
von Nationalparks, Biosphärenreservaten und Natur-
parks zu sichern, will die Bundesrepublik ihre 
Grundstücke in den Schutzgebieten verkaufen, und 
zwar an Leute, die in der Regel eher ein Jagd- bzw. 
Anlageinteresse als einen Sinn für Flora und Fauna 
haben dürften. 

Ob es schon Staatsland war oder infolge der Bo-
denreform in Staatshand kam - um die K.o.-Politik 
dieser Bundesregierung zu finanzieren, wird es nun 
verscherbelt. Allein im Müritz-Nationalpark sind es 
fast 1 700 Hektar. Da die verkauften oder zu verkau-
fenden Schutzgebiete holzwirtschaftlich nicht ge-
nutzt werden können, vermutet das Nationalparkamt 
Müritz, daß die Käufer eher Interesse an dem im 
Wald lebenden Wild hätten. Weiterhin besteht die 
Gefahr, daß Auflagen des Naturschutzes nach Er-
werb durch P rivate sukzessive gekippt werden oder 
bei Naturschutzflächen, die sich noch in der Pla-
nungsphase befinden, gar nicht erst wirken sollen. 
Wie wir durch die Beantwortung unserer Kleinen 

*) Anlage 6 
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Anfrage zum Thema erfahren durften, ist es für die 
Bundesregierung scheinbar völlig egal, ob Flächen 
unter Schutz stehen oder nicht. 

Das erste Problem: Wenn Naturschutzflächen land- 
oder forstwirtschaftlich bewi rtschaftet werden, kön-
nen sie nach der Flächenerwerbsverordnung privati-
siert werden. Die PDS hat das schon damals bei der 
Erarbeitung der Verordnung kritisiert, konnte sich 
aber nicht durchsetzen. 

Das Bundesfinanzministerium ist nun der Auffas-
sung, daß selbst dann noch eine land- und forstwirt-
schaftliche Nutzung vorliegt, wenn diese Nutzung 
von der Zweckbestimmung Naturschutz dera rt  über-
lagert wird, daß die Bewirtschaftung ausschließlich 
in eine dem Naturschutzziel dienende Rolle gedrängt 
wird und Erträge fast nur noch aus Ausgleichszah-
lungen der Naturschutzhaushalte bestehen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer eine solche 
Rechtsauffassung vertritt, hat entweder keinen 
Schimmer von Naturschutzmanagement in Mitteleu-
ropa oder will  bewußt den Naturschutz zum Vorteil 
privater Interessen kippen. Ohne die regelmäßige 
Mand zum Beispiel einer Orchideenwiese kann man 
sie in wenigen Jahren schlichtweg vergessen. Für 
den Finanzminister ist das aber klassische Landwirt-
schaft wie auf dem Acker. Bahn frei also zum Ausver-
kauf! 

Der eigentliche Skandal liegt aber in der Antwort 
auf die Frage 14 unserer Kleinen Anfrage. Das Fi-
nanzministerium räumt ein, daß Naturschutzflächen, 
sofern auf ihnen keine Landwirtschaft im eben ge-
nannten Sinne betrieben wird, für einen Erwerb 
nach der Flächenerwerbsverordnung nicht zur Verfü-
gung stehen. 

Unser damaliger Antrag gegen die Privatisierung 
in Naturschutzgebieten wurde auch mit der Begrün-
dung abgelehnt, daß der Schutz dieser Flächen in 
der Flächenerwerbsverordnung verankert sei. Nun 
stellt sich aber heraus, daß nach Auffassung der Bun-
desregierung die Flächenerwerbsverordnung an die-
ser Stelle nicht das Papier we rt  ist, auf dem sie ge-
druckt wurde; denn sobald der Schutz nach Flächen-
erwerbsverordnung greift, gilt laut Finanzministe-
rium plötzlich der allgemeine Privatisierungsauftrag 
laut Treuhandgesetz. Das ist unglaublich und eine 
Täuschung des Parlaments. 

(Beifall bei der PDS sowie des Abg. 
Dr. Jürgen Rochlitz [BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN]) 

Was soll das bedeuten? Daß im Osten nun wirklich 
alles schutzlos verscherbelt werden kann, was ir-
gendwie im Staatsbesitz ist? Der Naturschutzbund 
fragt in einem Beitrag zu Recht: Würden die USA ih-
ren Yellowstone-Nationalpark verkaufen oder das 
bitterarme Tansania die Serengeti? Unvorstellbar! - 
Richtig. 

(Steffen Kampeter [CDU/CSU]: Sie haben 
doch keinen blassen Schimmer!) 

Zum Schluß möchte ich folgendes sagen: Wenn mir 
hier vorgeworfen wird, daß ich keine Ahnung habe, 
dann fordere ich Sie auf, sich bei Ihrem CDU-Land

-

wirtschaftsminister in Mecklenburg-Vorpommern zu 
erkundigen, weil in Wirklichkeit Sie derjenige sind, 
der keine Ahnung hat. 

(Beifall bei der PDS) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich erteile das 
Wort  der Abgeordneten Elke Holzapfel. 

Elke Holzapfel (CDU/CSU): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wenn von Ihnen über Schutz und Wahrung der Na-
tur gesprochen wird, dann muß ich Ihnen sagen, daß 
mich ein Schauer durchfährt. Hoffentlich hören sehr 
viele Bürger im Land, was Sie hier von sich geben. 

(Dr. Ruth Fuchs [PDS]: Hoffentlich!) 

Die Naturschutzsituation in der ehemaligen DDR 
war durch zwei Extreme gekennzeichnet. Auf der ei-
nen Seite waren, insbesondere durch Schadstoffein-
träge, die Naturgüter Wasser, Luft und Boden extre-
men Belastungen ausgesetzt. 

(Steffen Kampeter [CDU/CSU]: Sehr rich-
tig!) 

Andererseits existieren in den neuen Bundesländern 
noch viele großflächige natürliche und naturnahe 
Gebiete, in denen stark gefährdete oder seltene 
Pflanzen und Tierarten überleben konnten. Diese 
großflächigen Gebiete stellen ein wertvolles Natur-
erbe dar, das vorrangig geschützt und erhalten wer-
den muß. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Noch im September 1990 wurden auf dem Gebiet 
der neuen Länder fünf Nationalparke, sechs Biosphä-
renreservate und drei Naturparke mit einer Gesamt-
fläche von 9180 Quadratkilometern unter Schutz ge-
stellt. Das haben wir sicherlich nicht Ihnen zu ver-
danken. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Dies ist durch den Einigungsvertrag festgeschrieben. 

Von der Gruppe der PDS wurde bereits eine Kleine 
Anfrage an die Bundesregierung zur Privatisierung 
von Naturschutzflächen in den neuen Bundesländern 
gestellt; heute nun soll es um die Privatisierung von 
Flächen in den Nationalparks gehen. Sie haben die-
ses Thema also eingeschränkt. Offenbar haben Sie 
selbst eingesehen, daß es um die Privatisierung von 
Naturschutzflächen als solche überhaupt nicht geht. 

(Steffen Kampeter [CDU/CSU]: Hört! Hört! 
- Dr. Barbara Höll [PDS]: Was?) 

Diese Flächen stehen nicht deshalb zur Privatisie-
rung an, weil es Naturschutzflächen sind; vielmehr 
gilt, daß trotz Nutzungsbeschränkungen eine Privati-
sierung - also die Überführung des Eigentums von 
der öffentlichen in die p rivate Hand - weder verboten 
noch sonst aus Gründen des Naturschutzes ausge-
schlossen ist. 

(Steffen Kampeter [CDU/CSU]: Sehr richtig! 
- Ulrike Mehl [SPD]: Genau das ist ja das 

Problem!)  
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Ich will nur am Rande vermerken, daß sehr genau 
beachtet werden muß, welche A rt  der Unterschutz-
stellung im einzelnen vorliegt und welchen Umfang 
die Nutzungsbeschränkung im Interesse des Natur-
schutzes für ein konkretes Grundstück jeweils haben 
muß. 

Naturschutz geht alle an. Er ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe. Deshalb orientiert sich Natur-
schutz auch nicht am Eigentümer des Grundstücks, 
sondern an der Schutzwürdigkeit der Natur. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Dies ist der Ansatz unserer Gesetze. Sie gelten für 
alle, vor allem aber auch für Privateigentümer. 

Sie streben ganz offenbar die Monopolisierung des 
Naturschutzes durch die öffentliche Hand an. Das 
läuft dem Naturschutzgedanken im Ke rn  zuwider 
und offenbart ein unberechtigtes Mißtrauen 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

in das Verantwortungsgefühl des in der Demokratie 
mündigen Bürgers. 

(Lachen bei der PDS) 

Ich beziehe mich ausdrücklich auf Art . 14 Abs. 2 un-
seres Grundgesetzes: 

Eigentum verpflichtet. 

(Beifall bei der PDS - Steffen Kampeter 
[CDU/CSU]: Sehr richtig! - Ulrike Mehl 
[SPD]: Dann nennen Sie einmal Beispiele!) 

Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der All-
gemeinheit dienen. 

Aber Sie reden generell von etwas anderem als ich. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Für Flächen in den Nationalparks gilt nichts ande-
res. Deren Festsetzung richtet sich ausweislich nach 
dem Bundesnaturschutzgesetz. 

Naturschutz ist Ländersache. 

(Steffen Kampeter [CDU/CSU]: Sehr rich

-

tig!) 

Die Länder allein müssen entscheiden, ob sie für ihre 
Aufgaben eigene Flächen erwerben wollen. Hierfür 
stehen ihnen von der Festsetzung erfaßte Bundesflä-
chen vorrangig zur Verfügung. Ich möchte Ihnen das 
an einem Beispiel deutlich machen. 

Der Freistaat Thüringen hat mit Gesetz vom 22. De-
zember 1997 mitten in Deutschland, unmittelbar in 
der Nähe der ehemaligen innerdeutschen Grenze, 
den 13. rechtsverbindlich ausgewiesenen National-
park der Bundesrepublik errichtet. 

(Dr. Ruth Fuchs [PDS]: In dem verseuchten 
Land! Na so was!) 

Von dem insgesamt 7400 Hektar großen Waldgebiet 
stehen 5200 Hektar im Eigentum des Bundes. Diese 

Flächen - und auch das will ich hier nicht verschwei-
gen - wurden durch die Rechtsvorgängerin der PDS 

(Dr. Ruth Fuchs [PDS]: Und die CDU war 
auch dabei!)  

erst in den 60er Jahren - allerdings nicht in jedem 
Fall entschädigungslos - enteignet und als Übungs-
platz für die Grenztruppen umfunktioniert. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sehr interessant!) 

Erst dadurch kam der Bund in den Besitz dieser Flä-
chen. 

(Eckart  Kuhlwein [SPD]: Die CDU war 
immer dabei!) 

- Hören Sie doch mit dem alten Käse auf! 

Auch vor diesem Hintergrund ist der Bund bemüht, 
dem Land Thüringen alle für die Errichtung des Na-
tionalparks benötigten Flächen zu veräußern oder 
gegen andere Flächen einzutauschen. Wenn der 
Freistaat Thüringen an einem Erwerb oder Tausch 
nicht interessie rt  ist, kann allerdings von der Veräu-
ßerung dieser für den Bund entbehrlichen Flächen 
an private Dritte nicht abgesehen werden. Die ent-
sprechenden Verhandlungen mit dem Land sind be-
reits sehr weit fortgeschritten und stehen kurz vor 
dem Abschluß. 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Frau Kollegin, 
Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Elke Holzapfel (CDU/CSU): Dem Land sollten die 
Flächen des Hainich-Nationalparkes als Kompensa-
tion für durch die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit 
herausgelösten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
übertragen werden. 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Frau Kollegin, 
ich bitte Sie, zum Schluß zu kommen. Ihre Redezeit 
ist abgelaufen. 

Elke Holzapfel (CDU/CSU): Dies halte ich persön-
lich für die sinnvollste Lösung. Der Bund wird damit 
unter Wahrung der Vorgaben der Bundeshaushalts-
ordnung einen gewichtigen Beitrag zur Umsetzung 
der Landes- und Regionalplanung des Freistaates lei-
sten. 

Danke. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Frau Kollegin, 
Sie sind erst vor kurzer Zeit in dieses Haus nachge-
rückt. Das war heute Ihre erste Rede. Ich möchte Ih-
nen die traditionellen Wünsche des Hauses überbrin-
gen, daß Sie dieses für Sie wichtige Ereignis hinter 
sich gebracht haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU, der F.D.P. und 
der SPD) 

Damit gebe ich der Abgeordneten Ul rike Mehl das 
Wort . 
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Ulrike Mehl (SPD): Herr Präsident! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Vorweg möchte ich sagen: Die 
Natur gehört keiner Partei und keiner Fraktion. 

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, der F.D.P. und der PDS) 

Aber es gehört zu den Aufgaben jeder Partei und je-
der Fraktion, sich um dieses Thema zu kümmern. 
Deswegen dürfen wir es nicht zulassen, daß die be-
sten und schönsten Naturschutzgebiete in den neuen 
Bundesländern vom Bundesfinanzminister verscher-
belt werden. 

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der PDS) 

Der Ausverkauf der Natur, der Verkauf des „Tafel-
silbers der deutschen Einheit", wie Ex-Umweltmi-
nister Töpfer es nannte, muß gestoppt werden - nicht 
nur gestopft, sondern gestoppt. 

(Beifall bei der PDS) 

Das Kapital unserer natürlichen Lebensgrundlagen 
darf nicht den leeren Kassen des Bundesfinanzmini-
sters geopfe rt  werden. Ich sage Ihnen auch: Das ist 
nicht nur ein Problem der neuen Länder. 

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 

PDS) 

Diese Probleme gibt es auch in den alten Bundeslän-
dern. Deswegen werden wir zukünftig noch einmal 
darüber reden müssen. 

Wir fordern die Bundesregierung auf, auf bundes-
eigenen Flächen ein positives Beispiel für zukunfts-
weisende Naturschutzprojekte zu geben. Gerade die 
wichtigsten Naturschutzflächen in den Großschutz-
gebieten müssen für unsere Kinder und Enkel gesi-
chert werden. Das führen auch die Kollegen von der 
Koalition gerne im Munde. Dann sorgen Sie bitte 
auch für die Voraussetzungen. 

Internationale Verpflichtungen wie das Überein-
kommen über die biologische Vielfalt, das gerade auf 
den Erhalt großflächiger Schutzgebiete abzielt, kön-
nen nur dann zum Erfolg führen, wenn die Vertrags-
staaten sich an sie halten. Hier hat die Bundesregie-
rung durchaus eine Verpflichtung. Wenn Sie immer 
nur mit dem Finger auf die Länder zeigen, heißt das, 
daß Sie sich Ihrer Verpflichtung entziehen. 

Aber ganz abgesehen von diesen internationalen 
Verpflichtungen frage ich mich, wo die Logik - im 
Sinne von Vernunft - bleibt, wenn das Bundesum-
weltministerium Gebiete mit gesamtstaatlich reprä-
sentativer Bedeutung jedes Jahr mit 40 Millionen 
DM fördert, diese 40 Millionen DM in erster Linie für 
den Ankauf von Flächen ausgegeben werden und 
gleichzeitig der Finanzminister diese Flächen ver-
kauft. Das ist ja wohl völlig daneben. 

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der PDS) 

Der Finanzminister meint, wie aus der Antwort auf 
die Kleine Anfrage hervorgeht, daß die Flächen al-
lein durch Schutzgebietsverordnungen gesichert 

seien - auch die Kollegin hat das eben so gesagt - 
und die Naturschutzauflagen auch bei der Privatisie-
rung eingehalten werden müßten. Das ist natürlich 
nur die halbe Wahrheit; denn in der Naturschutzpra-
xis vor Ort zeigt sich, daß die Entwicklung und Er-
stellung von Plänen für Naturschutzgebiete, Natio-
nalparks und Biosphärenreservate durch Flächen in 
Privathand erheblich erschwert oder sogar behindert 
werden. 

Ich kann Ihnen, Frau Kollegin, nur einmal ans Herz 
legen, sich zu informieren. Ich weiß nicht, wie es in 
den einzelnen Bundesländern läuft. Aber ich weiß, 
was in Schleswig-Holstein abläuft. Da hat eine be-
stimmte Gruppe angefangen, eine Kampagne gegen 
den Naturschutz zu fahren. Das sind in erster Linie 
Grundeigentümer, die völlig neben der sachlichen 
Lage Stimmung machen gegen den Naturschutz. Da 
soll mir noch einer erzählen, man könne mit den 
Grundeigentümern gemeinsam im Sinne des Natur-
schutzes arbeiten. 

(Beifall bei der SPD und der PDS) 

Ich bezweifle das. Deswegen plädiere ich dafür, daß 
die öffentliche Hand Naturschutzflächen nicht veräu-
ßert . 

Auch in den alten Bundesländern haben wir bei 
Bundesliegenschaften, zum Beispiel Truppen-
übungsplätzen in Bundesbesitz, die gleichen Pro-
bleme. Wir haben ein solches Problem in Schleswig-
Holstein gehabt: Flächen, die dem Land Mecklen-
burg-Vorpommern gehörten und auf schleswig-hol-
steinischem Gebiet lagen, sollten verkauft werden. 
Das hat dazu geführt, daß der Kreis sich mit 1,5 Mil-
lionen DM am Kauf beteiligt hat; insgesamt wurden 
mehrere Millionen DM Steuergelder dafür ausgege-
ben, daß Waigel seine Steuerlöcher stopft. 

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der PDS) 

Dieses Geld mußte ausgegeben werden, weil auf die-
sem Wege die Naturschutzflächen am ehesten gesi-
chert werden können. 

Leider ist es eben nicht so, daß alle Grundbesitzer 
bereit sind, viel Geld für Flächen auszugeben und 
dann Naturschutz an die allererste Stelle zu setzen. 
Ich würde nie behaupten, daß Grundbesitzer absicht-
lich gegen Gesetze verstoßen. Da kommt es auch auf 
die Vertragsvereinbarungen an; es muß völlig klar 
sein, wenn Gebiete dem Naturschutzrecht unterlie-
gen. Aber Theorie und Praxis sind ein Unterschied. 
Wenn Sie in Großschutzgebieten - um die geht es - 
Entwicklungen im Sinne des Naturschutzes bewir-
ken wollen, dann ist es immer sehr viel schwieriger, 
wenn die Flächen in Privatbesitz sind. Wenn sich je-
mand solche Flächen kauft, dann tut er das natürlich 
mit dem Vorhaben, sie auch privat zu nutzen. Sonst 
müßte er sie nicht kaufen; solch ein Wald ist ja keine 
Geldanlage. 

Zum Abschluß: Es ist absolut notwendig, daß wir 
über dieses Thema noch einmal diskutieren und daß 
klar wird, daß Löcher im Finanzhaushalt nicht damit 
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gestopft werden dürfen, daß Naturschutzflächen aus-
verkauft werden. 

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der PDS) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich gebe dem 
Abgeordneten Dr. Jürgen Rochlitz das Wo rt . 

Dr. Jürgen Rochlitz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Es geht 
hier nicht um einen PDS-Antrag und auch nicht um 
SED-Geschichte. Vielmehr geht es um den Skandal 
der Verscherbelung des Tafelsilbers der deutschen 
Einheit, wie man es besser nennen sollte. 

Während es weltweit üblich ist, daß zum langfristi-
gen Schutz des nationalen und internationalen Natur-
erbes Flächen von Staaten angekauft werden, wird 
hier versucht, Flächen zu verkaufen. Diese andere 
Praxis erleben wir vor allem im Osten Deutschlands. 

Die Bundesregierung hat eine große Verantwor-
tung für den Erhalt der natürlichen biologischen 
Grundlagen in Deutschland, die sie nicht ausschließ-
lich auf die Länder abwälzen kann, wie das hier sug-
geriert worden ist, zumal auch do rt  häufig kurzfri-
stige Finanzinteressen vor langfristigen Zukunftsin-
teressen regieren. Auf internationaler Ebene und auf 
dem Papier gibt sich die Bundesregierung den An-
schein einer Vorreiterin im Ressourcen- und Natur-
schutz. Um glaubwürdig zu bleiben, müssen aber Ta-
ten zu Hause folgen. 

Die Bundesregierung muß zum Wohle der Allge-
meinheit und zur Verbesserung des Naturschutzes 
bundeseigene Flächen für besonders wichtige 
Schutzgebiete wie etwa Nationalparks und Totalre-
servate zur Verfügung stellen und ihrerseits ankau-
fen. Auch außerhalb von Schutzgebieten sollten nicht 
alle Flächen des Bundes in den neuen Bundeslän-
dern verkauft werden. Gerade in Ostdeutschland hat 
die Bevölkerung für eine übertriebene - hundertpro-
zentige - Privatisierung kein Verständnis, zumal in 
Westdeutschland die Waldflächen in Nationalparks 
ausnahmslos Staatswälder sind. 

Wald mit seinen vielfältigen Funktionen - Holznut-
zung, Erholungswert, Naturschutz, Klima - kann 
langfristig am besten von der Allgemeinheit genutzt 
werden, wenn er Eigentum der öffentlichen Hand 
bleibt. Das gleiche gilt für Seen und Seeufer, die all-
gemein zugänglich und damit in der Hand der öffent

-

lichen  Verwaltung bleiben sollten. 

Anders wird sich die Auffassung des Sachverstän-
digenrates für Umweltfragen nicht umsetzen lassen. 
Nach dessen Meinung sollte - ich zitiere aus seinem 
Umweltgutachten von 1994 - 

auf etwa 10 % der Landesfläche Deutschlands 
dem Naturschutz absolute Priorität eingeräumt 
werden. Davon sollten etwa 5 % einem Total-
schutz unterliegen, das heißt gänzlich der Eigen-
dynamik der Natur überlassen bleiben ... Einen 
Schwerpunkt sollte dabei die Schaffung von 
Großschutzgebieten (Nationalparke, Biosphären-
schutzgebiete) bilden. 

Mit der Politik der Verscherbelung von Naturschutz-
gebieten wird dieses Ziel des Sachverständigenrats 
nicht zu erreichen sein. 

Die Nutznießer der Verkaufspraxis der Bodenver-
wertungs- und -verwaltungs GmbH in Ostdeutsch-
land sind zum einen Adelige, die als Alteigentümer 
berechtigt sind oder ihr Vermögen in ostdeutschen 
Flächen anlegen, und zum anderen alte Genossen, 
wie zum Beispiel Vorsitzende von Jagdgesellschaf-
ten. 

(Vera Lengsfeld [CDU/CSU]: Ach nein!) 

Bei dieser Verkaufspraxis und Auslegung der gesetz-
lichen Grundlagen bleiben die Anliegen und Flä-
chenansprüche des Naturschutzes völlig außen vor. 
Die BVVG stellt erst Flächen für den Naturschutz zur 
Verfügung, wenn sich nach dem Entschädigungs- 
und Ausgleichsleistungsgesetz keine Erwerbsbe-
rechtigten mehr finden. 

Während die Erwerbsberechtigten extrem niedrige 
Preise zahlen, müssen die Naturschutzverbände als 
Nichterwerbsberechtigte für dieselben Flächen teil-
weise einen zehnfach höheren Preis zahlen, wenn sie 
denn Interesse daran gezeigt haben. Darüber hinaus 
streben die privaten Käufer aus wi rtschaftlichen Er-
wägungen häufig eine Land- und Forstwirtschaft an, 
die mit den Zielen von Naturschutzgebieten in der 
Regel nicht vereinbar ist. Der Verkauf von Natur-
schutzflächen, bei denen naturgemäß Nutzungsbe-
schränkungen und andere Restriktionen bestehen, 
kann für die Bundesländer zukünftig zu hohen Ent-
schädigungs- und Ausgleichszahlungen führen, so 
daß durch den Verkauf auf die öffentlichen Haus-
halte in den Ländern erheblich mehr Kosten zukom-
men können, als jetzt durch Einnahmen realisie rt 

 werden. Um die Verkaufspraxis der BVVG zu än-
dern, bedarf es des politischen Willens, das Natur-
schutztafelsilber nicht zu verschleudern, sondern für 
die Zukunft zu erhalten. 

Bündnis 90/Die Grünen fordern, den Handlungs-
spielraum der Flächenerwerbsverordnung zu nutzen 
und zumindest von dem Verkauf der Totalreservate 
abzusehen. Die Verkaufspraxis der BVVG kann na-
turschutzfreundlicher gestaltet werden. Dies hat sich 
bereits nach der Kritik des Naturschutzbundes und 
des Trägers des alternativen Nobelpreises Succow 
gezeigt. Weiterhin muß die Flächenerwerbsverord-
nung geändert werden, so daß auch Sachwalter öf-
fentlicher Nutzungsinteressen als Erwerbsberech-
tigte gelten können. Darüber hinaus sollten künftig 
für den Flächenankauf zu Naturschutzzwecken gün-
stigere Preise gelten, da ansonsten das Großschutz-
gebietsprogramm als gesamtstaatliche Aufgabe zur 
Verbesserung der Flächenbilanz im Naturschutz zu 
scheitern droht. 

Ich appelliere an Sie, meine Damen und Herren, 
und vor allen Dingen an Sie, Herr Klinkert, von der 
Bundesregierung: Stoppen Sie den Ausverkauf der 
Natur! Es geht um mehr als um Tafelsilber. 

Danke schön. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der PDS) 
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Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich gebe das 
Wort  dem Abgeordneten Uwe Lühr. 

Uwe Lühr (F.D.P.): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen! Meine Herren! Diese Aktuelle Stunde 
ist zustande gekommen auf Grund eines Etiketten-
schwindels, den der Ältestenrat bedauerlicherweise 
hat durchgehen lassen. 

(Parl. Staatssekretärin Irmgard Karwatzki: 
Sehr gut! - Dr. Barbara Höll [PDS]: Na, na! - 
Eckart Kuhlwein [SPD]: Warum reden Sie 

denn dann, Herr Kollege?) 

Da nach unserer Geschäftsordnung Kleine Anfragen 
nicht als Verhandlungsgegenstand auf die Tagesord-
nung gesetzt werden können, wird der gleiche Ge-
genstand von der PDS so umfrisiert, daß die Täu-
schung gelingt, 

(Widerspruch bei der PDS - Dr. Jürgen 
Rochlitz [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das 
ist doch ein Schauermärchen, was Sie hier 

verbreiten!) 

obwohl Ihre Kleine Anfrage vom November 1997 
durch die Bundesregierung ausreichend beantwortet 
wurde und das Thema nicht von allgemeinem Inter-
esse ist. 

(Beifall bei Abgeordneten der F.D.P. und 
der CDU/CSU - Eckart  Kuhlwein [SPD]: Ist 
das tatsächlich nicht von allgemeinem Inter

-

esse? Herr Lühr wird jetzt überall zitiert 
werden!) 

Es ist überhaupt nichts Neues, daß mit der Durch-
führung der Privatisierung der ehemals volkseigenen 
land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen die 
Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH beauf-
tragt ist. Um diesen Auftrag durchführen zu können, 
ist der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH 
schon im Juni 1996 das Eigentum an den zum Treu-
handvermögen gehörenden Flächen übertragen wor-
den. Es ist auch nicht neu, daß ein Teil dieser Flächen 
noch nach den Bestimmungen des Einigungsvertra-
ges und des Vermögensgesetzes an die früheren Ei-
gentümer zur restituieren ist und die Flächen im übri-
gen verkauft werden sollen. 

Natürlich ist der Bund bereit und willens, den Län-
dern oder auch Projektträgern bundeseigene Flächen 
in Nationalparks oder Naturschutzgebieten im Rah-
men der gesetzlichen Möglichkeiten zu verkaufen 
oder gegen andere Flächen einzutauschen. Werden 
von diesen die Flächen aber nicht nachgefragt, wer-
den sie, wo immer möglich, an P rivate verkauft, und 
das zum Verkehrswert. Das mindert nicht den Schutz 
von Natur und Landschaft. Die naturschutzrechtli-
chen Auflagen treffen jeden Grundstückseigentü-
mer, die öffentliche Hand ebenso wie den p rivaten. 

(Beifall bei der F.D.P. - Dr. Ruth Fuchs 
[PDS]: Glauben Sie noch, was Sie sagen?) 

Die Länder haben im Rahmen ihrer eigenen Zu 
ständigkeit für den Natur- und Landschaftsschutz 
alle Möglichkeiten, die Einhaltung der Schutzbestim-
mungen auch durch P rivate zu gewährleisten. Auf 

den Bund als Grundstückseigentümer kommen 
keine anderen oder besonderen Pflichten aus dem 
Natur- und Landschaftsschutz zu als auf den privaten 
Grundstückseigentümer. Die geltende Gesetzeslage 
verpflichtet den Bund sogar, nicht selbst benötigte 
Grundstücke zum Verkehrswert zu veräußern, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

wobei natürlich Nutzungsbeschränkungen auf 
Grund von Natur- und Landschaftsschutz sowie auch 
die Gegebenheiten des örtlichen Grundstücksmark-
tes bei der Preisbildung zu berücksichtigen sind. 

In der Auswahl der p rivaten Erwerber ist die Bo-
denverwertungs- und -verwaltungs GmbH nach dem 
Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz und 
der Flächenerwerbsverordnung allerdings be-
schränkt: Wenn die land- und forstwirtschaftliche 
Nutzung von Flächen, wenn auch eingeschränkt, 
möglich bleibt, sind diese nach den geltenden Vor-
schriften an Alteigentümer oder ortsansässige Wie-
der- und Neueinrichter - zu den gesetzlichen Preisen 
- zu verkaufen. Nur wenn keine Ansprüche einen 
solchen Vorrang begründen oder es sich um Flächen 
handelt, für die die land- und forstwirtschaftliche 
Nutzung völlig untersagt ist, können solche Flächen 
an das jeweilige Land oder an den jewei ligen Pro-
jektträger veräußert werden. 

Das ist die gängige Praxis. Daß diese Praxis von in-
teressierter Seite Ende letzten Jahres öffentlich ange-
griffen wurde, um die Überreichung des sogenann-
ten Umwelt-Dinosauriers an den Bundesfinanzmi-
nister vorzubereiten, verleiht ihr dennoch keine Ak-
tualität, die unsere heutige Debatte begründen 
könnte. Die F.D.P.-Fraktion jedenfalls wird die Bun-
desregierung bei der Fortsetzung der gängigen Pra-
xis unterstützen. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Herr Kollege, 
ich wollte Sie am Anfang Ihrer Ausführungen nicht 
unterbrechen. Aber ich mache Sie der Ordnung hal-
ber darauf aufmerksam, daß die Entscheidung der 
Präsidentin, diesen Punkt auf die Tagesordnung zu 
setzen, geschäftsordnungsmäßig korrekt und hier im 
Hause nicht zu kritisieren ist. 

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der PDS - Uwe Lühr [F.D.P.]: 

Akzeptiert!) 

Ich erteile nun der Parlamentarischen Staatssekre-
tärin Irmgard Karwatzki das Wo rt . 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Herr Präsident! Meine 
lieben Kolleginnen und Kollegen! Die Bundesregie-
rung ist in ihrer Antwort vom 13. Januar, also von 
Dienstag dieser Woche, auf die Kleine Anfrage der 
PDS zur Privatisierung von Naturschutzflächen in 
den neuen Bundesländern ausführlich auf die hier 
jetzt zur Debatte stehende Thematik eingegangen. 
Ich kann heute und jetzt nichts anderes sagen. Ich 
könnte das, was dort  niedergeschrieben ist, nur wie- 
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derholen. Das, liebe Kollegen, möchte ich Ihnen und 
mir aber ersparen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich gebe der 
Abgeordneten Christel Deichmann das Wort. Bitte 
schön. 

Christel Deichmann (SPD): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Im Jahr 1990 
bringt die DDR zur Wiedervereinigung einiges an Ta-
felsilber ideeller und materieller A rt  mit. Sowohl vom 
Ideellen wie auch vom Materiellen ist inzwischen lei-
der vieles verlorengegangen, manches unverschul-
det, weil es in diesem größeren Land einfach nicht 
mehr haltbar war, manches aber auch von den Men-
schen aus Ost und West verschuldet, weil die einen 
den Wert zu spät erkannten und die anderen wie ge-
lähmt zusahen, was die da drüben wohl machen. 

So ziemlich die letzten „Erbstücke" kommen nun 
unter den Hammer. Die Landwirtschaft, die als einzi-
ger Wirtschaftszweig annähernd wieder funktionie-
ren könnte, wird immer wieder attackie rt . Ich nenne 
nur die Stichworte Novellierung des Landwirtschafts-
anpassungsgesetzes und Flächenerwerbsverord-
nung, die zwar nicht gewollt ist, aber so genommen 
wird, wenn sie ins Konzept paßt. 

Dann sind da noch einige besonders schöne und 
auch wertvolle Stücke in traumhaft schönen Land-
schaften: unberührte Natur, seltene Tiere und Pflan-
zen. Mecklenburg-Vorpommern, das sich immer 
mehr zum Mezzogiorno dieser Republik entwickelt, 
hat einen überdurchschnittlich hohen Anteil an 
schützenswerten Flächen. Da muß das Kapital jetzt 
doch endlich heran. Privatisierung heißt die Devise 
dieser Bundesregierung und der sie tragenden Par-
teien in Bund und Land, koste es, was es wolle: für 
ein paar Silberlinge, gemessen an dem wahren Wert 
für Deutschland und Europa, für heutige und zukünf-
tige Generationen. 

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der PDS) 

Die Flächen aus Nationalparks werden teilweise 
an kapitalkräftige Bewerber verramscht. Auch Natur-
schutzgroßprojekte des Bundes sind davon betroffen. 
Schutzziele bei Waldflächen werden offensichtlich 
zugunsten von Jagdinteressen geopfe rt . 

Leider - auch das muß an dieser Stelle gesagt wer-
den - hat es zum Beispiel das Land Mecklenburg-
Vorpommern - sprich: die damalige Umweltministe-
rin Uhlmann - versäumt, auf das Angebot des Bun-
des einzugehen und wirklich schützenswerte Flä-
chen für null D-Mark bzw. auf dem Wege des Flä-
chentausches in seinen Besitz zu nehmen. Frau Uhl-
mann war damals offensichtlich mehr damit beschäf-
tigt, die Gewinne der Deponie Ihlenberg zu privati-
sieren und die Verluste zu sozialisieren, als ihre Ver-
antwortung im Naturschutz wahrzunehmen. 

(Ulrike Mehl [SPD]: Dafür ist sie heute auch 
nicht mehr Ministe rin!) 

- Aber der Schaden ist ange richtet. 

(Ulrike Mehl [SPD]: Das ist richtig!) 

Die Treuhand bzw. die BVVG hat wieder einmal 
eine weiße Weste. Sie versteckt sich hinter dem Pri-
vatisierungsauftrag, indem sie sich auf das Treu-
handgesetz und das Entschädigungs- und Aus-
gleichsleistungsgesetz beruft; wir haben es gehört. 
1996 haben wir ja nun mit dem „Amnestiegesetz" er-
lebt, wie schnell Gesetze angepaßt werden können, 
wenn nur bestimmte Regionen betroffen sind. Auch 
wenn diese Gesetze richtig Geld kosten, kann man 
das machen. Damals hat diese Änderung über 60 Mil-
lionen DM gekostet. 

Fakt ist, der Bund und die BVVG verfügen in 
Mecklenburg-Vorpommern über zirka 30 Prozent der 
Landflächen in den Nationalparken; einschließlich 
der Wasserflächen sind es über 72 Prozent. Fach-
leute, die nicht im Verdacht der Nähe zur SPD ste-
hen, sagen eindeutig: Eine wie bisher vorgesehene 
Privatisierung der Landflächen durch den Bund führt 
mit Sicherheit in Zukunft zu verstärkten Konflikten 
zwischen Privateigentümern und Nationalparkziel-
stellung. Wenn schon eine verbilligte oder kosten-
freie Übergabe der Flächen an das Land nicht mög-
lich erscheint, wäre zumindest vor dem Verkauf an 
Private die Sicherung der Schutzgebietsauflagen im 
Grundbuch erforderlich. 

(Vera Lengsfeld [CDU/CSU]: Warum? Das 
ist doch alles gesetzlich geregelt!) 

- Wir wissen ja, wie es geht. 

Ich fordere eindeutig den Stopp des Verkaufs von 
Flächen in Nationalparken. Falls die Verkäufe unver-
meidbar sind, so sind zumindest die geschützten 
Kernzonen auszusparen. Bei allen sonstigen Schutz-
gebieten sollte die land- oder forstwirtschaftliche 
Nutzung ausgeschlossen werden. Der Ausschluß von 
Bewirtschaftung muß dem Käufer mit dem Kaufver-
trag auferlegt werden; es muß klar geregelt sein, daß 
er den Schutzstatus unbedingt zu sichern hat. Dies 
scheint in der Vergangenheit nicht immer geklappt 
zu haben, wie es im Fall der uckermärkischen Seen 
zu erkennen ist. 

Käufer, die heute in Großschutzgebieten Flächen 
erwerben, dürfen später keine Ansprüche auf Aus-
gleichszahlungen erheben können. Auch das muß 
deutlich gesagt werden. 

Auch wenn der Naturschutz eine Aufgabe der ein-
zelnen Bundesländer ist, darf sich die Bundesrepu-
blik Deutschland als Ganze ihrer Verantwortung in 
Sachen Naturschutz nicht entziehen. Es ist doch ge-
radezu grotesk, auf der einen Seite auf internationa-
lem Parkett die führende Rolle zum Beispiel heim Kli-
maschutz oder beim Schutz der Regenwälder einneh-
men zu wollen und auf der anderen Seite unser kul-
turelles Erbe, das „Tafelsilber" oder auch die „Kron-
juwelen" der deutschen Einheit, meistbietend zu ver- 
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kaufen und letztlich den Naturschutz zu einem blo-
ßen Lippenbekenntnis verkommen zu lassen. 

Danke. 

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der PDS) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich gebe das 
Wort  der Abgeordneten Vera Lengsfeld. 

Vera Lengsfeld (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Eigentlich würde ich dem Bei-
spiel der Staatssekretärin gerne folgen, weil auch ich 
der Meinung bin, daß man, bevor man eine Aktuelle 
Stunde beantragt, erst einmal die dazugehörigen Do-
kumente lesen und seine Hausaufgaben machen 
sollte. Als eine derjenigen, die damals in der Volks-
kammer maßgeblich mit dafür gesorgt hat, daß die-
ses Nationalparkprojekt angenommen wurde, und 
als eine derjenigen, die dieses Projekt der ehemali-
gen DDR über all die Jahre eng begleitet hat und im 
Gegensatz zu anderen, die hier gesprochen haben, 
regelmäßig vor Ort gewesen ist, habe ich doch das 
Bedürfnis, einige Anmerkungen zu machen. 

Hier sind so viele Nebelbomben geworfen worden, 
daß das Gefühl nicht ausbleibt, daß hier nach dem 
Prinzip verfahren wird: Wo so viel Rauch ist, müßte 
auch ein Feuer sein. Weil ich die Interpretation der 
Geschichte aber nicht gerade Ihnen von der PDS 
überlassen will, da ich noch den Leninschen Satz ge-
lernt habe: „Wer die Geschichte interpretie rt , wird 
morgen regieren" 

(Beifall bei der PDS) 

- das will  ich ganz bestimmt nicht -, muß ich heute 
noch eine Geschichtsinterpretation liefern und die 
Tatsachen nennen, mit denen wir es zu tun haben. 

Ich stelle Ihnen gern meine Notizen zur Verfügung, 
damit Sie alles noch einmal nachlesen können, da 
Sie mit dem Lesen offenbar auf Kriegsfuß stehen. Tat-
sache ist, daß die BVVG bei den Verkäufen, die sie 
tätigt, hinsichtlich der Auswahl der Bewerber an 
ganz bestimmte Auflagen gebunden ist. Die dafür 
maßgeblichen Bestimmungen sind hier genannt wor-
den. Das sind das Entschädigungs- und Ausgleichs-
leistungsgesetz und die Flächenerwerbsverordnung. 
Danach sind Flächen, die trotz Schutzstatus land-
und forstwirtschaftlich bewi rtschaftet werden kön-
nen, zuerst solchen Pächtern und Alteigentümern an-
zubieten, die gesetzlich nach dem Entschädigungs-
und Ausgleichsleistungsgesetz zum Kauf berechtigt 
sind. 

Herr Kollege Rochlitz hat das Beispiel gebracht, 
daß andere Länder Flächen für den Naturschutz auf-
kaufen. Hier haben wir es mit Flächen zu tun, die 
vorher jemandem gehört haben, die zum Teil unbe-
rechtigt enteignet worden sind. Das darf man nicht 
vergessen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Selbst wenn diese Interessenten dann die Flächen 
erwerben, können sie damit keineswegs machen, 
was sie wollen. Sie sind sich dessen bewußt, daß sie 

Flächen erwerben, die als Nationalparks oder Natur-
schutzgebiete ausgewiesen sind. Schon im Kaufver-
trag ist die Verpflichtung enthalten, sich an die ent-
sprechenden Bestimmungen, das heißt die Natur-
schutzbestimmungen und die Bestimmungen für die 
Nationalparks, zu halten. Bisher ist noch keine ein-
zige geschützte Fläche ohne vorherige Abstimmung 
mit dem jeweiligen Land über Objektzuschnitt, 
Schutzauflagen und Schutzzwecksicherung angebo-
ten oder verkauft worden. 

Da die SPD hier so große Töne spuckt: In Mecklen-
burg-Vorpommern regiert sie mit, in Brandenburg re-
giert sie sogar allein, und in Sachsen-Anhalt hat die 
PDS mit das Sagen. Sie haben jede Möglichkeit, Ih-
ren Einfluß in den Ländern geltend zu machen, daß 
solche Flächen vom Land erworben werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die BVVG bietet den Ländern sogar an, ihnen 
diese Flächen durch Tausch zur Verfügung zu stel-
len. Dann frage ich Sie: Warum tun Sie das do rt , wo 
Sie in den Regierungen sitzen, nicht? Sie bräuchten 
doch gar nicht hier in Bonn zu sitzen und zu jam-
mern; Sie könnten vor Ort etwas tun. 

(Ulrike Mehl [SPD]: Wir jammern doch 
nicht!) 

Frau Kollegin Mehl, ich bin der Meinung, daß wir 
über dieses Thema im Umweltausschuß doch noch 
einmal reden müssen, denn soviel Unkenntnis, wie 
heute - entschuldigen Sie bitte - von den Rednern 
der Opposition offenbart wurde, kann nicht stehen-
bleiben. 

(Eckart  Kuhlwein [SPD]: Das ist ein ganz 
schönes Stück Arroganz, Frau Kollegin! Das 
ist eine Frechheit! So geht man nicht mit 

Kollegen um!) 

- Meine Redezeit ist nicht so lang, sonst würde ich Ih-
nen dies an einem Beispiel vorexerzieren. Deswegen 
biete ich Ihnen an, das im Umweltausschuß zu ma-
chen. 

Ich möchte exemplarisch zwei PDS-Behauptungen 
herausgreifen. Die PDS sagt, es bestehe der Ver-
dacht, daß Auflagen des Naturschutzes nach Erwerb 
durch Private sukzessive gekippt werden. Tatsache 
ist jedoch, daß die BVVG die mit den Erwerbern ab-
geschlossenen Kaufverträge auf die Einhaltung der 
vertraglichen Verpflichtungen hin überwacht. Das 
umfaßt die Überprüfung der Bewirtschaftungskon-
zepte ebenso wie eventuelle Naturschutzauflagen. 
Das Management der Verträge, das häufig 20 Jahre 
anhält, schließt auch die Rückabwicklung bei schwe-
ren Verstößen ein und läßt Spekulanten damit kaum 
eine Chance. Das heißt also, daß Sie mit Ihren Be-
hauptungen völlig danebenlieben. 

Abgesehen davon ist es Recht und Pflicht der Lan-
desbehörden, in den privatisierten Wäldern nachzu-
prüfen, ob die Eigentümer Bundes- und landesrecht-
liche Bestimmungen, darunter auch die zum Natur-
schutz, einhalten. 

Dann gibt es die weitere PDS-Behauptung, mit Be-
stürzung müßten Schutzgebietsverwaltungen fest- 
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stellen, daß ihre Kaufverträge keine Berücksichti-
gung fänden, den potentiellen Käufern aber in vielen 
Fällen nicht einmal mitgeteilt würde, daß es sich um 
Schutzgebiete höchster Priorität handele. Folge: die 
Besitzer könnten nach Kaufvertragsabschluß später 
bei berechtigten Naturschutzauflagen Ausgleichs-
zahlungen verlangen. Das ist glatt nicht wahr. 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Frau Kollegin, 
Sie müssen zum Schluß Ihrer Rede kommen. 

Vera Lengsfeld (CDU/CSU): Herr Präsident, ge-
statten Sie mir noch, daß ich der PDS wenigstens die 
Beispiele nenne, die beweisen, daß es nicht wahr ist. 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Nein, Frau Kol-
legin, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Vera Lengsfeld (CDU/CSU): Es geht um den Ufer-
streifen entlang der Müritz, der an Mecklenburg-Vor-
pommern ging, sowie um das Grambower Moor. 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Frau Kollegin, 
Sie müssen zum Schluß Ihrer Ausführungen kom-
men. 

Vera Lengsfeld (CDU/CSU): Es geht um das Ob-
jekt Peenetal-Landschaft im Landkreis Ostvorpom-
mern sowie um Ankershagen im Müritz-National-
park. Es geht auch um die Waldflächen im National-
park Unteres Odertal und um die Flächen im Bio-
sphärenreservat Schorfheide-Chorin. 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Frau Kollegin, 
Sie müssen zum Schluß Ihrer Rede kommen. 

Vera Lengsfeld (CDU/CSU): Das alles sind die Ge-
genbeispiele zu den PDS-Behauptungen. Im übrigen 
gibt es auch ein schönes Beispiel dafür, daß Privatei-
gentum und Naturschutz sich nicht ausschließen: 
den Forst Klockow im Müritz-Nationalpark. 

Herr Präsident, ich bin am Ende. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich gebe das 
Wort  der Abgeordneten Eva Bulling-Schröter. 

Eva Bulling-Schröter (PDS): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Die Aktuelle Stunde hat 
die Gemüter bewegt. Das heißt also, wir haben in 
eine Wunde gestochen. Das freut mich erst einmal. 

(Beifall bei der PDS sowie bei Abgeordne

-

ten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Holzapfel, ich finde es wirklich abenteuerlich, 
was Sie da von sich gegeben haben. Ich muß sagen, 
mit Ihrer Polemik gegen die PDS dienen Sie dem Na-
turschutz nicht. Ich denke, die Naturschutzverbände 
werden das auch so sehen. Ich möchte Ihnen noch ei-
nen Tip geben: Im letzten Jahr gab es eine Anhörung 
der Enquete-Kommission in Schwe rin zur Umwelt

-

verschmutzung in der DDR. Ich bitte Sie, die Ergeb-
nisse nachzulesen, dann könnten wir in Zukunft viel 
mehr und differenzie rter darüber diskutieren. 

(Beifall bei der PDS) 

Sie haben Thüringen angesprochen. Ich möchte 
Sie fragen: Wieso wird denn Thüringen als das grüne 
Herz Deutschlands propagiert? Man versucht hier, 
über Tourismus etwas zu machen. Wenn die Umwelt-
verschmutzung so groß wäre, denke ich, könnte man 
so etwas nicht propagieren. 

(Beifall bei der PDS) 

Im übrigen können Sie uns die SED-Vergangen-
heit gerne vorwerfen, aber Sie scheinen nicht mitbe-
kommen zu haben, daß diese Partei inzwischen ge-
samtdeutsch ist. Ich komme nicht aus dem Osten, 
sondern aus dem Westen. Ich muß Ihnen sagen: Ich 
kenne die Umweltverschmutzung im Westen; auch 
dagegen haben wir uns gewehrt. Wir lassen uns das 
nicht mehr vorwerfen. 

(Beifall bei der PDS) 

Zu Frau Lengsfeld: Ich finde es sehr, sehr schön, 
daß Sie sich in der Volkskammer dafür eingesetzt ha-
ben. 

(Beifall bei der PDS) 

Deswegen verstehe ich überhaupt nicht, warum Sie 
jetzt mithelfen, diese ganzen Ländereien zu verkau-
fen. 

(Beifall bei der PDS sowie bei Abgeordne-
ten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Das zweite: Wenn Sie der PDS unterstellen, wir 
könnten nicht lesen, dann muß ich Ihnen schon 
sagen: Wir können uns das Geld für die Zuzahlungen 
zu den Brillen noch leisten, die Ihre Partei mit verbro-
chen hat. 

(Heiterkeit und Beifall bei der PDS - Vera 
Lengsfeld [CDU/CSU]: Ansonsten hätte ich 

sie Ihnen geschenkt!) 

Diese 20 DM haben wir noch übrig. 

Zur SPD und zu den Grünen möchte ich sagen: Ich 
freue mich sehr, daß Sie das Anliegen unterstützen. 
Unser Antrag gegen die Privatisierung von Natur-
schutzflächen vom letzten Jahr wurde ja von CDU/ 
CSU, F.D.P. und SPD abgelehnt. Die Grünen haben 
sich damals enthalten. Die SPD im Landtag Mecklen-
burg-Vorpommern hat inzwischen zu diesem Thema 
einen Antrag gestellt. Wir sehen, es ist Bewegung in 
all diesen Dingen. 

Zu Herrn Lühr möchte ich bezüglich der Verkäufe 
an die Länder noch sagen: Der Landwirtschaftsmi-
nister B rick, CDU, in Mecklenburg-Vorpommern hat 
sich am 1. August 1996 an die BVVG gewandt, um 
die Preisvorstellung für diese Flächen zu erhalten, 
und hat dies Ende August 1997 wiederholt. Bis jetzt 
hat er keine Antwort erhalten. Ich denke, das ist ein 
Skandal. Da könnten Sie einmal etwas tun. 

An Herrn Klinkert und Frau Karwatzki: In der heu-
tigen „FAZ" steht ein A rtikel zum Nationalpark Elbe-
tal in Niedersachsen. Das ist heute nicht unser 
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Thema; es gibt da Differenzen, die man sicher einmal 
diskutieren kann. Ich möchte aus dem Artikel zu die-
sem Thema zitieren: 

Da sich ein Großteil des Nationalparks noch im 
Privatbesitz befindet, vermißt das Bundesum-
weltministerium eine Aussage darüber, wann 
und in welchem Umfang Flächen in Landesei-
gentum übernommen werden sollen. 

Also scheint Eigentum doch etwas mit Nationalparks 
zu tun zu haben. Sie können das nicht einfach so 
wegdrücken. 

(Beifall bei der PDS - Zuruf von der CDU/ 
CSU) 

- Ich habe den ganzen Artikel gelesen; das kann ich. 
Ich kann mir auch die B rille leisten, wie ich schon ge-
sagt habe. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Aber das reicht 
scheinbar nicht!) 

Noch einmal zu den Alteigentümern: Es ist klar, sie 
bekommen Vorzugspreise, während Umweltvereine, 
sollten sie sich gegen den Alteigentümer durchset-
zen, wesentlich höhere Preise zu zahlen haben. Der 
Sprecher der BVVG spricht in diesem Zusammen-
hang von einem doppelten Preis: Nach den Erkennt-
nissen des Nabu aus dem Biosphärenreservat Schorf-
heide-Chorin habe der dortige Förderverein aus Lot-
tomitteln 3 000 bis 4 000 DM je Hektar bezahlt, wäh-
rend Alteigentümer und Wiedereinrichter nach 
BVVG-Katalog lediglich 400 Mark je Hektar zahlen 
mußten. Diese Aussagen sind belegbar. 

Darüber hinaus wird potentiellen Käufern - auch 
dafür gibt es Belege - eben nicht klargelegt, daß 
diese Gebiete unter Schutz zu stellen sind. Deshalb 
müßte der Schutzstatus - das wurde vorhin schon dis-
kutiert - durch grundbuchliche Eintragungen gesi-
chert werden. Die Bundesregierung hält dies für 
überflüssig. Wir wissen, auf Grund welcher Argu-
mente dies geschieht. Der Landwirtschaftsminister 
von Mecklenburg-Vorpommern, Martin Brick, CDU, 
hielt es dagegen in der Debatte am Donnerstag für 
notwendig. Sie sollten sich schon einmal überlegen, 
wie Sie zur CDU in Mecklenburg-Vorpommern ste-
hen. Haben Sie dort  eine ganz andere Meinung? 
Vielleicht klären Sie einmal diese Differenzen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der PDS sowie bei Abgeordne

-

ten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich gebe das 
Wort  der Abgeordneten Susanne Jaffke. 

(Eckart  Kuhlwein [SPD]: Die Kollegin Jaffke 
wird diese Frage nach Mecklenburg-Vor

-

pommern jetzt beantworten!) 

Susanne Jaffke (CDU/CSU): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ich gehöre zur CDU 
Mecklenburg-Vorpommerns, Frau Bulling-Schröter. 
Sie haben gesehen, daß ich gut neben den beiden 

Thüringer Kolleginnen gesessen habe. Wie wir ne-
beneinander stehen, können wir nachher in der 
Lobby ausmachen. Hier können wir ja erfreulicher-
weise sitzen. 

Ich bin etwas untröstlich, daß Sie nun nicht auch 
noch mich angreifen können. Ich halte, wenn Sie mir 
diese persönliche Aussage gestatten, die Art  der Dis-
kussion, die Art, wie wir heute hier die Aktuelle 
Stunde bestritten haben - egal ob die Argumente be-
rechtigt sind oder nicht; das ist mir vollkommen 
Wurscht, - für unerträglich. Ich denke, wir alle haben 
irgendwo das gleiche Ziel: ein Stück Naturschutz in 
unserer Heimat zu betreiben. Das ist vollkommen in 
Ordnung. Wir haben vielleicht unterschiedliche Auf-
fassungen darüber, wie wir das tun. Auch das ist nor-
mal. Wir müssen dann menschlich miteinander um-
gehen lernen, aber nicht hier persönliche Vorwürfe 
machen. Das halte ich für nicht gut. 

(Widerspruch bei der PDS) 

Es ist sicherlich schon sehr viel Richtiges über die 
Zuständigkeiten von Bund und Ländern gesagt wor-
den. Es ist sehr viel Richtiges in der Volkskammer ge-
sagt worden; auch ich habe dazugehört. Es sind sehr 
viele Flächen in der ehemaligen DDR unter Natur-
schutz gestellt worden, aber eben aus der Vita her-
aus, weil wir wußten, wie es in Bitterfeld aussah, und 
weil wir wußten, wie es in den Braunkohlengebieten 
aussah. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich komme aus Ostvorpommern. Wir sind schon 
immer als Landwirte mit unserem Besitz und mit un-
serem Grund und Boden sehr verantwortungsbewußt 
umgegangen. Anderenfalls hätte es nämlich nicht 
das gegeben, was es dort  gibt. Leider Gottes konnte 
man von Anklam her vielleicht keinen so großen Ein-
fluß auf den Raubbau an der Natur in puncto Braun-
kohle nehmen. Das ist vollkommen richtig. 

Eine persönliche Bemerkung gestatten Sie mir 
doch noch, Frau Kollegin Deichmann. Ich halte unser 
Land Mecklenburg-Vorpommern, in dem wir von un-
seren Parteien her gesehen in gemeinsamer Verant-
wortung stehen, mitnichten für das Mezzogiorno, ich 
halte es etwas eher für die Toskana der Bundesrepu-
blik Deutschland. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Ich hoffe, darüber können wir uns verständigen. Es 
ist wie alle deutschen Bundesländer wunderschön, 
jedes Bundesland hat seinen eigenen Reiz. Auch das 
Bundesland Bayern, traditionell konservativ regiert, 
hat viele hervorragende Naturschutzgebiete. 

(Christel Deichmann [SPD]: Das stimmt!) 

Das machen alles Christdemokraten. Warum sollten 
wir uns darüber hier eigentlich zerstreiten? 

(Christel Deichmann [SPD]: Christsoziale!) 

Folgendes möchte ich noch sagen: Es ist hier gefor-
dert worden, das EALG, die Flächenerwerbsverord-
nung und viele andere Dinge zu verändern. Für die 
Verordnungen in diesem Lande sind wir nicht zu-
ständig. Sie wissen aber auch, daß wir lange um das 
EALG gerungen haben. Die erste Durchführungsver- 
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ordnung zum EALG ist in langen Sitzungen von 
Bund und Ländern auf den Weg gebracht worden, 
und zwar so, wie sie zur Zeit gilt. Ich halte das alles 
für einen sehr guten Kompromiß zur Bef riedung aller 
Parteien und unterschiedlichen Interessen. Ich finde, 
wir sollten eben diesen Naturschutz nicht zum politi-
schen Schlachtfeld verkommen lassen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Dazu noch eine Bemerkung. Es ist richtig: Im Föde-
ralismus ist es mit den Zuständigkeiten so, wie es ist. 
Das haben wir als neue Bundesbürger seit 1990 ge-
lernt. Ich denke, wir finden uns darin schon sehr gut 
zurecht. 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat ange-
fragt - richtig. Es hat Preisvorstellungen eingefordert, 
die aber noch nicht eingetroffen sind. Das mag unter-
schiedlichste Ursachen haben. Aber auch das Land 
Mecklenburg-Vorpommern hat schon für viele Flä-
chen - vor kurzem erst auf Riems und Rügen; das 
weiß ich, weil ich dieses im Haushaltsausschuß bear

-

beite - einen Tausch innerhalb der Naturschutzge-
biete vorgenommen. Das wird meiner Meinung nach 
erfolgreich weitergeführt werden. Deshalb sollten 
wir jetzt etwas befriedet aus diesem Saale gehen. 

Danke. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Damit ist die 
Aktuelle Stunde beendet. 

Wir sind am Schluß der Tagesordnung. Sie haben 
bereits die Einladung zum Tag des Gedenkens an die 
Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 1998 er-
halten. 

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bun-
destages auf Mittwoch, den 4. Februar 1998, 13 Uhr 
ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 14.21 Uhr) 

Berichtigung 

213. Sitzung, Seite 19497 A, Zweiter Absatz: Nach 
dem ersten Satz hat der nächste Satz folgenden Wo rt

-laut: „Vielleicht kann man es Alexander-Mitscher-
lich-Haus nennen, denn die Fähigkeit zu trauern ist 
ein ganz wichtiger Meilenstein, der der Bevölkerung 
bei der Verarbeitung und Überwindung der tiefen 
seelischen Wunden helfen könnte." 
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Anlage 1 

Liste der entschuldigten Abgeordneten  

Abgeordnete(r)  entschuldigt bis 
einschließlich 

Beck (Bremen), BÜNDNIS 16. 1. 98 
Marieluise 90/DIE 

GRÜNEN 

Dreßler, Rudolf SPD 16. 1. 98 

Gysi, Andrea PDS 16. 1. 98 

Haack (Extertal), SPD 16. 1. 98 
Karl-Hermann 

Höfken, Ulrike BÜNDNIS 16. 1. 98 
90/DIE 
GRÜNEN 

Klose, Hans-Ulrich SPD 16. 1. 98 

Kurzhals, Christine SPD 16. 1. 98 

Lehn, Waltraud SPD 16. 1. 98 

Leidinger, Robert  SPD 16. 1. 98 

Lemke, Steffi BÜNDNIS 16. 1. 98 
90/DIE 
GRÜNEN 

Möllemann, Jürgen W. F.D.P. 16. 1. 98 

Müller (Völklingen), SPD 16. 1. 98 
Jutta 

Nitsch (Rendsburg), BÜNDNIS 16. 1. 98 
Egbert  90/DIE 

GRÜNEN 

Purps, Rudolf SPD 16. 1. 98 

Dr. Schockenhoff, CDU/CSU 16. 1. 98 
Andreas 

Schoppe, Waltraud BÜNDNIS 16. 1. 98 
90/DIE 
GRÜNEN 

Schultz (Everswinkel), SPD 16. 1. 98 
Reinhard 

Schulz (Berlin), Werner BÜNDNIS 16. 1. 98 
90/DIE 
GRÜNEN 

Seuster, Lisa SPD 16. 1. 98 

Simm, Erika SPD 16. 1. 98 

Türk, Jürgen F.D.P. 16. 1. 98 

Wettig-Danielmeier, Inge SPD 16. 1. 98 

Wolf (Frankfurt), BÜNDNIS 16. 1. 98 
Margareta 90/DIE 

GRÜNEN 

Wolf (München), Hanna SPD 16. 1. 98 

Zapf, Uta SPD 16. 1. 98 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Anlage 2 

Zu Protokoll gegebene Reden 
Zu Tagesordnungspunkt 6 

(a-Entwurf eines Gesetzes zur Gewährleistung des 
freien Zugangs zu amtlichen 

Informationen und zur Änderung anderer Gesetze 
b-Entwurf eines Bundesdatenschutzgesetzes 

c-Entwurf eines Gesetzes zur Einführung 
des Verbandsklagerechts) 

und zu Zusatztagesordnungspunkt 8 
(Tätigkeitsbericht 1995 und 1996 des Bundes

-

beauftragten für den Datenschutz) 
(siehe 213. Sitzung, Seite 19485) 

Clemens Schwalbe (CDU/CSU): Wir beraten hier 
und heute gleich vier verschiedene Materien, die - 
mit Verlaub - nur sehr bedingt in einem unmittelba-
ren Sachzusammenhang stehen. Angesichts der 
Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit ist es nicht 
nur fast, sondern ganz und gar unmöglich, zu den 
einzelnen Tagesordnungspunkten so umfassend 
Stellung zu nehmen, wie dies angesichts der interes-
santen und wichtigen Materien eigentlich notwendig 
wäre. 

Das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz soll 
nach den Vorstellungen der Bündnisgrünen die Ver-
waltungen demokratisieren und eine bessere Kon-
trolle staatlichen Handelns möglich machen. Hehre 
Ziele. Doch irgendwann müssen sich die Autoren 
über ihren eigenen Mut erschrocken haben, denn 
der Abschnitt über die Einschränkungen des beab-
sichtigten umfassenden Informationsrechtes nimmt - 
aus guten Gründen - mehr Raum in Anspruch als der 
gesamte erste Abschnitt mit der Überschrift ,,Infor-
mationsfreiheit", schließlich sollen das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung und das Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnis eines jeden Bürgers und ei-
nes jeden Unternehmens gewahrt bleiben. 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, der 
dem Entwurf keineswegs generell ablehnend gegen-
übersteht, hat zu Recht darauf hingewiesen, daß das 
beabsichtigte umfassende Informationsrecht wohl 
dazu führen wird, daß behördliche Entscheidungen 
wahrscheinlich länger dauern. Dies dürfte die Unter-
treibung des Jahres sein. Unsere Verwaltungen ste-
hen schon heute nicht in dem Verdacht, die einzel-
nen Vorgänge mit einem besonders beeindrucken-
den Tempo zu erledigen. Vor diesem Hintergrund 
sollten wir alles vermeiden, was dazu führen würde 
oder auch nur Anlaß bieten könnte, notwendige Ver-
waltungsentscheidungen und behördliches Handeln 
zu verzögern. Notwendig ist das Gegenteil. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß es bereits 
nach geltender Rechtslage eine große Zahl von Aus-
kunfts- und Einsichtsrechten gibt, so zum Beispiel 
das Auskunftsrecht über Daten im Datenschutzge-
setz, das Recht über Akteneinsicht nach dem Verwal-
tungsverfahrensgesetz, Einsichtsrechte im Zusam-

menhang mit Planungsverfahren sowie das allge-
meine Recht auf Akteneinsicht in verwaltungsge-
richtlichen Streitverfahren. Vor diesem Hintergrund 
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ist zu fragen, ob eine Erweiterung dieser Rechte tat-
sächlich zwingend notwendig ist. 

In einem weiteren Gesetzentwurf wollen die Bünd-
nisgrünen ein Verbandsklagerecht einführen, ge-
nauer gesagt, schon bestehende gesetzliche Rege-
lungen auf andere Gesetzesmaterien ausdehnen. An-
erkannte Naturschutz- und Tierschutzverbände sol-
len nach dem Entwurf verwaltungsgerichtliche Ver-
fahren auch dann anstrengen können, wenn es an 
der Behauptung einer Verletzung eigener Rechte 
und damit an der Klagebefugnis fehlt. 

Ohne einer eingehenden Erörterung in den Fach-
ausschüssen vorgreifen zu wollen, darf ich schon 
heute auf folgendes hinweisen: Die Verbandsklage 
widerspricht einem fundamentalen Grundsatz unse-
res Verwaltungsrechtes, das für die Klagebefugnis 
eine unmittelbare (persönliche) Betroffenheit des 
Klägers voraussetzt, und zwar basierend auf Art. 19 
Abs. 4 GG, wonach sich der einzelne Bürger gegen 
ihn betreffende Rechtsverletzungen der öffentlichen 
Gewalt gerichtlich zur Wehr setzen können muß. 

Art . 19 Abs. 4 GG garantiert nicht jedermann eine 
Klagebefugnis gegen jedwede vermeintliche Rechts-
verletzung durch staatliche Stellen oder andere Be-
hörden. Würde man die Klagebefugnis erweitern, 
wäre - nach den Erfahrungen einzelner Bundeslän-
der - nicht mit einer Entlastung sondern eher mit ei-
ner Belastung der Verwaltungsgerichte zu rechnen, 
denn die nach Landesrecht anhängigen Verbands-
klagen haben nicht zu einem Rückgang von Indivi-
dualklagen geführt, vielmehr sind sie zu solchen hin-
zugetreten. Der Gesetzgeber wäre jedoch gut bera-
ten, alles zu unterlassen, was dazu führen könnte, 
die Zahl von verwaltungsgerichtlichen Streitigkeiten 
zu erhöhen oder deren Verfahrensdauer zu verlän-
gern. Im übrigen wäre wohl bei einer Akzeptanz des 
Entwurfes - je nach Betrachtungsweise - zu erwarten 
oder zu befürchten, daß politische Kontroversen, die 
hier oder an anderen Orten geführt würden, dann in 
den Gerichtssälen ihre Fortsetzung fänden. 

Darüber hinaus beraten wir erstmals über den Ge-
setzentwurf der Bündnisgrünen für ein neues Bun-
desdatenschutzgesetz, das nicht nur die einschlägige 
EU-Richtlinie umsetzten, sondern darüber hinaus 
auch neue datenschutzrechtliche Standards setzen 
will . Ohne diesen Gesetzentwurf im einzelnen oder 
gar abschließend bewe rten zu wollen, sei der Hin-
weis erlaubt, daß es wenig Sinn machen dürfte, die-
sen Gesetzentwurf isoliert zu beraten. Vielmehr sollte 
er gemeinsam mit dem notwendigen Gesetzentwurf 
der Bundesregierung zur Umsetzung der EU-Richtli-
nie zum Gegenstand der parlamentarischen Bera-
tung gemacht werden. 

Dies setzt allerdings voraus, daß die Bundesregie-
rung, die zur Zeit anhängige Ressortabstimmung zu 
einem zügigen Ende bringt und alsbald einen Kabi-
nettsbeschluß herbeiführt. Die EU-Richtlinie ist zwin-
gend spätestens bis Ende Oktober 1998 in nationales 
Recht umzusetzen. Dieser Termin kann jedoch nach 
Lage der Dinge nur dann realisie rt  werden, wenn wir 
spätestens im März mit den parlamentarischen Bera-
tungen beginnen könnten. 

In § 33 des Entwurfes wollen die Bündnisgrünen 
die Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen 
Räumen gesetzlich regeln. Eine Forderung, die der 

Bundesbeauftragte für den Datenschutz in seinem 
16. Tätigkeitsbericht mit Nachdruck erhoben hat und 
über die wir uns in der Tat einmal ernsthaft unterhal-
ten müssen. Es geht nicht darum, den Einsatz der Vi-
deotechnik, zum Beispiel zur Gefahrenabwehr, 
grundsätzlich zu verbieten oder zu erschweren, son-
dern um die Erörterung der Frage, zu welchen Zwek-
ken Aufnahmen erfolgen dürfen und wie beispiels-
weise mit einer Videoaufzeichnung verfahren bzw. 
nicht verfahren werden darf. So geht es auch um die 
Frage, ob auf eine Videoüberwachung hingewiesen 
werden muß oder ob sie auch verdeckt erfolgen darf. 

Dieser Tätigkeitsbericht des Bundesbeauftragten 
bezieht sich auf einen Zeitraum, in dem eine rasante 
technische Entwicklung begonnen hat, die immer 
noch anhält und deren Ende nicht absehbar ist. Neue 
Technologien und neue, immer schnellere und intel-
ligentere Informationssysteme führen zu immer mehr 
Datensammlungen und eröffnen gleichzeitig neue 
Möglichkeiten von Datenabgleichen. Dies ist eine 
technisch bedingte Herausforderung für den Daten-
schutz, an die vor 10 oder 15 Jahren noch niemand 
dachte. 

In diesem Zusammenhang darf ich beispielhaft die 
Chipkarten erwähnen, die in fast unbegrenzter 
Menge auch personenbezogene Daten speichern 
können. Der Bundesbeauftragte verlangt in diesem 
Zusammenhang, die Kartenherausgeber oder Sy-
stembetreiber zu verpflichten, durch technische und 
organisatorische Maßnahmen zu gewährleisten, daß 
die Kartendaten nur entsprechend ihrer jeweiligen 
Zweckbindung verarbeitet werden dürfen. 

Wie bereits im Zusammenhang mit der Diskussion 
um den 15. Tätigkeitsbericht ausführlich erörtert, 
bitte ich die Bundesregierung und die einzelnen Res-
sorts noch einmal ebenso herzlich wie dringend 
damm, den Sachverstand des Bundesbeauftragten 
frühzeitig zu nutzen und ihn frühzeitig in Entschei-
dungsprozesse einzubeziehen, dies dient der Sache 
und hilft, spätere Reibungsverluste zu vermeiden. 

Ich danke Herrn Dr. Jacob persönlich und den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern seines Hauses zum 
einen für die Vorlage des in vielerlei Hinsicht interes-
santen Tätigkeitsberichtes, der eine lebhafte Debatte 
im Kreise der Berichterstatter und dem zuständigen 
Innenausschuß erwarten läßt, aber auch für die stets 
gute und konstruktive Zusammenarbeit. 

Dorle Marx (SPD): Die öffentliche Wahrnehmung 
der Berichte des Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz verhält sich im Vergleich zu dem Be richt etwa 
der Wehrbeauftragten reziprok proportional zum 
Umfang der Berichte. Die SPD-Fraktion bedankt sich 
bei Herrn Dr. Jacob und seinen Mitarbeitern für ihre 
eindrucksvolle Leistungsbilanz. 

Nicht zum ersten Mal frage ich mich und Sie, 
woran es eigentlich liegt, daß die Wahrung des 
Grundrechtes auf informationelle Selbstbestimmung 
gerne als akademisches Spezialthema abgehandelt 
wird, obwohl es doch im Zeitalter von PCs, Chipkar-
ten und Multimedia wirklich jede Bürgerin und je-
den Bürger betrifft. Der Bundesbeauftragte, Herr 
Dr. Jacob, weist in seinem 16. Tätigkeitsbericht er-
neut darauf hin, daß die stetig anwachsenden Infor-
mationssammlungen in privater Hand zu neuen Her- 
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ausforderungen im Datenschutz führen. Es ist nicht 
mehr der Staat allein als Informationsverarbeiter der 
gefährliche „große Bruder". Die Frage nach dem er-
forderlichen Datenschutz stellt sich immer mehr im 
privaten Informations- und Wirtschaftsverkehr. So ist 
es beileibe kein akademisches Problem, ob etwa 
electronic banking oder electronic cash wirklich si-
cher vor unbefugten Eingriffen sind. Und dabei geht 
es nicht nur darum, ob etwa Banken anhand der bei 
der Benutzung anfallenden Daten Bewegungs- und 
Persönlichkeitsprofile über ihre Kunden erstellen 
können. Es geht auch darum, wie das Anzapfen von 
Onlineverbindungen zu kriminellen Zwecken ver-
hindert werden kann. Hier entsteht eine zuneh-
mende Gefahr des „elektronischen Handtaschen-
raubs", das heißt, durch Anzapfen von Leitungen 
und Verbindungsdaten können etwa Unbefugte auf. 
fremde Konten zugreifen. 

Vollkommen unverständlich ist für mich vor die-
sem Hintergrund die Ankündigung des Bundesmi-
nisters des Inneren im letzten Jahr gewesen, er wolle 
aus Präventionsgründen Verschlüsselungstechnolo-
gien nicht zulassen. Es ist ein Irrtum, zu glauben, den 
Zugriff auf unverschlüsselte p rivate Kommunikation 
hätten im Bedarfsfall nur öffentliche Stellen. Die 
Kryptographie ist auch zum Verbraucherschutz uner-
läßlich. Übertragen auf die klassische schriftliche 
Kommunikation per B rief ist Kryptographie im elek-
tronischen Datennetz nichts anderes als der Trans-
port  eines B riefes im geschlossenen Umschlag. Sollte 
elektronischer Datenverkehr nicht geschützt werden 
dürfen, müßte auch das Briefgeheimnis dergestalt 
aufgehoben werden, daß jedermann nur noch Post-
karten verschicken dürfte. 

Zugenommen haben auch die Dateien zu rein 
kommerziellen Zwecken, etwa zum Zweck von 
Adressverkauf und direct mailing. Auch hier ist das 
Bundesdatenschutzgesetz renovierungsbedürftig. 
Schließlich fehlen auch weiterhin Regelungen zur 
Chip- und Smartcardtechnologie. 

Das Verständnis des Datenschutzes als eines zu si-
chernden Grundrechtes ist unterentwickelt. Zu den 
beliebten Vorurteilen gegenüber dem Datenschutz 
gehört: Der Datenschutz erschwere die Bekämpfung 
von Kriminalität unangemessen. Bereits im 
14. Tätigkeitsbericht hatte der Bundesbeauftragte 
darauf hingewiesen, daß er das Bundeskriminalamt 
gebeten hatte, ihm Fälle einer bestehenden Behinde-
rung der Ermittlungen durch Datenschutzregelun-
gen mitzuteilen. Damals wie heute, laut 16. Tätig-
keitsbericht, ist dem Datenschutzbeauftragten keine 
solche Mitteilung zugegangen. Verständlich wird vor 
diesem Hintergrund die etwas polemische Über-
schrift im 16. Be richt „Fahndungspannen und Daten-
schutz - Vorwürfe ohne Sinn und Verstand". 

Der Datenabgleich zwischen verschiedenen Behör-
den und insbesondere der Sozialversicherung bleibt 
Lieblingskind beim Thema „Mißbrauchsbekämp-
fung". Die Summe dieser Regelungen muß als „so-
ziale Rasterfahndung" bezeichnet werden. In dem 
demnächst seinen fünfzehnten Geburtstag feiernden 
Volkszählungsurteil ging es - auch - um die Grenzen 
für Datenabgleiche. Do rt  heißt es: „Ein Zwang zur 
Angabe personenbezogener Daten setzt voraus, daß 
der Gesetzgeber den Verwendungszweck bereichs-
spezifisch und präzise bestimmt und daß die Anga-

ben für diesen Zweck geeignet und erforderlich 
sind." Und weiter: '„Die Verwendung der Daten ist 
auf den gesetzlich bestimmten Zweck begrenzt. 
Schon angesichts der Gefahren der automatischen 
Datenverarbeitung ist ein - amtshilfefester - Schutz 
gegen Zweckentfremdung durch Weitergabe- und 
Verwertungsverbote erforderlich." Und zu den Ge-
fährdungen der Vernetzung personenbezogener Da-
ten führte das Gericht aus: „Sie [die Daten] können 
darüber hinaus - vor allem beim Aufbau integ rierter 
Informationssysteme - mit anderen Datensammlun-
gen zu einem teilweise oder weitgehend vollständi-
gen Persönlichkeitsbild zusammengefügt werden, 
ohne daß der Betroffene dessen Richtigkeit und Ver-
wendung zureichend kontrollieren kann." 

Mit der vom Bundesverfassungsgericht bereits vor 
knapp fünfzehn Jahren als unerträglich erkannten 
Vernetzung verschiedener Datenbestände geht der 
Überblick des Bürgers über die zu ihm vorhandenen 
Informationen verloren. Hierzu das letzte Zitat aus 
dem Volkszählungsurteil: „Mit dem Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung wären eine Gesell-
schaftsordnung und eine diese ermöglichende 
Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht 
mehr wissen können, wer was wann und bei welcher 
Gelegenheit über sie weiß." 

Mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbe-
stimmung korrespondiert aus unserer Sicht auch das 
Recht auf Informationsfreiheit der Bürgerinnen und 
Bürger. Längst geht es nicht nur darum, wer wie über 
Informationen zur eigenen Person verfügt, sondern 
auch um die Teilhabe an Informationen, die die poli-
tische, soziale, kulturelle und ökologische Umwelt 
bedingen. Das Recht auf Selbstbestimmung und freie 
Entfaltung setzt die Möglichkeit voraus, sich alle 
über alle Entscheidungsdeterminanten frei zu infor-
mieren und daraus selbstverantwortlich Schlüsse zie-
hen zu können. 

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
zur Einführung eines ,,Informations-Freiheits-Geset-
zes" entspricht grundsätzlichen Forderungen, die 
meine Fraktion seit Jahren vertritt. Zu Recht weisen 
Sie darauf hin, daß zahlreiche europäische Staaten 
bereits Informationszugangsrechte verankert haben. 
Vorbehaltlich der weiteren Ausschußberatungen 
weist Ihr Entwurf auf jeden Fall in die richtige Rich-
tung. Berücksichtigt man die von Ihnen zugestande-
nen Einschränkungen in der Abwägung mit anderen 
öffentlichen Interessen, würde die Verwaltung sicher 
weder lahmgelegt noch zusammenbrechen, wenn Ihr 
Informationsfreiheitsgesetz in Kraft gesetzt würde. In 
gut neun Monaten wird die Dreijahresfrist zur Um-
setzung der Europäischen Datenschutzrichtlinie in 
nationales Recht ablaufen. Zwar befindet sich ein Re-
ferentenentwurf der Bundesregierung im Umlauf, ein 
Gesetzentwurf, der ja noch vor dem Sommer verab-
schiedet werden müßte, fehlt. 

Der Gesetzentwurf von Bündnis 90/Die Grünen zur 
Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes greift 
nicht nur die Realisierung der EU-Richtlinie auf. Der 
Entwurf enthält begrüßenswerte Vorschläge zur 
Schließung unerträglicher Regelungslücken etwa im 
Bereich der Chipkartentechnologie, der Videoüber-
wachung und zum Bereich des Direktmarketings ein-
schließlich des Adreßhandels. Schließlich enthält der 
Entwurf auch einen Anlauf zur Regelung wenigstens 
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der wichtigsten Grundsätze eines Arbeitnehmerda-
tenschutzes, der in diesem Haus schon seit über zehn 
Jahren angemahnt werden muß. Trotz Förderung 
von Scheinselbständigkeit und Nichtbekämpfung 
von Massenarbeitslosigkeit durch diese Bundesre-
gierung besteht hier weiter dringender Handlungs-
bedarf. 

Mit der heutigen Überweisung verbindet meine 
Fraktion die dringende Hoffnung einer gesetzlichen 
Neuregelung noch in dieser Legislaturpe riode. Wenn 
schon die inhaltlichen Anliegen der Regierungskoali-
tion kein Herzensbedürfnis sein mögen, so sollte sie 
doch vielleicht die Aussicht schrecken, bei Nichtein-
haltung der Frist zur Umsetzung der EU-Richtlinie, 
sich. ein Vertragsverletzungsverfahren vor dem Euro-
päischen Gerichtshof einzuhandeln. Aber vielleicht 
schreckt Sie diese Aussicht auch nicht, wenn nach 
Ablauf der Umsetzungsfrist eine neue Bundesregie-
rung als Rechtsnachfolgerin sich do rt  verantworten 
muß. 

Tröstlich ist, daß die beiden weiteren Gesetzent-
würfe der Grünen zum Verbandsklagerecht und zur 
Informationsfreiheit in einem Block mit dem Daten-
schutz behandelt werden. Dies deutet nämlich dar-
auf hin, daß im Ältestenrat erkannt wurde, daß alle 
drei Bereiche Bürgerrechte zum Inhalt haben und 
nicht irgendwelche technischen Verwaltungsfragen 
geregelt werden. 

Die Erweiterung des Vebandsklagerechts auf aner-
kannte Naturschutz- und Tierschutzverbände ist mit 
der Aufnahme des Umweltschutzes ins Grundgesetz 
nur folgerichtig. Im Entwurf wird zutreffend argu-
mentiert, daß sich eine schon jetzt bestehende Klage-
befugnis aus der Verletzung eigener Rechte nicht im-
mer oder nur sehr schwer begründen läßt. 

Wir werden in den nächsten Jahren reichlich zu 
tun haben, um die Freiheit der Information und die 
Sicherheit von persönlichen Daten in Zeiten immer 
stärkerer, auch internationaler Vernetzung garantie-
ren zu können. Vor diesem Hintergrund wäre es fa-
tal, wenn wir Informationszugangsrechte im staatli-
chen Bereich und Datensicherungsrechte im p rivaten 
Bereich weiter vorenthalten. 

Aktuell auf unser Haus bezogen heißt dies aber 
auch, daß wir in der Debatte um den großen Lausch-
angriff morgen wirklich redlich darüber diskutieren 
müßten, ob der damit verbundene weitgehende Ein-
griff in die Privatsphäre unbetei ligter Dritter wirklich 
im vertretbaren Verhältnis zum erwarteten Nutzen 
bei der Aufspürung konspirativer Verabredungen zu 
kriminellen Zwecken steht. Der Schutz der Privat-
sphäre ist hier ebenso schützenswert wie das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung. 

Der Datenschutz ist und bleibt Grundrecht. All 
denjenigen, die das eigentlich klassisch-bürgerliche 
Freiheitsrecht auf informationelle Selbstbestimmung 
nach dem Abgleich mit „Recht und Ordnung" für 
nachrangig halten, möchte ich zum Abschluß ein 
Wort  unseres Kanzlers mitgeben. Ausgeführt hat der 
Bundeskanzler vor dem Juristentag 1992 folgendes, 
ich zitiere: „Wir müssen immer wieder Verständnis 
dafür wecken, daß dem Rechtsstaat Grenzen gesetzt 
sind, die dem spontanen Rechtsempfinden vieler 
nicht immer entsprechen. Wir müssen akzeptieren, 
daß der Rechtsstaat mit dieser Selbstbindung auch  

diejenigen schützt, die es moralisch vielleicht gar 
nicht verdienen. Diese Beschränkung schützt uns 
alle, und sie schützt den Rechtsstaat selbst: Ohne sie 
ist Rechtssicherheit und damit Rechtsstaatlichkeit 
nicht denkbar." 

Gerald Häfner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 15 
Jahre Kohl waren 15 bittere Jahre für dieses Land. 

Jahre der Stagnation und Jahre des Rückschrittes. 
Die Bilanz fällt katastrophal aus. Nicht nur in der 
Wirtschaft, bei den Finanzen, bei den Lehrstellen 
und Arbeitsplätzen oder bei der Hochschul- und Um-
weltpolitik, sondern auch bei den Bürgerrechten und 
der Demokratie. 

Die faktische Abschaffung des Asylrechtes wie des 
Grundrechtes auf Unverletzlichkeit der Wohnung, 
weitere Einschränkungen von Grund- und Bürger-
rechten, über 40 neue, repressive Gesetze, überwie-
gend im Bereich des Strafrechtes, der Abbau von 
Mitsprache-, Verfahrens- und Beteiligungsrechten 
bei Planungs- und Genehmigungsverfahren, aber 
auch bei den Ge richten, die Verkürzung von Einwen-
dungsfristen, die Streichung von Anhörungsmöglich-
keiten, die Beschränkung des Rechtsweges und der 
Instanzen, der Abbau nahezu jeder Mitwirkungs-
möglichkeit der Bürgerinnen und Bürger stehen wie 
Mahnmale und Ruinen an Ihrem Weg und zeigen, 
welches Verhältnis zu den Bürgern Sie haben. Sie se-
hen die Bürger nicht als die Akteure, die Unterneh-
mer, die Subjekte dieses Staates Bundesrepublik 
Deutschland, sondern eigentlich nur als Hindernis, 
Störfaktoren, als Objekte Ihrer Politik und der hinter 
Ihnen stehenden Interessen. 

Ich hoffe, daß Sie diesen Weg nicht fortsetzen kön-
nen, denn ich mache mir Sorgen um dieses Land. 
Alle beklagen: die Ellenbogenmentalität, die Selbst-
bezogenheit, der Egoismus wächst. Aber keiner 
fragt, was man dagegen tun kann. Was hält ein mo-
dernes, demokratisches Gemeinwesen zusammen? 
Nicht die Rasse, nicht das Blut, nicht die Nation, 
nicht die Religion ... Das alles ist höchst verschieden 
und bunt durcheinander im modernen Verfassungs-
staat. Nein: die gemeinsame Verantwortung, die alle 
tragen für den Kurs und die Entwicklung unseres 
Gemeinwesens - das ist es, was die Menschen in ei-
ner Demokratie - fern aller Unterschiede in Religion, 
Hautfarbe oder Weltanschauung - verbindet. 

Das aber kann nur zum Tragen kommen, wenn es 
erlebt wird, wenn es Realität ist - nicht lediglich im 
Wort  zum Sonntag oder in Festtagsreden des Bun-
despräsidenten oder des Bundeskanzlers beschwo-
ren wird. Wenn die Menschen bloß zuschauen und 
nicht mitreden können, dann werden sie dieses Ge-
meinwesen immer weniger als das ihre empfinden, 
werden sie sich immer mehr nur um ihre eigenen In-
teressen und Angelegenheiten kümmern, weil sie in 
bezug auf die großen Weichenstellungen unseres 
Gemeinwesen denken: Ich kann sowieso nichts ma-
chen, die da oben machen doch ohnehin, was sie 
wollen. 

Wir dagegen wollen das Engagement der Bürger 
fördern und unterstützen. Wir wollen mehr Demokra-
tie, mehr Mitsprache und mehr Bürgerbeteiligung. 
Bündnis 90/Die Grünen wollen eine Demokratiesie-
rungsoffensive in diesem Land. Wir wollen auf allen 
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Ebenen die Bürger ernster nehmen und einbeziehen. 
Deshalb haben wir ein großes Demokratiepaket vor-
gelegt. Das ist eine Vielzahl von Entwürfen und An-
trägen, die alle zum Ziel haben, auf den verschieden-
sten Gebieten und in den unterschiedlichsten For-
men die Informations- und Beteiligungsrechte zu 
stärken. Die heutige Debatte hat drei dieser Gesetz-
entwürfe zum Gegenstand. Bevor ich sie im einzel-
nen vorstelle, gestatten Sie mir doch den Hinweis, 
wie bedauerlich es ist, daß CDU/CSU, SPD, oder 
PDS, daß Sie alle zu dieser seit über 6 Wochen ver-
einbarten Demokratiedebatte des Deutschen Bun-
destags nicht mehr beisteuern als mehr oder weniger 
konsistente Kommentare zu unseren Entwürfen. Ich 
hätte es schön gefunden, wenn hier ein Wettbewerb 
ausgebrochen wäre über die Frage: Wer hat die bes-
seren Vorschläge und Konzepte zur Stärkung und 
Verbesserung der Demokratie in Deutschland? Statt 
sich einen Wettbewerb über mehr Demokratie zu lie-
fern, will  die überwiegende Mehrheit die Demokra-
tie dem Wettbewerb opfern. 

Unsere Vorschläge in dieser Debatte sind keine all-
gemeinen Anträge, sondern drei präzise ausgearbei-
tete Gesetzentwürfe, wie der Schutz der Bürger vor 
zuviel Ausforschung und Überwachung verbessert, 
der Schutz der Privatheit und das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung gestärkt, das Recht auf 
Zugang zu Information und Auskunft durch öffentli-
che Stellen und damit insgesamt das Verhältnis zwi-
schen Staat und Bürgern verbessert und die Möglich-
keiten der Bürger, sich in ökologischen Fragen z. B. 
auch Fragen des Tierschutzes einzusetzen und Inter-
essen des Umweltschutzes gegen Interessen der In-
dustrie oder des Staates durchzusetzen, ausgeweitet 
werden können. 

Der erste und umfangreichste dieser Gesetzent-
würfe ist der Entwurf für eine Novelle des Bundesda-
tenschutzgesetzes. Das derzeit geltende Daten-
schutzrecht einschließlich aller bisher erfolgten No-
vellierungen basiert noch auf der Großrechnertech-
nik der siebziger und achtziger Jahre. Seitdem hat 
aber längst eine technische Revolution stattgefun-
den, auf die das Datenschutzrecht bisher keine adä-
quaten Antworten parat hat. Durch die gewaltige 
Steigerung der Leistungsfähigkeit von Rechnern, 
ihre Miniaturisierung und Popularisierung in prak-
tisch allen Lebensbereichen ebenso wie durch die 
weltweite Vernetzung sind neue Risiken für das a ll

-gemeine Persönlichkeitsrecht entstanden, auf die das 
bislang geltende Recht keine Antwort kennt. So läßt 
sich z. B. die überkommende Trennung von öffentli-
chem und nicht-öffentlichem Bereich bei der Verwen-
dung von Chipkarten oder bei öffentlichen Netzen 
längst nicht mehr aufrechterhalten. Die Digitalisie-
rung des öffentlichen und p rivaten Lebens führt dazu, 
daß die Menschen an immer mehr Orten und Stellen 
eine "elektronische Spur" hinterlassen, aus der un-
zählige Rückschlüsse auf intime, der Privatsphäre an-
gehörende Daten und Merkmale möglich sind. 

Darüber hinaus ist der Gesetzgeber seit Erlaß der 
"Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten und 
zum freien Datenverkehr", also seit mehr als zwei 
Jahren, rechtlich zu entsprechenden Anpassungen 
im Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet. 

Unser Entwurf trägt diesem Änderungsbedarf 
Rechnung. Er weitet das geltende Datenschutzrecht 
auch auf alle automatisierten oder strukturierten Da-
tensammlungen im nicht-öffentlichen Bereich aus 
und sorgt damit für einen dem bisher gegenüber öf-
fentlichen Stellen (Behörden) vergleichbaren Schutz 
der Betroffenen. Er stärkt die Rechte der Betroffenen 
(insbesondere Auskunft, Benachrichtigung, Wider-
spruch, Schadensersatz) und stärkt die Möglichkei-
ten zum Selbstschutz der Be troffenen (Recht auf Ver-
schlüsselung und auf anonyme Techniknutzung). Er 
schafft neue Verfahren zur Risikobewertung und 
Technikfolgenabschätzung, insbesondere bei neuen, 
standardisierten IuK-Technikprodukten, erhöht die 
Verarbeitungstransparenz für Betroffene und Öffent-
lichkeit, verbessert den Datenschutz im Medienbe-
reich und paßt die Vorschriften zur Datensicherheit 
den neuen technischen Entwicklungen, insbeson-
dere auch der massiven gestiegenen Miniaturisie-
rung und Vernetzung an. 

In engem Zusammenhang mit der Datenschutzno-
velle steht unser Gesetzentwurf für ein Informations-
freiheitsgesetz. Bündnis 90/Die Grünen wollen nicht 
den gläsernen Bürger, aber den gläsernen Staat. Das 
Verhältnis zwischen staatlicher Verwaltung und 
Bürgerinnen und Bürgern muß in der Demokratie 
endlich ganz vom Kopf auf die Füße gestellt werden. 
Denn in vielen Verwaltungen und Behörden unseres 
Landes leben noch Relikte preußischen Obrigkeits-
staates fort . Diese vielfach im 19. Jahrhundert, also 
noch im Kaiserreich entstandenen Verwaltungen ge-
bärden sich oft weit eher als Vorgesetzte der Bürger 
und degradieren diese zu Bittstellern, als daß sie sich 
im Sinne moderner Zivilgesellschaften als Ange-
stellte und Dienstleistungsorgan aller Bürger be-
trachten. 

Aus bürgerrechtlicher Sicht aber ist die von Bünd-
nis 90/Die Grünen nun geforderte Informationsfrei-
heit eigentlich nicht mehr als eine Selbstverständ-
lichkeit. In diesem Gesetz brechen wir mit dem heute 
viel zu weit gefaßten Prinzip des Amtsgeheimnisses. 
Wir wollen, daß die Bürgerinnen und Bürger Zugang 
zu den in öffentlichen Verwaltungen vorhandenen 
Informationen erhalten. Überall do rt , wo dem nicht 
schutzwürdige Interessen Dritter im Wege stehen, si-
chert der von uns vorgelegte Gesetzentwurf das 
Recht auf Einsichtnahme in die bei den entsprechen-
den Stellen geführten Akten. Solche Informationen 
sind häufig eine unabdingbare Voraussetzung für die 
Urteilsbildung ebenso wie für eventuelle Initiativen 
und die Einmischung der Bürger. Gerade im Bereich 
des Umweltschutzes werden wichtige Informationen 
häufig zurückgehalten. Nur wer informiert ist, kann 
seine Rechte annehmen und sich sachkundig enga-
gieren. 

Ein Blick über die Grenzen unseres Landes hinaus 
zeigt: Die skandinavischen Länder, Frankreich, Grie-
chenland, die Niederlande, Po rtugal, Spanien, die 
USA und Kanada haben großteils weit umfangrei-
chere Informationszugangsrechte für ihre Bürgerin-
nen und Bürger geschaffen. In keinem dieser Länder 
ist der von den geschätzten Kollegen gebetsmühlen-
artig behauptete Zusammenbruch aller staatlichen 
Verwaltungstätigkeit eingetreten - im Gegenteil: 
Viele dieser Länder verfügen über schlankere und ef- 
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fizientere Behörden als wir das von den unseren ge-
genwärtig sagen können. 

Akteneinsichts- und Informationszugangsrechte 
sind ein zweiter, wichtiger Markstein auf dem Wege 
zur Demokratiereform. Es genügt aber nicht, wenn 
die Bürgerinnen und Bürger lediglich die Informatio-
nen haben. Sie müssen sich auch einmischen und - 
gerade z. B. im Bereich des Umwelt- und Tierschut-
zes - ihre Belange bzw. die übergeordneten Interes-
sen von Natur und Umwelt durchsetzen können. 

Diesem Ziel dient der dritte Entwurf: ein Gesetz-
entwurf zur allgemeinen Einführung der Verband-
klage in die Verwaltungsgerichtsordnung. - Denn: 
Noch immer ist unsere Rechtsordnung auf dem öko-
logischen Auge blind. Tier, Pflanzen und Ökosy-
steme haben keine eigenen Rechte. Zwar schützt 
zwar unsere Verfassung nicht nur das Eigentum, son-
dern auch die Umwelt. Während aber die Eigen-
tümerinteressen in jedem Verwaltungsstreitverfah-
ren über einen Bebauungsplan, eine Autobahn oder 
ein Industrieprojekt massiv zur Geltung kommen, ha-
ben Pflanzen und Tiere, hat unsere Umwelt und ha-
ben die nachfolgenden Generationen vor Ge richt 
keine Stimme. 

Mit der Einführung der bundesweiten Verbands-
klage wollen wir diesem Problem abhelfen. Ähnlich 
wie z. B. auch in Scheidungsverfahren die Interessen 
eines noch nicht mündigen Kindes vertreten werden 
müssen, werden nach unserem Gesetz in Zukunft an-
erkannte Natur- und Tierschutzverbände in allen 
Verfahren, in denen ökologische Belange auf dem 
Spiele stehen, diesen Interessen, die sie selbst nicht 
vertreten können, eine Stimme geben. Damit verlän-
gert und stärkt die Verbandsklage auch die wenigen 
noch übriggebliebenen Beteiligungsrechte im Um-
weltschutz, solange es noch nicht zu einer Gerichts-
entscheidung kommt. Denn alleine dadurch, daß so 
in Zunkunft jederzeit die Möglichkeit einer gerichtli-
chen Kontrolle besteht, werden Fehlbeurteilungen 
der Sachlage oder einseitige Entscheidungen durch 
die jeweiligen Behörden geringer werden. Zugleich 
wird - so paradox dies klingt - dieses neue Instru-
ment zu einer erheblichen Entlastung der Justiz bei-
tragen. Denn an die Stelle unzähliger unterschiedlich 
begründeter Einwendungen und Einzelklagen, an-
stelle des vielfach praktizierten Kaufes von Sperr-
grundstücken usw. wird in vielen Fällen zukünftig 
die zu einer Konzentration und Vereinfachung des 
Verfahrens beitragende Verbandklage treten - schon 
deshalb, weil die Umwelt- und Tierschutzverbände 
hier über eine höhere Sachkompetenz und eine sehr 
viel weitergehende Klagemöglichkeit verfügen. 

Eine intakte Umwelt und Natur ist die Lebens-
grundlage und Voraussetzung unseres Daseins. Der 
Schutz unseres Planeten ist nicht nur die Aufgabe 
staatlicher Stellen, sondern auch der Bürgerinnen 
und Bürger. Diesen Bürgerinnen und Bürgern ange-
messene Instrumente an die Hand zu geben, damit 
sie ihrer eigenen Verantwortung für diese eine ein-
zige Welt, die wir haben, gerecht werden können, ist 
längst überfällig und eine der vornehmsten Aufga-
ben unserer Rechtsordnung. 

Dr. Max Stadler (F.D.P.): Wir debattieren unter die

-

sem Tagesordnungspunkt zunächst drei Gesetzent-

würfe der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, zu denen 
ich kurz folgende Stellungnahme abgeben möchte: 

1. Die Einführung der Verbandsklage hätte Vor-
teile und Nachteile, die wir in den Ausschußberatun-
gen genau gegeneinander abwägen müssen. Sie er-
scheint nicht unbedingt notwendig, da auch jetzt 
schon ein vielfältiger Rechtsschutz gegeben ist. 
Großprojekte werden regelmäßig einer verwaltungs-
gerichtlichen Kontrolle unterzogen, wie die gestrige 
Entscheidung zum Automkraftwerk Mülheim-Kär-
lich zeigt. Zudem führt die Verbandsklage zu einer 
Akzentverschiebung weg vom Parlament hin zur 
Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die Gefahr einer „Juri-
difizierung der Politik" besteht. 

Andererseits bietet die Verbandsklage den prakti-
schen Vorteil, daß die rechtliche Überprüfung von 
Entscheidungen der Exekutive und Legislative im 
Gerichtsverfahren erfolgt, die von besonders sach-
kundigen Klägern, eben den einschlägig betroffenen 
Verbänden, vorbereitet und durchgeführt werden. 
Dies führt sicherlich zu einer hohen Qualität dieser 
Gerichtsverfahren. 

2. Der Entwurf eines Bundesdatenschutzgesetzes 
erinnert daran, daß die Umsetzung einer EU-Richtli-
nie bis Oktober 1998 zu leisten wäre. Die Bundesre-
gierung arbeitet seit längerer Zeit an einem eigenen 
Gesetzentwurf. Die Zeit drängt freilich. Es wäre wün-
schenswert, daß der Entwurf der Bundesregierung 
bald dem Bundestag vorliegt, so daß er gemeinsam 
mit dem Fraktionsentwurf der Grünen debattiert 
werden kann. 

3. Der Entwurf eines Informationsfreiheitsgesetzes 
sieht den prinzipiellen Zugang zu den Akten der öf-
fentlichen Verwaltung für alle Bürger vor. Dies ist ein 
im Grundsatz richtiges Anliegen. Die praktische Um-
setzung erweist sich aber als schwierig. Gerade we-
gen des Datenschutzes könnten oft genug nur Teile 
der Akten zur allgemeinen Einsicht freigegeben wer-
den. Dies bedeutet aufwendige Zusatzarbeiten. Man 
sollte entsprechende Erfahrungen etwa aus den USA 
daher sehr sorgfältig auswerten, ehe man einem sol-
chen Vorhaben nähertritt. Besser wäre es wohl, spe-
zifische Regelungen wie das Bundesarchivgesetz 
daraufhin zu überprüfen, ob großzügigere Aktenein-
sicht für die Bürger möglich ist. 

Schließlich steht heute der umfangreiche Tätig-
keitsbericht des Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz für die Jahre 1995 und 1996 zur Debatte. In 
der Kürze der Zeit ist es auch nicht annähernd mög-
lich, diesem 240seitigen Be richt wirklich gerecht zu 
werden. Es handelt sich dabei jedenfalls um ein 
spannendes Dokument, mit dem eines deutlich be-
wiesen wird: Datenschutz ist keinesfalls ein „Orchi-
deenthema", sondern der Schutz der Privatsphäre ist 
elementarer Bestandteil der freiheitlichen Rechtsord-
nung des Grundgesetzes. Die 34 Kapitel des Berichts 
zeigen, in wie vielen Teilbereichen unserer Rechts-
ordnung datenschutzrechtliche Probleme auftreten. 
Die Antworten, die der Bundesdatenschutzbeauf-
tragte gibt, sind wohl erwogen, fundie rt  und über-
zeugend. Insgesamt wird in seinem Haus eine her-
vorragende Arbeit geleistet. 

Viele Vorschläge des Datenschutzbeauftragten 
sind in Gesetzgebungsverfahren aufgegriffen wor-
den, jetzt etwa beim BKA-Gesetz, beim Multimedia- 
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Besetz und beim Begleitgesetz zum Telekommunika-
tionsgesetz. 

Viele der im Bericht angesprochenen Fragen sind 
derzeit immer noch höchst aktuell wie etwa die The-
men Schutz der Berufsgeheimnisse bei Einführung 
des großen Lauschangriffs, rechtlicher Rahmen für 
private Sicherheitsdienste, Datenschutz bei Europol. 

Schließlich weist der Bericht vielfach auf noch un-
gelöste Zukunftsaufgaben hin. Zu nennen wäre etwa 
der gesamte Telekommunikationsbereich, der sich in 
einer rasanten technischen Entwicklung befindet. 

Wir sollten das reichhaltige Mate rial dieses ausge-
zeichneten Bericht intensiv bei unserer Alltagsarbeit 
nutzen. 

Ulla Jelpke (PDS): Wir begrüßen, daß die Bündnis

-

grünen ihr Ohr den Datenschützerinnen und Daten-
schützern geöffnet haben. Alle anderen hören bei 
diesem Thema ja lieber weg - und denunzieren 
„Datenschutz als Täterschutz". 

Das geltende Bundesdatenschutzgesetz ist längst 
von der rasanten Entwicklung der Computer-Tech-
nologie überholt worden. Zudem muß das deutsche 
Datenschutzrecht an die Europäische Richtlinie an-
gepaßt werden. 

Wir unterstützen es, wenn die Grünen beabsichti-
gen, einen einheitlichen Datenschutz einzuführen, 
der sowohl im öffentlichen, wie privaten Bereich gilt. 
Die Rechte der Bürgerinnen und Bürger müssen ge-
stärkt und die Kompetenzen der datenverarbeiten-
den Stellen eingeschränkt werden. Es muß sicherge-
stellt werden, daß es keine erleichterte Datenüber-
mittlung an Drittländer gibt - gerade im Hinblick auf 
EUROPOL ein ganz wichtiger Aspekt. 

Wie bereits in Niedersachsen erfolgreich prakti-
ziert, soll eine Vorabkontrolle durch Technikfolgeab-
schätzung eingeführt werden. Videoüberwachung 
öffentlicher Räume soll eingeschränkt werden. Da-
tenmißbrauch muß endlich sanktionie rt  werden, 
ohne aber den Grundsatz der Entkriminalisierung 
aufzugeben. Schließlich ist die Rolle des Bundesbe-
auftragten zu stärken 

Nachdrücklich begrüßen wir auch das von den 
Grünen vorgelegte Gesetz über den freien Zugang 
zu verwaltungsinternen Informationen. Sie müssen 
schon zugeben, daß die deutsche Rechtslage hinter-
wäldlerisch ist. Transparenz staatlichen Handelns ist 
die Voraussetzung dafür, daß behördliches Handeln 
von den Bürgerinnen und Bürgern nachvollzogen 
werden kann. Wissen geht erwünschtem politischen 
Handeln ja stets voraus. 

Gerade in den neuen Bundesländern ist man - 
nach den Erfahrungen aus der DDR - in diesen Fra-
gen besonders hellhörig. Deswegen wurde in der 
Brandenburger Verfassung schon 1992 ein allgemei-
nes Zugangsrecht zu behördlichen Informationen po-
stuliert. 

Derartige Reformen werden bürgerfreundliche 
Auswirkungen in vielen gesellschaftlichen Bereichen 
zeigen - auch do rt , wo es gar nicht vermutet wird. 
Ein Beispiel: Erst als Schweden der EU beitrat, war 
es möglich - via Stockholm - an EU-Dokumente zu  

gelangen, die selbst wir Abgeordnete nicht kannten, 
weil sie uns jahrelang vorenthalten worden sind. 

Der freie Informationszugang ist aber auch ein 
Weg, damit politische Leichen nicht auf ewige Zeiten 
in irgendwelchen Kellern verschimmeln können. 
Nehmen wir den Kennedy-Mord, die Cuba-Krise: 
Heute kann - wenn auch spät - aufgrund des Zu-
gangs bisher geheimgehaltener Informationen Licht 
ins Dunkel gebracht werden. Vielleicht könnten 
dann ja auch mal alle mit der Schleyer-Entführung 
und den Stammheim-Toten verbundenen Akten ein-
gesehen werden. 

In diesem Zusammenhang eine kleine kritische 
Anmerkung zum Grünen Entwurf: Mit einer Gene-
ralklausel - also dem Wohl des Bundes - soll das Zu-
gangsrecht eingeschränkt werden können. Warum 
haben Sie in § 8 keine zeitliche Bef ristung vorgese-
hen? Das vermutete Gefährdungspotential einer In-
formation muß doch auch mal erlöschen können dür-
fen - finden Sie nicht? 

Anlage 3 

Erklärungen nach § 31 GO 
zur Abstimmung über den Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 13 GG) 

(elektronische Wohnraumüberwachung) sowie 
über den Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung 

der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität 
(Tagesordnungspunkt 14 a und b) 

Hildebrecht Braun (Augsburg) (F.D.P.): Ich werde 
der vorgeschlagenen Grundgesetzänderung nicht 
zustimmen und will dies kurz erläutern. Ich schicke 
voraus, daß ich auch das Einbringen von Abhörmit-
teln in Privatwohnungen in extremen Fällen für ge-
rechtfertigt halte. Den zwischen Vertretern der Koali-
tion und der SPD ausgehandelten Kompromiß werde 
ich allerdings nicht mittragen: 

1. Je gravierender der staatliche Eingriff, desto 
höher die rechtsstaatliche Hürde! Dieser Grundsatz 
kann nur bedeuten, daß einfacher Tatverdacht nicht 
ausreichen kann. 

Der Einbruch in die Privatwohnung mit der Instal-
lation von Abhörgeräten im Auftrag des Staates ist 
wohl unter allen Ermittlungsmaßnahmen der stärkste 
Eingriff in die Rechte des Bürgers, der in einem Ge-
setz sanktionie rt  werden soll. 

Der Kompromiß mit der Koalition will schon bei 
einfachem Tatverdacht einer besonders schweren Tat 
den Eingriff zulassen. Einfacher Tatverdacht könnte 
bereits auf Grund sehr vager Überlegungen zu-
stande kommen. So mag der Nachbar X mehrfach in 
Sizilien im Urlaub gewesen sein. Bekanntlich ordnet 
man die Mafia der Region Sizilien in besonderem 
Maße zu. Verbindungen zur Mafia werden für mög-
lich gehalten. Soll in einem solchen Fall bereits der 
Lauschangriff möglich sein? 

2. Es wird schon jetzt zuviel abgehört. Wollte man 
in einem nachvollziehbaren Bereich zusätzliche Ab-
hörmöglichkeiten schaffen, so wäre es besonders 
naheliegend, Abhörmöglichkeiten wieder rückgän- 
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gig zu machen, die über das notwendige und recht

-

fertigbare Maß hinausgehen. 

Die Pauschalermächtigung für den Bundesnach-
richtendienst nach A rt . 13 Verbrechensbekämp-
fungsgesetz zum Belauschen von Auslandstelefona-
ten müßte jedenfalls eingeschränkt bzw. zeitlich be-
fristet werden. Nach dieser Bestimmung darf der 
BND Auslandstelefonate und Auslandsfaxe aller Bür-
ger, also der großen Mehrheit völlig unverdächtiger 
und unbescholtener Telefonbenutzer, mit techni-
schen Mitteln belauschen. Er gibt Suchworte ein, 
z. B. „Schnee" als Fachausdruck für Kokain, bei de-
ren Gebrauch sich Aufzeichnungsgeräte automatisch 
einschalten. Das daraufhin gefertigte Protokoll kann 
nach dieser gesetzlichen Bestimmung ohne jede rich-
terliche Kontrolle an die Staatsanwaltschaft, etc. ge-
geben werden. 

Diese Ermächtigung zur Überwachung von uns 
allen, also von Bürgern mit Zeugnisverweigerungs-
recht wie Rechtsanwälten, Abgeordneten, Ärzten, 
Pfarrern etc., ebenso wie von Bürgern ohne ein sol-
ches Recht mag im Telefonverkehr mit Staaten wie 
dem Iran, Irak und Libyen gegenwärtig gerechtfer-
tigt sein, da von diesen Staaten besondere Gefahren 
ausgehen. Meine Gespräche mit der Tante in Stock-
holm, dem Geschäftspartner in New York, dem 
Freund in Rio oder dem Bruder in Tokio müssen aber 
für den Staat tabu sein. Sonst läuft das Fernmeldege-
heimnis des Art . 10 GG völlig leer. Weswegen soll ein 
innerdeutsches Ortsgespräch einen höheren Schutz 
vor staatlichem Abhören genießen als mein Telefonat 
mit Wien, Rom oder Melbourne? 

3. Nicht hinnehmbar erscheint die vorgesehene 
Regelung, wonach Belauschte nicht über den erfolg-
ten Eingriff in die Unverletzlichkeit seiner Wohnung 
informiert werden sollen, auch wenn sich der Ver-
dacht auf strafbare Handlungen nicht bestätigt ha-
ben sollte. 

4. Der Kompromiß schützt die Berufe der Ärzte, 
Anwälte, Steuerberater etc. nicht ausreichend. Der 
Anwalt, dem für die strafrechtliche Verteidigung 
noch kein Mandat übertragen wurde - möglicher-
weise, weil der Beschuldigte noch gar nicht weiß, 
daß gegen ihn Ermittlungen laufen -, kann nicht an-
ders behandelt werden als der mandatierte Strafver-
teidiger. Auch Ärzte und Psychotherapeuten müssen 
ihrem Klienten gegenüber sicherstellen können, daß 
von dem Gespräch zwischen Arzt und Klient nichts 
nach außen dringt. Andernfalls werden Sachverhalte 
nicht mitgeteilt, die für das therapeutische Gespräch 
unverzichtbar sind. 

Ich habe wenig Verständnis dafür, daß sich die po-
litische Diskussion im Parlament über Gebühr darauf 
konzentriert hat, ob Richter des Landgerichts oder 
des Oberlandesgerichts, ob ein oder drei Richter und 
wenn ja, welche den Lauschangriff bestätigen müs-
sen. Viel wesentlicher wäre es, sich darüber Klarheit 
zu verschaffen, in welchen Fällen ein Lauschangriff 
überhaupt stattfinden können soll und wann er eben 
ausgeschlossen sein muß. 

Freimut Duve (SPD): Nach sorgfältiger Prüfung bin 
ich zu dem Schluß gekommen, daß ich diesem sehr 
durchdachten und verbesserten Beschluß einer 
Grundgesetzänderung aus meiner persönlichen Be-

rufserfahrung als Journalist und Publizist nicht zu-
stimmen kann: Die möglichen Formen der Überwa-
chung von journalistischer Arbeit können zu einer 
vom Verfassungsgericht abgelehnten Beeinträchti-
gung dieser Arbeit führen. Sowohl das Zeugnisver-
weigerungsrecht der Journalisten wie die Vertrau-
lichkeit der Redaktionsarbeit ist nach den Entschei-
dungen des Bundesverfassungsgerichtes eine not-
wendige Bedingung einer freien Presse. 

Dr. Burkhard Hirsch (F.D.P.): Den Gesetzentwürfen 
zur Einführung des sogenannten „großen Lauschan-
griffs", d. h. zum heimischen Belauschen von Gesprä-
chen in einer Wohnung, ohne daß das zur Abwehr 
einer konkreten Gefahr für Leib und Leben eines 
Menschen unausweichlich ist, kann ich nicht zustim-
men. 

Der Gesetzentwurf zerstört eine wesentliche 
Grundlage freier Gesellschaften: das Vertrauen auf 
einen letzten privaten Bereich, in dem man ohne 
staatliche Überwachung mit einem Menschen seines 
persönlichen Vertrauens sprechen und sich von ihm 
in der Überzeugung anvertrauen kann, daß das ge-
sprochene Wort „in diesen vier Wänden" bleibt. Wir 
brauchen in Deutschland nicht darüber zu streiten, 
wie wichtig dieses Vertrauen ist. 

Mag das heimliche Einbrechen in eine Wohnung 
und das Belauschen der Gespräche oft stattfinden 
oder nicht, es kann doch jedes einzelne Gespräch be-
treffen, in dem sich jemand im engsten Familienkreis 
oder seinem Arzt oder seinem Anwalt offenbaren 
will. Die immer wieder aufgestellte Behauptung, es 
treffe nur „Verbrecher- oder Gangsterwohnungen", 
ist eine arglistige Täuschung. Jeder Bürger kann be-
troffen sein. 

Es sollen Richter über den Lauschangriff, den Ein-
bruch in engste Vertrauensverhältnisse und über die 
Verwertung der dabei erlangten Kenntnisse ent-
scheiden. Aber an diesem Verfahren ist niemand 
sonst beteiligt als die Behörde, die den Lauschangriff 
erwirken will. 

Art. 13 des GG wird in seiner beabsichtigten Form 
nicht einmal mehr einen Mißbrauch verhindern kön-
nen: Er erlaubt schon bei einem Anfangsverdacht die 
Überwachung jeder Wohnung, in der sich eine ver-
dächtige Person vermutlich aufhält, er überläßt die 
Dauer der Überwachung und ihren Anlaß der einfa-
chen Mehrheit des Gesetzgebers. 

Das Gesetz erlaubt auch die Überwachung des 
Vieraugengesprächs eines Ehepaares, es sei denn, 
daß sie einen Geistlichen oder ihren Abgeordneten 
hinzugezogen haben. Das Gesetz erlaubt die Über-
wachung einer Redaktion, einer Arztpraxis, einer 
Anwaltskanzlei, einer Drogen- oder Familienbera-
tungsstelle unter bestimmten Umständen. Es bleibt 
dann geheim tagenden Richtern überlassen zu ent-
scheiden, ob das Erlauscht verwendet werden darf. 

Art. 13 unserer Verfassung soll vollständig darüber 
schweigen, ob und wann der Betroffene, der Woh-
nungsinhaber oder irgendein Belauschter von dem 
Lauschangriff überhaupt informiert werden muß. Das 
vorgesehene Gesetz schreibt eine Benachrichtigung 
wenigstens des Betroffenen vor, aber sie kann um 
Jahre verschoben werden. Nach der vorgesehenen 
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Regelung bleibt es möglich, daß zwar die Staatsan-
waltschaft und das erkennende Ge richt in der Haupt-
verhandlung die Überwachung und das Lauschpro-
tokoll kennen, nicht aber der Angeklagte und der 
Verteidiger. 

Diese Beschlüsse sind vom Rechtsausschuß am 
14. Januar getroffen worden und sollen am 16. Januar 
vom Plenum verabschiedet werden. Dieses Verfah-
ren ist ebenso unannehmbar wie seine Ergebnisse. 
Ich lehne sie in der Überzeugung ab, daß sie einer 
Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht 
nicht standhalten werden. 

Frank Hofmann (Volkach) (SPD): Ich bin kein 
grundsätzlicher Gegner der akustischen Wohnraum-
überwachung, halte ihn im Einzelfall für dringend 
geboten und sehe auch die verbesserten rechtsstaat-
lichen Sicherungen, die der zur Abstimmung ge-
stellte Gesetzentwurf beinhaltet. Jedoch ist der 
Schutz der betroffenen Wohnungsinhaber nicht um-
fassend gewährleistet. So fehlt es bei Maßnahmen 
nach Art. 13 Abs. 5 sowohl an der richterlichen An-
ordnung wie auch an Benachrichtigungs- und Be-
richtspflichten. Für den Wohnungsinhaber macht es 
keinen Unterschied, ob der Eingriff in das Grund-
recht der Unverletztlichkeit seiner Wohnung aus 
Gründen der Gefahrenabwehr für Dritte, aus Grün-
den der Strafverfolgung oder zum Schutz der bei 
einem Einsatz in Wohnungen tätigen Personen vor-
genommen wird. Dieser umfassende Grundrechts-
schutz wird jedoch nicht gewährleistet. 

Der Gefahrenabwehrbegriff ist zu weit gefaßt und 
enthält keine Eingrenzungen auf die konkrete 
und unmittelbar bevorstehende Gefahr. Präventive 
Lauschangriffe sind deshalb wie bisher möglich zur 
Erforschung von Gefahren und bei Gefahrenver-
dacht. Damit ist aus meiner Sicht der Lauschangriff 
nicht das letzte Mittel, sondern bereits im Vorfeld der 
konkreten Gefahr rechtlich zulässig. Ich sehe dies als 
Einfallstor für den Verfassungsschutz, wenn er, wie 
in Bayern, auch zur Beobachtung der Organisierten 
Kriminalität zuständig ist. Die mittelbare Folge wird 
eine Ausweitung der Telefonüberwachung beim Ver-
fassungsschutz sein. Bisher hat der Verfassungs-
schutz, auch in Bayern, noch keine rechtliche Mög-
lichkeit, Telefonüberwachungen bei der Beobach-
tung der Organisierten Kriminalität einzusetzen. Da 
dies jedoch ein minderschwerer Eingriff gegenüber 
einem präventiven Lauschangriff ist, wird er diese 
Ermächtigungsgrundlage in Zukunft einfordern. 

Der weitere Ausbau des Bürgerschutzes wäre aus 
meiner Sicht bei der Änderung des Art. 13 GG mög-
lich und notwendig, ohne daß dies die Verbrechens-
bekämpfung behindern würde. Deshalb kann ich der 
jetzigen Regelung nicht zustimmen und enthalte 
mich der Stimme. 

Jürgen Koppeln (F.D.P.): Die Diskussion in den 
letzten Wochen vor der heutigen Abstimmung über 
den Lauschangriff hat gezeigt, daß es um mehr geht, 
als die Wohnung von mutmaßlichen Tätern des orga-
nisierten Verbrechens abzuhören. Es geht darum, ob 
der Staat in die bisher völlig geschützten Bereiche 
von Anwälten, Ärzten und Journalisten eingreifen 
darf. 

Dem von Koalition und SPD verhandelten Kompro-
miß zum Lauschangriff werde ich in der jetzt vorlie-
genden Fassung nicht zustimmen. 

Es ist nicht einzusehen, daß für Ärzte, Anwälte und 
Journalisten ein anderes Recht gelten soll als für 
Geistliche, Abgeordnete und Strafverteidiger. 

Grundsätzlich müssen nach meinem Verständnis 
alle Berufsgruppen von der elektronischen Überwa-
chung ausgenommen werden, denen ein Zeugnis-
verweigerungsrecht zusteht. Ein Zweiklassenrecht 
halte ich für nicht akzeptabel. Der jetzt hierzu gefun-
dene Kompromiß mit einer Differenzierung nach Be-
rufsgruppen ist für mich nicht nachvollziehbar. 

Vor meiner Mitgliedschaft im Deutschen Bundes-
tag war ich als Journalist tätig. Ich kann nicht akzep-
tieren, daß für Journalisten ein anderes Recht gelten 
soll als für Seelsorger, Strafverteidiger und Parlamen-
tarier. 

Der jetzige Kompromiß gefährdet die Pressefreiheit 
und das Redaktionsgeheimnis. Beides sind unverletz-
liche Güter unserer freiheitlichen Rechtsordnung. 

Es ist nicht zu billigen, daß bei einem Lauschan-
griff die engeren Angehörigen eines Journalisten, 
eines Arztes oder eines Anwaltes ebenfalls abgehört 
werden dürfen. 

So berücksichtigt der zur Abstimmung anstehende 
Gesetzentwurf auch nicht im notwendigen Maße den 
Schutz des Vertrauensverhältnisses zwischen dem 
Mandanten und seinem Rechtsanwalt. 

Der nunmehr vorliegende Gesetzentwurf unter-
scheidet in nicht sachgemäßer Weise zwischen Straf-
verteidiger und der gesamten anderen Anwaltschaft. 

Das Vertrauensverhältnis des Bürgers zu seinem 
Rechtsanwalt, der nicht Strafverteidiger ist, ist schutz-
würdig und schutzbedürftig. Ein bloßes Beweisver-
wertungsverbot kann nicht genügen; es setzt erst ein, 
wenn das schützenswerte Vertrauensverhältnis be-
reits verletzt ist. 

Dem rechtssuchenden Bürger ist nicht zu vermit-
teln, daß bei der beabsichtigten Wohnraumüberwa-
chung zwischen dem Strafverteidiger einerseits und 
der übrigen Anwaltschaft andererseits unterschied-
liche Regelungen getroffen werden sollen. Einem 
Mandanten ist nicht zu erklären, daß die Vertraulich-
keit auf allen Rechtsgebieten außerhalb des Strafver-
fahrens, wegen dessen gerade die Wohnraumüber-
wachung eingesetzt werden soll, nicht gewahrt wer-
den soll. 

Das Arztgeheimnis hat eine mehr als 2000jährige 
Tradition und findet sich heute noch an herausragen-
der Stelle im Genfer Gelöbnis des Weltärztebundes 
wie auch in der Berufsordnung für die deutschen 
Ärzte wieder. Dieser hohe Stellenwert des Arztge-
heimnisses resultiert nicht zuletzt aus dem Respekt 
vor den unveräußerlichen Rechten des Patienten als 
Patient, das heißt dem spezifischen Vertrauensver-
hältnis zum Arzt. Grundsätzlich wird mit dem vorlie-
genden Gesetzentwurf das Arztgeheimnis in Frage 
gestellt. 

Ich teile die Auffassung von Marion Gräfin Dön-
hoff in der „Zeit" vom 15. Januar 1998: 
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Gewiß sind die Gefahren der Ausländerkrimina-
lität, des organisierten Verbrechens - dazu gehö-
ren Drogenhandel, Schutzgelderpressungen, 
Waffenschiebereien und Bandendiebstähle - be-
sorgniserregend. Aber sind wirk lich alle vorhan-
denen Mittel zu deren Bekämpfung ausge-
schöpft? Mancher Bürger hat den Eindruck, daß 
das, was die Regierung versäumt hat - eine 
effektivere Verfolgung der Straftäter, einen 
adäquaten Einsatz der Polizei, eine allgemeine 
Sensibilisierung des Rechtsgefühls -, nun auf 
Kosten des Grundgesetzes wettgemacht werden 
soll . 

Es ist nicht nur leichtfertig, es ist ein schwerer 
Fehler, Nachlässigkeit, die man zugelassen hat, 
durch Beschädigung der Verfassung wieder gut-
machen zu wollen. 

Volker Kröning (SPD): Kriminalität ist in dera rt  
wachsendem Maße von Internationalisierung, Öko-
nomisierung, Professionalisierung gekennzeichnet, 
daß Kriminalitätsbekämpfung darauf zeitgemäße 
Antworten geben muß. Das Verhältnis von Recht des 
einzelnen auf Schutz vor dem Staat und Pflicht des 
Staates zum Schutz des einzelnen ist anders zu re-
geln als noch zu Beginn dieses oder des vorigen Jahr-
zehnts. Die Antwort, die Koalition und SPD in den 
Gesetzentwürfen in den Drucksachen 13/8650 und 
13/8651 zu geben suchen, ist überfällig. Diese Ant-
wort  als untauglich zu bezeichnen überzeugt nicht, 
wenn und soweit keine Alternativen vorgeschlagen 
werden. 

Die Ergebnisse der Verhandlungen zur Verbesse-
rung der Entwürfe, die in den Drucksachen 13/9642 
und 13/9644 vorliegen, sind keine Kosmetik, als die 
sie vielfach dargestellt werden. Es ist verfassungs-
politisch wichtig, daß die Vermengung der Strafver-
folgung und Gefahrenabwehr, die in A rt . 13 Abs. 3 
und 4 E-GG geregelt werden, mit dem Verfassungs-
schutz durch Streichung des Art. 13 Abs. 4 Satz 3 GG 
des ursprunglichen Entwurfs vermieden wird. 

Verbesserungen sind auch in denjenigen einfach-
gesetzlichen Änderungen enthalten, die den Straf-
tatenkatalog, § 100c Abs. 1 Nr. 3 E-StPO, und die Be-
nachrichtungs- und Berichtspflichten, §§ 100e, 101 
E-StPO, betreffen. 

Für mißglückt halte ich dagegen den Versuch, 
die Zeugnisverweigerungsrechte bestimmter Berufs-
gruppen mit Blick auf die Möglichkeit der techni-
schen Wohnraumüberwachung um abgestufte Be-
weiserhebungsverbote bzw. Beweisverwertungsver-
bote zu erweitern, § 100d Abs. 3 E-StPO. Dies wiegt 
für mich so schwer, daß ich das Artikelgesetz mit den 
einfachgesetzlichen Änderungen - auch nach Abwä-
gung mit seinen anderen Teilen - ablehne. 

Das Problem wurde in der Begründung zu A rt . 13 
Abs. 3 und 4 E-GG „Die Zeugnisverweigerungs-
rechte bleiben gewährleistet" - und in der ersten Le-
sung - Protokoll der 197. Sitzung, S. 13677 ff. - ange-
sprochen. Die Lösung, die nun versucht wird, unter-
scheidet in nicht sachgemäßer und nicht praktikabler 
Weise insbesondere zwischen Strafverteidiger und 
der gesamten anderen Anwaltschaft sowie zwischen 
Abgeordneten und Journalisten. Das Vertrauensver-

hältnis der Bürger zu den Angehörigen dieser Berufe 
ist verfassungsrechtlich in gleicha rtiger Weise ge-
schützt; Begrenzungen des Berufsgeheimnisses bei 
einem strafrechtlichen Verdacht ließen sich auch ein-
heitlich gestalten. 

Daß die Zeit für die Lösung dieses Problems zu-
nächst nicht ausgereicht hatte, unterstreicht, daß die 
nun gefundene Regelung nicht das letzte Wo rt  des 
Gesetzgebers sein kann. Dies gilt auch für die Frage 
des Arztgeheimnisses. Ich kann dieser Regelung 
nicht zustimmen, wenn - bzw. da - ich ihre Korrektur 
für notwendig halte. 

Heidemarie Lüth (PDS): Es gibt viele Gründe, die 
Änderung des Grundgesetzes abzulehnen. Ein 
Grund ist für mich, daß mit dem zugrunde liegenden 
Gesetz andere Gesetze in eklatanter Weise gebro-
chen werden. Gesetze, in denen Bürgerinnen und 
Bürger Rechte garantiert werden, die durch dieses 
durch die „kalte Küche" wieder ausgehebelt wer-
den. 

Ich möchte mich in meiner Begründung auf einen 
besonderen Sachverhalt beziehen, der im Hinblick 
auf den großen Lauschangriff in der öffentlichen Dis-
kussion eine untergeordnete Rolle gespielt hat: das 
Schwangerschaftskonfliktgesetz. Es paßt jedoch in 
die Richtung der Diskussion, die die Frauenministe-
rin vorgegeben hat. Vom Kanzler zurückgepfiffen, 
werden in diesem zur Abstimmung stehenden Ge-
setz auch Rechte der Frauen massiv verletzt. Darum 
lehne ich den Antrag ab. 

Im Schwangerschaftskonfliktgesetz ist eine Pflicht-
beratung festgelegt. Um den Schutz der Frauen, die 
die Pflichtberatung absolvieren müssen, zu gewähr-
leisten, wurde in dieses Gesetz das Zeugnisverwei-
gerungsrecht der in den Beratungsstellen tätigen Be-
raterinnen, Ärzte und Psychologinnen eingeführt. Ich 
lehne den heutigen Gesetzentwurf ab, weil durch ihn 
eben dieses Recht ausgehebelt wird. Schwangere 
Frauen werden so in ihrem Konflikt ins Kriminelle 
gerückt. Ich lehne den Gesetzentwurf ab, weil in be-
sonders perfider Form den Frauen einiges zugemutet 
wird, und zwar wegen der Einhaltung der Beratungs-
pflicht, um den Schwangerschaftsabbruch zu errei-
chen, die ein Gesetz auferlegt, das eben durch die-
sen Bundestag beschlossen wurde. Durch dieses Ge-
setz, das auch durch diesen Bundestag beschlossen 
werden soll, besteht die rechtliche Möglichkeit, die 
Beratungsstellen, in denen die Gespräche geführt 
werden, zu verwanzen. 

Ich lehne den Gesetzentwurf ab, weil nun zwar 
nicht - wie. die Ministe rin Nolte - die Frauen „über-
wacht" werden, nun aber konkret per Abhörung 
überwacht werden können. 

Ich lehne den Entwurf ab, weil durch ihn auch im 
Fall der betroffenen Frauen Grundrechte schwer ver-
letzt werden. 

Dr. Klaus Röhl (F.D.P.): Das vermehrte Auftreten 
von organisierter Kriminalität und anderer schwer-
ster Straftaten erfordert effektive und neue Metho-
den zu ihrer Bekämpfung. Die elektronische Wohn-
raumüberwachung ist eine solche mögliche Me-
thode. Ihre Anwendung ist ein tiefer, ein schwerst- 
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wiegender Eingriff in die Garantie der Unverletzlich-
keit der Wohnung, entsprechend A rt . 13 GG. Die An-
wendung der elektronischen Wohnraumüberwa-
chung darf deshalb nur bei dringendem Tatverdacht 
in schwerstwiegenden Fällen und zur Abwehr von 
schwersten drohenden Gefahren und Gefahren für 
das Leben von Personen angewendet werden. Es 
darf kein Abhören unbetei ligter Personen eintreten, 
auch nicht präventives Abhören nicht eindeutig Be-
teiligter. Nicht zur betreffenden Straftat gehörende 
Gespräche belauschter Personen dürfen weder ver-
wendet und schon gar nicht in irgendeiner Weise 
oder Form verbreitet werden. 

Gespräche von Personen mit Geistlichen, Strafver-
teidigern, Ärzten, Abgeordneten (entsprechend 
Art . 47 GG) während der Ausübung ihrer diesbezüg-
lichen Tätigkeit, dürfen in keinem Fall der akusti-
schen Überwachung unterworfen werden. Die Aus-
übung der Pressefreiheit ist zu garantieren. 

Bei der Durchführung einer elekronischen (akusti-
schen) Wohnraumüberwachung ist die Einhaltung 
dieser Forderungen zu garantieren. Deshalb müssen 
diese Forderungen in den Formulierungen des ver-
änderten Art . 13 GG ebenfalls eindeutig, nicht unter-
schiedlich auslegbar, ihren Ausdruck finden. Im ge-
änderten Art . 13 GG ist ebenfalls festzulegen, daß 
die Bestimmungen des Ausführungsgesetzes nicht 
mit einfacher Mehrheit des Parlamentes, sondern nur 
mit einer Zweidrittelmehrheit des Parlaments geän-
dert werden können. Das gilt ganz besonders für die 
Liste der Straftaten, bei denen Wohnraumüberwa-
chung zugelassen wird. Im Ausführungsgesetz sind 
die Einzelheiten in streng eingrenzenden Bestim-
mungen in ebenfalls eindeutiger und nicht unter-
schiedlich auslegbarer und nicht ausdehnbarer Form 
niederzulegen. 

Unverzichtbar ist, daß auch im Fall der Gefahr im 
Verzuge nur ein mit drei Richtern besetzter Spruch-
körper die Anordnung treffen kann. Bei der schwer-
wiegenden Bedeutung solcher Maßnahmen für die 
Betroffenen, aber auch bei der schwerwiegenden Be

-

deutung der zu genehmigenden Fälle, ist das von 
Richterspruchkörpern zu fordern. Eine solche Ein-
satzbereitschaft ist bei einer Vielzahl von einfachen 
und hochqualifizierten, heute ausgeübten Berufen 
selbstverständlich. 

Alle diese unverzichtbaren Forderungen erfüllt be-
sonders der zur Abstimmung vorgelegte Text des zu 
ändernden Art . 13 des Grundgesetzes nicht; die Be-
stimmungen und Formulierungen des zur Abstim-
mung vorgelegten Gesetzes erfüllen diese Forderun-
gen ebenfalls nicht. 

Aus diesen Gründen ist es mir nicht möglich, der 
vorgelegten Änderung des Art . 13 GG und dem 
ebenfalls vorgelegten Ausführungsgesetz zuzustim-
men. 

Reinhard Schultz (Everswinkel) (SPD): Ich stimme 
gegen die Änderung des Grundgesetzes, wonach 
künftig die akustische Überwachung von Wohnun-
gen, der sogenannte Lauschangriff, grundsätzlich er-
laubt sein soll. Seit längerem gehöre ich zu den Be-
fürwortern des Lauschangriffes im Einsatz gegen mil-
liardenschwere und gesellschaftszersetzende organi

-

sierte Kriminalität. Wer weiß, wie tief mafiöse Ban-
den in weißen Kragen in die Institutionen des Staates 
und in die Wirtschaft eingesickert sind, wie men-
schenverachtend, brutal und zerstörerisch die inter-
national verflochtenen Verbrechersyndikate vorge-
hen, der muß zur Verteidigung von Gesellschaft, De-
mokratie und Rechtsstaatlichkeit wenigstens ein be-
scheidendes Maß an Waffengleichheit für die Straf-
verfolgungsbehörden schaffen. In Ita lien und den 
USA ist es längst erwiesen, daß im Kampf gegen die 
Mafia auf Abhören von Verbrecherwohnungen nicht 
verzichtet werden kann. Davor braucht ein normaler 
unbescholtener Bürger auch keine Angst zu haben. 

Ausnahmen von Verfassungsgrundsätzen, wie die 
Unverletzlichkeit der Wohnung, dürfen jedoch nur in 
klar abgegrenzten Fällen und unter Abwägung von 
Nutzen und Schaden für den demokratischen Rechts-
staat zugelassen werden. Diese Grenze ist im Zuge 
der Nachbesserung der Gesetzentwürfe überschrit-
ten worden, als Fallgruppen gebildet wurden, bei de-
nen überwacht werden darf, und welche, bei denen 
das grundsätzlich nicht möglich sein soll. 

Nach der alten Fassung hätte ein Richterkollegium 
die akustische Überwachung eines Journalisten im 
Rahmen seiner Tätigkeit als Journalist niemals zuge-
lassen; jetzt werden die Richter ausdrücklich dazu er-
mächtigt. Dies kann ich nicht hinnehmen. Die Pres-
sefreiheit ist ein genauso wichtiges demokratisches 
Gut wie die Unverletzlichkeit eines Abgeordneten 
und dessen Wohnung oder Büro, der natürlich - und 
zwar gemäß Gesetzestext - ausdrücklich nie abge-
hört werden darf. Die Presse ist die dritte Gewalt in 
einer Demokratie, deren Freiheit durch das Risiko 
der Überwachung bei bestimmten Recherchen unzu-
mutbar eingeschränkt würde, und zwar nicht nur zu 
Lasten der Presse selbst, sondern zu Lasten a ller 
Staatsbürger. 

Die Überwachung von Anwälten, die nicht gerade 
im zu verfolgenden Fall als Strafverteidiger tätig 
sind, sondern zum Beispiel die Vertrags- und Geld-
geschäfte für eine kriminelle Bande abwickeln, halte 
ich dagegen für zulässig und notwendig. Das gilt 
auch für Ärzte, deren Schweigepflicht nicht zum 
Schutz Schwerstkrimineller mißbraucht werden darf. 

Max Stadler, Dr. Otto Graf Lambsdorff, Hans-Diet

-

rich Genscher (alle F.D.P.): Es ist selbstverständlich, 
daß der Gesetzgeber zur Bekämpfung der Kriminali-
tät den dafür zuständigen Behörden die notwendi-
gen Befugnisse erteilen muß. 

Daher hat das Grundgesetz seit jeher in Artikel 13 
als Ausnahme vom Grundrecht der Unverletzlichkeit 
der Wohnung den Einsatz akustischer Überwa-
chungsmaßnahmen zugelassen, um konkret bevor-
stehende schwerwiegende Straftaten verhüten zu 
können. Die entsprechenden Vorschriften in den 
Polizeigesetzen von 15 Bundesländern habe ich im-
mer befürwortet. 

Bei der Neufassung des Gesetzes über das Bundes-
kriminalamt bin ich als Berichterstatter der F.D.P.- 
Bundestagsfraktion dafür eingetreten, daß beim Ein-
satz verdeckter Ermittler zu deren Eigenschutz aku-
stische und optische Wohnraumüberwachungsmaß-
nahmen vorgenommen werden dürfen. 
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Schließlich ist zu respektieren, daß beim Mitglie-
derentscheid der F.D.P. eine Mehrheit den sogenann-
ten „großen Lauschangriff" auch zu Zwecken der Be-
weisgewinnung nach schon begangenen Straftaten 
zulassen will . 

Damit ist allerdings ein neuerlicher, schwerwiegen-
der Grundrechtseingriff verbunden. Zwischen Befür-
wortern und Gegnern der Neuregelung ist unstrittig, 
daß ein solcher Grundrechtseingriff an sehr enge 
rechtsstaatliche Kautelen gebunden werden muß. 

Zumindest bei einer Teilproblematik hätten nach 
meiner persönlichen Auffassung die Grenzen aber 
noch enger gezogen werden müssen, nämlich beim 
Schutz von Berufsgeheimnissen. 

Der hierzu gefundene Kompromiß von CDU/CSU, 
F.D.P. und SPD sieht eine abgestufte Lösung vor. 
Dies ist grundsätzlich ein richtiger Ansatz, während 
der entsprechende Änderungsantrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen zu weit geht und auch bei 
Berufsgruppen, wo dies nicht sachlich geboten ist, 
Beweiserhebungsverbote einführen wi ll . 

Jedoch halte ich es nicht für ausreichend, wenn die 
Berufsgeheimnisse insbesondere von Ärzten, Anwäl-
ten - außerhalb der Strafverteidigung - und Journali-
sten nur durch Beweisverwertungsverbote geschützt 
werden. 

Dies bedeutet nämlich, daß zunächst Gespräche 
von Patienten mit Ärzten, Mandanten mit Anwälten 
sowie Informanten mit Journalisten mitgehört wer-
den können, ehe über die Verwertbarkeit der dabei 
erlangten Informationen für die Strafverfolgung ent-
schieden wird. 

Solche Gespräche müssen aber in einer Atmo-
sphäre absoluter Vertraulichkeit geführt werden kön-
nen. Dies gilt im übrigen auch noch hinsichtlich an-
derer Berufsgruppen als der oben beispielhaft ge-
nannten. 

Diese absolute Vertraulichkeit bei der Erörterung 
intimster sehr persönlicher Angelegenheiten ist 
durch die vorgeschlagene Neuregelung zum soge-
nannten „großen Lauschangriff" nicht mehr gewähr-
leistet. 

Vor allem aus diesem Grund stimmen wir gegen 
die Neuregelung. 

Gert Weisskirchen (Wiesloch) (SPD): Ich erkenne 
an, daß die heute zur Abstimmung anstehende Än-
derung des Grundgesetzes rechtsstaatliche Sicherun-
gen beinhaltet, die die akustische Wohnraumüber-
wachung eingrenzt. Bei Abwägung dieses Gewinns 
gegenüber dem Erfordernis, daß der Schutz des be-
troffenen Wohnungsinhabers umfassend zu gewähr-
leisten ist, fällt mein persönliches Urteil jedoch an-
ders aus. 

Für den betroffenen Wohnungsinhaber macht es 
keinen Unterschied, ob der Eingriff in das Grundrecht 
der Unverletzlichkeit seiner Wohnung aus Gründen 
der Gefahrenabwehr für Dritte, aus Gründen der 
Strafverfolgung oder zum Schutz der bei einem Ein-
satz in Wohnungen tätigen Personen vorgenommen 
wird. Bei den Maßnahmen nach A rt . 13 Abs. 5 fehlen 
das Institut der richterlichen Anordnung sowie Be-
nachrichtigungs- und Berichtspflichten. 

Der Gefahrenabwehrbegriff ist zu weit gefaßt und 
wird nicht auf die konkrete und unmittelbar bevor-
stehende Gefahr begrenzt. Präventive Lauschan-
griffe sind deshalb auch künftig möglich zur Erfor-
schung von Gefahren und bei Gefahrenverdacht. So 
jedoch wird die akustische Wohnraumüberwachung 
nicht zu einem letzten Mittel, sondern zu einem, das 
im Vorfeld der Gefahr eingesetzt wird. 

Deshalb kann ich der vorgeschlagenen Änderung 
des Art. 13 des Grundgesetzes nicht zustimmen und 
enthalte mich der Stimme. 

Anlage 4 

Erklärung nach § 31 GO 
der Abgeordneten Hermann Bachmaier, 

Eckart  Kuhlwein, Brigitte Adler, Klaus Barthel, 
Hans-Werner Bertl, Rudolf Bindig, Anni Brandt

-

Elsweier, Dr. Michael Bürsch, Hans Büttner (Ingol-
stadt), Edelgard Bulmahn, Hans Martin Bury, Peter 
Conradi, Dr. Marliese Dobberthien, Peter Dreßen, 

Gernot Erler, Petra Ernstberger, Elke Ferner, 
Gabriele Fograscher, Eva Folta, Katrin Fuchs (Verl), 
Konrad Gilges, Iris Gleicke, Angelika Graf (Rosen

-

heim), Günter Gloser, Christel Hanewinckel, 
Dr. Liesel Hartenstein, Monika Heubaum, Uwe 

Hiksch, Reinhold Hiller (Lübeck), Ingrid Holzhüter, 
Barbara Imhof, Brunhilde Irber, Gabriele Iwersen, 

Ilse Janz, Klaus Kirschner, Marianne Klappert, 
Dr. Hans-Hinrich Knaape, Siegrun Klemmer, 

Nicolette Kressl, Horst Kubatschka, Helga Kühn

-

Mengel, Konrad Kunick, Brigitte Lange, Detlev von 
Larcher, Christa Lörcher, Erika Lotz, Dorle Marx, 
Ulrike Mascher, Heide Mattischeck, Ulrike Mehl, 

Herbert Meißner, Angelika Mertens, Michael 
Müller (Düsseldorf), Dr. Edith Niehuis, 

Doris Odendahl, Günter Oesinghaus, Manfred Opel, 
Adolf Ostertag, Albrecht Papenroth, Dr. Martin 

Pfaff, Georg Pfannenstein, Karin Rehbock-Zureich, 
Renate Rennebach, Otto Reschke, Bernd Reuter, 

Dr. Edelbert Richter, Günter Rixe, Marlene 
Rupprecht, Dr. Hansjörg Schäfer, Gudrun Schaich

-

Walch, Dr. Hermann Scheer, Horst Schmidbauer 
(Nürnberg), Dagmar Schmidt (Meschede), Heinz 

Schmitt (Berg), Gisela Schröter, Dr. R. Werner 
Schuster, Dr. Angelica Schwall-Düren, Horst Sielaff, 

Dr. Siegrid Skarpelis-Sperk, Wolfgang Spanier, 
Antje-Marie Stehen, Ludwig Stiegler, Dr. Bodo 

Teichmann, Margitta Terborg, Jella Teuchner, Franz 
Thönnes, Uta Titze-Stecher, Adelheid 

Tröscher, Ute Vogt (Pforzheim), Hans Wallow, 
Dr. Konstanze Wegner, Matthias Weisheit, Hilde

-

gard Wester, Dr. Norbert Wieczorek, Berthold Wit

-

tich, Dr. Wolfgang Wodarg, Heidi Wright (alle SPD) 
zur Abstimmung über den Entwurf eines Gesetzes 

zur Änderung des Grundgesetzes 
(Artikel 13 GG) 

(elektronische Wohnraumüberwachung) 
(Tagesordnungspunkt 14 a) 

Wir, die Unterzeichnenden, werden den vorgeleg-
ten Gesetzentwürfen, soweit sie eine Änderung des 
Artikels 13 GG und Folgeänderungen der Strafpro-
zeßordnung beinhalten, nicht zustimmen. 
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Auch für uns hat ein wirksamer Schutz der Men-
schen vor Kriminalität einen unverrückbar hohen 
Stellenwert. Wir wissen aber auch, daß es zum We-
sen des demokratischen Rechtsstaates gehört, einen 
letzten unantastbaren Bereich der Privatsphäre zu 
schützen und zu gewährleisten, daß vertrauliche Ge-
spräche im engsten Familienkreis und mit Vertrau-
enspersonen, die entweder einer gesetzlichen 
Schweigepflicht unterliegen oder sich auf ein Zeug-
nisverweigerungsrecht berufen können, eines abso-
luten Schutzes bedürfen. Dies gilt für die beratenden 
Berufe ebenso wie für Ärzte, Therapeuten, Beraterin-
nen und Berater in Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder 
Suchtfragen sowie für Journalistinnen und Journali-
sten. Nur dann, wenn dieser absolute Vertrauens-
schutz gewährleistet ist, kann erwartet werden, daß 
rat- oder hilfesuchende Menschen sich ihren Ge-
sprächspartnerinnen und Gesprächspartnern auch 
rückhaltlos offenbaren. Nur dann können diese Ge-
spräche mit Vertrauenspersonen auch erst ihre heil-
same und häufig auch befriedende Wirkung entfal-
ten. Es nützt nichts, wenn diese Gespräche zwar zu-
nächst abgehört und aufgezeichnet werden können - 
über ihre Verwertung aber erst später unter Gesichts-
punkten der Güterabwägung ein Ge richt befindet. 
Zeugnisverweigerungsberechtigte Personen und 
ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner 
bedürfen in dem Zeitpunkt, in dem diese Gespräche 
zu führen sind, der Gewißheit, daß der Inhalt dieser 
Gespräche nicht an die Ohren von Dritten, auch 
nicht an die Ohren der Strafverfolgungsorgane ge-
langen kann. 

Die jetzt vorgenommene Aufspaltung in schutz-
würdigere Gespräche von Geistlichen, Verteidigern 
und Abgeordneten und weniger schutzwürdige Ge-
spräche aller anderen Vertrauenspersonen, die sich 
auf ein Zeugnisverweigerungsrecht berufen können, 
ist weder sachgerecht noch in irgendeiner Weise ver-
tretbar. Gespräche im beratenden und therapeuti-
schen Bereich können nur dann sinnvoll geführt wer-
den, wenn der durch Zeugnisverweigerungsrecht ge-
schützte Personenkreis seinen Gesprächspartnerin-
nen und Gesprächspartnern absolute Vertraulichkeit 
im Zeitpunkt des Gespräches garantieren kann. 
Wenn auch nur entfernt die Möglichkeit im Raum 
steht, daß diese Gespräche abgehört und aufgezeich-
net werden könnten und erst später ein Ge richt dar-
über befindet, ob sie einer anderweitigen Verwer-
tung zugänglich gemacht werden oder nicht, ist die-
sen Gesprächen ihre wichtigste Grundlage, der Ver-
trauensschutz, entzogen. Viele von uns haben schon 
grundsätzliche Bedenken, den Schutz der Wohnung 
und damit den Schutz der Privatsphäre zur Disposi-
tion von Strafverfolgungsorganen zu stellen, weil die-
ser Schutz eben in weiten Teilen Ausfluß der in Art. 1 
des GG gewährleisteten Menschenwürde ist. Aber 
auch diejenigen unter uns, die grundsätzlich bereit 
sind, bei der Verfolgung eines kleinen Kreises hoch-
gefährlicher schwerer Straftaten, die der Organisier-
ten Kriminalität zuzurechnen sind, das Instrument 
des Lauschangriffes unter schärfsten Auflagen und 
Kontrollen als denkbar letztes Mittel begrenzt zuzu-
lassen, können der jetzt gefundenen Lösung nicht 
zustimmen. Diese Lösung birgt die große Gefahr in 
sich, daß das Instrument des Lauschangriffes in viel 
zu großem Umfang und unter allzu leichten Bedin-
gungen zum Einsatz kommen kann. Wichtige Vor-

aussetzungen, an die wir als Mitglieder der SPD- 
Bundestagsfraktion unsere Bereitschaft zu einer Än-
derung des Artikels 13 GG gebunden haben, sind 
nicht erfüllt: 

- ein umfassender Schutz der Gespräche von zeug-
nisverweigerungsberechtigten Personen ist, wie 
gezeigt, nicht gewährleistet; 

- unsere Forderung, den Schutz der Gespräche von 
zeugnisverweigerungsberechtigten Personen „ver-
fassungsfest" auszugestalten, wurde nicht entspro-
chen; 

- der präventive - polizeirechtliche Lauschangriff 
wurde nicht, wie wir es gefordert haben, auf die 
Abwehr einer gemeinen Gefahr oder einer Lebens-
gefahr begrenzt; 

- unserer Forderung, die Zuständigkeit für Einsatz 
und Kontrolle des Lauschangriffes einem Vorsit-
zendensenat der Oberlandesgerichte zu übertra-
gen, wurde nicht entsprochen, statt dessen wurde 
die Zuständigkeit der sogenannten Staatsschutz-
kammern installiert; 

- eine umfassende richterliche Verlaufskontrolle fin-
det nicht statt - lediglich eine richterliche Sichtung 
und Bewertung der aufgezeichneten Gespräche 
der zeugnisverweigerungsberechtigten Personen; 

- insbesondere Artikel 13 Abs. 5 GG, also die 
Lauschangriffe zum Schutz von im Einsatz tätigen 
Personen, könnte zu einem gefährlichen Einfallstor 
weitreichender und in großem Umfange verwert-
barer Lausch- und Videomaßnahmen führen. 

Weil der Nutzen, mit den jetzt zu schaffenden er-
weiterten Eingriffskompetenzen im Kampf gegen die 
Köpfe des Organisierten Verbrechens entscheidende 
Erfolge zu erzielen, äußerst umstritten ist, aber die 
Gefahr besteht, daß eine Vielzahl völlig unbeteiligter 
Menschen durch diese Abhörmaßnahmen in Mitlei-
denschaft gezogen werden, können wir der jetzt vor-
gesehenen konkreten Verfassungsänderung und der 
darauf basierenden Folgeänderungen der Strafpro-
zeßordnung nicht zustimmen. 

Anlage 5 

Erklärung nach § 31 GO 
des Abgeordneten Dr. Michael Bürsch (SPD) 

zur Abstimmung über den Entschließungsantrag 
der Fraktionen CDU/CSU, SPD und F.D.P. 

auf Drucksache 13/9662 zur dritten Beratung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des 

Grundgesetzes (Artikel 13 GG) und des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung 

der Organisierten Kriminalität 
(Tagesordnungspunkt 14 a und b) 

Dr. Michael Bürsch (SPD): Viele reden dieser Tage 
über den sogenannten Lauschangriff. Aber kaum ei-
ner weiß wirklich, was da auf uns zukommt. Es gibt 
manche wichtige Argumente für die geplante Neure-
gelung der Wohnungsüberwachung, es gibt auch 
manche erstzunehmende Skepsis gegen die vorgese-
henen Maßnahmen. Befürworter des Lauschangriffs 
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glauben an verbesserte Möglichkeiten der Verbre-
chensbekämpfung, Gegner befürchten gravierende 
Grundrechtseinschränkungen. Was wird wirklich 
passieren? 

Bei der Abwägung des Für und Wider würde es 
helfen, wenn der Gesetzentwurf eine detaillie rte Ge-
setzesfolgenabschätzung enthielte, und zwar nicht 
nur über den zu erwartenden Kostenaufwand, son-
dern zum Beispiel auch über die gesellschaftspoliti-
schen, kriminalpolitischen und verfassungsrechtli-
chen Auswirkungen des Gesetzespakets. Der vorlie-
gende Gesetzentwurf enthält jedoch keine Angaben 
über konkrete Gesetzesfolgen, sondern nur die pau-
schalen Feststellungen: 

Erstens. Die Mehrkosten der Wohnraumüberwa-
chung sind nicht bezifferbar. 

Zweitens. Eine Reduzierung der gesamtwirtschaft-
lichen Schäden durch verbesserte Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität ist nicht quantifizierbar. 

Nun mag sein, daß sich über die Gesetzesfolgen 
momentan gar nicht viel mehr sagen läßt; denn wir 
betreten zum Teil Neuland bei der Kriminalitätsbe-
kämpfung. In einer solchen Situation hat der Gesetz-
geber ein probates Mittel, was allerdings bei uns bis-
her noch ausgesprochen selten angewandt worden 
ist: Er kann die gesetzliche Regelung befristen. 
Durch Befristung besteht der Zwang, 

nach einem gewissen Zeitablauf zu prüfen, ob 
weiterhin Bedarf für die Regelung besteht. Die 
Entscheidung über die Verlängerung des Geset-
zes bietet zugleich die institutionalisierte Mög-
lichkeit der Prüfung, ob das Gesetz im bisheri-
gen Gesetzesvollzug Schwachstellen etc. aufge-
wiesen hat, die anläßlich der Verlängerungsent-
scheidung ausgemerzt werden können. 

So eine ausdrückliche Empfehlung des Sachverstän-
digenrates Schlanker Staat. 

Eine solche Befristung würde nach meiner Einschät-
zung auch bei dem vorliegenden Gesetzespaket zur 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität sinnvoll 
sein. Denn zum jetzigen Zeitpunkt vermag niemand 
seriös vorherzusagen, ob der erforderliche Aufwand 
beim Lauschen - technisch wie gesellschaftspolitisch - 
im rechten Verhältnis zum Ertrag bei der Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität stehen wird. Ursprüng-
lich hatte ich deshalb im laufenden Gesetzgebungs-
verfahren den Antrag gestellt, den Lauschangriff zu-
nächst - wie etwa in Osterreich geschehen - zeitlich zu 
befristen und nach einer Erprobungsphase von vier 
Jahren über das Gesetz erneut zu entscheiden. Dieser 
Vorschlag fand jedoch keine Mehrheit. 

Was als erste Stufe zu einer Bef ristung betrachtet 
werden kann, ist die seriöse Evaluation des Gesetzes, 
das heißt Überprüfung der Maßnahmen zur akusti-
schen Wohnungsüberwachung in verfassungsrechtli-
cher, kriminalpolitischer und gesellschaftlicher Hin-
sicht. Darauf haben sich CDU/CSU, F.D.P. und SPD 
in einem gemeinsamen Entschließungsantrag ver-
ständigt, über den heute im Zusammenhang mit dem 
Gesetzespaket zur Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität auch entschieden wird. Danach soll die 
Bundesregierung spätestens zum 31. Januar 2002 ei-
nen detaillierten Erfahrungsbericht zu den Wirkun-
gen des sogenannten Lauschangriffs vorlegen. Mit  

dieser Überprüfung ist ausdrücklich die Verpflich-
tung verbunden, sichtbar gewordene Mängel im Ge-
setz und im Gesetzesvollzug zu beseitigen. Späte-
stens bei dieser Überprüfung ist auch eine Verände-
rung bei der Regelung über Zeugnisverweigerungs-
rechte möglich. 

Wie die öffentlichen Reaktionen der letzten Tage 
zeigen, kann kaum jemand außerhalb dieses Parla-
ments verstehen, daß es bei den Zeugnisverweige-
rungsrechten ein Zweiklassenrecht geben soll: in 
Klasse 1 die Priester, Strafverteidiger und Abgeord-
neten und in Klasse 2 die sonstigen Zeugnisverwei-
gerungsberechtigten wie Ärzte, Rechtsanwälte, Apo-
theker, Angehörige etc. Was spricht dagegen, beim 
Lauschangriff alle gleich zu behandeln und gegen-
über allen zur Zeugnisverweigerung Berechtigten 
den Laufschangriff grundsätzlich zu verbieten? 

Vor über 100 Jahren hat der damalige Kanzler Otto 
von Bismarck einmal drastisch gesagt: 

Wer weiß, wie bei uns Gesetze und Würste ge-
macht werden, kann nachts nicht ruhig schlafen. 

Bei der Gesetzgebung liegt es ganz in der Hand 
von uns Abgeordneten, den Bürgerinnen und Bür-
gern zu mehr Nachtruhe zu verhelfen, indem wir die 
Qualität unserer Gesetzesarbeit verbessern. Zur 
Qualität eines Gesetzes sollte auch gehören, daß sein 
Inhalt sowohl allgemeinverständlich als auch für 
Nichtjuristen nachvollziehbar ist. 

Anlage 6 

Zu Protokoll gegebene Reden 
zu Tagesordnungspunkt 17 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Ver

-

sorgungsberichts (Versorgungsreformgesetz 1998) 
sowie zum Zusatztagesordnungspunkt 14 

(Antrag: Modernisierung von Beamtenrecht 
und Beamtenversorgung) 

Meinrad Belle (CDU/CSU): Der Bundesinnenmi-
nister hat heute den Entwurf eines Versorgungsre-
formgesetzes 1998 im Deutschen Bundestag einge-
bracht. Mit diesem Entwurf soll der Versorgungsbe-
richt der Bundesregierung weiter umgesetzt werden. 

Vorweg möchte ich einige grundsätzliche Bemer-
kungen machen: 

Der öffentliche Dienst hat seine Aufgaben in der 
Vergangenheit stets vorbildlich erfüllt. Dies belegt 
nicht zuletzt der ebenso rasche wie reibungslose Auf-
bau einer funktionierenden rechtsstaatlichen Ver-
waltung in den neuen Bundesländern. 

Dabei war und ist das Berufsbeamtentum Rückgrat 
des öffentlichen Dienstes. Die besondere Pflichtbin-
dung der Beamten gewährleistet insbesondere in 
Führungspositionen eine unabhängige, nur dem Ge-
meinwohl verpflichtete Amtsführung. 

Unsere Beamtenschaft in Bund, Ländern und Kom-
munen ist diesen Anforderungen in aller Regel un-
eingeschränkt gerecht geworden. Sie trägt damit we-
sentlich zum Erhalt und zur Stabilität des Gemeinwe-
sens bei. Wir bedanken uns für diese Arbeit und ste- 
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hen daher auch in Zukunft uneingeschränkt zum Be-
rufsbeamtentum. 

Natürlich kann das in seinen wesentlichen Grund-
zügen über hundert Jahre alte Beamtenrecht nicht 
unverändert  bleiben. Es muß modernisiert, es muß 
zeitgemäß fortentwickelt werden, damit auch in Zu-
kunft effizient gearbeitet werden kann. Diesem Re-
formbedarf sind wir mit dem am 1. Juli 1997 in Kraft 
getretenen Gesetz zur Reform des öffentlichen 
Dienstrechtes gerecht geworden. 

Mit diesem Dienstrechtsreformgesetz ist bereits ein 
erheblicher Teil der Vorschläge des Versorgungsbe-
richtes zeitnah umgesetzt worden, z. B. die Anhe-
bung der allgemeinen Altersantragsgrenze von 62 
auf 63 Lebensjahre, das Vorziehen des Versorgungs-
abschlages, die Realisierung des Grundsatzes der 
Weiterverwendung vor Versorgung, die Kürzung der 
Zurechnungsfähigkeit bei Dienstunfähigkeit usw. 

Mit der geänderten Tabellenstruktur und den 
Einsparungen im Versorgungsbereich aufgrund des 
Dienstrechtsreformgesetzes werden bis zum 1. Ziel-
punkt des Versorgungsberichtes, nämlich dem Jahr 
2008, in allen öffentlichen Haushalten (Bund, Länder 
und Kommunen) bereits insgesamt über 22 Milliarden 
DM eingespart. 

Daneben sind seit 1991 bis heute weitere Einspa-
rungen im Beamtenbereich durchgeführt worden, 
z. B. durch Verschiebung der Anpassung der Gehäl-
ter von 1991 bis 1997 - Einsparvolumen 4,4 Milliar-
den DM - oder durch Einfrieren des Weihnachtsgel-
des auf 93 % (1994 -1997) - Einsparvolumen 
2,2 Milliarden DM. 

Die Beamtenschaft hat damit auch bisher bereits 
einen wesentlichen Beitrag zur Konsolidierung der 
öffentlichen Haushalte geleistet. Gelegentliche pole-
mische Angriffe in der Öffentlichkeit gehen daher an 
der Wirklichkeit vorbei. Wir weisen sie nachdrück-
lich zurück. 

Mit dem heutigen Entwurf des Versorgungsre-
formgesetzes 1998 sollen nun die abschließenden 
Konsequenzen aus dem Versorgungsbericht gezogen 
werden. 

Die Entwicklung aller Alterssicherungssysteme 
wird in den nächsten Jahren sehr problematisch ver-
laufen. Hauptgrund ist die veränderte demographi-
sche Entwicklung; die Menschen werden Gott sei 
Dank immer älter - die Lebensarbeitszeit in der Rela-
tion dazu immer kürzer. 

Diese Entwicklung macht natürlich auch vor dem 
Versorgungssystem des öffentlichen Dienstes nicht 
halt. Sie wird noch zusätzlich durch den erheblichen 
Personalzuwachs verstärkt, der in der Vergangenheit 
insbesondere bei den Bundesländern durch die Ein-
stellung von zusätzlichen Lehrkräften und Polizeibe-
amten entstanden ist. 

Dies zeigt sich deutlich bei der heute absehbaren 
voraussichtlichen Entwicklung der Versorgungsaus-
gaben. 

Ist beim Bund von 1993 bis zum Jahr 2020 in der 
Steigerung von 8,5 Milliarden DM auf 16 Milliarden 
DM eine Verdoppelung zu erwarten, gehen die Ver-
sorgungsausgaben bei den Gemeinden in der glei-

chen Zeit von 4,3 Milliarden auf 11 Milliarden auf 
das Zweieinhalbfache hoch. 

Die Lage wird besonders problematisch bei den 
Bundesländern. Dort  erhöhen sich die Versorgungs-
ausgaben von 21,3 Milliarden DM bis zum Jahr 2020 
auf das Viereinhalbfache, nämlich 91 Milliarden DM. 

Mit unserem Gesetzentwurf verfolgen wir folgende 
Ziele: 

a) Wir wollen kurzfristig durch strukturelle Einzel-
maßnahmen die Versorgungsausgaben im Jahr 
2008 um ca. 5 Milliarden DM jährlich kürzen und 
damit die Versorgungsquote beim heutigen Stand 
von 1,2 % halten (Versorgungsquote ist das Ver-
hältnis der Versorgungslasten zum voraussichtli-
chen Bruttoinlandsprodukt). 

b) Längerfristig wollen wir mit der Bildung der Ver-
sorgungsrücklage den Versorgungsberg des Jah-
res 2020 mit ca. 1,64 % Versorgungsquote unter-
tunneln, damit auch dann die Versorgungsquote 
bei maximal 1,4 % verbleiben kann. Gleichzeitig 
wollen wir, parallel zur Entwicklung in der Renten-
versicherung, die Bezüge der aktiven Beamten wie 
die Versorgungsbezüge dauerhaft um etwa 3 % re-
duzieren. 

Daß hier noch erheblicher Diskussionsbedarf mit 
den betroffenen Verbänden besteht, liegt auf der 
Hand. Wir werden auch den erneuerten Vorschlag 
des Beamtenbundes sorgfältig prüfen. Er ist sicher-
lich ein Schritt in die richtige Richtung, hat aber 
den Nachteil, daß die dauerhafte Kürzung der Be-
züge um 3 % - die unverzichtbar ist im Hinblick 
auf die allgemeine Entwicklung der Alterssiche-
rungssysteme - damit nicht erreicht werden kann. 

Mit der Bildung der Versorgungsrücklage durch ei-
gene Beiträge der Beamten und Versorgungsemp-
fänger und Bildung eines Sondervermögens bei 
Bund und Bundesländern sowie den Kommunen lei-
sten die Beamten einen zusätzlichen Beitrag zur Ver-
minderung der Versorgungslasten. Wir werden si-
cherstellen, daß diese Versorgungsrücklage aus-
schließlich zur Untertunnelung des Versorgungsber-
ges verwendet werden kann. 

In der Öffentlichkeit zu wenig bekannt ist die Tat-
sache, daß die Beamten auch bisher bereits einen 
Beitrag zu ihrer Pension leisten. Bei der Festlegung 
der Besoldungstabellen in den 50er Jahren wurden 
nämlich die Gehälter - wie in den Bundestagsproto-
kollen heute noch nachlesbar ist - um durchschnitt-
lich 7 % niedriger als vergleichbare Vergütungen in 
der freien Wirtschaft festgelegt. 

Nachdem Herr Bundesinnenminister Kanther den 
Gesetzentwurf im einzelnen vorgestellt hat, will ich 
auf weitere Einzelpunkte nicht eingehen. 

Trotz der Bedenken der Verbände bin ich der Mei-
nung, daß die Vorschläge des Versorgungsberichtes 
des Bundesinnenministers sich innerhalb des Rah-
mens des gültigen Beamten- und Versorgungsrech-
tes bewegen. Mit dem Gesetzentwurf wollen wir das 
Versorgungsrecht innerhalb des Systems modernisie-
ren und fortentwickeln. 

Einige Worte noch zu den immer wiederkehrenden 
Blitzideen aus einzelnen Bundesländern oder von 
einzelnen SPD-Kolleginnen und Kollegen (zugege- 
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benermaßen nicht aus dem Innenausschuß des Deut-
schen Bundestages). Sie schlagen vor, die Finanzie-
rungsprobleme der gesetzlichen Rentenversicherung 
dadurch zu lösen, daß die Beamten in die Rentenver-
sicherung überführt werden. 

Mein Rat hierzu: Diese Damen und Herren sollten 
sich sachkundig machen, bevor sie unausgegorene 
Ideen in die Öffentlichkeit tragen. Aus Gutachten 
des Bundesrechnungshofes und einschlägiger wirt-
schaftswissenschaftlicher Institute ergibt sich eindeu-
tig, daß die volkswirtschaftlichen Kosten der Beschäf-
tigung von Beamten im Vergleich zu einer Beschäfti-
gung von - der Sozialversicherung unterworfenen - 
Angestellten wesentlich niedriger liegen. 

Es wäre eine schlechte Politik, die Finanzsituation 
der Rentenversicherung vorübergehend zu verbes-
sern und dafür die öffentlichen Haushalte ruinös zu 
belasten. 

Abschließend will ich mich bei Herrn Bundesin-
nenminister Kanther und seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern herzlich bedanken für die qualifi-
zierte Arbeit am Versorgungsbericht und dem Ge-
setzentwurf. Sie haben gute Arbeit geleistet und aus-
gezeichnete Unterlagen für eine intensive und sach-
gerechte Beratung geliefert. 

Ich lade Sie, meine Damen und Herren, zu diesen 
Beratungen im Innenausschuß sehr gerne ein. Selbst-
verständlich werden wir auch die Vorschläge aus 
dem Bundesrat in die gründliche Überprüfung mit 
einbeziehen, wobei ich hoffe, daß nicht zu irgendei-
nem späteren Zeitpunkt weitere - die Versorgungssi-
tuation der Beamten belastende - Vorschläge aus 
einzelnen Bundesländern nachgelegt werden. 

Die entsprechenden Erfahrungen im Vermittlungs-
verfahren zum Dienstrechtssreformgesetz waren - 
gelinde gesagt - unschön. 

Da kein grundsätzlicher Streit über die Notwendig-
keit der Versorgungsreform besteht, würde ich mir 
wünschen, daß wir die Beratungen zügig durchfüh-
ren und bald abschließen können. In unser aller In-
teresse sollten wir dieses Gesetzgebungsverfahren 
aus dem Bundestagswahlkampf nach Möglichkeit 
heraushalten. 

Fritz Rudolf Körper (SPD): Die Alterssicherungssy

-

steme werden langfristig nur Bestand haben, wenn 
sie den bevorstehenden Verschiebungen im Alters-
aufbau der Bevölkerung Rechnung tragen. Die Bela-
stung der öffentlichen Haushalte mit steigenden Pen-
sionskosten wird voraussichtlich erst nach dem Jahre 
2000 zunehmend spürbar. Betroffen sind vor allem 
die Länder. Do rt  wirken sich die starken Einstel-
lungsjahrgänge der 60er und 70er Jahre besonders 
gravierend aus. 

Unstrittig ist, daß in der Beamtenversorgung nicht 
alles beim alten bleiben kann, wenn es in der Ren-
tenversicherung zu strukturellen Veränderungen 
kommt. Rentenversicherung und Beamtenversor-
gung müssen sich im Gleichklang fortentwickeln. 
Wir haben das Rentenreformgesetz 1999 abgelehnt, 
weil es nach unserer Auffassung nicht geeignet ist, 
die Renten langfristig zu sichern und das beschä-
digte Vertrauen der jungen Generation in die gesetz-
liche Rentenversicherung wieder herzustellen. Sie  

haben diesen Gesetzentwurf mit ihrer Kanzlermehr-
heit im Bundestag gegen unseren Widerstand durch-
gesetzt. 

Das Versorgungsreformgesetz, das wir heute in der 
1. Lesung beraten, soll die Versorgungsausgaben bei 
Bund, Ländern und Gemeinden insbesondere durch 
Bildung einer Versorgungsrücklage senken. Wir sind 
mit dieser Maßnahme grundsätzlich einverstanden. 
Es muß aber gewährleistet sein, daß die Versor-
gungsrücklage ausschließlich zur Finanzierung künf-
tiger Versorgungsausgaben und für keinen anderen 
Zweck verwandt werden. Das ist gesetzlich klar zu 
regeln. Die Tarifergebnisse im öffentlichen Dienst 
müssen künftig wieder inhalts- und zeitgleich auf 
den Beamtenbereich übertragen werden. Außerdem 
müssen die Beamtinnen und Beamten an der Verwal-
tung der Mittel, zum Beispiel durch ein paritätisch 
besetztes Gremium, beteiligt sein. Die im Gesetzent-
wurf bisher vorgesehene Konstruktion reicht jeden-
falls nicht aus. 

Das Vertrauen in der Altersversorgung ist heute 
bei vielen Beamtinnen und Beamten auf einem Tief-
punkt angelangt. Viele fragen sich, ob ihre Pensions-
ansprüche gesichert bleiben. Jüngere befürchten, 
daß sie im Alter keine ausreichende Versorgung ha-
ben werden. Solche Befürchtungen sind angesichts 
der dramatischen Krise der Staatsfinanzen durchaus 
verständlich. Die Staatsfinanzen werden nur in Ord-
nung kommen und die Spielräume des Staates wie-
der erweitert werden, wenn es einen Kurswechsel in 
der Wirtschafts- und Finanzpolitik gibt. 

Ich sage deshalb: Keiner soll glauben, daß wir al-
lein mit diesem Versorgungsreformgesetz alle versor-
gungsrechtlichen Probleme im öffentlichen Dienst im 
Griff haben. Wir müssen die Versorgungsrücklage 
unter den von mir genannten Bedingungen bilden, 
weil wir Verantwortung für die Zukunft haben und 
zur Zukunftsvorsorge verpflichtet sind. Gleichzeitig 
ist es aber notwendig, mit allen Kräften die Arbeitslo-
sigkeit zu bekämpfen. Denn die Arbeitslosigkeit rui-
niert die finanziellen Grundlagen unseres Staates 
und der Altersversorgung. 

Neben der Versorgungsrücklage, die durch Ein-
kommensverzicht der Beamtinnen und Beamten ge-
bildet werden so ll, sieht der Gesetzentwurf der Bun-
desregierung weitere Sparmaßnahmen vor. Diese 
kommen zu den Sparmaßnahmen hinzu, die bereits 
in Kraft sind. Tatsächlich hat der öffentliche Dienst 
seit Amtsantritt der Regierung Kohl einen ganz er-
heblichen Sparbeitrag geleistet. Verzögerte und ver-
ringerte Übernahmen von Tarifergebnissen, Kür-
zungen bei der Beihilfe, Einfrieren der jährlichen 
Sonderzuwendung, Einschnitte bei der Versorgung 
usw. - vieles haben die Beamtinnen und Beamten in 
den letzten Jahren hinnehmen müssen. Es ist Zeit, 
sich ernsthaft darüber Gedanken zu machen, wie es 
um die Motivation der mit immer neuen Sparvor-
schlägen konfrontierten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter bestellt ist und wie ein leistungsfähiger öffent-
licher Dienst erhalten werden kann. Kumulative Ef-
fekte verschiedener nicht aufeinander abgestimmter 
Sparmaßnahmen können besonders die Bezieher 
kleiner und mittlerer Einkommen ha rt  treffen. Bevor 
dieses Gesetz verabschiedet werden kann, bedarf es 
noch gründlicher Beratung. Dazu ist auch eine Anhö-
rung im Innenausschuß notwendig. 
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Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme darauf 
hingewiesen, daß eine Reihe von Maßnahmen, die 
die Polizei, Feuerwehr und der Justizvollzug betref-
fen, noch nicht beratungsfähig sind. Er hat deshalb 
von der Bundesregierung die Vorlage weiterer Ana-
lysen und Untersuchungen erbeten. Ich bedaure 
sehr, daß die Bundesregierung darauf bisher nicht 
eingegangen ist. Wir werden versuchen, die Bundes-
regierung zu bewegen, im Interesse einer gründli-
chen Beratung die notwendigen Untersuchungen 
und Analysen noch vorzulegen. 

Die Anhebung der besonderen Altersgrenze von 
Polizei, Justizvollzugsdienste und Feuerwehr ist we-
gen der spezifischen physischen und psychischen 
Anforderungen und Belastungen dieser Beschäfti-
gungsgruppen problematisch. Da viel dafür spricht, 
daß die einzelnen Laufbahngruppen unterschiedli-
chen spezifischen dienstlichen Belastungen ausge-
setzt sind, ist eine gestaffelte unterschiedliche Anhe-
bung der besonderen Altersgrenze in die Überlegun-
gen einzubeziehen. Ebenso könnte man darüber 
nachdenken, den Beamten zu gestatten, auf Antrag 
freiwillig über das sechzigste Lebensjahr hinaus wei-
terzuarbeiten. Ich weise jetzt schon darauf hin, daß 
die mit dem Gesetzentwurf beabsichtigte Heraufset-
zung der Altersgrenze für Schwerbehinderte Beamte 
genauso wie im Rentenrecht abzulehnen ist. 

Es gibt darüber hinaus noch eine Reihe anderer 
Fragen, die in den Beratungen auf den Prüfstand ge-
stellt werden müssen. Wegen der Kürze der Zeit 
kann ich nicht alle nennen, aber einige, die ich für 
besonders wichtig halte. 

Erstens: Dringlich ist zum Beispiel die Einführung 
einer Vorruhestandsregelung und die Förderung der 
Altersteilzeit. Das führt zur Entlastung der Älteren 
und gibt den jungen Menschen eine bessere Chance 
zum Einstieg in das Berufsleben. Nicht zuletzt wird 
ein Personalabbau erleichtert, wo er notwendig ist. 

Zweitens: Der Bundesrat hat vorgeschlagen, die 
Laufbahnen des höheren Dienstes für besonders qua-
lifizierte Fachhochschulingenieure zu öffnen. Die 
starren Laufbahnbeschränkungen für Ingenieure 
würden damit aufgebrochen. Deshalb sollten wir ver-
suchen, im Rahmen dieses Versorgungsreformgeset-
zes eine entsprechende Regelung vorzunehmen. 

Drittens: Die vorgesehene Kürzung der Anwärter-
bezüge steht in keinem unmittelbaren Zusammen-
hang mit der Frage der Senkung von Versorgungsla-
sten. Eine Kürzung der Anwärterbezüge würde zu-
dem den Absichten des Dienstrechtsreformgesetzes, 
das erst im vergangenen Jahr in Kraft getreten ist, 
widersprechen. Dieses Gesetz hat gerade zum Ziel, 
die Anfangsgehälter anzuheben, um jungen Men-
schen den Start  ins eigene Leben zu erleichtern. Wir 
müssen diesen Vorschlag deshalb überdenken. 

Als vierten und letzten Punkt will ich nennen: 
Auch wenn man der grundsätzlichen Konzeption der 
Bundesregierung folgen würde, daß Stellenzulagen 
künftig nicht mehr ruhegehaltsfähig sein sollen, ist 
es dennoch vorstellbar, daß Ausnahmen von diesem 
Grundsatz für bestimmte Bereiche mit besonders ho-
hen Belastungen oder für Fallgruppen, in denen die 
Zulage Beförderungscharakter hat, vorgesehen wer-
den. 

Alle die eben genannten Punkte müssen auch Ge-
genstand der öffentlichen Anhörung des Innenaus-
schusses sein. 

Gestatten Sie mir noch die folgende Abschlußbe-
merkung: Die Beschäftigten des öffentlichen Dien-
stes erfüllen oftmals mehr als ihre Pflicht. Sie haben 
Anspruch auf eine sachliche und faire Behandlung. 
Darum sollten wir uns weiter gemeinsam bemühen. 
Die sachbezogene Darstellung der Probleme des öf-
fentlichen Dienstes ist in unserer Medienlandschaft 
leider äußerst schwierig, vielfach sogar ausgeschlos-
sen. Dagegen werden häufig die Themen in der Be-
richterstattung aufgegriffen, die geeignet sind, Vor-
urteile gegenüber dem öffentlichen Dienst zu bestäti-
gen oder zu verstärken. Die SPD-Bundestagsfraktion 
beteiligt sich nicht an solchen Debatten zu Lasten 
des öffentlichen Dienstes. Es wäre wünschenswert, 
wenn dies zur allgemeinen Richtschnur würde. 

Dr. Antje Vollmer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Der Versorgungsbericht hat vor anderthalb Jahren 
die Dramatik der ansteigenden Versorgungsleistun-
gen anhand konkreter Zahlen bestätigt. Angesichts 
der Finanznot der öffentlichen Haushalte sind kon-
krete Reformschritte unabdingbar. Doch was macht 
die Bundesregierung? Ich zitiere: „Die Gesetzesvor-
schläge des Innenministers, die allein auf systemim-
manente Verbesserungen der Entlohnung der Beam-
ten abstellen, greifen zu kurz und sind reformbedürf-
tig." Dieser Satz stammt nicht von mir - obwohl ich 
ihm voll zustimmen kann -, sondern aus dem von der 
Bundesregierung selbst eingesetzten Sachverständi-
genrat Schlanker Staat, zitiert aus einem von Roland 
Berger dort  vorgelegten Positionspapier. Er hat do rt 

 auch gesagt, was er im einzelnen meint, nämlich: 

1. Die in Artikel 33 des Grundgesetzes abgesicherte 
Stellung der Berufsbeamten sei „mit einer schlan-
ken und wettbewerbsorientierten Verwaltung 
nicht vereinbar"; 

2. in weiten Teilen des Staatsapparates bedürfe es 
keiner „unkündbaren Beamten/Angestellten mit 
einem starren und leistungsfeindlichen, weil 
gleichmacherischen Besoldungs- und Tarifrecht"; 

3. es seien Pensionsfonds zu bilden, um einer weite-
ren Verlagerung der heutigen Personalkosten auf 
die Zukunft dauerhaft entgegenzusteuern. 

Diese drei von Roland Berger genannten Punkte 
sind zugleich Kernpunkte des von meiner Fraktion in 
dieser Woche eingebrachten Antrags. 

Nebenbei bemerkt, sind Bündnis 90/Die Grünen 
damit erneut die einzige Fraktion, die sich die Mühe 
gemacht hat, eine Alte rnative zum Regierungsent-
wurf zu erarbeiten. Wir haben das vor allem deshalb 
gemacht, weil wir fest davon überzeugt sind, daß die 
Modernisierung des Staats eine der Voraussetzungen 
dafür ist, den akuten Reformstau in unserem Land 
aufzulösen. 

Ein modernes Beamtenrecht kann so etwas wie ein 
Signal zum Aufbruch für die gesamte Gesellschaft 
werden. Denn wir können nicht von mehr Eigenver-
antwortung der Bürger reden, wenn wir nicht auch 

das Dienstrecht der Beamten endlich leistungsorien-
tiert gestalten, wir können von niemandem finan-
zielle Opfer verlangen, wenn wir nicht die Beamten 
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mit einbeziehen, und wir können auch nicht von Bür-
gergesellschaft reden, ohne die öffentlichen Verwal-
tungen deutlich effizienter und bürgernäher zu ma-
chen. 

Übrigens ist mir am allerwenigsten verständlich, 
warum sich ausgerechnet die F.D.P. immer zum gro-
ßen Anwalt der leistungsfeindlichen Aspekte des Be-
rufbeamtentums aufschwingt und noch die ältesten 
Besitzstände zu wahren versucht. Was bitte ist denn 
daran die angebliche „Reformpartei"? Sie könnten 
sich an unseren Vorschlägen ruhig ein Beispiel neh-
men, noch ist dazu ja Gelegenheit. 

Ich will  hier unsere wichtigsten Punkte noch ein-
mal nennen: 

1. Die Regelverbeamtung wird künftig zur Aus-
nahme, das Angestelltenverhältnis wird zum Regel-
fall. Nur der Kernbereich der hoheitlichen Aufgaben 
soll künftig noch Beamtinnen und Beamten übertra-
gen werden. Roland Berger hat diesen Kernbereich 
bereits völlig richtig definie rt : das sind in erster Linie 
Polizei, Justiz und Finanzverwaltung. Lehrer an 
Schulen und Professoren an Hochschulen brauchen 
wirklich keinen Beamtenstatus, um ihre Aufgaben 
erfüllen zu können. Und für die Beamten, die wir 
noch brauchen, brauchen wir auch ein modernes 
Dienstrecht, das auch ohne den Verweis auf die 
„hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamten-
tums" auskommt; unser entsprechender Gesetzent-
wurf liegt dem Bundestag ja bereits seit langem vor. 

2. Die Besoldung ist konsequent an Leistung und 
Funktion zu orientieren. Gehaltssteigerungen nach 
Dienstalter, die sogenannten Dienstaltersstufen, wer-
den abgeschafft und durch eine konsequent funkti-
ons- und leistungsgerechte Besoldung ersetzt. Wir 
schlagen vor, übergeordnete Funktionsämter einzu-
richten, denen jeweils einzelne Funktionsstufen zu-
geordnet sind. Die jeweilige Einstufung richtet sich 
nach der Funktion sowie nach der Qualifikation des 
Bewerbers. Wer gut ist, kann schneller befördert wer-
den, wer zu wenig tut, wird auch nicht mehr höher

-

gestuft - wie das bei den Dienstaltersstufen bis heute 
quasi automatisch geschieht. 

Außerdem setzen wir uns nachdrücklich für die 
Umschichtung des Lebenseinkommens zugunsten 
von jüngeren Beamtinnen und Beamten in der Exi-
stenzgründungsphase ein. Damit hat die Bundesre-
gierung vergleichsweise vorsichtig begonnen; aber 
es ist überhaupt nicht einzusehen, warum die älteren 
Beamten in den 50er und 60er Lebensjahren nicht 
darin einbezogen worden sind, und warum die Be-
amten in der B-Besoldung, die ja in der Regel erst im 
höheren Lebensalter erreicht wird, ausgenommen 
sind. 

3. Die Beamtenversorgung soll mittelfristig in das 
gesetzliche Rentenversicherungssystem einbezogen 
werden. Die von der Bundesregierung vorgesehene 
Versorgungsrücklage lehnen wir jedoch ab. Sie ist 
ein völlig inkonsequenter Verlegenheitseinstieg in 
die Beitragszahlung - wenngleich wir das Moment 
des Tabubruchs, das im Vorschlag des Bundesinnen-
ministers liegt, erkennen und auch anerkennen. Das 
Verfahren bleibt für die einzelnen Beschäftigten je-
doch undurchsichtig, weil der Abzug nicht individu-
ell  ausgewiesen und zugeordnet wird und weil die 
beitragszahlenden Beamtinnen und Beamten keiner-

lei Anwartschaften erwerben. Im Gesetz ist auch 
nicht festgelegt, wie das Geld verwaltet und in wel-
cher Weise es später zu den Versorgungskosten zu-
geschossen wird. Die Befürchtung, daß die Rücklage 
für sachfremde Zwecke verwendet werden könnte, 
ist nicht unbegründet; wir hatten diesen Fall ja leider 
in Schleswig-Holstein kürzlich. 

Statt dessen wollen wir einen Pensionsfonds, in 
dem für jeden Beamten ausgewiesene individuelle 
Ansprüche gebildet werden, die voll auf die Versor-
gungsansprüche angerechnet werden. Dafür soll von 
den Beamten als Einstieg in eine beitragsgestützte 
Versorgung ein Betrag in Höhe von ca. einem Pro-
zent der Bruttobesoldung geleistet werden. Nur so 
haben die Beamtinnen und Beamten die Sicherheit, 
daß ihr Besoldungsabschlag tatsächlich ausschließ-
lich zur Minderung der Versorgungslast benutzt 
wird, und nur so wird ein für die Öffentlichkeit und 
die Betroffenen durchschaubares und kontrollierba-
res System geschaffen. 

4. Das Zulagenwesen muß gründlich durchforstet 
werden. Letztlich brauchen wir dafür eine völlig 
neue Besoldungstabelle, um hier keine einseitigen 
Ungleichgewichte zu schaffen. Klar ist aber schon 
jetzt, daß die Ministerialzulage völlig entbehrlich ist, 
in einigen Bundesländern ist sie bereits abgeschafft 
bzw. gar nicht erst eingeführt worden. Die Ministeri-
alzulage ist ein Besoldungsfossil und entbehrt heute 
auch der oft für ihre Beibehaltung genannten arbeits-
marktpolitischen Begründung. Ihre Beibehaltung er-
weckt den Eindruck, daß gerade die höheren Beam-
tinnen und Beamten nicht mit in die notwendigen 
Leistungskürzungen im öffentlichen Dienst einbezo-
gen werden sollen, und das wäre ein fataler Ein-
druck. 

Wir haben einige weitere Punkte wie die Förde-
rung von Teilzeitbeschäftigung und anderen neuen 
Modellen für die Verteilung der Arbeit sowie die Ver-
gabe von Führungspositionen nur noch auf Zeit, die 
ich hier nur kurz erwähnen kann. 

Wir brauchen eine grundlegende Neuausrichtung 
der Beamtenpolitik. Dazu gehört auf der einen Seite, 
daß sich das Beamtenrecht den notwendigen Moder-
nisierungen und Anpassungen an eine veränderte 
Gesellschaft nicht verschließt, dazu gehört auf der 
anderen Seite aber auch, daß wir nicht a lles alleine 
an finanziellen Einsparungen und am Diktat der 
knappen Kassen ausrichten, sondern daß wir auch 
eine Idee für ein modernes Beamtenrecht verfolgen. 
Diesen Bogen zu spannen hat meine Fraktion ver-
sucht. 

Dr. Max Stadler (F.D.P.): Mit dem Entwurf für ein 
Versorgungsreformgesetz geht die Bundesregierung 
einen mutigen Weg. In weiterer Umsetzung des Ver-
sorgungsberichts von 1996 stellt sich die Bundes-
regierung der unumgänglichen Aufgabe, das beam-
tenrechtliche Versorgungssystem jetzt schon auch 
weit in das nächste Jahrhundert hinein institutionell 
abzusichern. Durch die mit diesem Gesetzentwurf 
vorgesehenen Neuregelungen und insbesondere 
durch die Einrichtung einer Rücklage für künftige 
Beamtenpensionen in Höhe von schließlich über 
60 Milliarden DM legt die Regierungskoalition aus 
CDU/CSU und F.D.P. den Grundstein für eine mo- 
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derne und eigenständige Beamtenversorgung. Wir 
sind aber bereit, in den Ausschußberatungen das 
Modell des Deutschen Beamtenbundes unvoreinge-
nommen und sorgfältig zu prüfen. Auch do rt  wird ja 
eine Versorgungsrücklage vorgesehen. Jedenfalls 
muß sichergestellt sein, daß die Rücklage ausschließ-
lich für Zwecke der Beamtenversorgung verwendet 
wird. 

Das, was hingegen die Fraktion von Bündnis 90/ 
Die Grünen unter einem modernen Beamtenrecht 
versteht, ergibt sich aus deren ebenfa lls heute vorge-
legten Antrag. Kernpunkt eines „Grünen Beamten-
versorgungsrechts" ist die Abschaffung des bisheri-
gen Systems. Die Versorgung der Beamten, soweit es 
sie nach dem Willen der Grünen überhaupt noch 
geben soll, soll nach grüner Vorstellung nicht mehr 
erfolgen aus dem letzten Beförderungsamt, sondern 
sich am Lebenseinkommen orientieren. Damit legen 
Bündnis 90/Die Grünen die Axt an das heutige Ver-
sorgungsrecht für den öffentlichen Dienst. Es ist 
nichts anderes als der Einstieg in die Gleichschal-
tung der Alterssicherungssysteme. 

Nach Ansicht der F.D.P. kann nicht das zusammen-
wachsen, was nicht zusammengehört. Das beamten-
rechtliche Versorgungssystem hat mit dem sozialver-
sicherungspflichtigen Rentensystem nichts zu tun. 
Für die F.D.P.-Bundestagsfraktion ist darüber hinaus 
auch kein Grund ersichtlich, das bewäh rte System 
der Beamtenversorgung in der Art  und Weise, wie es 
die Grünen tun, einzuschränken. Die grüne Version 
einer Reform der Beamtenversorgung ist keine Refor-
mierung, sondern eine bis zur Unkenntlichkeit ge-
hende Deformierung des heutigen Versorgungssy-
stems. Dieses Vorhaben ist mit der Regierungskoali-
tion nicht zu verwirklichen und wird daher seitens 
der F.D.P.-Bundestagsfraktion kategorisch abge-
lehnt. 

Maritta Böttcher (PDS): Das Ziel der PDS ist die 
Schaffung eines einheitlichen öffentlichen Dienst-
rechts, wozu auch die Harmonisierung der Alters-
sicherung gehört. Eine solche Entwicklung erfordert 
jedoch Zeit, ist nur mit den Betroffenen gemeinsam 
zu bewältigen und kann sich nicht ausschließlich am 
„Kosten sparen" orientieren. Selbst das Bundeskabi-
nett stellt fest, daß von einer Kostenexplosion nicht 
die Rede sein kann, „wenn ... der Anteil der Versor-
gungskosten am Bruttoinlandsprodukt auch bis 2040 
die Spitzenwerte nicht überschreiten wird, die be-
reits Mitte der 70er Jahre erreicht waren" . Die Frage 
ist also: Wer dramatisiert hier die Entwicklung und 
mit welchem Ziel? Wofür, woran und warum soll mal 
wieder „gespart" werden? Insofern teilen wir die 
Befürchtungen, daß die geplante Versorgungsrück-
lage nicht vor dem Zugriff der Finanzminister ge-
schützt ist und alle anderen Maßnahmen vor allem 
zum kurzfristigen Stopfen von Haushaltslöchern ge-
eignet sind. 

Generell ist nichts gegen eine Reform der Beam-
tenversorgung mit dem längerfristigen Ziel der Ver-
einheitlichung des Rentenversicherungssystems zu 
sagen. Die im vorliegenden Gesetz vorgesehene Ver-
sorgungsrücklage ist aber zunächst und vor allem 
eine pauschale Besoldungskürzung - mehr nicht. In-
sofern gibt es durchaus einige Bedingungen, die von  

den Gewerkschaften und Betroffenenverbände klar 
formuliert wurden, unter denen ein solcher Einstieg 
in die beitragsgestützte Versorgung akzeptabel wäre. 
Zu diesen Rahmenbedingungen zählen: 

- zeitgleiche Übertragung der Tarifergebnisse im öf-
fentlichen Dienst auf den Beamtenbereich, 

- Schutz des Sondervermögens vor Mißbrauch für 
andere Zwecke, 

- Ausweisung der Beiträge auf den Gehaltsabrech-
nungen, 

- Eigentumsschutz für einbehaltene Beiträge (Arti-
kel 14 GG), 

- Beteiligung der BeamtInnen an der Verwaltung 
der Rücklage. 

Unter diesen Bedingungen könnten wirkliche 
Strukturreformen gemeinsam mit den Betroffenen 
ausgehandelt werden. Daß sie sich gegen eine un-
durchsichtige reine Sparpolitik wehren, ist nur zu 
verständlich. 

Dieser Staat wird - entgegen den geschürten 
Angstkampagnen - nicht von Pensionen, sondern 
von ganz anderen Dingen „aufgefressen". Während 
die Einkommensteuer zu einer Bagatellsteuer 
schrumpft, steigen Nettoeinkommen aus Unterneh-
mertätigkeit und Vermögen. Während Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen ständige Realeinkommens-
verluste verbuchen, erhalten die Reichen Steuerge-
schenke. Wenn mit dem gleichen Engagement, mit 
dem vor allem immer wieder Personalausgaben ge-
kürzt werden, die finanziell Leistungsfähigsten der 
Gesellschaft im Interesse des Gemeinwohls zur 
Kasse gebeten würden, wären viele Probleme ganz 
anders lösbar oder würden so gar nicht bestehen. 

Das gilt auch für den unsäglichen Vorschlag, die 
Anwärterbezüge um 5 % zu senken. Abgesehen da-
von, daß die Anwärterbezüge ohnehin bereits einge-
froren wurden, ohne daß die eingesparten Beträge 
vielleicht beispielsweise für neue Ausbildungsplätze 
zur Verfügung standen, führen die geplanten Kür-
zungen zu beträchtlichen Gehaltseinbußen. 

Bei Lehramtsanwärtern bedeutet das mit gleichzei-
tiger Streichung der Alters- und Verheiratetenzu-
schläge etwa 25 Prozent weniger Geld, im Klartext: 
weniger als 1300 DM netto im Monat. Die einen sol-
len unter immer schlechteren Bedingungen für einen 
Hungerlohn schuften, andere erhalten trotz steigen-
der Klassenstärken und massenhaftem Unterrichts-
ausfall nach dem Studium überhaupt keine Chance  - 
so  sieht Bildungspolitik unter dem Diktat der Finanz-
minister aus. Wer soll unter solchen Bedingungen 
noch Lehrer werden? 

Zum Schluß möchte ich noch darauf hinweisen, 
daß die geplanten Einschränkungen die Beschäftig-
ten in den neuen Bundesländern wieder in besonde-
rer Weise treffen. Es sei nur an die Versorgungslücke 
bei den Polizeibeamten erinnert. Tausende, die ver-
beamtet und weiterbeschäftigt wurden, müssen erle-
ben, daß sie ihren Lebensunterhalt nur noch mittels 
Sozialhilfe sicherstellen können, wenn sie wegen 
Krankheit vorzeitig aus dem aktiven Dienst ausschei-
den müssen. Dazu kommt die automatische Schlech-
terstellung im Osten durch die ohnehin geringeren 
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Bezüge. Deshalb unterstützen wir ausdrücklich die 
Forderungen der ostdeutschen Beamten nach 

- Angleichung der Besoldung an das Westniveau 
und 

- Anrechnung von VP-Dienstjahren und deren Be-
rücksichtigung bei der Berechnung des Ruhege-
haltssatzes. 

Manfred Kanther, Bundesminister des Innern: Für 
die Versorgungssysteme des öffentlichen Dienstes hat 
die Bundesregierung mit dem Versorgungsbericht 
eine vorausschauende, verläßliche Grundlage für die 
Prognose der künftigen Entwicklung der Versor-
gungskosten und für die notwendigen Anpassungen 
vorgelegt. Sie hat sich nicht auf die reine Dokumenta-
tion der Kostenentwicklung beschränkt, sondern Vor-
schläge für die notwendigen Anpassungen der Ver-
sorgungssysteme des öffentlichen Dienstes ange-
sichts der steigenden Belastungen erarbeitet. Ein er-
heblicher Teil der Vorschläge ist bereits mit dem 
Dienstrechtsreformgesetz umgesetzt worden. Zur 
weiteren Umsetzung der Vorschläge dient der vorlie-
gende Entwurf des Versorgungsreformgesetzes. 

Ziel des Versorgungsreformgesetzes ist es, das 
eigenständige Alterssicherungssystem der Beamten-
versorgung langfristig zukunftsicher zu machen. Zu-
gleich werden im Hinblick auf die mit dem Rentenre-
formgesetz 1999 verwirklichten Neuregelungen bei 
der gesetzlichen Rentenversicherung gleichgerich-
tete und wirkungsgleiche Änderungen im Beamten-
bereich sichergestellt. 

Die Bundesregierung hat mit ihrem Vorschlag, 
eine Versorgungsrücklage aus Einsparbeiträgen der 
Besoldungs- und Versorgungsempfänger aufzu-
bauen, ein wesentliches Element zur Eindämmung 
der künftigen Versorgungskosten auf den Weg ge-
bracht. Mit der Einbehaltung eines Teils der Bezüge-
anpassungen in den Jahren 1999 bis 2013 und der 
Zuführung dieser Mittel zu entsprechenden Sonder-
vermögen des Bundes und der Länder tragen die Be-
zügeempfänger zusätzlich zu ihrer Versorgung bei. 

Ich will an dieser Stelle noch einmal der Behaup-
tung entgegentreten, Beamte hätten bisher nicht zu 
ihrer Versorgung beigetragen. Sie haben dies bereits 
in der Vergangenheit getan durch geringere Brutto-
bezüge. Dies bedarf jedoch angesichts der bekann-
ten Probleme aller Alterssicherungssysteme einer 
Aktualisierung. Durch die Verringerung der Einkom-
menszuwächse wird zugleich eine allmähliche Ab-
senkung des Besoldungs- und Versorgungsniveaus 
um etwa 3 Prozent erreicht, die zu dauerhaften Ein-
sparungen in den öffentlichen Kassen führt. 

Der Vorschlag zur Bildung einer Versorgungsrück-
lage wird ergänzt durch eine Reihe von Einzelmaß-
nahmen, insbesondere 

- Neuordnung und Straffung des Zulagenwesens, 

- Anhebung der besonderen Altersgrenzen im Voll-
zugs- und Soldatenbereich, 

- Verlängerung der Wartefrist für die Versorgung 
aus einem Beförderungsamt, 

- Verschärfung der Hinzuverdienstregelungen, 

- Einschränkungen bei politischen Beamten 

- Einführung einer Teildienstfähigkeit, 

- Absenkung der Anwärterbezüge und 

- Abschläge bei Inanspruchnahme der besonderen 
Antragsaltersgrenze für Schwerbehinderte. 

Die Vorschläge stellen in ihrer Gesamtheit ein in sich 
geschlossenes Konzept zur Sicherung der Versor-
gung in der Zukunft dar, die letztlich im Interesse al-
ler Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes liegt. 

Die vom Bundesrat am 28. November 1997 be-
schlossenen Änderungvorschläge zeigen, daß der 
Gesetzentwurf bei den Bundesländern weitgehend 
auf Zustimmung gestoßen ist. Die Mehrzahl der Än-
derungsvorschläge bezieht sich auf Einzelheiten der 
geplanten Neuregelungen. Über diese Vorschläge 
wird im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu bera-
ten sein. Ich hoffe, daß hier einvernehmliche Rege-
lungen gefunden werden können. Der erkennbar 
breite Konsens in den Fachfragen ist nicht zuletzt 
darauf zurückzuführen, daß die ohne wirksame Ge-
genmaßnahmen künftig kräftig ansteigenden Ver-
sorgungskosten ein gemeinsames Problem von Bund, 
Ländern und Gemeinden darstellen, mag auch der 
bei den Ländern zu erwartende besonders starke Ko-
stenanstieg do rt  besonderen Handlungsbedarf be-
gründen. Zudem hat es bereits im Vorfeld der Ge-
setzgebung zahlreiche Erörterungen zwischen Bund 
und Ländern gegeben. 

Ich begrüße es sehr, daß es auch zum Gedanken 
der Versorgungsrücklage einen breiten Konsens mit 
den Ländern gibt. Wichtig ist aber auch, daß die vor-
gesehenen Maßnahmen von den betroffenen Beam-
ten, Richtern, Soldaten und Versorgungsempfängern 
akzeptiert und mitgetragen werden. Die hierzu von 
den Spitzenorganisationen der Beamtenverbände 
veröffentlichten Meinungen lassen erkennen, daß es 
zur Zielsetzung einer Versorgungsrücklage eine zu-
nehmende Zustimmung gibt und nur über den Weg 
dorthin unterschiedliche Auffassungen bestehen. 

Mit dem Abschluß dieses Gesetzgebungsverfah-
rens ist die Umsetzung der Vorschläge des Versor-
gungsberichts der Bundesregierung vollzogen. In 
Zusammenschau mit den durch das Dienstrechtsre-
formgesetz und weiteren Maßnahmen bereits reali-
sierten Einsparungen wird das Einsparziel des Ver-
sorgungsberichts (5 bis 6 Milliarden DM im Jahr 
2008) erreicht. Dazu kommt das Volumen der Versor-
gungsrücklage und die damit einhergehende dauer-
hafte Einsparung. 

Die Aufgaben in der Zusatzversorgung der Arbeit-
nehmer bleiben gemeinsam mit den Tarifpartnern 
noch zu lösen. 

Anlage 7 

Amtliche Mitteilungen 

Der Bundesrat hat in seiner 720. Sitzung am 
19. Dezember 1997 beschlossen, den nachstehenden 
Gesetzen zuzustimmen bzw. einen Antrag gemäß Ar-
tikel 77 Absatz 2 Grundgesetz nicht zu stellen: 

- Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans 
für das Haushaltsjahr 1998 (Haushaltsgesetz 1998) 
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- Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Bun-
deshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 1997 (Nach-
tragshaushaltsgesetz 1997) 

- Zweites Gesetz zur Änderung des Tierzuchtgesetzes 

- Gesetz zur Aufhebung des Fischwirtschaftsgesetzes und 
der Fischwirtschaftsverordnung 

- Gesetz zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes 

- Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Fest-
legung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler 

- Sechstes Gesetz zur Reform des Strafrechts (6. StrRG) 

- Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten und ande-
ren gefährlichen Straftaten 

- Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten und anderer Gesetze 

- Gesetz zur weiteren Verlängerung strafrechtlicher Ver-
jährungsfristen und zur Änderung des Gesetzes zur Ent-
lastung der Rechtspflege (3. Verjährungsgesetz -
3. VerfG) 

- Gesetz zur Neuregelung des Schiedsverfahrensrechts 
(Schiedsverfahrens-Neuregelungsgesetz - SchiedsVfG) 

- Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes 

- Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und 
anderer Gesetze 

- Gesetz zu der in Genf am 19. März 1991 unterzeichneten 
Fassung des internationalen Übereinkommens zum 
Schutz von Pflanzenzüchtungen 

- Gesetz zu dem Protokoll vom 16. September 1996 zum 
Abkommen vom 13. Juli 1978 zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der Republik Argentinien zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet 
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 

- Gesetz zu dem Abkommen vom 7. April 1994 zwischen 
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und 
der Regierung der Republik Polen über die Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet des Umweltschutzes 

- Gesetz zu dem Protokoll vom 13. Juni 1994 zu dem 
Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenz-
überschreitende Luftverunreinigung betreffend die 
weitere Verringerung von Schwefelemissionen 

- Gesetz zur Finanzierung eines zusätzlichen Bundeszu-
schusses zur gesetzlichen Rentenversicherung 

- Postgesetz (PostG) 

- Gesetz zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschrif-
ten 

- Gesetz zur Fortentwicklung des Haushaltsrechts von 
Bund und Ländern (Haushaltsrechts-Fortentwicklungs-
gesetz) 

- Sechstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die 
Deutsche Bundesbank (6. BBankGÄndG) 

- Gesetz über die Feststellung des Wirtschaftsplans des 
ERP-Sondervermögens für das Jahr 1998 (ERP-Wirt-
schaftsplangesetz 1998) 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat mit 
Schreiben vom 14. Januar 1998 ihren Antrag zur Be-
schränkung der Sicherungsverwahrung - Drucksa-
che 13/1095 - zurückgezogen. 

Die Vorsitzenden der folgenden Ausschüsse haben 
mitgeteilt, daß der Ausschuß gemäß § 80 Abs. 3 Satz 2 
der Geschäftsordnung von einer Berichterstattung zu 
den nachstehenden Vorlagen absieht: 

Auswärtiger Ausschuß 

- Unterrichtung durch die deutsche Delegation in der Ver-
sammlung der Westeuropäischen Union 

über die Tagung der Versammlung vom 2. bis 5. Juni 1997 
in Paris 

- Drucksachen 13/8318, 13/8507 Nr. 1.15 - 

- Unterrichtung durch die deutsche Delegation in der 
Nordatlantischen Versammlung 

über die Frühjahrstagung der Nordatlantischen Ver-
sammlung vom 28. Mai bis 1. Juni 1997 in Luxemburg 

- Drucksachen 13/8158, 13/8507 Nr. 1.5 - 

Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

- Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Schutz und Bewirtschaftung der Tropenwälder 

- Tropenwaldbericht der Bundesregierung - 5. Bericht 

- Drucksachen 13/8100, 13/8507 Nr. 1.3 -

- Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" für den Zeit-
raum 1997 bis 2000 

- Drucksachen 13/8435, 13/8594 Nr. 1.2 -

- Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Bericht der Bundesregierung über die künftige Gestal-
tung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 
hier: Rahmenplan 1998 bis 2001 

- Drucksachen 13/8529, 13/8752 Nr. 1.3 - 

Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

- Unterricht durch die Bundesregierung 

Sechster Immissionsschutzbericht der Bundesregierung 

- Drucksachen 13/4825 - 

- Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung im Jahr 1995 

- Drucksache 13/5572 - 

- Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung im Jahr 1996 

- Drucksachen 13/8630, 13/8893 Nr. 2 - 

Ausschuß für Bildung, Wissenschaft, Forschung, Techno-
logie und Technikfolgenabschätzung 

- Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Bericht der Bundesregierung über Arbeitsstrukturen und 
Arbeitsprogramm der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur 
Reform der Ausbildungsförderung 

- Drucksache 13/7080 - 

Ausschuß für die Angelegenheiten der Europäischen 
Union 

- Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Bericht über die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips 
im Jahr 1996 

(Subsidiaritätsbericht 1996) 

- Drucksachen 13/8174, 13/8507 Nr. 1.6 - 
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